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 der Abgeordneten Monika Lazar, Sven-Christian Kindler, Tom Koenigs, Volker
 Beck (Köln), Stephan Kühn, Marieluise Beck (Bremen), Kai Gehring, Katrin
 Göring-Eckardt, Ingrid Hönlinger, Uwe Kekeritz, Memet Kilic, Ute Koczy, Markus
 Kurth, Agnes Krumwiede, Maria Klein-Schmeink, Jerzy Montag, Ingrid Nestle,
 Brigitte Pothmer, Tabea Rößner, Claudia Roth (Augsburg), Elisabeth
 Scharfenberg, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, Hans-Christian Ströbele,
 Dr.  Harald Terpe, Josef Philip Winkler und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 Daueraufgabe Demokratiestärkung – Die Auseinandersetzung mit rassistischen,
 antisemitischen und menschenfeindlichen Haltungen gesamtgesellschaftlich
 angehen und die Förderprogramme des Bundes danach ausrichten

 Der Bundestag wolle beschließen:

 I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:
 Rassismus,  Antisemitismus  und  gruppenbezogene  Menschenfeindlichkeit  sind
 in  Deutschland  Probleme von  großer  Brisanz.  Rechtsextreme verneinen  die uni-
 verselle  Gültigkeit  der  Menschenrechte.  Menschenwürde,  körperliche  Unver-
 sehrtheit  und  eine  freie  Entfaltung  der  Persönlichkeit  gestehen  sie  nur  jenen  zu,
 die  in  ihr  rassistisches und  hasserfülltes  Weltbild  passen.  Seit  1990  töteten  Neo-
 nazis  mindestens  149  Menschen.  Übergriffe  finden  täglich  statt.  Zeuginnen  und
 Zeugen  bleiben  aus  Angst  häufig  untätig  und  sagen  auch  im  Nachhinein  nicht
 aus.
 Rassistisches  Denken,  antisemitische  Ressentiments  und  eine  abwertende  Hal-
 tung  gegenüber  anders  Denkenden,  Lebenden  und  Liebenden  haben  sich  in
 Deutschland  festgesetzt.  Gruppenbezogene  Menschenfeindlichkeit  findet  sich
 nicht  nur  bei  Neonazis,  sondern  auch  in  der  „Mitte“  der  Gesellschaft.  Dies
 bestätigt  auch  der  UN-Sonderberichterstatter  über  Rassismus,  Rassendiskrimi-
 nierung,  Fremdenfeindlichkeit  und  verwandte  Formen  von  Intoleranz,  Githu
 Muigai,  in  seinem  Bericht  über  Deutschland,  den  er  am  16.  Juni  2010  im  Men-
 schenrechtsrat  vorstellte.  Demnach  sei  das  Rassismusverständnis  in  Deutsch-
 land  zu  eng  auf  rechtsextremistische  Handlungen  beschränkt.  Daher  müssen
 Bund,  Länder  und  Kommunen  ein  erweitertes  Verständnis  von  Rassismus  an-
 wenden.
 Die  Sympathien  mit  rechtsextremen  Ideologieelementen  werden  durch  bundes-
 weit  zu  verzeichnende  kommunale  Wahlerfolge  von  Neonazis  und  rechtspopu-
 listische  Listen  wie  Pro  Köln  sichtbar.  In  Sachsen  schaffte  die  NPD  sogar  zum
 zweiten  Mal  in  Folge  den  Einzug  in  den  Landtag.  Immer  wieder  verdeutlichen
 Umfragen  hohe  Zustimmungswerte  zu  rassistischen  und  antisemitischen  Vorur-
 teilen. Diese richten sich häufig gegen Menschen mit Migrationshintergrund.
 Antisemitismus  ist  nicht  nur  ein  Problem  rechter  Ränder.  Das  Gleiche  gilt  für
 demokratiefeindliche  Einstellungen  sowie  weitere  Ausprägungen  gruppen-
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bezogener  Menschenfeindlichkeit  und  Gewalt  wie  z.  B.  Homophobie  oder  Is-
 lamfeindlichkeit.  Jeder  Form  von  Menschenfeindlichkeit  und  ideologisch  moti-
 vierter  Gewalt  muss  entschieden  entgegengetreten  werden,  selbstverständlich
 auch  dann,  wenn  sie  aus  dem  linken  politischen  Spektrum  kommt  oder  islamis-
 tisch  motiviert  ist.  Die  großen  Unterschiede  in  Ausmaß,  Bedrohungspotential,
 Erscheinungsformen  und  Anschlussfähigkeit  in  die  Mitte  der  Gesellschaft  ver-
 langen  aber  differenzierte  Strategien.  Plumpe  Gleichsetzungen  behindern  dage-
 gen  effektive  Maßnahmen  zur  Demokratiestärkung.  Sie  verharmlosen  überdies
 die  besonderen  Bedrohungen,  die  von  Rechtsextremisten  ausgehen  –  für  Leib
 und  Leben  vieler  Menschen  und  in  vielen  Regionen  für  die  Freiheit,  sich  im  öf-
 fentlichen Raum ohne Angst bewegen zu können.
 Wer  allerdings darauf  setzt,  nur  „extremistische“  Ränder  zu  bekämpfen,  blendet
 menschenfeindliche Einstellungen  in  der  Mitte der  Gesellschaft  aus.  Die diesem
 Denkansatz  zugrunde  liegende  „Extremismustheorie“  geht  von  einem  Problem
 an  den  „äußeren  Rändern“  der  Gesellschaft  aus.  Als  positives  Gegenstück  wird
 eine  „gesellschaftliche  Mitte“  angenommen,  welche  vor  den  „Extremisten“  zu
 schützen  sei.  Es  wird  unterstellt,  dass  „Rechtsextremismus“  und  „Linksextre-
 mismus“  zwei  sich  grundsätzlich  ähnelnde  politische  Bewegungen  seien.  Diese
 „Extremismustheorie“  ist  höchst  umstritten.  Viele  Projekte  und  Initiativen
 gegen  Rechtsextremismus  werden  als  angeblich  „ linksextrem“  diskreditiert.
 Menschenfeindlichkeit  in  der  „Mitte“  der  Gesellschaft  wird  mit  den  undifferen-
 zierten  Begrifflichkeiten  der  „Extremismustheorie“  dagegen  verharmlost  und
 verdrängt.  Dabei  muss diese ebenfalls  durch  Strategien  der  Demokratiestärkung
 –  einschließlich  einer  finanziell  und  personell  guten  Ausstattung  von  Projekten
 und Initiativen – angegangen werden.

 II.  Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
 1.  die Auseinandersetzung  mit  Rassismus,  Antisemitismus und  gruppenbezoge-

 ner  Menschenfeindlichkeit  als  gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe klar  zu
 benennen und anzugehen,

 2.  anzuerkennen,  dass  der  Kampf  gegen  Rassismus,  Antisemitismus  und  grup-
 penbezogene  Menschenfeindlichkeit  einen  wesentlichen  Beitrag  zur  Stär-
 kung  unserer  Demokratie  leistet,  und  aktiv  dazu  beizutragen,  ein  Klima  der
 Toleranz,  der  Anerkennung  und  Fairness in  unserer  Gesellschaft  zu  schaffen,

 3.  anzuerkennen,  dass  Rassismus,  Antisemitismus  und  gruppenbezogene  Men-
 schenfeindlichkeit  weit  bis in  die „Mitte“  der  Gesellschaft  verbreitete Phäno-
 mene  und  kein  Problem  „am  rechten  Rand“  sind,  und  die  Förderprogramme
 entsprechend auszurichten,

 4.  Maßnahmen  für  eine  Demokratieoffensive,  die  sich  gegen  alle  Formen  von
 Demokratiefeindlichkeit  und  Ideologien  der  Ungleichwertigkeit  richtet,  zu
 starten  und  zivilgesellschaftliche  Ansätze,  die  dazu  beitragen  können,  zu
 unterstützen,

 5.  die  politische  Bildung  zur  Vermittlung  demokratischer  Kultur,  Zivilcourage
 und  Partizipation  (insbesondere  für  bildungsferne  Schichten  und  Menschen
 mit Migrationshintergrund) auszubauen und präventive Ansätze zu stärken,

 6.  insbesondere  bewährte  Projekte  gegen  Rechtsextremismus  durch  eine  lang-
 fristige und verlässliche Bundesförderung zu verstetigen,

 7.  diese Förderprogramme spezifisch  auf  den  Kampf  gegen  Rechtsextremismus
 auszurichten  und  keine  Verteilung  der  verfügbaren  Mittel  auf  andere  Extre-
 mismusformen vorzunehmen,

 8.  darüber  hinaus darauf  hinzuwirken,  dass sich  die Bundesländer  stärker  an  der
 Kofinanzierung beteiligen,
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9.  die  Förderprogramme  „VIELFALT  TUT  GUT.  Jugend  für  Vielfalt,  Tole-
 ranz  und  Demokratie“  und  „kompetent.  für  Demokratie“  in  der  Umsetzung
 praxisorientierter zu gestalten,
 a)  innerhalb  des  Programms  „VIELFALT  TUT  GUT.  Jugend  für  Vielfalt,

 Toleranz  und  Demokratie“  durch  intelligente  Mittelumschichtung  eine
 Reduzierung  der  hohen  Kofinanzierungsforderungen  für  kleine  Träger
 zu ermöglichen,

 b)  ein  Konzept  zur  nachhaltigen  Weiterführung  von  gelungenen  Lokalen
 Aktionsplänen,  die durch  das Programm „VIELFALT  TUT  GUT.  Jugend
 für  Vielfalt,  Toleranz  und  Demokratie“  entstanden,  zu  entwickeln  und
 umzusetzen,

 10.  das  Programm  „kompetent.  für  Demokratie  –  Beratungsnetzwerke  gegen
 Rechtsextremismus“  finanziell  besser  auszustatten,  damit  ein  sukzessiver
 Aufbau  neuer  Strukturen  in  Westdeutschland  nicht  zu  Lasten  der  vorhande-
 nen Strukturen in Ostdeutschland erfolgt,

 11.  ein  neues,  ergänzendes Förderprogramm  zur  Stärkung  der  Zivilgesellschaft
 gegen  Rechtsextremismus  aufzulegen,  welches  lokalen  Initiativen  ein  di-
 rektes  Antragsrecht  beim  Bund  gewährt  und  so  Projekte  auch  dort  ermög-
 licht,  wo  die  Kommunalverwaltungen  sich  nicht  mit  Rechtsextremismus
 auseinandersetzen oder entsprechendes Engagement sogar aktiv ablehnen,
 a)  für  dieses neue Programm 19  Mio.  Euro  jährlich  zur  Verfügung  zu  stellen,
 b)  für  dieses  Programm  moderate  und  flexible  Kofinanzierungsforderun-

 gen  zu  erheben,  so  dass  auch  kleine,  ehrenamtliche  und  finanzschwache
 Initiativen eine Chance auf Förderung haben,

 c)  mit  diesem  Programm  schwerpunktmäßig  Projekte  zu  fördern,  die  sich
 intensiv  mit  dem  Opferschutz,  der  Opferperspektive,  genderspezifischen
 Fragen  im  Rechtsextremismus,  Antisemitismus,  Arbeit  mit  rechtsextrem
 gefährdeten  Jugendlichen  und  rassistischen  Haltungen  und  anderen  For-
 men  gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit  in  der  Mehrheitsgesell-
 schaft beschäftigen;

 12.  das  Programm  „Förderung  von  Projekten  gegen  Extremismus in  den  neuen
 Bundesländern“  (im  Etat  des  Bundesministeriums  des  Innern)  ab  2011  auf
 die  alten  Bundesländer  auszuweiten  und  dafür  entsprechend  mehr  Mittel
 zur Verfügung zu stellen,
 a)  dieses  Programm,  wie  ursprünglich  im  Entwurf  zum  Bundeshaushalt

 2010  geplant,  auf  die Auseinandersetzung  mit  Rechtsextremismus (nicht
 „Extremismus“) auszurichten,

 b)  einen  Teil  dieser  Mittel  für  Austausch,  Qualitätstransfer  und  Vernetzung
 zwischen Initiativen in Ost- und Westdeutschland zu verwenden;

 13.  von  einer  Regelüberprüfung  engagierter  Initiativen  gegen  Rechtsextremis-
 mus  durch  den  Verfassungsschutz  abzusehen  und  in  einer  wertschätzenden
 und solidarischen Haltung mit ihnen zusammenzuarbeiten,

 14.  dafür  zu  sorgen,  dass beim  „Bündnis für  Demokratie und  Toleranz“  das Per-
 sonal  zu  einem  größeren  Anteil  als  bisher  aus  Fachleuten  mit  praktischen
 Erfahrungen in der zivilgesellschaftlichen Arbeit rekrutiert wird,

 15.  darüber  hinaus  sicherzustellen,  dass  die  Verträge  dieser  externen  Fachleute
 beim  Bündnis nicht  wie bisher  auf  zwei  Jahre befristet  werden  und  es so  im-
 mer wieder zum Verlust gewachsener Sachkompetenz kommt.

 Berlin, den 6. Juli 2010

 Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion
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Begründung
 Nationalistisches,  antisemitisches  und  menschenfeindliches  Denken  und  Han-
 deln  sind  ein  gravierendes Problem in  Deutschland.  Deshalb  müssen  die Bundes-
 programme  gegen  gruppenbezogene  Menschenfeindlichkeit  gestärkt  und  der
 Zugang  für  Initiativen  erleichtert  werden.  Gleichzeitig  wäre  eine  Ausdehnung
 der  Programmmittel  auf  den  Kampf  gegen  „Linksextremismus“  und  „ Islamis-
 mus“  inhaltlich  falsch  und  befördert  die  Gefahr,  dass  mittelfristig  die  Mittel  für
 den  Kampf  gegen  Rassismus,  Antisemitismus und  gruppenbezogene Menschen-
 feindlichkeit gekürzt werden.
 Das  Ziel  bekennender  Rechtsextremer  ist  ein  völkisch-rassistischer  Führerstaat.
 Es  gibt  Gebiete,  in  denen  neonazistische  Organisationen  systematisch  versu-
 chen,  eine  ideologisch-kulturelle  Vorherrschaft  zu  erreichen.  In  einigen  Regio-
 nen  mit  hoher  politischer  Aktivität  rechtsextremer  Gruppierungen  und  Parteien
 gelingt  dies  auch.  Dort  werden  Opfer  ausgegrenzt,  Anti-Nazi-Aktive  stigmati-
 siert  und  in  die Defensive gedrängt.  Auch  in  den  Schulen  und  im  Freizeitbereich
 ist  auf  diesen  Gebieten  der  Einfluss der  extrem  Rechten  so  dominant,  dass demo-
 kratisch  gesinnte  Jugendliche  keinen  Raum  zur  freien  Meinungsäußerung  oder
 für  gemeinsame  Treffen  finden.  Nazis  feiern  solche  Regionen  als  „nationalbe-
 freite Zonen“ .
 Kleinster  gemeinsamer  Nenner  aller  Neonaziorganisationen  ist  der  Antisemi-
 tismus.  Nicht  nur  national,  sondern  sogar  auf  internationaler  Ebene  finden  ge-
 meinsame  Aktivitäten  statt;  Holocaustleugnung  und  Hetze  gegen  Jüdinnen  und
 Juden  sind  an  der  Tagesordnung.  Durch  die  Dynamik  in  dem  Einwanderungs-
 land  Deutschland  gerät  zunehmend  auch  der  Islam  in  den  rechtsextremen  Fokus.
 Es  werden  diffuse  Ängste  in  der  Bevölkerung  geschürt  und  Bedrohungsszena-
 rien  entworfen.  Eine  entsetzliche  Folge  solchen  Hasses  war  der  Mord  an  der
 schwangeren,  ägyptischen  Muslimin  Marwa El-Sherbini  in  einem  Dresdner  Ge-
 richtssaal im Jahr 2009.
 Rassistische  Gewalt  beginnt  allerdings  nicht  erst  beim  Zuschlagen,  sondern  im
 Denken.  Auch  die unter  „bürgerlichem“  Deckmantel  operierende NPD  trägt  mit
 ihrem  „Kampf  um  die  Köpfe“  dazu  bei.  Besonders  problematisch  ist  es,  wenn
 öffentliche  Personen  aus  demokratischen  Parteien  neurechte  Ressentiments
 schüren  und  somit  Nazi-Parolen  eine  scheinbare  Normalität  verleihen.  Die
 Grenze  zwischen  rechtskonservativer  und  rechtsextremer  Ideologie  wird  da-
 durch  zunehmend  verwischt.  Die Diffamierung  von  Projekten  gegen  Rassismus,
 Antisemitismus und  Menschenfeindlichkeit  als  „ linksextrem“  fördert  ein  undif-
 ferenziertes  Denken  und  Urteilen  und  leistet  der  Demokratie  letztlich  einen
 Bärendienst.
 Angesichts  dieser  Probleme  –  Wahlerfolge,  national  befreite  Zonen,  Verwi-
 schung  der  Grenzen  zwischen  rechtskonservativer  und  rechtsextremer  Ideologie
 und  der  häufig  latent  vorhandenen  rassistischen  Haltungen  in  Deutschland  –
 brauchen  wir  eine  breite  Debatte  gegen  alle  Arten  von  Menschenrechtsbedro-
 hungen.  Politik  muss  jenseits  aktueller  Vorfälle  rassistische,  antisemitische,  ge-
 waltbereite Haltungen  ächten.  Von  ihr  sind  Strategien  gefordert,  wenn  Neonazis
 soziale  Probleme,  Ängste,  fehlende  demokratische  Angebote  und  Vertrauens-
 verluste in den Staat missbrauchen, um für ihre Ideologie zu werben.
 Von  großer  Bedeutung  sind  vielfältige  zivilgesellschaftliche  Initiativen  vor  Ort.
 Sie  bilden  die  Basis  einer  nachhaltigen  lokalen  Arbeit  gegen  Rechtsextremis-
 mus,  indem  sie  demokratische Ansätze  fördern,  bürgerschaftliches Engagement
 bündeln,  Opfern  helfen  und  Neonazis Paroli  bieten.  Solche Entwicklungen  muss
 der  Bund  vielfältig  politisch  und  finanziell  unterstützen.  Praxisorientierte  Bun-
 desprogramme  mit  einer  eindeutigen  Ausrichtung  gegen  Rechtsextremismus
 spielen  dabei  eine  wesentliche  Rolle.  Diese  Programme  müssen  angesichts  des
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rassistischen  Gefahrenpotentials in  Deutschland  auch  finanziell  besser  als bisher
 ausgestattet werden.
 Die  Bundesregierung  plant  jedoch  eine  Zusammenlegung  der  bisherigen  Pro-
 gramme und  eine Vermischung  mit  der  Förderung  gegen  Linksextremismus und
 Islamismus in  einem  Sammelprogramm  für  2011.  Dies  wird  dem  Problem  nicht
 gerecht;  stattdessen  führt  die  Zusammenlegung  auf  Basis  der  Extremismustheo-
 rie  zu  einer  Verharmlosung  von  Rassismus  und  gruppenbezogener  Menschen-
 feindlichkeit in der „Mitte“  der Gesellschaft.
 Initiativen  brauchen  eine verlässliche und  dauerhafte Finanzierung,  die vor  will-
 kürlichen  Kürzungen  durch  die Politik  geschützt  ist.  Regelmäßige Ein-  und  Um-
 brüche  der  Förderung  aufgrund  veränderter  politischer  Mehrheiten  zerstören
 Strukturen  und  gefährden  die  Arbeit  gegen  Rechtsextremismus.  Daher  müssen
 die  Programme  umstrukturiert  und  erfolgreiche  Konzepte  in  eine  Regelför-
 derung  überführt  werden.  Die gleichberechtige Zusammenarbeit  zwischen  staat-
 licher  Verwaltung  und  Zivilgesellschaft  muss auf  allen  Ebenen  verstärkt  werden,
 um Qualitätstransfer und Vernetzung zu sichern.
 Die  Mobilen  Beratungsteams  und  die  Opferberatungsstellen  gehören  zu  den
 wirksamsten  Bausteinen  im  lokalen  Kampf  gegen  Rechtsextremismus.  Sie  wer-
 den  derzeit  durch  sog.  Beratungsnetzwerke über  das Bundesprogramm  „kompe-
 tent.  für  Demokratie  –  Beratungsnetzwerke  gegen  Rechtsextremismus“  geför-
 dert.  In  den  ostdeutschen  Bundesländern  und  Berlin  verläuft  die  Förderung
 degressiv,  im  Westen  hingegen  progressiv.  Die  Degression  hat  gravierende  Fol-
 gen  für  die bestehenden  Strukturen  in  den  neuen  Bundesländern,  welche in  man-
 chen  Regionen  besonders  stark  von  Nazigewalt  und  rechtsextremen  Wahlerfol-
 gen  betroffen  sind.  Die  Länder  können  meist  die  Ausfälle  nicht  vollständig
 kompensieren,  allenfalls  durch  Kürzungen  in  anderen  wichtigen  Bereichen,  wie
 z.  B.  Jugendarbeit  oder  Kultur.  Im  Westen  gibt  es häufig  noch  gar  keine Länder-
 mittel  zur  Kofinanzierung  der  Beratungsnetzwerke;  ihre  Existenz  ist  ohne  eine
 weitere  Bundesförderung  ebenfalls  völlig  ungesichert.  Wir  wollen  die  Bera-
 tungs-  und  Unterstützungskompetenz  im  Osten  und  im  Westen  auf  einem
 Niveau  erhalten,  das  eine  dauerhafte  und  langfristige  Arbeit  ermöglicht.  Dabei
 sollen  auch  die  während  der  Bundesmodellprogramme  entwickelten  Fachstan-
 dards in Ost und West erhalten bzw. ausgebaut werden.
 Problematisch  ist,  dass  für  eine  Förderung  von  Beratungsnetzwerken  eine
 „akute Krise“  nachgewiesen  werden  muss.  Was genau  darunter  zu  verstehen  ist,
 bleibt  Auslegungssache.  Doch  selbst  eine  klare  Definition  des  Krisenbegriffs
 würde  das  Grundproblem  nicht  lösen.  Dieser  Förderansatz  bedeutet,  auf  rechts-
 extreme Aktivitäten  nur  zu  reagieren,  nicht  aber  präventiv  und  kontinuierlich  zu
 agieren.  In  manchen  Bundesländern  werden  sog.  Mobile  Interventionsteams
 (MIT)  ad  hoc  zur  Krisenbewältigung  zusammengestellt,  was  einer  konstruk-
 tiven  und  kontinuierlichen  Auseinandersetzung  zuwiderläuft.  Vertrauensvolle,
 auf  nachhaltige Wirkungen  zielende Beratung  erfordert  ausgebildete Fachkräfte
 und  feste  Teamstrukturen.  Nur  so  kann  Beratungsarbeit  mit  den  Beratungsneh-
 menden  als Beziehungsarbeit  entwickelt  werden.  Wir  fordern  eine prozessorien-
 tierte Auseinandersetzung statt nicht nachhaltiger „Feuerwehreinsätze“ .
 Über  das  Programm  „VIELFALT  TUT  GUT.  Jugend  für  Vielfalt,  Toleranz  und
 Demokratie“  werden  90  Lokale Aktionspläne gefördert,  davon  60  in  Ost-  und  30
 in  Westdeutschland.  So  konnten  Strukturen  auf-  und  ausgebaut  und  Vernetzun-
 gen  vorangebracht  werden.  Es  ist  nun  wichtig,  die  Weiterführung  der  begonne-
 nen  Arbeit  zu  sichern.  Bund,  Länder  und  Kommunen  müssen  gemeinsam  Ver-
 antwortung  dafür  übernehmen.  Zudem  gibt  es  mehr  als  diese  90  Regionen,  in
 denen  ebenfalls Lokale Aktionspläne nötig  wären.  Allerdings müssen  hier  künf-
 tig  auch  die  Qualität  und  eine  zielorientierte  Mittelverwendung  gesichert  wer-
 den,  was  bislang  nicht  überall  der  Fall  ist.  Auch  kleine  Projekte  müssen  mehr
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Chancen  zur  Mitwirkung  erhalten.  Dazu  ist  es  erforderlich,  die  Kofinanzie-
 rungsforderungen zu verringern. Gute Ideen dürfen nicht am Geld scheitern.
 Ein  zentraler  Konstruktionsfehler  des  Bundesprogramms  „VIELFALT  TUT
 GUT“  ist  die Beschränkung  des Antragsrechts im  Wesentlichen  auf  Kommunen.
 Diese reichen  es an  Projekte vor  Ort  aus.  Die stärkere Einbeziehung  der  kommu-
 nalen  Verwaltungen  ist  prinzipiell  positiv  zu  bewerten.  Oft  erhalten  Träger
 jedoch  von  der  Kommune  nur  dann  Geld,  wenn  sie  sich  dieser  gegenüber
 „politisch  genehm“  und  unkritisch  verhalten.  Wo  Demokratiedefizite  herrschen
 oder  Kommunalverwaltungen  nicht  an  einer  aktiven  Auseinandersetzung  mit
 Rechtsextremismus mitwirken  wollen,  brauchen  Initiativen  eine andere Chance,
 sich  erfolgreich  um  Mittel  zu  bewerben.  Außerdem  muss  es  gerade  für  kleine
 Projekte,  die  mitunter  nur  geringe Summen  benötigen,  einen  schnellen,  unbüro-
 kratischen  Förderzugang  geben.  Dazu  fordern  wir  ein  neues,  ergänzendes  Pro-
 gramm  mit  direktem  Antragsrecht  für  freie  Träger.  Um  modellhaft  Konzepte
 und  Methoden  zu  erproben,  braucht  es  längere  Zeiträume als  die  bisherige  drei-
 jährige  Laufzeit  für  Modellprojekte.  Zudem  sind  die  Träger  allein  mit  dem  An-
 spruch  überfordert,  die  Erfahrungen  anschließend  in  eine  Regelförderung  zu
 überführen.  Da  für  die  Stärkung  demokratischer  Handlungskonzepte  langfris-
 tige Veränderungsprozesse angestoßen  werden  müssen,  benötigt  diese Bildungs-
 arbeit  Rahmenbedingungen,  die  eine  nachhaltige  Arbeit  ermöglichen.  Dazu
 gehören  langfristige  Finanzierungen  und  Vernetzungsstrukturen  auf  Bundes-,
 Länder-  und  Kommunalebene.  Die  Mittel  sollen  nicht  von  einer  staatlichen
 Stelle,  sondern  einem freien  Träger,  einer  Stiftung  oder  evtl.  einem Gremium aus
 mehreren  Trägern  mit  entsprechenden  fachlichen  Kompetenzen  verwaltet  wer-
 den.  Trotz  des  unabhängigen  Förderansatzes  sollen  sich  die  finanzierten  Pro-
 jekte  auch  eine  lokale  Anbindung  erarbeiten.  Die  Bundesförderung  kann  ihnen
 helfen,  ihre  Arbeit  zu  professionalisieren  und  vor  Ort,  z.  B.  in  der  kommunalen
 Verwaltung,  Bevölkerung  oder  Privatwirtschaft,  wachsende  Akzeptanz  und
 Kofinanzierungspartner zu finden.
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 Antrag
 der Abgeordneten Sönke Rix, Daniela Kolbe (Leipzig), Petra Crone, Sebastian
 Edathy, Petra Ernstberger, Martin Gerster, Iris Gleicke, Christel Humme, Ute
 Kumpf, Steffen-Claudio Lemme, Caren Marks, Franz Müntefering, Aydan Özogŭz,
 Thomas Oppermann, Mechthild Rawert, Marlene Rupprecht (Tuchenbach),
 Rolf  Schwanitz,  Stefan  Schwartze,  Dr.  h.  c.  Wolfgang  Thierse,  Wolfgang  Tiefensee,
 Dagmar Ziegler, Dr. Frank-Walter Steinmeier und der Fraktion der SPD

 Demokratieoffensive  gegen  Menschenfeindlichkeit  –  Zivilgesellschaftliche  Arbeit
 gegen Rechtsextremismus nachhaltig unterstützen

 Der Bundestag wolle beschließen:

 I.  Der Deutsche Bundestag stellt fest:
 Die  vor  zehn  Jahren  von  der  rot-grünen  Bundesregierung  ins  Leben  gerufenen
 Bundesprogramme  gegen  Rechtsextremismus  und  für  die  Stärkung  der  Demo-
 kratie  zeigen  Erfolge.  Vielerorts  wurde  der  Aufbau  demokratischer  zivilgesell-
 schaftlicher  Strukturen  vorangetrieben.  Die  Programme CIVITAS,  entimon  und
 „VIELFALT  TUT  GUT“  haben  innovative  Modellprojekte  hervorgebracht.
 „VIELFALT  TUT  GUT“  hat  zudem  deutschlandweit  90  Lokale  Aktionspläne
 gefördert,  die  der  Vernetzung  lokaler  Akteure  mit  kommunalen  Verwaltungen
 dienen.  Die  durch  das  Programm  „kompetent.  für  Demokratie“  geförderten  Op-
 ferberatungen  und  Mobilen  Beratungsteams  leisten  eine  unschätzbar  wichtige
 Arbeit und werden immer professioneller.
 Dennoch  leiden  viele Träger  unter  der  Kurzfristigkeit  und  Prekarität  ihrer  Finan-
 zierung.  Gelungene Modellprojekte können  deshalb  oft  nicht  langfristig  etabliert
 werden, Organisationswissen geht verloren, qualifiziertes Personal wandert ab.
 Trotz  der  erfolgreichen  Bundesprogramme  hat  Deutschland  weiterhin  große
 Probleme mit  organisiertem  Rechtsextremismus;  darum  besteht  kein  Anlass  zur
 Entwarnung.  Neonazis  und  andere  Rechtsextreme  gehen  weiter  mit  Straftaten
 und  Gewalt  gegen  Andersdenkende  und  die  Verfassungsordnung  vor.  Für  die
 Menschen  stellen  sie  vielerorts  immer  noch  eine  physische  Bedrohung  für  Leib
 und  Leben  dar.  Opferverbänden  zufolge sind  seit  1990  fast  150  Menschen  durch
 rechte Gewalt  zu  Tode gekommen.  Allein  im  letzten  Jahr  sind  erneut  fast  20  000
 politisch rechts motivierte Straftaten verübt worden.
 Hinzu  kommt  auch,  dass  rechtsextreme  Einstellungsmuster  in  der  Bevölkerung
 anhaltend  hoch  sind  und  sämtliche  Bevölkerungsgruppen  umfassen.  Zustim-
 mungsraten  von  bis  zu  einem  Drittel  zu  diktaturbejahenden,  chauvinistischen,
 ausländerfeindlichen,  antisemitischen  und  sozialdarwinistischen  Aussagen  be-
 legen,  dass  rechtsextreme  Einstellungsmuster  keine  Randphänomene  sind,  son-
 dern der Mitte der Gesellschaft entspringen.
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Latente  rechtsextreme  Einstellungen  stellen  ein  potentielles  Risiko  für  unsere
 Demokratie und das friedliche Zusammenleben in unserem Land dar.
 Unter  den  Wählerinnen  und  Wählern  demokratischer  Parteien  nehmen  die  Poli-
 tikverdrossenheit  und  Demokratieabstinenz  zu.  Über  90  Prozent  der  Menschen
 in  unserem  Land  sind  jüngsten  Erhebungen  zufolge der  Ansicht,  dass sie  keinen
 Einfluss auf  das Handeln  der  Regierung  haben  und  dass politisches Engagement
 keinen  Sinn  macht.  Diese  Entfremdung  von  demokratischer  Politik  bereitet  den
 Nährboden für rechtsextreme Wahlerfolge.
 Auch  in  den  jüngeren  Debatten  um  Migration  und  Integration  wurden  islam-
 feindliche und rassistische Haltungen teilweise „salonfähig“  gemacht.
 Positiv  ist  festzustellen,  dass die  demokratische Zivilgesellschaft  an  vielen  Stel-
 len  –  auch  dank  der  erfolgreichen  Unterstützung  des  Aufbaus  lokaler  Struktu-
 ren  –  gestärkt  worden  ist.  Bürgerinnen  und  Bürger  verteidigen  die  Demokratie
 gegen  Neonazis:  im  persönlichen  Gespräch,  in  den  Bildungseinrichtungen,  am
 Arbeitsplatz,  in  den  Kommunalparlamenten  und  nicht  zuletzt  auch  zunehmend
 bei Demonstrationen und Blockaden gegen Naziaufmärsche.
 Die  Rechtsextremen  sind  gerade  da  stark,  wo  die  Zivilgesellschaft  schwach  ist.
 Dies  ist  in  einigen  Regionen  der  Bundesrepublik  Deutschland  noch  immer  der
 Fall.  Ein  Wegfall  der  Förderung  oder  eine  anhaltende  prekäre  Finanzierung  hat
 dort  besonders  verheerende  Folgen.  Der  Erhalt  und  die  Stärkung  der  bestehen-
 den  Trägerlandschaft  sind  in  diesen  Gebieten  besonders  wichtig.  Denn  die
 Stärkung  der  Demokratie  und  der  Demokratinnen  und  Demokraten  ist  der  beste
 Verfassungsschutz.  Politische  Aktivitäten  gegen  Menschenfeindlichkeit  und
 Angebote,  die  positive  Erfahrungen  mit  der  Demokratie  vermitteln,  graben  den
 Rechtsextremisten den Nachwuchs ab.
 Rechtsextremismus  ist  ein  konkretes  politisch-weltanschauliches  Phänomen.
 Rechtsextreme  sprechen  ihren  Opfern  die  Menschenrechte  ab.  Rechtsextreme
 Handlungen,  Straftaten  und  Gewalt  entspringen  einer  konkreten  Ideologie  der
 Ungleichwertigkeit  und  gruppenbezogenen  Menschenfeindlichkeit.  Der  Rechts-
 extremismus ist  deshalb  zu  Recht  Gegenstand  der  Bundesprogramme.  Eine Ver-
 mischung  oder  Gleichsetzung  mit  dem  Linksextremismus  oder  Islamismus  ver-
 harmlost  den  Rechtsextremismus,  verschleiert  seine  Analyse  und  behindert
 seine Bekämpfung.

 II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
 1.  dauerhafte Strukturen  zu  schaffen,  die sich  nicht  nur  auf  die Bekämpfung  von

 Rechtsextremismus  beschränken,  sondern  vielmehr  die  Werte  der  Demokra-
 tie  vermitteln.  Eine  institutionelle  Förderung  der  Arbeit  für  Demokratie-
 entwicklung  und  gegen  Rechtsextremismus  muss  ermöglicht  werden,  um
 demokratische  Alltagskulturen  und  Konfliktlösungskompetenzen  in  Zivil-
 gesellschaft,  Wirtschaft  und  staatlichen  Institutionen  zu  stärken.  Dazu  soll  ein
 Stiftungsmodell  zur  Bekämpfung  von  Rechtsextremismus  auf  Bundesebene
 eingerichtet werden;

 2.  den  Schwerpunkt  der  Programme  auf  die  Auseinandersetzung  mit  der  extre-
 men  Rechten  und  die  stärkere  Vermittlung  von  Demokratie  als  Lebens-,
 Staats- und Gesellschaftsform zu legen;

 3.  die  für  das  Haushaltsjahr  2011  geplante  Vermischung  der  bestehenden  Pro-
 gramme  gegen  Rechtsextremismus  mit  anderen  Programmen  zur  Extremis-
 musabwehr  und  die  Zusammenlegung  der  Haushaltstitel  gegen  Rechtsextre-
 mismus  mit  dem  Haushaltstitel  gegen  Linksextremismus  und  Islamismus
 umgehend rückgängig zu machen;
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4.  die  für  die  Bundeszentrale  für  politische  Bildung  geplante  Kürzung  für  das
 Haushaltsjahr  2011  umgehend  rückgängig  zu  machen  und  stattdessen  ihre
 Förderung zu erhöhen;

 5.  die  Förderung  der  Bundesprogramme  gegen  Rechtsextremismus  und  für
 Demokratie auf  ein  sog.  Drei-Töpfe-Modell  umzustellen,  das folgende Ele-
 mente enthält:
 a)  einen  Innovationstopf  zur  Förderung  von  Modellprojekten  für  inno-

 vative Ideen,
 b)  einen  Strukturtopf  zur  langfristigen  Förderung  etablierter  Projekte  auch

 für überregionale Träger und
 c)  einen  Initiativtopf  für  die  kurzfristige  und  unbürokratische  Beantragung

 kleinerer Summen;
 6.  eine  eigenständige,  von  der  Zustimmung  der  kommunalen  Verwaltung

 unabhängige Beantragung  von  Mitteln  durch  zivilgesellschaftliche Akteure
 im Rahmen der Neugestaltung der Projektförderung zu ermöglichen;

 7.  die  Mittel  für  gut  arbeitende  Strukturprojekte  wie  Mobile  Beratungsteams
 und  Opferberatungsstellen  um  3  Mio.  Euro  zu  erhöhen  und  bundesweit
 spezialisierte Beratungsstellen für die Opfer rechter Gewalt auszubauen;

 8.  die Strukturen  für  eine gelebte Demokratie zu  stärken  und  das bürgerschaft-
 liche Engagement in diesem Bereich zu fördern und zu unterstützen;

 9.  darauf  hinzuwirken,  dass  Kindertageseinrichtungen  und  Schulen  zu  Orten
 der  gelebten  Demokratie  werden.  Sie  sind  als  erste  demokratische  Sozia-
 lisationsinstanz  das  Fundament  für  die  spätere  Entwicklung  von  Kindern
 und Jugendlichen;

 10.  die  Zivilgesellschaft  an  der  Erarbeitung  von  nachhaltigen  Strukturen  für
 Demokratie und  gegen  Rechtsextremismus zu  beteiligen  und  den  Engagier-
 ten,  die  sich  bürgerschaftlich  für  eine  Stärkung  der  Demokratie  einsetzen,
 mehr öffentliche Anerkennung zu zollen;

 11.  einen  Nationalen  Aktionsplan  gegen  Rassismus weiterzuentwickeln  und  mit
 wirksamen  und  nachprüfbaren  Maßnahmen  gegen  jede  Art  von  Rassismus
 auszustatten;

 12.  eine  kontinuierliche  und  objektive  Begleitforschung  und  Evaluation  der
 Projekte  und  Initiativen  gegen  Rechtsextremismus sicherzustellen  und  dem
 Deutschen Bundestag über die Ergebnisse zu berichten;

 13.  sich  für  einen  bundesweiten  Transfer  der  bisher  entwickelten  Qualitäts-
 standards  der  Auseinandersetzung  mit  Rechtsextremismus und  Gewalt  ein-
 zusetzen.  Dazu  ist  die Förderung  einer  bundesweiten  zivilgesellschaftlichen
 Koordination  nötig,  die  den  Austausch  und  die  Weiterentwicklung  von
 Qualitätsstandards zu sichern hilft.

 Berlin, den 23. November 2010

 Dr. Frank-Walter Steinmeier und Fraktion
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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Ulla Jelpke, Diana Golze, Heidrun Dittrich, Werner Dreibus,
Klaus Ernst, Katja Kipping, Cornelia Möhring, Kornelia Möller, Petra Pau,
Jens Petermann, Yvonne Ploetz, Ingrid Remmers, Halina Wawzyniak,
Jörn Wunderlich und der Fraktion DIE LINKE.

Antiextremismuserklärung des Bundesprogramms Toleranz fördern –
Kompetenz stärken

Im Rahmen desneuen Bundesprogramms„Toleranz fördern – Kompetenz stär-
ken“ sollen dieZuwendungsempfänger eineBestätigungunterschreiben, mit der
siesich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen und sich eben-
falls verpflichten, ihre potenziellen Partner in diesem Sinne zu überprüfen. Die
geforderteErklärung sorgt innerhalb der Projektefür großeVerunsicherung und
hat auchschonzudeutlichenProtestengeführt. Auf Seitender Projekteundauch
von Seiten anderer Prominenter wird diegeforderteErklärung alseineForm der
Gesinnungsschnüffelei bewertet und in der Tradition des Radikalenerlasses der
70er-Jahreder alten Bundesrepublik Deutschland gesehen. Neben der Frageder
inhaltlichen Begründung, warum gegen Projekte, die sich im Themenfeld der
Auseinandersetzung mit der extremen Rechten bewegen, ein solcher General-
verdacht der Verfassungsfeindlichkeit formuliert wird, stellt sich auch dieFrage
der konkreten Umsetzung. Wie einzelne Fälle in der Vergangenheit gezeigt ha-
ben, sind Berichteder Verfassungsschutzämter, auf diedieProjektein der gefor-
dertenErklärungverwiesenwerden, keineswegseinezuverlässigeQuellefür die
Frageder demokratischen Verlässlichkeit potenzieller Partner der Projekte, kam
es doch hier schon häufiger zu falschen Anschuldigungen, die später aufgrund
von Klagen rückgängig gemacht werden mussten. Auch stellt sich dieFrage, ob
die von den Projekten geforderte Erklärung Auswirkungen auf die Zusammen-
arbeit mit im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien haben.

Wir fragen die Bundesregierung:
1. Welche zuwendungsrechtlichen Konsequenzen hätte die Weigerung einzel-

ner Zuwendungsempfänger, dievom Ministerium verlangteErklärung zu un-
terschreiben?

2. WelchezuwendungsrechtlichenKonsequenzen hätteein Verstoßgegen diein
der Erklärung geforderten Bestätigungen
a) wenn der Zuwendungsempfänger selbst gegen das Bekenntnis zur frei-

heitlich demokratischen Grundordnung verstößt,
b) wenn Partner desZuwendungsempfängersgegen dasBekenntniszur frei-

heitlich demokratischen Grundordnung verstoßen?
3. Wer entscheidet über die Konsequenzen für den Zuwendungsempfänger,

wenn ein Verstoß gegen die geforderte Erklärung festgestellt wird?
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4. Wer überprüft, ob es Verstöße gegen die von den Zuwendungsempfängern
geforderte Erklärung gibt?

5. Betrachtet dieBundesregierung dietemporäreZusammenarbeit mit allen in
den Verfassungsschutzberichten aufgeführten und als extremistisch einge-
schätzten Organisationen, wenn sie als (temporäre) Partner der Zuwen-
dungsempfänger auftauchen, als Verstoß gegen die verlangte Erklärung?

6. Welche Konsequenzen hat die geforderte Erklärung für eine Zusammenar-
beit der Zuwendungsempfänger mit der Partei DIE LINKE.?

7. Welche Konsequenzen hat die geforderte Erklärung für eine Zusammenar-
beit der Zuwendungsempfänger mit der VVN (Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes)?

8. Ist für die Frage eines Verstoßes gegen die geforderte Erklärung entschei-
dend, ob der mögliche Partner des Zuwendungsempfängers im Verfas-
sungsschutzbericht des Bundesamtes genannt wird?

9. Dürfen Zuwendungsempfänger in den Bundesländern mit der Partei DIE
LINKE. zusammenarbeiten, in denen diese Partei nicht im Bericht des je-
weiligen Landesamtes genannt wird?

10. Welche Einschätzung welches Landesamtes für Verfassungsschutz ist bei
grenzüberschreitenden Kooperationen (z. B. Brandenburg und Sachsen) für
die Frage der Partnerauswahl entscheidend?

11. Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, in denen Projektpartner aufgrund
ihrer Aufführung im Verfassungsschutzbericht von der weiteren Förderung
ausgeschlossen wurden?

12. Wie beurteilt die Bundesregierung den Ausschluss des a.i.d.a.-Archivs
(Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle Mün-
chen e. V.) ausMünchen ausdem bayerischen Beratungsnetzwerk aufgrund
des Eintrags in den bayerischen Verfassungsschutzbericht vor dem Hinter-
grund, dass dieser Eintrag laut Gerichtsbeschluss wieder rückgängig ge-
macht werden musste, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für
die geforderte Erklärung?

13. Wird dieBundesregierung dieZuwendungsempfänger bei der Überprüfung
potenzieller Partner zukünftig unterstützen, und können sich die Zuwen-
dungsempfänger bei Unklarheiten bezüglich der Verfassungstreueder Part-
ner an die Bundesregierung bzw. das zuständige Ministerium wenden?

14. In welchen anderen Modellprojekten desBundeswerden den Zuwendungs-
empfängern vergleichbare Erklärungen abverlangt (bitte einzeln auffüh-
ren)?

Berlin, den 29. November 2010

Dr. Gregor Gysi und Fraktion
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 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und
 Jugend vom 14.  Dezember 2010 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Diana Golze, Heidrun
 Dittrich, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 17/3985 –

 Antiextremismuserklärung des Bundesprogramms Toleranz fördern –
 Kompetenz stärken

 Vor bemer k ung der  Fr agest el l er
 Im  Rahmen  des  neuen  Bundesprogramms  „Toleranz  fördern  –  Kompetenz
 stärken“  sollen  die  Zuwendungsempfänger  eine  Bestätigung  unterschreiben,
 mit  der  sie  sich  zur  freiheitlich  demokratischen  Grundordnung  bekennen  und
 sich  ebenfalls  verpflichten,  ihre  potenziellen  Partner  in  diesem  Sinne  zu  über-
 prüfen.  Die  geforderte  Erklärung  sorgt  innerhalb  der  Projekte  für  große Verun-
 sicherung  und  hat  auch  schon  zu  deutlichen  Protesten  geführt.  Auf  Seiten  der
 Projekte  und  auch  von  Seiten  anderer  Prominenter  wird  die  geforderte  Erklä-
 rung  als  eine  Form  der  Gesinnungsschnüffelei  bewertet  und  in  der  Tradition
 des  Radikalenerlasses  der  70er-Jahre  der  alten  Bundesrepublik  Deutschland
 gesehen.  Neben  der  Frage  der  inhaltlichen  Begründung,  warum  gegen  Pro-
 jekte,  die  sich  im  Themenfeld  der  Auseinandersetzung  mit  der  extremen
 Rechten  bewegen,  ein  solcher  Generalverdacht  der  Verfassungsfeindlichkeit
 formuliert  wird,  stellt  sich  auch  die  Frage  der  konkreten  Umsetzung.  Wie  ein-
 zelne Fälle  in  der  Vergangenheit  gezeigt  haben,  sind  Berichte  der  Verfassungs-
 schutzämter,  auf  die  die  Projekte  in  der  geforderten  Erklärung  verwiesen  wer-
 den,  keineswegs  eine  zuverlässige  Quelle  für  die  Frage  der  demokratischen
 Verlässlichkeit  potenzieller  Partner  der  Projekte,  kam  es  doch  hier  schon  häu-
 figer  zu  falschen  Anschuldigungen,  die  später  aufgrund  von  Klagen  rückgän-
 gig  gemacht  werden  mussten.  Auch  stellt  sich  die  Frage,  ob  die  von  den  Pro-
 jekten  geforderte  Erklärung  Auswirkungen  auf  die  Zusammenarbeit  mit  im
 Deutschen Bundestag vertretenen Parteien haben.
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1.  Welche zuwendungsrechtlichen  Konsequenzen  hätte  die  Weigerung  einzel-
 ner  Zuwendungsempfänger,  die  vom  Ministerium  verlangte  Erklärung  zu
 unterschreiben?

 2.  Welche  zuwendungsrechtlichen  Konsequenzen  hätte  ein  Verstoß  gegen  die
 in der Erklärung geforderten Bestätigungen
 a)  wenn  der  Zuwendungsempfänger  selbst  gegen  das  Bekenntnis  zur  frei-

 heitlich demokratischen Grundordnung verstößt,
 b)  wenn  Partner  des  Zuwendungsempfängers  gegen  das  Bekenntnis  zur

 freiheitlich demokratischen Grundordnung verstoßen?

 Die  Fragen  1  und  2  werden  aufgrund  des  Sachzusammenhangs  gemeinsam
 beantwortet.
 In  dem  Programm  TOLERANZ  FÖRDERN  –  KOMPETENZ  STÄRKEN  des
 Bundesministeriums für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  (BMFSFJ)  müs-
 sen  Träger  geförderter  Maßnahmen  eine  Erklärung  unterschreiben,  nach  der  sie
 sich  zur  freiheitlichen  demokratischen  Grundordnung  der  Bundesrepublik
 Deutschland  bekennen  und  bestätigen,  eine  den  Zielen  des  Grundgesetzes  för-
 derliche Arbeit zu leisten.
 Ziel  der  Maßnahmen  in  Programmen  zur  Extremismusprävention  der  Bundes-
 regierung  ist  die  Stärkung  von  Demokratie  und  Toleranz.  Die  gemeinsame
 Grundposition  aller  Mitwirkenden  an  den  Bundesprogrammen  zur  Stärkung
 von  Toleranz  und  Demokratie  sowie  gegen  Extremismus  muss  daher  sein,  sich
 zu  der  freiheitlichen  demokratischen  Grundordnung  der  Bundesrepublik
 Deutschland  zu  bekennen.  Daher  ist  die  Unterzeichnung  einer  Erklärung,  mit
 dem  sich  das  geförderte  Projekt  bzw.  der  handelnde Träger  hierzu  bekennt,  eine
 Fördervoraussetzung.  Sie  soll  auch  für  die  Gefahren,  die  sich  aus  einer  Zusam-
 menarbeit  mit  extremistischen  Strukturen  für  das  Engagement  für  Toleranz  und
 Demokratie  entwickeln  können,  sensibilisieren  –  beklagen  doch  viele  Träger
 zurecht,  dass  extremistische  Strukturen  bestrebt  sind,  Organisationen  zu  unter-
 wandern und für ihre Zwecke zu missbrauchen.
 Diese  Position  ist  nicht  neu.  Es  war  und  ist  schon  immer  Voraussetzung  der
 Förderung  von  Maßnahmen  aus  öffentlichen  Mitteln,  dass  das  geförderte  Pro-
 jekt  bzw.  der  handelnde  Träger  sich  zur  freiheitlichen  demokratischen  Grund-
 ordnung  der  Bundesrepublik  Deutschland  bekennen  muss.  In  den  Bescheiden
 für  Träger  von  Extremismuspräventionsmaßnahmen  waren  bereits  in  der  Ver-
 gangenheit  Auflagen  zur  Vermeidung  einer  Zusammenarbeit  mit  extremis-
 tischen Organisationen enthalten. Daran knüpfen wir mit der Bestätigung an.
 Das  Bekenntnis  zur  freiheitlichen  demokratischen  Grundordnung  durch  Unter-
 zeichnung  der  Demokratieerklärung  ist  eine  Auflage  im  Zuwendungsbescheid
 und  somit  Voraussetzung  für  eine  Förderung  durch  das  BMFSFJ.  Wenn  die  Er-
 klärung  von  einem  Träger  nicht  unterzeichnet  wird,  erhält  er  keine  Fördermit-
 tel.  Wenn  das  BMFSFJ  Kenntnis  davon  erlangt,  dass  der  Träger  gegen  die  Er-
 klärung  verstößt  oder  wissentlich  mit  einem  Partner  zusammenarbeitet,  der  ge-
 gen  die  Erklärung  verstößt,  kann  das  Bundesministerium  die  Fördergelder  zu-
 rückfordern.

 3.  Wer  entscheidet  über  die  Konsequenzen  für  den  Zuwendungsempfänger,
 wenn ein Verstoß gegen die geforderte Erklärung festgestellt wird?

 Die  vom  BMFSFJ  eingerichtete  Regiestelle  beim  Bundesamt  für  Zivildienst
 (BAZ)  als  Zuwendungsgeber  entscheidet  in  Absprache  mit  dem  BMFSFJ  über
 die  Konsequenzen  für  den  Zuwendungsempfänger,  wenn  ein  Verstoß  gegen  die
 geforderte Erklärung festgestellt wird.
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4.  Wer  überprüft,  ob  es  Verstöße  gegen  die  von  den  Zuwendungsempfängern
 geforderte Erklärung gibt?

 Wenn  das  BMFSFJ  bzw.  die  Regiestelle  beim  BAZ  Hinweise  erhält,  dass  der
 Zuwendungsempfänger  selbst  oder  sein  Partner  möglicherweise  gegen  das  Be-
 kenntnis  zur  freiheitlichen  demokratischen  Grundordnung  verstößt,  überprüft
 das  BMFSFJ  bzw.  das  BAZ  –  in  Abstimmung  mit  den  anderen  zuständigen
 Bundesministerien  bzw.  mit  den  Verfassungsschutzbehörden  –  diese  Hinweise.

 5.  Betrachtet  die  Bundesregierung  die  temporäre  Zusammenarbeit  mit  allen
 in  den  Verfassungsschutzberichten  aufgeführten  und  als  extremistisch  ein-
 geschätzten  Organisationen,  wenn  sie  als  (temporäre)  Partner  der  Zuwen-
 dungsempfänger auftauchen, als Verstoß gegen die verlangte Erklärung?

 Sinn  und  Zweck  der  Demokratieerklärung  ist  es  nicht,  die  Auseinandersetzung
 mit  extremistischen  Strömungen  und  Gruppierungen  zu  unterbinden.  Es  geht
 bei  der  Demokratieerklärung  vielmehr  darum  zu  verhindern,  dass  extremis-
 tische  Organisationen  finanziell  unterstützt  werden  oder  ihnen  unwillentlich
 eine  Plattform  geboten  wird  und  sie  so  ihre  extremistischen  Weltanschauungen
 mit  Unterstützung  öffentlicher  Mittel  verbreiten  können.  Dafür  bedarf  es  eige-
 ner  Verantwortung  und  hoher  Sensibilität  der  Träger,  die  u.  a.  über  die  Zeich-
 nung der Erklärung erreicht werden soll.
 Die  Bundesregierung  erwartet,  dass  die  Träger  diese  Fördervoraussetzungen
 unter  Beweis  stellen.  Die  Berichte  der  Verfassungsschutzbehörden  des  Bundes
 und  der  Länder  geben  wichtige  Hinweise,  die  sich  z.  T.  ergänzen.  Es  gibt  Orga-
 nisationen  und  Strukturen,  die  einhellig  in  den  Ländern  und  auf  der  Bundes-
 ebene  als  eindeutig  verfassungsfeindlich  beschrieben  sind.  Hier  ist  auch  für
 Träger offen erkennbar, dass sich eine Zusammenarbeit ausschließt.

 6.  Welche  Konsequenzen  hat  die  geforderte  Erklärung  für  eine  Zusammen-
 arbeit der Zuwendungsempfänger mit der Partei DIE LINKE.?

 9.  Dürfen  Zuwendungsempfänger  in  den  Bundesländern  mit  der  Partei
 DIE  LINKE.  zusammenarbeiten,  in  denen  diese  Partei  nicht  im  Bericht  des
 jeweiligen Landesamtes genannt wird?

 Die  Fragen  6  und  9  werden  aufgrund  des  Sachzusammenhangs  gemeinsam
 beantwortet.
 Bei  der  Zusammenarbeit  mit  Vertreter/-innen  der  Partei  „DIE  LINKE.“  ist  zu
 berücksichtigen,  dass diese Partei  sehr  heterogen  und  in  ihren  Handlungsweisen
 in  den  verschiedenen  Bundesländern  offensichtlich  unterschiedlich  agiert.  Es
 gibt  offen  extremistische  Zusammenschlüsse  innerhalb  der  Partei  „DIE
 LINKE.“ ,  wie  die  „Kommunistische  Plattform“  (KPF)  oder  die  „Sozialistische
 Linke“  (SL).  Dem  stehen  die  Gremien  und  Zusammenschlüsse  der  Partei  sowie
 handelnde  Mandatsträger  gegenüber,  die  natürlich  Partner  in  Projekten  sein
 können.  Wenn  im  Einzelfall  Unklarheiten  bestehen,  kann  eine  Rückfrage  des
 Trägers beim Land oder beim Bund der richtige Weg sein.

 7.  Welche  Konsequenzen  hat  die  geforderte  Erklärung  für  eine  Zusammenar-
 beit  der  Zuwendungsempfänger  mit  der  VVN  (Vereinigung  der  Verfolgten
 des Naziregimes)?

 Bei  der  VVN-BdA  handelt  es  sich  um  eine  heterogene Vereinigung,  bei  der  ins-
 besondere  zu  einigen  Personen  der  Führungsebene  in  unterschiedlichem  Aus-
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maß  Erkenntnisse  für  linksextremistische  Bestrebungen  vorliegen.  Daher
 kommt  es  auch  bei  der  Bewertung  der  Aktivitäten  der  VVN-BdA  und  den  For-
 men  der  Zusammenarbeit  von  Zuwendungsempfängern  mit  der  VVN-BdA  auf
 die Umstände des Einzelfalls an.
 Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 6 und 9 verwiesen.

 8.  Ist  für  die  Frage  eines  Verstoßes  gegen  die  geforderte  Erklärung  entschei-
 dend,  ob  der  mögliche  Partner  des  Zuwendungsempfängers  im  Verfas-
 sungsschutzbericht des Bundesamtes genannt wird?

 10.  Welche  Einschätzung  welches  Landesamtes  für  Verfassungsschutz  ist  bei
 grenzüberschreitenden  Kooperationen  (z.  B.  Brandenburg  und  Sachsen)
 für die Frage der Partnerauswahl entscheidend?

 Die  Fragen  8  und  10  werden  aufgrund  des  Sachzusammenhangs  gemeinsam
 beantwortet.
 Die  Berichte  der  Verfassungsschutzbehörden  des  Bundes  und  der  Länder  sind
 ein  wichtiges  Indiz  dafür,  ob  es  sich  bei  dem  betroffenen  Träger  oder  sonstigen
 Partnern  um  eine  den  Zielen  des  Grundgesetzes  verpflichtete  Organisation  han-
 delt  oder  ob  daran  Zweifel  bestehen.  Eine  Erwähnung  schließt  eine  Zusammen-
 arbeit in der Regel aus.
 Zum  weiteren  Verfahren  wird  auf  die  Antwort  zu  den  Fragen  6  und  9  verwie-
 sen.

 11.  Sind  der  Bundesregierung  Fälle  bekannt,  in  denen  Projektpartner  auf-
 grund  ihrer  Aufführung  im  Verfassungsschutzbericht  von  der  weiteren
 Förderung ausgeschlossen wurden?

 Der  Bundesregierung  sind  keine  Fälle  bekannt,  in  denen  Träger  gefördert  wor-
 den sind, obwohl sie im Verfassungsschutzbericht aufgeführt waren.

 12.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  den  Ausschluss  des  a.i.d.a.-Archivs
 (Antifaschistische  Informations-,  Dokumentations-  und  Archivstelle
 München  e.  V.)  aus  München  aus  dem  bayerischen  Beratungsnetzwerk
 aufgrund  des  Eintrags  in  den  bayerischen  Verfassungsschutzbericht  vor
 dem  Hintergrund,  dass  dieser  Eintrag  laut  Gerichtsbeschluss  wieder  rück-
 gängig  gemacht  werden  musste,  und  welche  Konsequenzen  ergeben  sich
 daraus für die geforderte Erklärung?

 Das  a.i.d.a-Archiv  war  Bestandteil  des  bayerischen  Beratungsnetzwerkes  im
 Bundesprogramm  „kompetent.  für  Demokratie  –  Beratungsnetzwerke  gegen
 Rechtsextremismus“ .  Das  Beratungsnetzwerk  wird  von  den  Ländern  in  eigener
 Verantwortung  gemäß  den  Maßgaben  des  Zuwendungsbescheides  und  der  För-
 derrichtlinien  umgesetzt,  die  auch  schon  zu  dem  damaligen  Zeitpunkt  ein  Be-
 kenntnis  der  Träger  und  deren  Partner  zur  freiheitlichen  demokratischen
 Grundordnung  der  Bundesrepublik  Deutschland  erforderten.  Es  stand  folglich
 im  Ermessen  des  Freistaates  zu  beurteilen,  ob  das  Archiv  aufgrund  des  Eintrags
 in  den  bayerischen  Verfassungsschutzbericht  aus  dem  bayerischen  Beratungs-
 netzwerk  ausgeschlossen  werden  soll  und  welche  Konsequenzen  sich  mög-
 licher  Weise  aus  dem  Gerichtsbeschluss  ergeben  könnten.  Im  Übrigen  nimmt
 die  Bundesregierung  zu  Angelegenheiten,  die  im  Zuständigkeitsbereich  eines
 Landes liegen, nicht Stellung.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/4269

13.  Wird  die  Bundesregierung  die  Zuwendungsempfänger  bei  der  Überprü-
 fung  potenzieller  Partner  zukünftig  unterstützen,  und  können  sich  die  Zu-
 wendungsempfänger  bei  Unklarheiten  bezüglich  der  Verfassungstreue
 der  Partner  an  die  Bundesregierung  bzw.  das  zuständige  Ministerium
 wenden?

 Die  Regiestelle  beim  BAZ  wird  die  Zuwendungsempfänger  bei  der  Prüfung  der
 Geeignetheit potenzieller Partner zukünftig unterstützen.
 An  das BAZ  können sich  die Zuwendungsempfänger  bei  Unklarheiten  bezüglich
 der  Verfassungstreue der  Partner  wenden,  das die Fragen  dann  gegebenenfalls in
 Zusammenarbeit  mit  den anderen zuständigen Bundesministerien respektive den
 Verfassungsschutzbehörden beantwortet.

 14.  In  welchen  anderen  Modellprojekten  des  Bundes  werden  den  Zuwen-
 dungsempfängern  vergleichbare  Erklärungen  abverlangt  (bitte  einzeln
 aufführen)?

 Neben  dem  Programm  TOLERANZ  FÖRDERN  –  KOMPETENZ  STÄRKEN
 wird  in  der  INITIATIVE  DEMOKRATIE  STÄRKEN  des  BMFSFJ  die  Erklä-
 rung  verlangt.  Das  Bundesministerium  des  Innern  verlangt  in  seinem  Pro-
 gramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“  eine entsprechende Erklärung.
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 Antrag
 der Abgeordneten Daniela Kolbe (Leipzig), Sönke Rix, Petra Crone, Petra
 Ernstberger, Iris Gleicke, Petra Hinz (Essen), Christel Humme, Ute Kumpf,
 Caren Marks, Franz Müntefering, Aydan Özogŭz, Thomas Oppermann, Marlene
 Rupprecht (Tuchenbach), Rolf Schwanitz, Stefan Schwartze, Dr. h.  c. Wolfgang
 Thierse, Dagmar Ziegler, Dr. Frank-Walter Steinmeier und der Fraktion der SPD
 sowie der Abgeordneten Monika Lazar, Volker Beck (Köln), Ekin Deligöz, Katja
 Dörner, Kai Gehring, Britta Haßelmann, Ingrid Hönlinger, Katja Keul, Memet Kilic,
 Sven-Christian  Kindler,  Agnes  Krumwiede,  Jerzy  Montag,  Dr.  Konstantin  von  Notz,
 Tabea Rößner, Krista Sager, Wolfgang Wieland, Josef Philip Winkler und der
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

 Demokratieinitiativen  nicht  verdächtigen,  sondern  fördern  –  Bestätigungserklärung
 im  Bundesprogramm  „TOLERANZ  FÖRDERN  –  KOMPETENZ  STÄRKEN“  streichen

 Der Bundestag wolle beschließen:

 I.  Der Deutsche Bundestag stellt fest:
 Viele  Initiativen  und  Vereine,  die  sich  gegen  Rechtsextremismus  und  für
 Demokratie  engagieren,  erhalten  und  erhielten  finanzielle  Förderung  aus  den
 Programmen  „CIVITAS“,  „ENTIMON“  und  „VIELFALT  TUT  GUT.  Jugend
 für  Vielfalt,  Toleranz  und  Demokratie“ ,  die  Vorgängerprogramme  des  neuen
 Bundesprogramms  „TOLERANZ  FÖRDERN  –  KOMPETENZ  STÄRKEN“.
 Durch  ihre  Bildungs-  und  Präventionsarbeit  leisten  sie  einen  unverzichtbaren
 Beitrag  zur  Stärkung  der  demokratischen  Zivilgesellschaft  und  für  die  Achtung
 der  Menschenrechte.  Ohne  die  Förderung  des  Bundes  wären  die  meisten  dieser
 Projekte nicht  durchführbar.  Die Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  in  diesen  Pro-
 jekten  arbeiten  in  hoher  Eigenmotivation  unter  oft  schwierigen  Bedingungen.
 Oft  ist  diese  Arbeit  entbehrungsreich  und  von  Rückschlägen  geprägt.  Gelegent-
 lich  werden  diese Engagierten  selbst  Opfer  von  Gewalttaten  wie jüngst  bei  einer
 Serie  von  Brandanschlägen  in  Sachsen.  Es  ist  eine  Selbstverständlichkeit,  dass
 Empfänger  von  Zuwendungen  des  Bundes  auf  dem  Boden  des  Grundgesetzes
 stehen  müssen.  Mit  ihrer  Arbeit  beweisen  diese Initiativen  mehr  als viele andere,
 dass  sie  für  die  Geltung  des  Grundgesetzes  eintreten,  die  demokratische  Kultur
 stärken  und  die  Demokratie  vor  ihren  Feinden  schützen  wollen.  Sie  tun  dies
 nicht  selten  sogar  unter  hohem  persönlichen  Einsatz.  Aus  diesem  Grunde  ist  es
 paradox  und  widersinnig,  gerade  von  diesen  Initiativen  eine  über  die  allgemei-
 nen  Richtlinien  bei  der  Zuwendung  von  Bundesmitteln  hinausgehende explizite
 Sondererklärung  zur  Verfassungstreue zu  verlangen.  Die  Bestätigungserklärung
 der  Bundesregierung  unterstellt,  dass  gerade  Demokratieinitiativen  in  einem
 besonderen  Maße geneigt  wären,  mit  antidemokratischen  Partnerinnen  und  Part-
 nern  zu  kooperieren.  Damit  erweckt  die  Bundesregierung  den  Eindruck,  einen
 Generalverdacht  gegen  all  jene  etablieren  zu  wollen,  die  sich  gegen  Rechts-
 extremismus engagieren.
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Die  vom  Bundesministerium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  vorge-
 legte Bestätigungserklärung ist aus mehreren Gründen verfehlt:
 Zum  einen  fehlt  eine  stichhaltige  Begründung  für  eine  gesonderte  Bestäti-
 gungserklärung.  Träger,  die  nachweislich  eine  den  Zielen  des  Grundgesetzes
 nicht  förderliche  Arbeit  verrichten,  sind  von  der  Förderung  grundsätzlich  aus-
 geschlossen. Das hat die Bundesregierung auf Nachfrage bestätigt.
 Zudem  hat  die  Bundesregierung  ebenfalls  erklärt,  dass  sie  keine  Klausel  ver-
 wenden  will,  die  es  den  durch  Zuwendung  begünstigten  Trägern  vorschreibt,
 die  Gesinnung  ihrer  Partnerinnen  und  Partner  zu  überprüfen.  Dennoch  ist  die
 bisher  bekannte  Klausel  genau  daraufhin  angelegt.  Die  beabsichtigte  Pflicht  zur
 Regelüberprüfung  der  Kooperationspartnerinnen  und  -partner  fördert  ein  Klima
 des Misstrauens und steht dem Ziel der Demokratieförderung entgegen.
 Weiterhin  ist  die  Erklärung  verfassungsrechtlich  bedenklich.  Weder  Tatbestand
 noch  Rechtsfolge  sind  hinreichend  bestimmt.  Die  als  Verstoß  gegen  die  Richt-
 linie  bezeichnete  Bedingung  ist  nicht  hinlänglich  präzise.  Folglich  ist  nicht  hin-
 reichend  klar,  welches  konkrete  Verhalten  seitens  der  Zuwendungsempfänger
 zu tätigen bzw. zu unterlassen ist und welche Rechtsfolgen drohen.
 Zudem  werden  Initiativen  und  Vereine,  die  sich  gegen  Rechtsextremismus  und
 für  Demokratie  engagieren,  durch  die  beabsichtigte  Bestätigungserklärung  vor
 große  bürokratische  Hürden  gestellt.  Nicht  einmal  die  behördlichen  Instanzen,
 die  mit  einem  hohen  Personal-  und  Ressourcenaufwand  sowie  hoheitlichen  Be-
 fugnissen  an  der  Überprüfung  potentiell  extremistischer  Strukturen  arbeiten,
 kommen  bezüglich  der  Verfassungstreue dieser  Akteurinnen  und  Akteure regel-
 mäßig  zu  einhelligen  Ergebnissen.  Derartige  Aufgaben  sind  hochkomplex  und
 können  nur  mit  hoheitlichen  Befugnissen  wahrgenommen  werden.  Zivilgesell-
 schaftliche Initiativen  haben  weder  die Fähigkeit  noch  die Legitimation,  eine be-
 lastbare  Einschätzung  über  die  Qualifizierung  der  politischen  Ziele  jeder  ihrer
 Kooperationspartnerinnen  und  -partner  einzuholen.  Eine  derartige  Übertragung
 staatlicher Aufgaben auf zivilgesellschaftliche Strukturen ist unzulässig.
 Weder  gibt  es  hinreichende Gründe  für  die  Einführung  einer  Bestätigungserklä-
 rung,  die  sich  aus  den  Richtlinien  des  Bundesprogramms  „TOLERANZ
 FÖRDERN  –  KOMPETENZ  STÄRKEN“  ableitet,  noch  ist  eine  solche  Erklä-
 rung  geeignet,  die  avisierten  Ziele  zu  erreichen.  Deshalb  muss  ihre  Einführung
 unterbleiben.
 Engagierte  Demokratinnen  und  Demokraten  sollten  nicht  unter  Generalver-
 dacht gestellt, sondern unterstützt werden.

 II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
 die  geplante  Bestätigungserklärung  als  Zuwendungsvoraussetzung  aus  den
 Richtlinien  des  Bundesprogramms „TOLERANZ  FÖRDERN  –  KOMPETENZ
 STÄRKEN“  zu  streichen  und  die  Vergabe der  Zuwendungen  im  Rahmen  dieses
 Programms nicht an eine Unterzeichnung einer solchen Erklärung zu knüpfen.

 Berlin, den 26. Januar 2011

 Dr. Frank-Walter Steinmeier und Fraktion
 Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion
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A*"6G-44)Q"6),"()V!U)#+,),"()D!a\D9aC

!"%T"."+) 4-,") 6&')96")"6+`)J-%%"+)96")#+%)."F"6+%-F
,-(SQ"()%5("&'"+;)T"4&'")O+6$6-$6P"+)#+,)U(7.(-FF")T6(
Q(-#&'"+;)#F),"+)]"G-'("+)P7+)J6+R%"I$("F6%F#%)#+,
("46.6W%"F) HI$("F6%F#%) Q"%$FW.46&') :#) Q".".+"+2
9&'-#"+)96")+6&'$)4N+."()T".;)T"++)V(-#)JW$:%&')Q"6F
R7FF#+6%$6%&'"+) E-GG""R(N+:&'"+) %6$:$) #+,) ,(-#f"+
P7(),"()dS()T"'(47%")!"F7+%$(-+$"+):#%-FF"+."%&'4-K
."+)T"(,"+b

A*"6G-44)Q"6),"()V!U)#+,),"()D!a\D9aC

O&') %-.") -Q"() -#&'`)["'F"+)96") ,6")B#G(#G") P7+) O%4-K
F6%$"+)Q"6)k7#d#Q")."+-#%7)"(+%$)T6")("&'$")9&'#4'7GK
D!%b

A=7%"G) U'6465) 36+R4"() Y*Z[![O9) ?>\!OH
]^Z[H[_`) !-%) %6+,) -Q"() #+$"(%&'6",46&'"
]"GN'(,#+."+bC

BF)H+,")FW&'$")6&')+7&')-#G)"6+"+)U#+R$)"6+."'"+;
,"+)T6() 6+),"+)!"Q-$$"+)SQ"()U(NP"+$67+)P6"4):#)%"4$"+
-+%5("&'"+2)!6")B#%%6&'$)-#G)B(Q"6$%K)#+,)B#%Q64,#+.%K
54N$:") #+,) -#G)3-&'%$#F;) ,-%) -F) H+,") -#&') %7:6-4"+
B#G%$6".)"(FW.46&'$;)6%$)"6+)T"6$"("%).#$"%)X6$$"4)."."+
HI$("F6%F#%2

A*"6G-44)Q"6),"()V!U)%7T6")Q"6)BQ."7(,+"$"+)
,"()D!a\D9aC

*64,#+.;)B(Q"6$) #+,)B#%Q64,#+.) %6+,)T6&'$6.")c7(-#%K
%"$:#+."+) GS()d"64'-Q") 6+) ,"()]"%"44%&'-G$2)!6"%")d"64K
'-Q")T6(R$)-F)H+,")T6")"6+)B+R"()6+),"()X6$$")#+%"("(
]"%"44%&'-G$)#+,)6%$),-F6$)"6+).#$"%)X6$$"4)."."+)HI$("K
F6%F#%2)]-+:).4"6&';)P7+)T"F),"()-R$#"44")T6($%&'-G$46K
&'")B#G%&'T#+.)R7FF$;)P7+)^7$K](S+)F6$),"+)F#$6."+
B(Q"6$%F-(R$("G7(F"+) P7+) g"((+) 9&'(W,"(;) P7+) ,"+"+
,6")9U!)%7T6"%7)+6&'$%)F"'()T6%%"+)T644;)P7+),"()](7K
f"+)E7-46$67+)7,"()P7+)#+%`)36()-4%)V-&'5746$6R"()6F)*"K
("6&') U(NP"+$67+) RW++"+) G(7') ,-(SQ"() %"6+l) ,"++) "() 6%$
"6+).#$"%)X6$$"4)6+),"()U(NP"+$67+%-(Q"6$2

c6"4"+)!-+R2

A*"6G-44)Q"6),"()V!U)#+,),"()D!a\D9aC

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
!-%)37($)'-$),"()E744".")E7($")GS(),6")V(-R$67+)!6"

J6+R"2

A*"6G-44)Q"6),"()JO[EH[C

1.*,23&+$)A!OH)JO[EHC`
V(-#) U(N%6,"+$6+b) J6"Q") E744".6++"+) #+,) E744"."+b

H%)T-()T6","()"6+F-4),6"%"4Q")U4-$$"l) "%)T6(,) 4-+.%-F
"6+)Q6%%&'"+)"6+$W+6.2

AX-+G(",)](#+,)YD!a\D9a_`)O'()RW++$)%6")
T7'4)+6&'$)F"'()'W("+bC

aF)"6+"%)R4-(:#%$"44"+`)!6")c"('N4$+6%%")6+G(-."):#)%$"4K
4"+)#+,)B(F#$)#+,)^"6&'$#F):#)$'"F-$6%6"("+;)6%$),(6+K
."+,)+7$T"+,6.;)-Q"()R"6+)HI$("F6%F#%2)97)P6"4):#)O'K
("F)]"4-Q"(2

A*"6G-44)Q"6),"()JO[EH[C

h#+N&'%$)T644) 6&') 6F)[-F"+),"()J6+R%G(-R$67+)'"(:K
46&')!-+R)%-."+)GS(),6")&7#(-.6"($")B(Q"6$),"()U(7i"R$";



!"#$ %&'()*+&,-.'/0&)(12-3-456-71+89&,:;0&-3-"56-<:(='/26-.&,8:/>-%;//&,)(12>-0&/-?56-@1/'1,-?#44

!"#$%&'()

ABC ADC

A%CA.C

E&,&:/&-'/0-E&,FG/0&>-0:&-+&,H;,,12&/0-'/0-'/(&,-2,;I
J&K-9&,)L/8:*+&K-M:/)1(=-NO,-0:&-P:H:82&)&88)*+1N(-)(,&:I
(&/6

A.&:N188-F&:-0&,-QRSTMS-);U:&-F&:-BF2&;,0I
/&(&/-0&,-<V%C

W&'(&-8:&2&/-=U&:-B/(,G2&-H;,X-='K-&:/&/-&:/-B/(,12
0&,- T;18:(:;/)N,1Y(:;/&/>- 0&,- &+&,- :0&;8;2:)*+- 1')2&I
,:*+(&(-:)(>

AQ1*+&/-F&:-0&,-D%Z[D<Z-'/0-0&,-\%V-3-P'I
,'N-H;/-0&,-D%Z[D<ZX-%1)-KO))(- R+,-2&,10&
)12&/]C

'/0-='K-1/0&,&/-&:/-B/(,12-0&,-<V%I\,1Y(:;/>-0&,-0:&
<1*+&-(,:NN(-'/0-0&)U&2&/-'/)&,&-H;88&-Z/(&,)(O(='/2-&,I
+18(&/-U:,06

A.&:N188-F&:-0&,-QRSTMS-'/0-0&,-<V%C

%:&- E&,K:)*+'/2- H&,)*+:&0&/)(&,- V,;2,1KK&- '/0
B/)G(=&-);U:&-&:/&-H;/-R+/&/-2&)*+1NN&/&-^:))(,1'&/)I
Y'8(',-):/0-N18)*+-'/0-:K-_F,:2&/-1'*+-U:))&/)*+1N(8:*+
/:*+(-+18(F1,6

AP','N- H;/- 0&,- D%Z[D<ZX- E;/- 0&,- T1,8I
^1,`IZ/:H&,):(G(- ;0&,- H;/- U&8*+&,- 7:))&/I
)*+1N(aC

%&)U&2&/-&:/-b1()*+812X-Q&)&/-:)(-)://H;88]

A.&:N188-F&:-0&,-QRSTMS-'/0-0&,-<V%C

7&//- K1/- 0:&)&- U:))&/)*+1N(8:*+&/- M,+&F'/2&/- H;/
W&:(K&c&,-'/0-1/0&,&/-&,/)(-/:KK(>-Y1//-K1/-N&)()(&8I
8&/>- 01))- b1)):)K')>- B/(:)&K:(:)K')- '/0- 1/0&,&- K&/I
)*+&/N&:/08:*+&- <(,LK'/2&/- /:*+(- /',- V+G/;K&/&- 1K
b1/0-0&,-d&)&88)*+1N(-):/0>-);/0&,/-01))-K1/-):&-&F&/);
:/- 0&,-^:((&- 0&,- d&)&88)*+1N(- N:/0&/- Y1//6- %1)- :)(- 01)
T&,/9,;F8&K6- %&)U&2&/- +1(- d&):/&- <*+U1/- /1(O,8:*+
,&*+(6

AP','N-H;/-0&,-D%Z[D<ZX-d&):/&-QL(=)*+-
1'*+aC

R*+-01,N-):&-=:(:&,&/X

7:&-:,,&NO+,&/0-0:&-E&,U&/0'/2-0&)-M`(,&K:)K')I
F&2,:NN)-:)(>-Y1//-K1/-'6 16-1/-0&/-/&'&)(&/-&K9:,:I
)*+&/-.&N'/0&/-='K-b&*+()&`(,&K:)K')-&,Y&//&/>
0:&- 0:&)&- 1/(:0&K;Y,1(:)*+&- M:/)(&88'/2- );=:;8;I
2:)*+- &F&/- /:*+(- 1/- 0&/- e&`(,&K&/- bG/0&,/f- 0&,
d&)&88)*+1N(>- );/0&,/- :/- :+,&,- ^:((&- H;,2&N'/0&/
+1F&/6

%1)-);88(&-'/)-0;*+-'K(,&:F&/-'/0-/:*+(-='-);8*+&/-:0&;I
8;2:)*+&/-<9:&8*+&/-NO+,&/6

A.&:N188-F&:-0&,-QRSTMS-'/0-0&,-<V%C

%1='-U:88- :*+-\;82&/0&)-)12&/-3-01)-:)(- :K-^;K&/(
R+,&-%1'&,981((&g-&:/&-1/0&,&-+1F&/-<:&-/:*+(-K&+,-3X-M)
:)(-:/-h,0/'/2>-U&//-<:&-):*+-K:(-'/)-1')&:/1/0&,)&(=&/>
'/)-F&)*+:K9N&/-'/0-'/)-2&U:))&-%:/2&-'/(&,)(&88&/6

<:&-)&(=&/-):*+-2&,/-K:(-0&,-Q:/Y)91,(&:-1')&:/1/0&,6

AP','N-H;/-0&,-D%Z[D<ZX-S'/-K;2&8(-&'*+-
K18-/:*+(-:/-0:&-h9N&,,;88&-,&:/]C

%1NO,- 2:F(- &)- &:/- 911,- R/0:=:&/6- %1)- 188&)- YL//&/- <:&
2&,/-('/6-%1)-:)(-%&K;Y,1(:&6-%1-K'))-K1/-+18(-0',*+6
S'(=&/-U:,0-&)- R+/&/- :K-_F,:2&/-/:*+()6-M)- :)(- i&0;*+
/:*+(-1Y=&9(1F&8>-01))-<:&-0:&)&)-<9:&8*+&/-F&:-0&,-B')I
&:/1/0&,)&(='/2- K:(- 0&,- Q:/Y&/- 1'N- 0&K- bO*Y&/- H;/
V,;i&Y(&/-'/0-R/:(:1(:H&/-1')(,12&/g-01)-2&+(-/:*+(6

A.&:N188-F&:-0&,-QRSTMS>-0&,-<V%-'/0-0&K-
._S%SR<-!#[%RM-db_SMSC

%&)U&2&/-N,&'&-:*+-K:*+-01,OF&,>-01))-+&'(&-3-0:&-V,&)I
)&&,Y8G,'/2-:)(-&F&/-H&,)*+:*Y(-U;,0&/-3-0:&-<;=:18)&/1I
(;,:/-0&)-Q1/0&)-.&,8:/>-D1,;81-.8'+K>-b&*+()K:((&8-2&I
2&/-R+,&-);2&/1//(&-%&K;Y,1(:&&,Y8G,'/2-&:/2&8&2(-+1(6
R*+-+;NN&>-):&-U:,0-&,N;82,&:*+-)&:/6

A.&:N188-F&:-0&,-QRSTMS>-0&,-<V%-'/0-0&K-
._S%SR<-!#[%RM-db_SMSC

\1))&/-U:,-=')1KK&/X-^1/-K'))-'K-&:/&-Q1/2N,:)I
(:2Y&:(-0&,-V,;i&Y(&-YGK9N&/-'/0-0:&-B/2&)(&88(&/-1')-&:I
/&,- (&K9;,G,&/- V,&Y1,:(G(- +&,1')+;8&/6- %1)- U',0&- :K
<V%IB/(,12- ,:*+(:2- 1'N2&8:)(&(6- %1)- '/(&,)(O(=&/- U:,6
%1)- :)(-&:/&-21/=-&/()*+&:0&/0&-\,12&6-<;,2&/-U:,-188&
2&K&:/)1K-01NO,>- 01))- /:*+(- :KK&,-U:&0&,- 1K-.&2://
&:/&)- /&'&/- @1+,&)- 0:&- \:/1/=:&,'/2- :/N,12&- 2&)(&88(
U:,0]-d&)(1((&/-<:&-&:/&/-2'(&/-W:/U&:)>-'K-0:&-P:H:8I
2&)&88)*+1N(-='-)(G,Y&/X-E&,F188&,/-<:&-01)-d&80-/:*+(-NO,
@'/2&IZ/:;/IT1NN&&N1+,(&/- ='- F&)&(=(&/- WG')&,/- /1*+
.&,8:/]-%1)-:)(-HL88:2-)://8;)6

A.&:N188- F&:- 0&,- QRSTMS>- 0&,- <V%- '/0- 0&K
._S%SR<-!#[%RM-db_SMS-3-%;,;(+&&-.G,
jD%Z[D<ZkX-%1)- :)(-F:88:2]-M*+(-F:88:2]-.:88:I
2&,-V;9'8:)K')]C

M:/&-\,12&-:/(&,&)):&,(-K:*+g-H:&88&:*+(-U:,0-):&-/;*+
F&1/(U;,(&(6-R*+-F:/-;NN&/-'/0-/:*+(-:0&;8;2:)*+-U:&-<:&6

AQ1*+&/-F&:-0&,-D%Z[D<Z-'/0-0&,-\%VC

7&//-<:&-&K9:,:)*+&-.&N'/0&-8:&N&,/>-0&/Y&-:*+-01,OF&,
/1*+6-^:*+-:/(&,&)):&,(>-U;-<:&-&:2&/(8:*+-R)81K:)K')-:K
8G/08:*+&/- b1'K- 1')2&K1*+(- +1F&/- '/0- U;- <:&- 0;,(
d&80&,- 1'NU&/0&/6- 7&//- :*+- 01)- U&:J>- 0:)Y'(:&,&- :*+
0:&)&- \,12&/- 1'*+- U&:(&,- K:(- R+/&/6- Z/)- 2&+(- &)- +:&,
/:*+(-'K-R0&;8;2:&-U:&-R+/&/>

AQ1*+&/-F&:-0&,-\%V-3-P','N&-H;/-0&,-D%Z[
D<ZC

);/0&,/- '/)- 2&+(- &)- 'K- &:/&- &/212:&,(&- P:H:82&)&88I
)*+1N(6

<*+L/&/-%1/Y6

A.&:N188-F&:-0&,-QRSTMS-'/0-0&,-<V%C

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
%1)- 7;,(- +1(- 0:&- T;88&2:/- Q1=1,- NO,- 0:&- \,1Y(:;/

.O/0/:)-!#[%:&-d,O/&/6

12*"3.,4.#.&-A._S%SR<-!#[%RM-db_SMSCX
\,1'- V,G):0&/(:/]- Q:&F&- T;88&2://&/- '/0- T;88&2&/]

S1*+-0&,-F&&:/0,'*Y&/0&/-d&0&/Y)('/0&-+&'(&-^;,2&/
+1F&-:*+-2&+;NN(>-01))-0:&)&-%:)Y')):;/-1'N-&:/&K-1/0&I
,&/-S:H&1'- )(1((N:/0&(6- R*+- F&2://&-K:(- 0&K- V;):(:H&/6
<*+L/- :)(>- 01))- i&(=(- H;/- 188&/- \,1Y(:;/&/- :/- 0:&)&K



!"#$%&'"()*#+,"%$-.)/)012)3-'45"(67,")/)812)96$:#+.2)*"(46+;)!7++"(%$-.;),"+)<12)=-+#-()<>00 ?8>@

!"#$%&'(&)&*

ABC ADC

A!CA*C

E-#%") B+$(F.") :#() !"G7H(-$6"%$F(H#+.) I7(46"."+2) J6+
K"(.4"6&') :"6.$;) ,-%%) "%) ,#(&'-#%) ."G"6+%-G")B+%F$:"
.6L$2)!-%) 6%$)57%6$6I2)BL"()"%).6L$)+-$M(46&').(-I6"("+,"
N+$"(%&'6","O),-%):"6.$),6")!6%H#%%67+2)96")%6+,)L"H-++$2

!-%)P'"G"+Q"4,)6%$)R6&'$6.)#+,)L(6%-+$2)J6+).""6+$"%
K7(."'"+;) -#&') 6G) S-(4-G"+$;) RF(") RM+%&'"+%R"($2
T"+%&'"+RM(,";) U4"6&''"6$) I7() ,"G) U"%"$:) #+,) "6+"
Q("6")J+$Q-4$#+.),"()S"(%V+46&'H"6$)%744$"+)6+)#+%"("()U"W
%"44%&'-Q$)QM()-44")."."L"+)%"6+2)!6"%"%)X6"4)R6(,)I7+)-4W
4"+) '6"() %"4L%$I"(%$F+,46&') ."$"64$2) !7&') :#) I6"4")T"+W
%&'"+)6+)#+%"("G)Y-+,)$"64"+),6"%)+6&'$2)J%)6%$)+6&'$)+#(
%7;) ,-%%) ,6") ZS!) #+,) 6'(") K"(LM+,"$"+) 6+) Y-+,$-."+
#+,)[7GG#+-45-(4-G"+$"+)I"($("$"+)%6+,)#+,)/)R6"),6"
9$-$6%$6H) :"6.$) /) ,6") ("&'$") U"R-4$) -#Q) '7'"G) Z6I"-#
L4"6L$;)%7+,"(+)"%).6L$)-#&')\($")6+)#+%"("G)Y-+,;)6+),"W
+"+),6")]"&'$%"^$("G"+),-%)VQQ"+$46&'")*64,)G-_."L46&'
5(F."+2)J6+)*"6%56"4)6%$),-%)!7(Q)=-G"4)6+)T"&H4"+L#(.W
K7(57GG"(+;) 6+) ,"G),"()]"&'$%"^$("G6%G#%) :#G)B44W
$-.)."'V($2)!7($)4"L$)9I"+)[(M."(;),"():#G)ZS!W[-,"(
."'V($) #+,) G6$) %"6+"+) [-G"(-,"+) I"(%#&'$;) ,-%) !7(Q
-#Q:#H-#Q"+2)N+"(RM+%&'$";),6")+6&'$)-#%:6"'"+)R744"+;
R"(,"+) $"((7(6%6"($2) !"(-($6.") X#%$F+,") Q6+,"$) G-+) :#W
G"6%$) 6+) 4F+,46&'"+) #+,) %$(#H$#(%&'R-&'"+) U"."+,"+
I7(2

\($";) 6+) ,"+"+)I"(G"6+$46&')Y6+H%"^$("G")7,"() `%4-W
G6%$"+),-%)."%-G$")VQQ"+$46&'")Y"L"+),7G6+6"("+;)H"++"
6&') +6&'$2)!"%'-4L) 6%$) "%) ML"('-#5$) +6&'$) +-&'I744:6"'W
L-(;) ,-%%) ,6") [7-46$67+) 6+) 6'("G) B+$(-.) ]"&'$%W) #+,
Y6+H%"^$("G6%G#%)6+)"6+"G)B$"G:#.)+"++$2

A*"6Q-44)L"6G)*aZ!Z`9 ?>b!`J)U]aZJZ;)
L"6),"()9S!)#+,),"()Y`Z[JZC

`GG"('6+) ."%$"'$) %6") 6+) "6+"G) E-4L%-$:) :#;) ,-%%) c,6"
T"'('"6$) ,"() "^$("G6%$6%&'"+) [(6G6+-46$F$) 6'("+) N(W
%5(#+.) 6G) d("&'$"+e)T646"#) '-$f2) !7&') 4"6,"() ."'$) %6"
,"G) S(7L4"G) +6&'$) -#Q) ,"+) U(#+,;) %7+,"(+) %&'R"+H$
R6","():#)-4$L"H-++$"+)J^$("G6%G#%Q7(G"+)ML"(2

J%) 6%$)-L"(),(6+."+,)+7$R"+,6.;),6")N+$"(%&'6","):#
L"+"++"+2) 97+%$) H7GG"+) 5(-^6%Q"(+") [7+:"5$") ,-L"6
'"(-#%;) #+,)G-+) %$"44$) K"(LM+,"$") #+$"() K"(,-&'$2) J6+
`+,6:),-QM()6%$),6")'"#$")%&'7+):6$6"($")%7."+-++$")J^$("W
G6%G#%"(H4F(#+.;) ,6") `+6$6-$6I"+) #+,) [7GG#+"+;) ,6"
gV(,"(G6$$"4)I7+)*#+,)#+,)"6+6."+)YF+,"(+)'-L"+)R74W
4"+;)#+$"(:"6&'+"+)#+,)%7)QM()%6&')#+,)6'(")S-($+"()I"(W
L6+,46&')I"(%6&'"(+)GM%%"+;)-#Q),"G)*7,"+),"%)U(#+,W
."%"$:"%):#)%$"'"+2

A=7%"Q) S'6465) 36+H4"() h*aZ!Z`9) ?>b!`J
U]aZJZij) c97) R-'() G6() U7$$) '"4Q"f) G#%%
G-+)R-'(%&'"6+46&')-#&')%-."+kC

36") G-&'$) G-+) ,-%l) J6+) H4"6+"() P655) ,"() T6+6%$"(6+
9&'(V,"(;),"+)%6")6+),"()."%$(6."+)96$:#+.),"%)g-G646"+W
-#%%&'#%%"%).-Lj)T-+)%744)%"6+")S-($+"().77."4+2)/)`&'
Q6+,"),-%)-(G%"46.2

A*"6Q-44)L"6G)*aZ!Z`9 ?>b!`J)U]aZJZ;)
L"6),"()9S!)#+,),"()Y`Z[JZC

!6"%")[4-#%"4)6%$)"6+)T6%%$(-#"+%I7$#G)."."+),6")X6W
I64."%"44%&'-Q$) #+,) IV446.) #++V$6.2) !-%) *"H"++$+6%) :#(
!"G7H(-$6") 6%$) +6&'$) ,-%) 9&'46GG"2)3"++) %&'7+) "6+"
%74&'")J(H4F(#+.)#+$"(:"6&'+"$)R"(,"+)G#%%;),-++)%74W

4"+) %6&') L6$$") -#&') -+,"(") /) ,-%) '-$) ,"()[744".")*"&H
I7('6+)"(RF'+$)/;):#G)*"6%56"4),"()*#+,),"()K"($(6"L"W
+"+;) :#() !"G7H(-$6") "(H4F("+2) J%) ."'$) #G) ,-%) T6%%W
$(-#"+) ."."+ML"() ,"+) `+6$6-$6I"+;) ,6") -#&') +7&') 6'("
S-($+"()-#%%567+6"("+) %744"+2)!-%) 6%$) ("&'$46&') Q(-.RM(W
,6.)#+,)5(-H$6%&')H-#G)#G%"$:L-(2

J6+")*4M$"),"()BL%#(,6$F$) $(6"L),-%)K"(Q-'("+) 6+),"(
%F&'%6%&'"+)9$-,$)]6"%-;) ,6") gV(,"(G6$$"4) L"-+$(-.$) '-$
#+,)%6&')m"$:$):#()K"(Q-%%#+.)L"H"++"+)G#%%2

AY-&'"+)L"6)BL."7(,+"$"+),"%)*aZ!Z`99J9)?>b
!`J)U]aZJZ)#+,),"()9S!C

!"()]6"%-"()g6+-+:LM(."(G"6%$"():"6.$")%6&'):#)]"&'$)6(W
(6$6"($;)R"64) "() %6&')G6$) %"6+"()N+$"(%&'(6Q$) -#$7G-$6%&'
-#&') QM() ,6") U(#+,."%"$:$("#") ,"() ZS!W9$-,$(F$") I"(W
LM(."+)G#%%$"2)Y6"L")[7-46$67+%H744".6++"+)#+,)WH744"W
."+;) ,-%) 6%$) ,7&') H7+$(-5(7,#H$6I2) Y6"L")[744"."+) I7+
,"()[7-46$67+;) "6+) %74&'"%)K"(Q-'("+) 6%$) "6+")g-(&")#+,
6%$)IV446.)-+),"+)E--("+)'"(L"6.":7."+2

A*"6Q-44)L"6G)*aZ!Z`9 ?>b!`J)U]aZJZ;)
L"6),"()9S!)#+,),"()Y`Z[JZC

*M+,+6% ?>b!6") U(M+"+) %$"'"+) -#Q) ,"() 9"6$") ,"(
[7GG#+"+) #+,) ,"() :6I64."%"44%&'-Q$46&'"+) `+6$6-$6I"+;
,6")%6&')G#$6.)#+,)"+.-.6"($)."."+)]-%%6%$"+)#+,)B+$6W
%"G6$"+)%$"44"+2)36()I"($(-#"+),6"%"+)BH$"#("+)#+,)#+W
$"(%$M$:"+)%6"2)36()Q("#"+)#+%;),-%%)%6&')6+),6"%"G)S#+H$
-44")\557%6$67+%Q(-H$67+"+)"6+6.)%6+,2)J6+")%74&'")N+$"(W
%$M$:#+.)RM(,")6&')G6()-#&')I7+),"+)[7-46$67+%Q(-H$67W
+"+)RM+%&'"+2

aL"(),"+)B+$(-.),"()U(M+"+)#+,),"+),"()Y6+H%Q(-HW
$67+)'-L"+)R6()'6"()%&'7+)I7()"6+6."+)37&'"+),6%H#$6"($2
E"#$") (","+) R6() +6&'$) +#() ML"() ,"+) [7-46$67+%-+$(-.;
%7+,"(+)-#&')ML"(),"+)B+$(-.),"()9S!;),"+)R6()QM()#+W
$"(%$M$:"+%R"($)'-4$"+2

A!7(7$'"")*F()hD!NbD9Nij)3-%lC

J(Q74.) HV++"+)#+%"(")K7(%&'4F.") -44"(,6+.%) +#() '-L"+;
R"++) %6") 6+) "6+") ."%-G$."%"44%&'-Q$46&'") !"G7H(-$6"W
6+6$6-$6I")"6+."L#+,"+)%6+,2)!-:#)."'V($;),-%%)%6&')!"W
G7H(-$6++"+) #+,) !"G7H(-$"+) +6&'$) ."."+%"6$6.) ,"%
J^$("G6%G#%) I"(,F&'$6."+;) %7+,"(+) I"($(-#"+%I744) :#W
%-GG"+R6(H"+2) `&') RM+%&'") G6() #+,) '7QQ") ."(-,") -+
,6"%"G)P-.;),-%%)R6() 6+),"+)*"(-$#+."+):#)$(-.QF'6."+
J(."L+6%%"+)H7GG"+2

!-+H"2

A*"6Q-44)L"6G)*aZ!Z`9 ?>b!`J)U]aZJZ;)
L"6),"()9S!)#+,),"()Y`Z[JZC

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
!"()[744".")S74%)'-$)QM(),6")N+67+%Q(-H$67+),-%)37($2

A*"6Q-44)L"6),"()D!NbD9N)%7R6")L"6)BL."7(,W
+"$"+),"()g!SC

1234.&),-56()AD!NbD9NCj
9"'() .""'($") g(-#) S(F%6,"+$6+k) T"6+") !-G"+) #+,

E"(("+k)Y6"L")[744".6++"+)#+,)[744"."+k)`G)=-'()<>>?
.-L)"%)6+%."%-G$)&6(&-)<@ >>>)5746$6%&')G7$6I6"($")9$(-QW
$-$"+) 6+)!"#$%&'4-+,2)!-%) %6+,) QM()#+%)<@ >>>)U(M+,";



!"#$ %&'()*+&,-.'/0&)(12-3-456-71+89&,:;0&-3-"56-<:(='/26-.&,8:/>-%;//&,)(12>-0&/-?56-@1/'1,-?#44

!"#$%&'()*+,

ABC ADC

A%CA.C

0&/- EF(,&G:)G')- H&:(&,- ='- I&JKG9L&/6- M1*+- H:&- N;,
)(&88(- 0&,- O&*+()&F(,&G:)G')- &:/&- 2,;P&- 2&)&88)*+1L(8:Q
*+&-.&0,;+'/2-01,6-RH1,-:)(-01)-S&,);/&/9;(&/=:18-0&,
,&*+()&F(,&G&/- <=&/&- /1*+- E,J&//(/:))&/- 0&)- T&,L1)Q
)'/2))*+'(=&)-=',U*J2&21/2&/>-1I&,-0&)+18I-0U,L&/-H:,
:G-V1G9L-2&2&/-O&*+(),10:J18&-/:*+(-/1*+81))&/6

7:,- +1I&/- :G- N&,21/2&/&/- @1+,- 0:&- I&:0&/- S,;Q
2,1GG&- WT:&8L18(- ('(- 2'(6- @'2&/0- LU,-T:&8L18(>-X;8&,1/=
'/0-%&G;J,1(:&Y-'/0-WJ;G9&(&/(6-LU,-%&G;J,1(:&-3-.&Q
,1('/2)/&(=H&,J&- 2&2&/-O&*+()&F(,&G:)G')Y- 1')81'L&/
81))&/6-7:,- +1I&/- 3- Z,1'- .K,- +1(- 01)- )*+;/- 2&)12(- 3
[ ### E:/=&89,;\&J(&- 2&L],0&,(- '/0-H&:(- UI&,- ?-^:88:;Q
/&/-^&/)*+&/-01G:(-&,,&:*+(6-_G-BI)*+8'))I&,:*+(-)(&+(
);21,>- 01))- +:&,- N;/- N:&8N&,)9,&*+&/0&/-^;0&889,;\&JQ
(&/-1')='2&+&/-:)(6-B/-0:&)&,-<(&88&-)12&-1'*+-:*+-%1/J
1/-188&-_/:(:1(:N&/>-0:&-01='-:+,&/-.&:(,12-2&8&:)(&(-+1I&/6

A.&:L188-I&:-0&,-D%`aD<`-);H:&-I&:-BI2&;,0Q
/&(&/-0&,-<S%>-0&,-Z%S-'/0-0&)-.bM%M_<Q
<E<-!#a%_E-cObMEMC

%:&)&/-2'(&/-7&2-H;88&/-H:,-L;,()&(=&/6-7:,-18)-*+,:)(Q
8:*+Q8:I&,18&-V;18:(:;/-H;88&/-1I-?#44-0:&)&-S,;2,1GG&
'/(&,- &:/&G- %1*+- 3- 0&G- .'/0&)9,;2,1GG- WX;8&,1/=
L],0&,/-3-V;G9&(&/=-)(K,J&/Y-3-H&:(&,LU+,&/6-7:,-H&,Q
0&/- :/- 0:&)&G- @1+,- ?d ^:88:;/&/- E',;- 188&:/- LU,- 0&/
V1G9L-2&2&/-O&*+()&F(,&G:)G')-=',-T&,LU2'/2-)(&88&/6

B'*+- +18(&/- H:,- 18)- *+,:)(8:*+Q8:I&,18&- V;18:(:;/- 1/
0&,- EF(,&G:)G')J81')&8- LU,- 0:&- S,;\&J((,K2&,- L&)(6-7:,
H;88&/-N&,+:/0&,/>-01))- ):*+-&F(,&G&-V,KL(&-'/(&,-0&G
%&*JG1/(&8- 0&)- B/(:L1)*+:)G')- <(&'&,2&80&,- &,)*+8&:Q
*+&/-'/0-01G:(-:+,&/-V1G9L-2&2&/-'/)&,&/-<(11(-L:/1/Q
=:&,&/6

A<]/J&- O:F- e<S%fg- BI)',0h- 3-^;/:J1- i1=1,
e.bM%M_<-!#a%_E-cObMEMfg-%1//-2:8(-01)
LU,-188&hC

E:/- J81,&)- .&J&//(/:)- =',- L,&:+&:(8:*+Q0&G;J,1(:)*+&/
c,'/0;,0/'/2-);88(&-LU,-_/:(:1(:N&/>-0:&-):*+-0&G-V1G9L
2&2&/-9;8:(:)*+&/-EF(,&G:)G')-N&,)*+,:&I&/-+1I&/>-&:/&
<&8I)(N&,)(K/08:*+J&:(-)&:/>-Z,1'-i1=1,6

A.&:L188-I&:-BI2&;,0/&(&/-0&,-D%`aD<`-'/0-
0&,-Z%S-3-<]/J&-O:F-e<S%fg-EI&/hC

%:&)-+1(-UI&,+1'9(-/:*+()-G:(-^:))(,1'&/-='-('/6

A^;/:J1-i1=1,-e.bM%M_<-!#a%_E-cObQ
MEMfg-%;*+hC

%&,-<(&'&,=1+8&,-+1(-&:/-O&*+(-01,1'L>-='-H:))&/>-H;+:/
)&:/-c&80-2&+(-'/0-01))-&)-LU,-:+/-1')2&2&I&/-H:,0-'/0
/:*+(-2&2&/-:+/6

A<]/J&-O:F-e<S%fg-%1//-UI&,188hC

Wi:/J&- c&H18(- &,8&I(- &:/&- O&/1:))1/*&Y>- )(&88(&- 0&,
S,K):0&/(-0&)-.'/0&)1G(&)-LU,-T&,L1))'/2))*+'(=>-j&,,
Z,;GG>- :/- &:/&G- _/(&,N:&H- G:(- 0&,- !"#$%&"#' ("%)*&+
L&)(6-%1))-0:&)- );- :)(>- I&8&2&/-/:*+(-/',- =1+8,&:*+&-N;/
8:/J&/-D+1;(&/-2&8&2(&-SJHQ.,K/0&-:/-0&/-c,;P)(K0(&/
'/0-1'*+-:/-0&,-S,;N:/=>-:/-G&:/&,-j&:G1()(10(>-);/0&,/
0:&)-H:,0-1'*+-'/0-N;,-188&G-0',*+-&:/&/-G1)):N&/-B/Q
)(:&2-0&,-R1+8-8:/J&,-c&H18((1(&/-I&8&2(6-7:,-0U,L&/-0&/

i:/J)&F(,&G:)G')-/:*+(-'/(&,)*+K(=&/6-E,-:)(-3-H:&-1'*+
0&,-O&*+()&F(,&G:)G')-3-J&:/-O1/09+K/;G&/6

A.&:L188-I&:-0&,-D%`aD<`-);H:&-I&:-BI2&;,0Q
/&(&/-0&,-Z%SC

^:(-0&,-_/:(:1(:N&-W%&G;J,1(:&-)(K,J&/Y-H:,0-0&)+18I-0:&
EF(,&G:)G')9,KN&/(:;/- 0&)- .'/0&)L1G:8:&/G:/:)(&,:'G)
1'L- 0:&- .&,&:*+&- i:/J)&F(,&G:)G')- '/0- :)81G:)(:)*+&,
EF(,&G:)G')-&,H&:(&,(6-%1LU,-H&,0&/-H&:(&,&-[ ^:88:;Q
/&/- E',;- =',- T&,LU2'/2- 2&)(&88(6- %:&- B')H&:('/2- 0&)
S,;2,1GG)- 1'L- 1/0&,&- EF(,&G:)G')1,(&/- I&0&'(&(- :G
bI,:2&/- /:*+(>- 8:&I&- Z,&'/0&- N;/- 0&,- <S%>- 01))- 0&,
O&*+()&F(,&G:)G')- 010',*+- 1'(;G1(:)*+- N&,+1,G8;)(
H:,0>-H:&-<:&-&)-:/-_+,&G-B/(,12-I&+1'9(&/6

A.&:L188-I&:-BI2&;,0/&(&/-0&,-D%`aD<`-'/0
0&,-Z%S-3-@;)&L-S+:8:9-7:/J8&,-e.bM%M_<-!#a
%_E-cObMEMfg-Z18)*+hC

%:&- <S%- I8&:I(- :/- :+,&G- B/(,12- 8&:0&,- 0:&- B/(H;,(
)*+'80:2>-H:&-):&-2&2&/-i:/J)&F(,&G:)G')-'/0-_)81G:)Q
G')- N;,2&+&/-H:886-B'*+-H&//-<:&- :/- 0,&:-iK/0&,/- :/
0&,- .'/0&),&9'I8:J- G:(- 0&,- S1,(&:- J;18:&,&/>- 0:&- 0&G
V;GG'/:)G')- ='G-D;G&I1*J- N&,+&8L&/-H:88>- 8:&2(- &)
0;*+- I&)(:GG(- /:*+(- :/- _+,&G- _/(&,&))&>- 01))- 8:/J)Q
&F(,&G&-_0&;8;2:&/-:/-%&'()*+81/0-H:&0&,-Z'P-L1))&/6

A<]/J&-O:F-e<S%fg-71)-:)(-0&//-LU,-<:&-i:/J)Q
&F(,&G:)G')kC

%&'()*+81/0-:)(-)*+;/-8K/2&,-:G-T:):&,-:)81G:)(:)*+&,
X&,,;,:)(&/6- %:&)- +1I&/- '/)- 0:&- <*+,&*J&/)G&80'/2&/
UI&,-0:&-.&0,;+'/2)812&-:/-%&'()*+81/0-N;G-N&,21/2&Q
/&/- j&,I)(- /;*+- &:/G18- 0&'(8:*+- 2&G1*+(6- <&8I)(- 0&,
O&:*+)(12>-:/-0&G-H:,-+&'(&-0:)J'(:&,&/>-:)(-='G-2&LK+,Q
0&(&/-l,(-2&H;,0&/6-%:&)&-.&0,;+'/2-:)(-/:*+(-/',-&:/&
.&0,;+'/2-N;/-1'P&/>-);/0&,/-1'*+-N;/-://&/6-_)81G:)Q
G')-2:I(-&)-&I&/);-H:&-i:/J)Q-'/0-O&*+()&F(,&G:)G')
://&,+18I-'/)&,&,-c&)&88)*+1L(6-%&)+18I- :)(-&)-2'(>-01))
01)-.'/0&)://&/G:/:)(&,:'G-:G-<;GG&,-?#4#-01)-B')Q
)(&:2&,9,;2,1GG-jBX_Z-2&)(1,(&(-+1(6-_*+-I:/-N;,-188&G
01/JI1,>- 01))- G')8:G:)*+&- l,21/:)1(:;/&/- :/- '/)&,&G
i1/0-0:&)-/1*+-V,KL(&/-'/(&,)(U(=&/6

7:&-J;GG(-&)-='-EF(,&G:)G')k-j&,,-.&,/)*+/&:0&,
+1(- 0:&)- J',=- 1/2&)9,;*+&/6- EF(,&G:)G')- +1(- )&:/&/
MK+,I;0&/-:/-S&,)9&J(:N8;):2J&:(6-@'/2&-̂ &/)*+&/-I,1'Q
*+&/-&:/&-S&,)9&J(:N&m-0&//-01)-G1*+(-):&-:GG'/-2&2&/
(;(18:(K,&-_0&;8;2:&/6-%1='-I&01,L-&)-='188&,&,)(-&:/&,-);Q
8:0&/-Z:/1/=Q>-7:,()*+1L()Q-'/0-.:80'/2)9;8:(:J>-H:&-):&
N;/-0&,-*+,:)(8:*+Q8:I&,18&/-V;18:(:;/-2&)(18(&(-H:,06

A.&:L188-I&:-BI2&;,0/&(&/-0&,-D%`aD<`-'/0
0&,-Z%S-3-^;/:J1-i1=1,-e.bM%M_<-!#a%_E
cObMEMfg-l+h-3-@;)&L-S+:8:9-7:/J8&,-e.bM%Q
M_<-!#a%_E-cObMEMfg-<;-&:/&-S81((:(U0&hC

BI&,-1'*+-01G:(-&,,&:*+&/-H:,-/:*+(-188&-̂ &/)*+&/-:/-'/Q
)&,&,-c&)&88)*+1L(6-.&:-N:&8&/-@'2&/08:*+&/-:)(-0:&-,1)):)Q
(:)*+&-'/0-1/(:0&G;J,1(:)*+&- _0&;8;2:&-)*+;/-)&+,-N&,Q
L&)(:2(6-T;/-+&'(&-1'L-G;,2&/-H&,0&/-):&-:+,&-c&)://'/2
):*+&,8:*+- /:*+(- 1I8&2&/6- j:&,- )&(=&/- H:,- 1'L- 01)- S,;Q
2,1GG-Wn&/;)-3-i&I&/-'/0-B,I&:(&/-:/-T:&8L18(Y-'/0-01)
n&/;)Q<;/0&,9,;2,1GG- WB'))(:&2- ='G- E:/)(:&2Y6- @'Q
2&/08:*+&-'/0-\'/2&-E,H1*+)&/&>-01,'/(&,-1'*+-B'))(&:Q
2&,>- );88&/-G:(-I&,'L)I&=;2&/&/-^1P/1+G&/-H:&0&,- :/



!"#$%&'"()*#+,"%$-.)/)012)3-'45"(67,")/)812)96$:#+.2)*"(46+;)!7++"(%$-.;),"+)<12)=-+#-()<>00 ?8>1

!"#$%&'()*+,

@AB @CB

@!B@*B

,"+)A(D"6$%E-(F$)6+$".(6"($)G"(,"+2)!-D"6)G"(,"+)%6")E6$
H-I+-'E"+) JK()L74"(-+:;)!"E7F(-$6") #+,)M6"4J-4$) D"N
.4"6$"$2)O6"()FP++"+)G6()#+%).#$)"6+")QP(,"(#+.)-#%),"E
R#(75S6%&'"+)97:6-4J7+,%)T7(%$"44"+2

@H7+6F-)U-:-()V*WX!XY9)?>Z!YR)[\WN
XRX]^)!-%)6%$)"%),7&'_B

=#+.") H"+%&'"+) EK%%"+) ."."+) "`$("E6%$6%&'") #+,
$7$-46$S(") Y,"747.6"+) -#%) -44"+)\6&'$#+."+) 6EE#+)G"(N
,"+2

@9P+F")\6`)V9a!]^)AD"()T7+)7D"+_B

H6$)#+%"("E)A+$(-.)T"(J74."+)G6(),"%'-4D)"6+"+).-+:N
'"6$46&'"+)A+%-$:2)Y&')J6+,")"%)%&'-,";)O"(()\6`;),-%%)6+
,"E)A+$(-.),"()9a!)U6+F%"`$("E6%E#%)#+,)Y%4-E6%E#%
+6&'$)-#J.".(6JJ"+)G"(,"+2)Y&').4-#D";)'6"()%6+,)96")"6+
D6%%&'"+):#)F#(:)."%5(#+."+2)R%)6%$)(6&'$6.)#+,)G6&'$6.;
+#44) L74"(-+:) ."."+) R`$("E6%E#%) b".46&'"() A($) :#) '-N
D"+2)!-%)%744$")c7+%"+%)-44"(),"E7F(-$6%&'"+)Q(-F$67+"+
6+),6"%"E)O-#%")%"6+2

M6"4"+)!-+F2

@*"6J-44)D"6),"()C!dZC9d)%7G6")D"6)AD."7(,N
+"$"+),"()Q!aB

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
!-%)37($)'-$),6")c744".6+)c74D") JK(),6")9a!NQ(-FN

$67+2

@*"6J-44)D"6),"()9a!B

1.*"$2.,3425$,@U"65:6.B)@9a!B^
Q(-#) a(S%6,"+$6+_)3"($") c744".6++"+) #+,) c744"."+_

U6"D")*"%#&'"(6++"+)#+,)*"%#&'"(_)Y&')G-()."%$"(+)a7N
,6#E%.-%$) -#J) "6+"() M"(-+%$-4$#+.) ,"() Q(6",(6&'NRD"($N
9$6J$#+.):#()QR9N9$#,6")e!6")H6$$")6+),"()c(6%"f2)!6"%"
M"(-+%$-4$#+.)G-()%"'().#$)D"%#&'$2)*"6),"+)L"64+"'E"+N
,"+)'-$)%6&')-+."%6&'$%),"()g-'4"+),6"%"()9$#,6")"6+")5"%N
%6E6%$6%&'")D6%) 6((6$6"($")9$6EE#+.)D("6$."E-&'$2) Y+),"(
*"TP4F"(#+.).6D$)"%)g#%$6EE#+.%(-$"+)T7+)h>)a(7:"+$
#+,)E"'()D"6)(-%%6%$6%&'"+;)-#%4S+,"(J"6+,46&'"+)A#%%-N
."+2) !6") g#%$6EE#+.) :#) &'-#T6+6%$6%&'"+;) -+$6%"E6$6N
%&'"+)A#%%-."+)6%$)"F4-$-+$)'7&'2)RD"+%7)"(%&'("&F"+,
6%$),6")g#%$6EE#+.):#()M"('"((46&'#+.),"()X9N!6F$-$#(2

Y&')'-D")T"(%#&'$;),6"%"()5"%%6E6%$6%&'"+)9$6EE#+.

@H7+6F-)U-:-()V*WX!XY9)?>Z!YR)[\WXRX]^
!"+) 36($%&'-J$%-#J%&'G#+.) T7+) 9&'G-(:N
["4D_B

"6+) D6%%&'"+) i5$6E6%E#%) "+$."."+:#%"$:"+2) Y&') D6+
+SE46&'),"()A#JJ-%%#+.;),-%%),6")["%"44%&'-J$)#+,)G6()6+
,"()a746$6F)6+),"()L-$)"$G-%)."."+),6"%")E-+6J"%$"+)R6+N
%$"44#+."+)6+),"()H6$$"),"()["%"44%&'-J$)$#+)FP++"+2

@*"6J-44)D"6),"()Q!aB

!-%) FP++"+) G6() ,#(&') ,6") QP(,"(#+.) ,"() *"$"646.#+.
#+,)E"'()!"E7F(-$6")"(("6&'"+2)U-#$),"()9$#,6")'-D"+
+SE46&')?> a(7:"+$),"()*"TP4F"(#+.),"+)R6+,(#&F;),-%%
%6")a746$6F)+6&'$)E6$."%$-4$"+)FP++"+2)36()FP++"+)"%)-D"(
-#&') ,#(&').#$") 5746$6%&'")*64,#+.;) ,#(&')a(7.(-EE";
,6") ,6")g6T64."%"44%&'-J$) %$S(F"+;) "(("6&'"+j) ,"++) /) ,-%
6%$)E"6+")5"(%P+46&'")R(J-'(#+.)#+,)T6"44"6&'$)-#&'),6"

R(J-'(#+.) -+,"("() /) ,6") X-:6%) %6+,) 6+%D"%7+,"(") ,7($
%$-(F;)G7),6")g6T64."%"44%&'-J$)%&'G-&')6%$2

@*"6J-44)D"6),"()9a!;),"()UYXcRX)#+,),"E)
*WX!XY9)?>Z!YR)[\WXRXB

!"%'-4D) %6+,) ,6") a(7.(-EE";) ,6") \7$N[(K+) 6+%) U"D"+
."(#J"+)'-$;),6"),6")[(7I")c7-46$67+)J7($."JK'($)'-$)#+,
,6") -#&')96") J7($%"$:"+)G744"+;) %7)57%6$6T):#)D"G"($"+2
Y&')EP&'$") Y'+"+) :#."%$"'"+) #+,)57%6$6T) '"(T7('"D"+;
,-%%)96")."+-#),-%)"(F-++$)'-D"+2

@H7+6F-)U-:-()V*WX!XY9)?>Z!YR)[\WN
XRX]^)L(7$:,"E)G6(,)."FK(:$_B

9&'P+)-+)Y'("E)A+$(-.)J-+,)6&')-#&';),-%%)96")."(-,"
,6")*#+,"%:"+$(-4")JK()5746$6%&'")*64,#+.

@H7+6F-)U-:-()V*WX!XY9)?>Z!YR)[\WN
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 Antrag
 der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Diana Golze, Matthias W. Birkwald,
 Sevim Dagd̆elen, Heidrun Dittrich, Klaus Ernst, Katja Kipping, Jutta Krellmann,
 Cornelia Möhring, Petra Pau, Jens Petermann, Yvonne Ploetz, Raju Sharma,
 Frank Tempel, Halina Wawzyniak, Jörn Wunderlich, Sabine Zimmermann
 und der Fraktion DIE LINKE.

 Arbeit für Demokratie und Menschenrechte braucht Vertrauen – Keine
 Verdachtskultur in die Projekte gegen Rechtsextremismus tragen

 Der Bundestag wolle beschließen:

 I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:
 Die  über  die  Bundesprogramme  gegen  Rechtsextremismus  finanzierten  Pro-
 jekte  haben  in  den  letzten  zehn  Jahren  eine  unverzichtbare,  demokratiestär-
 kende  Arbeit  geleistet,  die  es  zu  fördern  und  auszubauen  gilt.  Insbesondere  der
 zivilgesellschaftliche  Ansatz  der  Vorläuferprogramme  „Civitas“ ,  „Entimon“ ,
 „Xenos“  usw.  hat  zu  einer  Stärkung  demokratischen  Engagements  und  zu  einer
 verstärkten  Partizipation  von  Menschen  in  zahlreichen  Regionen  des  Landes
 geführt.  Die  Projekte  und  ihre  Partnerinnen  und  Partner  haben  damit  aktiv  zur
 Ausweitung  demokratischer  Strukturen  und  zur  Zurückdrängung  des  Rechts-
 extremismus beigetragen.
 Vor  diesem  Hintergrund  bleibt  es  dem  Bundestag  unverständlich,  warum  sei-
 tens  der  Bundesregierung  von  den  Projekten  jetzt  die  Unterschrift  unter  eine
 Erklärung  verlangt  wird,  mit  der  diese  nicht  nur  ihre  Verfassungstreue  ver-
 sichern,  sondern  auch  ihre  sämtlichen  Partner  daraufhin  überprüfen  sollen,  ob
 diese  nicht  „extremistischen  Strukturen“  zuzurechnen  seien.  Die  so  von  Seiten
 des  Bundesministeriums  initiierte  Verdachtskultur  führt  zu  einer  großen  Ver-
 unsicherung  der  Projekte und  schwächt  die Arbeit  gegen  den  Rechtsextremismus
 vor  Ort,  die  auf  gemeinsamen  demokratischen  Überzeugungen  ebenso  wie  auf
 Vertrauen beruht.
 Der  Bundestag  nimmt  die zahlreichen  Einwände und  Kritiken  gegen  die von  der
 Bundesregierung  vorgelegte  „Extremismuserklärung“  sehr  ernst.  So  hält  eine
 Mehrheit  des  Beirats  des  Bündnisses  für  Demokratie  und  Toleranz  (BfDT)  die
 vom  Bundesministerium  eigens  für  dieses  Förderprogramm  entworfene
 Erklärung  „nicht  für  praktikabel,  für  rechtlich  sehr  bedenklich  und  nicht  für  ziel-
 fördernd.“  Und  weiter  befürchtet  das BfDT,  die von  der  Bundesregierung  vorge-
 sehene  Überprüfung  der  Partner  der  Zuwendungsempfänger  sei  geeignet,  „das
 Klima  zu  vergiften  und  der  gemeinsamen  Sache  zu  schaden.“  Auch  die  SPD-
 Politikerin  und  ehemalige  Bundespräsidentschaftskandidatin  Prof.  Dr.  Gesine
 Schwan  hat  sich  öffentlich  zu  diesem  Vorhaben  geäußert  und  sieht  darin  ein  Mit-
 tel,  mit  dem  ein  „Vorabverdacht  und  eine  Schnüffelmentalität“  gegen  demo-
 kratisch  engagierte  Projekte  und  ihre  Mitstreiter  initiiert  würden.  Zahlreiche
 weitere  Initiativen,  Wissenschaftler  und  Wissenschaftlerinnen  haben  kritisch  zu
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dieser  „Extremismuserklärung“  Stellung  genommen  und  es  gibt  das  juristische
 Gutachten  von  Prof.  Ulrich  Battis,  welches klare rechtliche Einwände gegen  die
 Erklärung formuliert.
 Vor  dem  Hintergrund  der  historischen  Erfahrung  mit  dem  „Radikalenerlass“
 aus  den  70er-Jahren  sieht  der  Bundestag  mit  großer  Besorgnis  eine  Entwick-
 lung,  in  der  wiederum  mit  dem  Mittel  der  Kriminalisierung  auf  den  politischen
 Meinungsstreit  einzuwirken  versucht  wird.  Diese  Form  des  Meinungsstreites
 ist  für  eine  demokratische  und  freiheitliche  Gesellschaft  nicht  angemessen.
 Noch  viel  weniger  ist  sie  geeignet,  auf  dem  Rücken  von  Projekten  ausgetragen
 zu  werden,  die  eine  wichtige  Arbeit  zur  Ausweitung  und  Vertiefung  demokrati-
 scher  Strukturen  leisten  und  sich  gegen  diejenigen  wenden,  die  mit  ihrer  rechts-
 extremen Ideologie gegen diese demokratischen Werte stehen.

 II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
 auf  die  von  den  Projekten  verlangte  Bestätigungserklärung  im  Rahmen  des
 Bundesprogramms  „Toleranz  fördern  –  Kompetenz  stärken“  ersatzlos  zu  ver-
 zichten und sie nicht zu einer Voraussetzung für die Förderung zu machen.

 Berlin, den 8. Februar 2011

 Dr. Gregor Gysi und Fraktion

 Begründung
 Der  Extremismusansatz,  wie  er  von  Seiten  der  Bundesregierung  verstärkt  ver-
 treten  und  jetzt  auch  zur  Grundlage  der  Arbeit  der  Bundesprogramme  gegen
 Rechtsextremismus  gemacht  wird,  ist  ein  untaugliches  Instrument  zur  Abwehr
 demokratiegefährdender  Entwicklungen.  Suggeriert  wird  eine  scheinbar  klare
 Trennung  von  Extremisten  und  politischer  Mitte,  die jedoch  den  Realitäten  nicht
 gerecht  wird.  Die  wissenschaftlichen  Untersuchungen  von  Wilhelm  Heitmeyer
 u.  a.  (Deutsche Zustände),  Oliver  Decker  u.  a.  (Die Mitte in  der  Krise)  und  zahl-
 reicher  weiterer  Wissenschaftler  und  Wissenschaftlerinnen  zeigen,  dass mit  dem
 Extremismusansatz  keine  adäquate  Erklärung  z.  B.  eines  grassierenden  Rechts-
 extremismus in  unterschiedlichen  sozialen  Milieus bis  hin  zu  Selbständigen  und
 Akademikerinnen  und  Akademikern  geleistet  werden  kann.  Dennoch  wird  von
 Seiten  der  Bundesregierung  dieser  höchst  umstrittene  Ansatz  jetzt  auch  zur
 Grundlage der  Arbeit  gegen  Rechtsextremismus gemacht.  Mittels des Extremis-
 musparadigmas  werden  ein  Verdacht  und  zum  Teil  eine  Stigmatisierung  gegen
 Initiativen  und  Gruppen  gefördert,  die  seit  vielen  Jahren  verlässliche  und  enga-
 gierte Partner in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus sind.
 Zahlreiche  Beispiele  aus  der  jüngeren  Vergangenheit  zeigen,  dass  Initiativen
 und  Vereine völlig  unbegründet  mit  einem  Extremismusverdacht  belegt  wurden,
 ohne  dass  es  dafür  gerichtsfeste  Anhaltspunkte  gab.  Umgekehrt  konnte  das  zu-
 ständige  Bundesministerium  auf  Anfrage  (vgl.  Bundestagsdrucksache  17/4269)
 keinen  Träger  benennen,  der  Zuwendungen  erhielt  und  gegen  das  Grundgesetz
 verstieß.  Eine  solche  Form  der  willkürlichen  politischen  Stigmatisierung  stellt
 die  Projekte aus den  Bundesprogrammen  vor  große Probleme und  schwächt  ihre
 Arbeit,  gibt  es  für  sie  doch  keine  verlässlichen  und  überprüfbaren  Kriterien,  mit
 wem  eine  Zusammenarbeit  unter  den  Vorzeichen  der  verlangten  Extremismus-
 erklärung möglich ist.
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."F"+$%),"(),"F7H(-$6%&'"+)*T(."(2)!"%'-4>)6%$)"%)."(-J
,";#) ->%#(,<) ,-%%) ,-%) *#+,"%R-F646"+F6+6%$"(6#F) ,"+
U"6$.",-+H"+) ,"() >6%'"(6."+) V(7.(-FF") /) 6&')G6","(J
'74"W) X"($(-#"+) 6+) ,-%) ,"F7H(-$6%&'") O+.-."F"+$) ,"(
*T(."()/)+#+)6+%)K"."+$"64)L"(H"'($2

B*"6R-44)>"6),"():V!<),"()UYZ[OZ)#+,),"F)
*\Z!ZY: 89]!YO)KM\ZOZD

!-%) =-F646"+F6+6%$"(6#F) L"(4-+.$) L7+) ,"+) C+$(-.J
%$"44"(+<) ,-%%) %6") %6&') ;#() R("6'"6$46&'J,"F7H(-$6%&'"+
K(#+,7(,+#+.)>"H"++"+

B[-$'-(6+-) U-+,.(-R) ^E!Q]E:Q_W) !-%) 6%$
,7&') %"4>%$L"(%$S+,46&'`) !-%) 6%$) ,7&') G7'4
H4-(`D

#+,) ,-(T>"() '6+-#%) ,-RT() :7(.") $(-."+<) ,-%%) ,6"%) -#&'
RT() "L"+$#"44")[775"(-$67+%5-($+"() .64$2) :6") %744"+) -4%7
RT(),6")K"%6++#+.)!(6$$"()'-R$"+2)3"(),6")"+$%5("&'"+,"
O(H4S(#+.)+6&'$)#+$"(%&'("6>"<)"('-4$")H"6+")=P(,"(#+.2
!6"%"%) X7(."'"+) 6%$<) %7) R6+,") 6&'<) ,"F7H(-$6"5746$6%&'
R-$-42)O%)6%$)H7+$(-5(7,#H$6L2

B*"6R-44)>"6),"():V!<),"()UYZ[OZ)#+,),"F)
*\Z!ZY:)89]!YO)KM\ZOZD

O%)G6,"(%5(6&'$),"F)K"6%$)#+%"("()X"(R-%%#+.2

a"6+")!-F"+)#+,)I"(("+)L7+),"()[7-46$67+<)"%)."'$
'6"()+6&'$)#F),-%)(7#$6+6"($"<)."G6%%"(F-b"+)>-+-4")X"(J
G-4$#+.%'-+,"4+)"6+"()*"'P(,"<)#F),-%)[4"6+.",(#&H$"
6+) *"%&'"6,"+<) #F) !"$-64>"%$6FF#+."+) 6+) C#R4-."+2
!6"%") ON$("F6%F#%H4-#%"4) >"(T'($) "4"F"+$-(") =(-."+
,"()!"F7H(-$6"2

B[-$'-(6+-)U-+,.(-R)^E!Q]E:Q_W)!-%)6%$),-%
*"H"++$+6%) ;#F) K(#+,."%"$;`) Z6&'$%) -+,"J
("%`D

3-%),-(R),"():$--$)L7+)%"6+"+)*T(."(+)"6."+$46&')L"(4-+J
."+c)!-(R)"()6'+"+)"6+)*"H"++$+6%)/)#+,)%"6)"%)"6+)*"J
H"++$+6%);#()R("6'"6$46&'J,"F7H(-$6%&'"+)K(#+,7(,+#+.)/
->(6+."+c)d,"()F#%%)"(),6"%)+6&'$)L6"4F"'()-#%)M"%5"H$
L7(),"F)*T(."()L7(-#%%"$;"+c

B:P+H")M6N)^:V!_W)K"+-#`D

!-(R) ,"() :$--$) %"6+") *T(."() "6+"() K"%6++#+.%5(TR#+.
#+$"(;6"'"+)#+,)%6"),-;#)L"(5R46&'$"+<),6")K"%6++#+.)6'J
("()a6$>T(."();#)T>"(5(TR"+c

Ba7+6H-)U-;-()^*\Z!ZY:)89]!YO)KM\J
ZOZ_W)Z"6+`D

O6+)M"&'$%.#$-&'$"+),"%)36%%"+%&'-R$46&'"+)!6"+%$"%
,"%)!"#$%&'"+)*#+,"%$-."%)R6+,"$)-#R),6"%")=(-."+)R74J
."+,")C+$G7($"+)/)6&')("R"(6"("),"+)*"R#+,)/W

O(%$"+%2)!"():$--$)F6%%-&'$"),6")L"(R-%%#+.%("&'$46&'
.-(-+$6"($")a"6+#+.%R("6'"6$<)G"++)"()*T(."()>"("6$%)>"6
,"() >47b"+) X"(.->") L7+) =P(,"(F6$$"4+) ;#) "6+"F) *"J
H"++$+6%);G6+."2

eG"6$"+%2)!"():$--$)'->")H"6+)M"&'$<)%"6+")*T(."();#(
K"%6++#+.%%&'+TRR"4"6) ."."+T>"() a6$>T(."(+) ;#) L"(J
5R46&'$"+2

B:L"+JE'(6%$6-+)[6+,4"()^*\Z!ZY:)89]!YO)
KM\ZOZ_W)IP($`)IP($`D

C#&')6F)e#G"+,#+.%("&'$)%"6),"():$--$)-+),6")7>f"H$6L"
3"($"7(,+#+.),"%)K(#+,."%"$;"%).">#+,"+2

B:P+H")M6N)^:V!_W)IP($`)IP($`D

:7),"()*"R#+,2

B*"6R-44)>"6),"():V!<),"()UYZ[OZ)#+,),"F)
*\Z!ZY:)89]!YO)KM\ZOZD

!-F6$) H"6+) a6%%L"(%$S+,+6%) "+$%$"'$W) O%) ."'$) +6&'$
,-(#F<) T>"() ,6") K"R-'("+) ,"%) U6+H%"N$("F6%F#%) +-6L
#+,) >4-#S#.6.) '6+G".;#%"'"+2) !6") [(6$6H) (6&'$"$) %6&'
-#&')+6&'$)."."+),6")C>%6&'$<)"6+")#+."G744$")Q+$"(%$T$J
;#+.) "N$("F6%$6%&'"() :$(#H$#("+) ;#) L"(F"6,"+2) !-%) 6%$
4".6$6F)#+,).">7$"+2)!7&')"6+)%7),"#$46&'"%)#+,)5(6+;6J
56"44"%)a6%%$(-#"+%L7$#F)"6+"%)%$--$46&'"+)a6+6%$"(6#F%
."."+T>"()57$"+;6"44) -44"+)*T(."(+)HP++"+)#+,)G744"+
%6&')%"4>%$>"G#%%$")!"F7H(-$"+)+6&'$)."R-44"+)4-%%"+2

B*"6R-44) >"6) ,"() :V!<) ,"() UYZ[OZ) #+,) ,"F
*\Z!ZY:) 89]!YO) KM\ZOZ) /) e#(#R) ,"%
C>.2)Z7(>"($)K"6%)^E!Q]E:Q_D

3"4&'")>6;-(("+)*4T$"+<)[744".")K"6%<),-%)X7(."'"+
,"%)a6+6%$"(6#F%)$("6>$<);"6.$)"6+)=-44)-#%):-&'%"+2)I6"(
G#(,") %"4>%$) ,"() :$-,$)M6"%-) 6F)K"."+;#.) RT() =P(,"(J
F6$$"4)"6+)!"F7H(-$6">"H"++$+6%)->L"(4-+.$2

BU-&'"+)>"6),"():V!)#+,),"F)*\Z!ZY:)89]
!YO)KM\ZOZD

!"() *T(."(F"6%$"() ,"() :$-,$) #+$"(%&'(6">) F6$) .(7b"+
*-#&'%&'F"(;"+<) "(H4S($") ->"() ;#.4"6&'<) "() HP++") #+,
G744")F6$) %"6+"()Q+$"(%&'(6R$) H"6+"%R-44%) RT(),6")>"6,"+
ZV!JC>."7(,+"$"+)6+)%"6+"F):$-,$(-$)>T(."+2

Ba7+6H-)U-;-()^*\Z!ZY:)89]!YO)KM\J
ZOZ_W)!-%)6%$),7&')->%#(,`D

:7) HP++"+) :6") "%) 6+) ,"() !"#$%&%#$'() *'&+,(-) L7F
0?2 g-+#-() ,6"%"%) g-'("%) +-&'4"%"+2 a-+) R(-.$) %6&') >"6
,6"%"():-&'4-."<)G-(#F),6")46>"(-4")g#%$6;F6+6%$"(6+)#+,
6'():$--$%%"H("$S(<)G-(#F)*T(."(("&'$%46>"(-4"<)G"++)"%
%6") ,"++) +7&') .6>$<) ,6"%) -44"%) %$644%&'G"6."+,) "($(-."+<
f-<)F6$$(-."+2

B*"6R-44)>"6),"():V!<),"()UYZ[OZ)#+,),"F)
*\Z!ZY:)89]!YO)KM\ZOZD

!6")M"-H$67+"+)%6+,)/)+6&'$)+#()>"6),"+)*"$(7RR"+"+)/
%"'()"6+,"#$6.2)!6")[(6$6H)H7FF$)L7+)-44"+):"6$"+2)Z#(
"6+)*"6%56"4W)!"()K"+"(-4%"H("$S(),"%)e"+$(-4(-$%),"()g#J
,"+<) :$"5'-+) [(-F"(<) "(H4S($") ."%$"(+) 6+) ,"() *#+,"%J
5("%%"H7+R"("+;)/)6&');6$6"(")/W

!6") ON$("F6%F#%H4-#%"4) ,"() *#+,"%(".6"(#+.) 6%$
"6+):hF>74) RT() ,"+)\>"(5(TR#+.%G-'+<) ,6")*T(7J
H(-$6%6"(#+.) #+,) %&'46"b46&') ,-%)a6%%$(-#"+) ,6"%"(
M".6"(#+.) #+,) ,-F6$) L7+) i"64"+) ,"() H7+%"(L-$6LJ
46>"(-4"+)V746$6H)6+),6")"6."+"+)*T(."(2

B:L"+JE'(6%$6-+)[6+,4"()^*\Z!ZY:)89]!YO)
KM\ZOZ_W)[(-F"()'-$)("&'$`D



!"!## $%&'()*%+,-&./%('01,2,!34,50*67%+89/%,2,:"4,;8'<&.14,-%+68.=,$9..%+('01=,/%.,!"4,>%?+&0+,@"!!
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ABC ADC

A$CA-C

>+0&,;)*+E/%+,F%+60.1',%8.,-%G%..'.8(,<&H,I+&./J
1%(%'<,&./,F%+68%+',/0?%8,/0(,5%(%.'68)*%,0&(,/%H
-68)G4

A>69+80.,-%+.()*.%8/%+,K>$LMN,;9,%8.,
O&0'()*PC

$8%,Q0'(0)*%=, /0((, (9, F8%6%,R%.()*%., 8., &.(%+%H
S0./%,0&T('%*%.,&./,(8)*,1%1%.,U0<8(,&./,V%)*'(J
%W'+%H8('%., %.1018%+%.=, 8(', /0(, /%&'68)*('%, &./
%H9'89.06('%,-%G%..'.8(,<&H,I+&./1%(%'<,&./,<&+
T+%8*%8'68)*J/%H9G+0'8()*%.,I+&./9+/.&.1=,X0(, %(
Y?%+*0&7',.&+,1%?%.,G0..4

A-%8T066,?%8,/%+,;L$=,/%+,SZU[\U,&./,/%H,
-]U$UZ;,:"^$Z\,IV]U\UC

[+0H%+,(01'%,X%8'%+N

5%+,/0(,.8)*',(8%*'=,X%H,/0(,.8)*',-%G%..'.8(,1%J
.&1,8('=,/%+,*0',X8+G68)*,.8)*',F%+('0./%.=,X0(,-Y+J
1%+1%(%66()*0T',&./,$%H9G+0'8%,0&(H0)*'4

A-%8T066,?%8,/%+,;L$,&./,/%H,-]U$UZ;,:"^
$Z\,IV]U\UC

_%++,[+0H%+,*0',F966('`./81,+%)*'4

$0(, 8(',.&+,%8.,-%8(78%6,F9.,F8%6%., TY+,/8%,[+8'8G,0.
/%H=,X0(,;8%, *8%+, F9+*0?%.4, Z)*, (01%, /0(, 8H,_8.?68)G
0&T,F8%6%=,/8%,(8)*,H8',8*+%H,9T',%*+%.0H'68)*%.,\.101%J
H%.',TY+,/8%,$%H9G+0'8%,06(,HE168)*%,a%+T0((&.1(T%8./%
F%+/`)*'81',(%*%.4

$%H9G+0'8%,H&((, (8)*,F%+'%8/81%.4,5%+,XY+/%,/8%(%
S%*+%,0&(,/%H,\./%,/%+,5%8H0+%+,V%7&?68G,F%+1%((%.b

AU9+?%+',I%8(,KD$c^D;cMN,V8)*'81PC

d&.`)*(',%8.H06,?%+&*',$%H9G+0'8%,0?%+,0&T,a%+'+0&%.4
5%..,/%+,;'00',%+X0+'%'=,/0((,-Y+1%+,TY+,%8.%,/%H9G+0'8J
()*%,[&6'&+=,06(9,TY+,/8%,I+&./601%.,/%(,/%H9G+0'8()*%.
;'00'%(=, %8.'+%'%.=, (9, '&', %+, 1&', /0+0.=, /8%(%., -Y+1%+.
.8)*',0,7+89+8,H8',R8(('+0&%.,<&,?%1%1.%.4,5%+,/%.,Z.8J
'80'8F%.,1%1%.,V%)*'(%W'+%H8(H&(,/8%,-%X%8(60(',TY+,/8%
/%H9G+0'8()*%, I%(8..&.1, 8*+%+, R8'168%/%+, Y?%+'+01%.
X866=,/%+,(`',%8.%,[&6'&+,/%(,R8(('+0&%.(,&./,/%+,%+<%&1'
%8.,[68H0=, 8.,/%H,\.101%H%.',&./,d8F86)9&+01%,.8)*'
1%('`+G'=,(9./%+.,1%?+%H(',X%+/%.4

AU9+?%+',I%8(,KD$c^D;cMN,$0(,('%*',0?%+,
.8)*',8.,/8%(%H,L+91+0HHPC

5%+, $%H9G+0'8%, ('`+G%., X866=, /%+, (966'%, 1%+0/%, e&.1%
R%.()*%.,%8.60/%.=,(8)*,8.,8*+,&./,TY+,(8%,<&,%.1018%+%.=
&./, (8%, .8)*', &.'%+, /%., I%.%+06F%+/0)*', /%+, a%+T0(J
(&.1(T%8./68)*G%8',('%66%.4

A-%8T066, ?%8, /%+, ;L$=, /%+, SZU[\U, &./, /%H
-]U$UZ;,:"^$Z\,IV]U\U 2,U9+?%+',I%8(
KD$c^D;cMN,$0(,'&',/9)*,G%8.%+PC

\(,1%*',&H,%8.%,[&6'&+,/%+,B.%+G%..&.1,F9.,\.10J
1%H%.'=,&H,a%+'+0&%.,('0'',R8(('+0&%.,&./,&H,\+H&.'%J
+&.1,('0'',[9.'+966%4,a%+<8)*'%.,;8%,0&T,/8%(%,\+G6`+&.1=
?%F9+,/0(,a%+T0((&.1(1%+8)*',;8%,/0<&,<X8.1%.,H&((4

A-%8T066,?%8,/%+,;L$=,/%+,SZU[\U,&./,/%H,
-]U$UZ; :"^$Z\,IV]U\UC

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
$0(, 59+', *0', /%+, L0+60H%.'0+8()*%, ;'00'((%G+%'`+

$+4 _%+H0..,[&%(4

1&2 3$&4.**, 5/$(6, L0+64, ;'00'((%G+%'`+, ?%8, /%+
-&./%(H8.8('%+8.,TY+,>0H868%=,;%.89+%.=,>+0&%.,&./,f&J
1%./N
>+0&, L+`(8/%.'8.P, ;%*+, 1%%*+'%, $0H%., &./, _%++%.P

S8%?%,[966%18..%.,&./,[966%1%.P,Z)*,?%1+Yg%,/8%,0G'&J
%66%,$8(G&((89.=,X%86,/0/&+)*,I%6%1%.*%8',1%1%?%.,X8+/=
%8.81%(, G60+<&('%66%.4, Z)*, X866, 0&(/+Y)G68)*, (01%.N, \(
1%*',.8)*',&H,h)*'&.1=,%(,1%*',&H,>E+/%+&.14,$8%e%.8J
1%.=,/8%,(8)*,'%86X%8(%,(%8',f0*+%.,8.,-%+0'&.1(.%'<X%+J
G%., 1%1%.,\W'+%H8(H&(, e%168)*%+,B+'=, F9., +%)*'(=, 0?%+
0&)*,F9., 68.G(=, %.1018%+%.,&./,/8%,/0=,X9,%(,.8)*',%+J
X0+'%',X8+/=,d8F86)9&+01%,<%81%.=,*0?%.,2,0&)*,/0(,(01%
8)*,0&(/+Y)G68)*,2,$0.G,&./,B.%+G%..&.1,F%+/8%.'4,$0(
8(',0&)*,/8%,R%8.&.1,/%(,R8.8('%+8&H(4

A-%8T066, ?%8, /%+, D$c^D;c, &./, /%+, >$L 2
D*+8('80.,S0.1%,K-0)G.0.1M,K;L$MN,$0(,8(',e0
%8., '966%+, ;0'<P, 2, ;'%TT%., -9)G*0*., K$Z\
SZU[\MN, 50+&H, H%+G', H0., .8)*'(, /0F9.b
R8(('+0&%., 8(', G%8., $0.GP, 2, ;F%.JD*+8('80.
[8./6%+, K-]U$UZ;,:"^$Z\,IV]U\UMN,50(
/%.G%.,;8%,%81%.'68)*,F9.,;)*X0+<JI%6?bC

2,50+'%.,;8%,%8.H06,0?4

\(, 8(', 0&)*,FE6681,G60+=, /0((, /%+,;'00'=,X%.., %+,L+9J
1+0HH%,1%1%.,\W'+%H8(H&(,0&T6%1'=,/0+0&T,0)*'%'=,/0((
.8)*', 1%+0/%, /8%e%.81%., 1%TE+/%+',X%+/%.=, /8%, (%6?(', 8.
%W'+%H8('8()*%.,[0'%19+8%.,/%.G%.,&./,/0.0)*,*0./%6.4

A;E.G%, V8W, K;L$MN, 50(, *0', >+0&, F9., /%+
S%i%., %81%.'68)*, T06()*, 1%H0)*'b, 2, ;'%TT%.
-9)G*0*.,K$Z\,SZU[\MN,$0(,*0?%.,;8%,?8(*%+
/9)*,0&)*,1%H0)*'PC

$0(,8(',/%+,%.'()*%8/%./%,L&.G'4

A-%8T066,?%8,B?1%9+/.%'%.,/%+,D$c^D;cC

$%(X%1%.,8(',/0(,0&)*,G%8.,&.1%XE*.68)*%(,&./,&.(%+8EJ
(%(,B.68%1%.4

A;'%TT%.,-9)G*0*.,K$Z\,SZU[\MN,59,(8./,
/%..,/8%,-%8(78%6%bC

Z)*, H%8.%N, 5%.., /%+, /%H9G+0'8()*%, ;'00', (9, %'X0(
H0)*'=,/0..,8(',/0(,%8.%,;%6?('F%+('`./68)*G%8'4

A-%8T066, ?%8, /%+, D$c^D;c, &./, /%+, >$L, 2
;'%TT%., -9)G*0*., K$Z\, SZU[\MN, $0(, 8(', 0?J
(&+/=,X0(,;8%,/0,%+<`*6%.PC

58+, (9+1%., /0TY+=, /0((, e%H0./, 0G'8F, ?%('`'81%., H&((=
/0((, %+, &./, (%8.%, L+9e%G'70+'.%+, 0&T, /%H, -9/%., /%(
I+&./1%(%'<%(,('%*%.=,&./,<X0+,.8)*',.&+,?%8,L+9e%G'%.
1%1%., V%)*'(%W'+%H8(H&(=, (9./%+., 0&)*, ?%8, L+9e%G'%.
1%1%.,S8.G(%W'+%H8(H&(4

f%'<', (01%, 8)*, %'X0(, <&+, \.'('%*&.1(1%()*8)*'%, /%+
$%H9G+0'8%%+G6`+&.14

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
_%++,;'00'((%G+%'`+=,1%('0''%.,;8%,%8.%,dX8()*%.T+01%

/%(,[966%1%.,-9)G*0*.b
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ABC ADC

A!CA*C

!"# $%"&'(() *+%,-) E-(42) :$--$%%"F("$G() >"6) ,"(
*#+,"%H6+6%$"(6+)IJ()=-H646"<):"+67("+<)=(-#"+)#+,)K#L
."+,M
NH)O7H"+$)+6&'$2)P()F-++)%6").4"6&')7,"()%5G$"()%$"4L

4"+2)/)NH)K-'()?99Q)6%$)R7H),-H-4%)%7;6-4,"H7F(-$6%&'
."IJ'($"+)*#+,"%6++"+H6+6%$"(6#H)/) ,"()O6+6%$"() '6"S
T$$7):&'64U)/),6"%")N+6$6-$6R")-#%.".-+."+2)P%)V#(,")."L
%-.$<),-%%)+6"H-+,)H-$"(6"44")7,"()6HH-$"(6"44")W"6%$#+L
."+)"('-4$"+)FX++"<),"()%6&')+6&'$);#()I("6'"6$46&'L,"H7L
F(-$6%&'"+) Y(#+,7(,+#+.) >"F"++"<) #+,) ,-%%) Z","(
B+%&'"6+) "6+"() [74"(6"(#+.) "\$("H6%$6%&'"() B#II-%%#+L
."+<);#H)*"6%56"4),#(&')7II6;6"44")P6+>6+,#+.)"\$("H6%L
$6%&'"()E7%6$67+"+)7,"()N+%$6$#$67+"+)6+)]"(-+%$-4$#+."+<
R"(H6","+)V"(,"+)HJ%%"2):7)V"6$),-%)R7+)T$$7):&'64U
."IJ'($")O6+6%$"(6#H2

A:X+F")^6\)_:E!`M)a+,)V-%)'-$)"()."H-&'$bC

:"6$) ?99c) 6%$) ,-%) 6+) ,"+) *"%&'"6,"+) "+$'-4$"+2) !-(-+
F+J5I$),6")!"H7F(-$6""(F4G(#+.)-+2

P%).6>$)"6+"+)"6+;6."+)a+$"(%&'6",<)+GH46&'),-%%),6"
P(F4G(#+.)Z"$;$)-#%,(J&F46&')#+$"(;"6&'+"$)V"(,"+)H#%%<
%$-$$)%6")+#();#()d"++$+6%);#)+"'H"+<)V"++)H-+),"+)e#L
V"+,#+.%>"%&'"6,)"H5IG+.$2)N&')V6","('74"M)O-+)H#%%
%6")-#%,(J&F46&')#+$"(;"6&'+"+2

AO7+6F-) W-;-() _*fg!gN:) 89h!NP) Y^fL
gPg`M)P%).6+.),7&')R7('"()-#&')7'+"i)3"4&'"
P\$("H6%$"+.(#55"+)%6+,)>6%'"()."IX(,"($)V7(L
,"+<) ,-%%) ,-%) %6++R744) %"6+) %744b) /) :$"II"+
*7&F'-'+)_!NP)WNgdP`M)B>"()V-(#H),"++bC

P%) .6>$) R"(%&'6","+") a+$"(%#&'#+."+2) j"(() ['6"(%"
'-$)">"+)"6+")P\5"($6%")"(4G#$"($2):6")V6%%"+<)V"()%6")"(L
%$"44$)'-$2)3"++):6")%6")."+-#)4"%"+<),-++)V6(,),"#$46&'<
,-%%)"6+")!"H7F(-$6""(F4G(#+.)"6+")OX.46&'F"6$)+">"+
-+,"("+)6%$2):6")6%$)+6&'$);V6+."+,)R7(."%&'(6">"+2)O"6L
+"$V"."+)F-++)H-+),-(J>"()%$("6$"+2

A:$"II"+)*7&F'-'+)_!NP)WNgdP`M)!-++)H-&'"+)
:6"),7&')V-%)-+,"("%<)V-%)]"(+J+I$6."%iC

N&')V644)N'+"+)"$V-%)>"(6&'$"+<),-H6$):6")"6+)Y"IJ'4
IJ() ,-%)O-S) >"F7HH"+2) N+)O"&F4"+>#(.L]7(57HH"(+
.6>$)"%)%"6$),"H)?92 K#46)?909<)-4%7)%"6$).#$)"6+"H)'-4>"+
K-'(<)6H)e#%-HH"+'-+.)H6$),"H)*"$(6">)R7+)d6+,"($-L
."%"6+(6&'$#+."+)"6+"+)P(4-%%),"%)O6+6%$"(6#H%)IJ():7L
;6-4"%)#+,)Y"%#+,'"6$)/),6")O6+6%$"(6+)6%$)#+%)-44"+)>"L
F-++$)/<)+-&'),"H)+#(),6"Z"+6."+)"6+")*"$(6">%"(4-#>+6%
"('-4$"+<) ,6") "6+") ."%7+,"($") :"4>%$"(F4G(#+.) #+$"(L
%&'("6>"+2

A=47(6-+)*"(+%&'+"6,"()_=!E`M)jX($i)jX($iC

K","()[(G."()H#%%),7($)-#%,(J&F46&')R"(%6&'"(+<),-%%)"()6+
F"6+"()3"6%")*"%$(">#+."+)#+$"(%$J$;$<),"("+)e6"4")."."+
,6")I("6'"6$46&'L,"H7F(-$6%&'")Y(#+,7(,+#+.)7,"()."."+
"6+"%)6'("().(#+,4"."+,"+)E(6+;656"+)."(6&'$"$)%6+,2

A!(2 O-(46"%)]74FH"()_:E!`M)!-%)6%$)"$V-%)-+L
,"("%i)/)W-&'"+)>"6),"()D!ahD:aC

3"++)"6+)[(G."(),6"%")a+$"(%&'(6I$)R"(V"6."($<),-++
>"%$"'$)4-#$)P(4-%%)k>".(J+,"$)eV"6I"4<)7>),"()[(G."(),6"
Y"VG'()IJ()"6+"),"+)e6"4"+),"%)Y(#+,."%"$;"%)IX(,"(46L
&'") B(>"6$) >6"$"$l<) V6") "%) 6+) ,"H) P(4-%%) V"6$"() '"6S$2
!"#$46&'"()."'$)"%)+6&'$2)N+),"H)P(4-%%)V6(,)#+$"()-+,"L

("H)I"%$."%$"44$<)V-++),6")*"$(6">%"(4-#>+6%);#)R"(%-."+
6%$2

!-%) '-$$") 6+)O"&F4"+>#(.L]7(57HH"(+) ,"+)j6+$"(L
.(#+,) /) ,-(-#I) V644) 6&') -#%,(J&F46&') '6+V"6%"+<) j"((
['6"(%") /<) ,-%%) ,7($) gE!Ld("6%") R"(%#&'$) '->"+<) %6&'
#+$"()6+$"("%%-+$"+)g-H"+)6+),6")[(G."(%&'-I$)R7+)d6+L
,"($-."%"6+(6&'$#+."+)"6+;#%&'4"6&'"+2)Y"+-#),-%)V74L
4"+)V6()H6$)#+%"("H)E(7.(-HH)."."+)P\$("H6%H#%)R"(L
'6+,"(+2

A*"6I-44) >"6) ,"() D!ahD:a) #+,) ,"() =!E) /
:$"II"+) *7&F'-'+) _!NP) WNgdP`M) !-%) 6%$) "6+
.-+;)-+,"("()e#%-HH"+'-+.i)O-&'"+):6")%6&'
"(%$) F#+,6.<) >"R7() :6") %7) "$V-%) "(;G'4"+i) /
:X+F")^6\)_:E!`M)!-%)6%$)"6+)-+,"("()e#%-HL
H"+'-+.iC

/ :6")F"++"+),"+)e#%-HH"+'-+.)."+-#2

A:$"II"+)*7&F'-'+)_!NP)WNgdP`M)Y"+-#i)
!"%V"."+iC

:6")V6%%"+<),-%%)"%)6+),"+)R"(.-+."+"+)K-'("+)/)6&')V"6S
+6&'$<)V6")4-+."):6")%&'7+),->"6)%6+,)/)H"'(I-&')B+I(-L
."+)-#&')-#%),"H)5-(4-H"+$-(6%&'"+)^-#H).".">"+)'-$
#+,),-%%)R6"4")[(G."()."F4-.$)'->"+<),-%%)"\$("H6%$6%&'"
Y(#55"+)R"(%#&'"+<)6'(")T(.-+6%-$67+);#)#+$"(V-+,"(+2

AO7+6F-)W-;-()_*fg!gN:)89h!NP)Y^fgPg`M
!-++) +"++"+) :6") #+%) ,6")H-4<) >6$$"i) /) :R"+L
D'(6%$6-+) d6+,4"() _*fg!gN:) 89h!NP) Y^fL
gPg`M)3"() %6+,) ,6"<) >6$$"b) g"++"+) :6") *"6L
%56"4"iC

!"()N++"+H6+6%$"()R7+):-&'%"+LB+'-4$)'-$)."%$"(+)6+
"6+"()E("%%"F7+I"("+;);#.".">"+)/),-%)'->"+):6")+6&'$
>"(6&'$"$)/<),-%%)"$V-),6")gE!)6HH"()V6","()R"(%#&'$<
]"("6+") ;#)#+$"(V-+,"(+2):7)R6"4) ;#()*"FGH5I#+.),"%
P\$("H6%H#%2)3-%)P\$("H6%H#%)>"$(6II$<)."'$)"%)#H),"+
d-H5I) ."."+) ("&'$%<) ->"() -#&') ."."+) 46+F%2) W6+F%) 6%$
">"+%7) V6") ("&'$%) "6+") 4".6$6H") d-$".7(6"2) E(7>4"H-L
$6%&')V6(,)"%),-++<)V"++)"%)"\$("H)V6(,2

A*"6I-44)>"6),"()D!ahD:a)#+,),"()=!EC

./0%1"2,/3%(4/()5%4"')5'+6
j"(():$--$%%"F("$G(<)"%).6>$)"6+")V"6$"(")37($H"4,#+.

;#) "6+"() eV6%&'"+I(-."<) #+,) ;V-() R7+) ,"H) d744"."+
^6\2

!"# $%"&'(()*+%,-)E-(42):$--$%%"F("$G()>"6),"()*#+L
,"%H6+6%$"(6+)IJ()=-H646"<):"+67("+<)=(-#"+)#+,)K#."+,M
*6$$")%"'(2

78(9%):/;)A:E!CM
]6"4"+)!-+F<) j"(() :$--$%%"F("$G(2) /) *"6) ,"() kP\$("L

H6%H#%F4-#%"4l<) V"++) :6") "%) %7) +"++"+) V744"+<) 6+
O"&F4"+>#(.L]7(57HH"(+) ."'$) "%) #H) d6+,"(.G($"+2
j6"()."'$)"%)#H),6")=X(,"(#+.)R7+)!"H7F(-$6")#+,)[7L
4"(-+;2

AO-+I(",)Y(#+,)_D!ahD:a`M)37)6%$),"()a+L
$"(%&'6",b) /) 3"6$"("() e#(#I) R7+) ,"() D!ah
D:aM)P\$("H6%H#%)6%$)P\$("H6%H#%iC



!"!#$ %&'()*+&,-.'/0&)(12-3-!45-61+78&,9:0&-3-;"5-<9(='/25-.&,79/>-%://&,)(12>-0&/-!"5-?&@,'1,-A"!!

!"#$%&'()

BCD BED

B%DB.D

%1)- 9)(-&9/-2,'/07&2&/0&,-F/(&,)*+9&05-<9/0-<9&-@&,&9(>
01)-1/='&,G&//&/H

I9/- J&9(&,&,- F/(&,)*+9&0- ='- K&*G7&/@',2LM:,8:NL
N&,/-9)(>-01))-9/-09&)&,-IO(,&N9)N')&,G7P,'/2-N9(-'/(&,L
)*+,9&@&/- J&,0&/- ):77>- 01))- 177&- J&9(&,&/- Q1,(/&,- 0&,
Q,:R&G(&- &@&/S177)- 1'S- 0&N- .:0&/- 0&)- T,'/02&)&(=&)
)(&+&/5-%1)-J9,0-U:/-0&/-V,P2&,/- 9/- &,)(&,-W9/9&-G,9(9L
)9&,(>-J&97-<9&-01N9(-&9/&/-X&97- 9/-09&-Y9U972&)&77)*+1S(
(,&9@&/5

B.&9S177-@&9-0&,-<Q%>-0&,-WZ[XI[-'/0-0&N-
.\[%[Z<-;"]%ZI-T^\[I[D

!"# $%"&'(() *+%,-) Q1,75- <(11())&G,&(P,- @&9- 0&,
.'/0&)N9/9)(&,9/-S_,-?1N979&>-<&/9:,&/>-?,1'&/-'/0-`'L
2&/0a
%&,-I,71))- 9/-K&*G7&/@',2LM:,8:NN&,/-9)(-)&+,-0&L

(19779&,(- S:,N'79&,(5- K1/- J'/0&,(- )9*+- U9&77&9*+(- ):21,
N1/*+N17- 01,_@&,5- I)- N'))- 1')0,_*G79*+- 1'*+- 01,1'S
+9/2&J9&)&/-J&,0&/>- 01))-N1/-@&9- )&9/&/-Q1,(/&,/-01L
,1'S-+9/J9,G(>-01))-)9&-)9*+-1/-0&N:G,1(9)*+&-Q,9/=989&/
='-+17(&/-+1@&/5

B<b/G&-^9O-c<Q%da-K1/-):77-/9*+(-01S_,-&9/)(&L
+&/e-%1)-9)(-&(J1)-1/0&,&)eD

<9&-N_))&/-9/):S&,/-1'*+-01S_,-&9/)(&+&/>-17)-N1/-01U:/
09&-?b,0&,'/2-1@+P/292-N1*+&/-G1//5

B<b/G&-^9O-c<Q%da-I)-9)(-/9*+(-01S_,-&9/=')(&L
+&/eD

C@&,- &9/- Q1,(/&,>- 0&,- 01)- /9*+(- 1')0,_*G79*+- ('(- 3- ):
+&9f(-&)-9/-K&*G7&/@',2LM:,8:NN&,/-3>-0&,-G1//-G&9/&
.&(,9&@)&,71'@/9)- @&G:NN&/>-J&97- 01//- YJ&9S&7- 01,1/
@&2,_/0&(-)9/0>-01))-&,-09&-T&JP+,-S_,-&9/&-0&/-Y9&7&/
0&)- T,'/02&)&(=&)- Sb,0&,79*+&-C,@&9(- @9&(&(5- Z*+- S9/0&>
J9,- ):77(&/- '/)- 1@2&Jb+/&/>- 1'S- &9/&N-C'2&- @79/0- ='
)&9/5

B.&9S177- @&9- 0&,- E%F]E<F- '/0- 0&,- ?%Q- 3
<U&/LE+,9)(91/- X9/07&,- c.\[%[Z<- ;"]%ZI
T^\[I[da-%1//-2'*G&/-<9&-0:*+-N17-9/-09&
K9((&-0&,-T&)&77)*+1S(eD

%1)-297(- S_,-01)- ,&*+(&-C'2&-2&/1'):-J9&-S_,-01)- 79/G&
C'2&5

69,-+1@&/-+9&,-1/-&9/&N-0&,-7&(=(&/-?,&9(12&-&9/&-)&+,
+&S(92&- %&@1((&- _@&,- 09&- C'))12&/- U:/- ?,1'- Wb(=)*+
_@&,- 0&/- X:NN'/9)N')- 2&S_+,(5- %1- J1,&/- J9,- '/)
2,bf(&/(&97)- &9/925-69,- +1@&/- 2&)12(a-%9&)&- <(11()S:,N
J:77&/-J9,-'/(&,-21,-G&9/&/-FN)(P/0&/5-%1-9)(-)&+,-&/L
2129&,(-09)G'(9&,(-J:,0&/5-C'S-0&,-21/=-79/G&/-<&9(&-J1,
01-)&+,-U9&7-^'+&g-01-J',0&-G&9/&-Q:)9(9:/-@&=:2&/5

Z*+- S9/0&>- J&//- N1/- )9*+- S_,- %&N:G,1(9&- &9/)&(=(>
01//-N'))-N1/-)9*+-2&2&/-^&*+()&O(,&N&-2&/1'):-J9&
2&2&/-W9/G)&O(,&N&-'/0-2&2&/-Z)71N9)(&/-J&+,&/5-%1)
9)(-&9/S1*+-09&-61+,+&9(5

B.&9S177- @&9- 0&,- E%F]E<F- '/0- 0&,- ?%Q- 3
<U&/LE+,9)(91/- X9/07&,- c.\[%[Z<- ;"]%ZI
T^\[I[da-61)-9)(-N9(-0&N-IO(,&N9)N')-0&,
K9((&H-%&/-29@(-&)-1'*+eD

./0%1"2,/3%(4/()5%4"')5'+6
h&,,-<(11())&G,&(P,>-9*+-+1@&-J&9(&,&-=J&9-K&70'/2&/

='-YJ9)*+&/S,12&/5-Z*+-S,12&>-:@-<9&-0&,-X:77&29/-6:7SS
'/0-0&N-X:77&2&/-.:*G+1+/-/:*+-09&-T&7&2&/+&9(-2&L
@&/-J:77&/-:0&,-/9*+(5

!"# $%"&'(()*+%,--Q1,75-<(11())&G,&(P,-@&9-0&,-.'/L
0&)N9/9)(&,9/-S_,-?1N979&>-<&/9:,&/>-?,1'&/-'/0-`'2&/0a
M:/-N9,-1')-):77&/-)9&-2&,/&-S,12&/5

./0%1"2,/3%(4/()5%4"')5'+6
%9&-X:77&29/-6:7SS-9)(-='/P*+)(-1/-0&,-^&9+&5

7'84"'+3)798::)B6:7N9,)(&0(D-B<Q%Da
h&,,- <(11())&G,&(P,>- )9/0- <9&- @&,&9(>- 1/='&,G&//&/>

01))-&)-9/-<1*+)&/LC/+17(-3-01)-9)(-N&9/-.'/0&)71/0-3>
0&))&/-Z//&/N9/9)(&,-<9&-&@&/-1/2&)8,:*+&/-+1@&/>-&9/&
2,:f&- =9U972&)&77)*+1S(79*+&- T,'889&,'/2- 29@(>- 09&- )9*+
2&2&/-^&*+()&O(,&N9)N')-J&/0&(H-<9/0-<9&-1'*+-@&,&9(>
+9&,-Z+,&-C'))12&-2&2&/_@&,-h&,,/-hbU&7N1//-=',_*GL
='/&+N&/H-Z/-.&='2-1'S-09&)&-IO(,&N9)N')G71')&7-+1(
)9*+-09&)&,-Z//&/N9/9)(&,-/PN79*+-)&+,-G,9(9)*+-2&P'f&,(5

B.&9S177-@&9-0&,-<Q%-3-Y','S-U:/-0&,-?%Qa-%1)-
9)(-R1-21,-/9*+(-1/2&)8,:*+&/-J:,0&/eD

!"# $%"&'(() *+%,-) Q1,75- <(11())&G,&(P,- @&9- 0&,
.'/0&)N9/9)(&,9/-S_,-?1N979&>-<&/9:,&/>-?,1'&/-'/0-`'L
2&/0a
Z+,- Z//&/N9/9)(&,- +1(- )9*+- =',- IO(,&N9)N')G71')&7

2&P'f&,(5-%1='-+1(-)9*+-N1/*+-&9/&,-9/-0&/-7&(=(&/-V12&/
2&P'f&,(5

BK:/9G1-W1=1,-c.\[%[Z<-;"]%ZI-T^\L
[I[da-C77&-G,9(9)*+eD

Z*+-271'@&>-01))-&,-)9*+-N9(-0&N-<1*+U&,+17(-1@&,-/9*+(
9NN&,-9/(&/)9U-@&)*+PS(92(-+1(5

B690&,)8,'*+- @&9- C@2&:,0/&(&/- 0&,- <Q%- 3
<U&/LE+,9)(91/- X9/07&,- c.\[%[Z<- ;"]%ZI
T^\[I[da-h1(-)9*+-0&,-Y&/(,17,1(-0&,-`'0&/
/9*+(- ,9*+(92- N9(- 0&,- <1*+&- @&)*+PS(92(>- :0&,
J9&HD

I)-9)(-R&0&/S177)-):>-01))-h&,,-hbU&7N1//-9/-0&,-.'/0&)L
8,&))&G:/S&,&/=- ='2&@&/- N'))(&- 3- 01)- +1((&- &,- ='U:,
/PN79*+-/9*+(-&,JP+/(-3>-01))-&)-01,'N-29/2>-09&-[Q%
='-U&,+9/0&,/5-%1)-J1,-0&,-&/()*+&90&/0&-Q'/G(5-%1,'N
2&+(- &)- +1'8()P*+79*+- 1'*+- 9/- K&*G7&/@',2LM:,8:NL
N&,/5

K1/-N'))- /1(_,79*+- G,9(9)*+- @7&9@&/- '/0- )9*+- 2&2&/
^&*+()&O(,&N9)N')-&/2129&,&/5

B<U&/LE+,9)(91/- X9/07&,- c.\[%[Z<- ;"]%ZI
T^\[I[da-T&+&/-<9&-N17-1'S-01)-T'(1*+(&/
0&)-69))&/)*+1S(79*+&/-%9&/)(&)- 0&)-.'/0&)L
(12&)-@&=_279*+-0&,-X71')&7-&9/eD

C@&,-&)-G1//-/9*+(-)&9/>-01))-^&*+()&O(,&N&-W9/G)&O(,&L
N9)N')-@&GPN8S&/-'/0-'N2&G&+,(5-%1)-9)(-01)>-J1)-J9,
1')0,_*G79*+-/9*+(-J:77&/5-%1-)9/0-J9,-'/)-Ub7792-&9/925

B.&9S177-@&9-0&,-E%F]E<F-'/0-0&,-?%QD



!"#$%&'"()*#+,"%$-.)/)012)3-'45"(67,")/)892):6$;#+.2)*"(46+<)!7++"(%$-.<),"+)092)=">(#-()?900 090@8

!

ABC ADC

A!CA*C

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
EF++"+) G6() H"$;$) +7&') ;#() =(-.") ,"%) E744"."+

*7&I'-'+)I7JJ"+K

1&2 3$&4.**, 5/$(6, L-(42) :$--$%%"I("$M() >"6) ,"(
*#+,"%J6+6%$"(6+)NO()=-J646"<):"+67("+<)=(-#"+)#+,)P#Q
."+,R
P-<)7I-S2

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
3"6$"(")TG6%&'"+N(-."+);#),6"%"J)*"6$(-.) 4-%%") 6&'

,-++)->"()+6&'$);#2

7+$88$*,9:;<=.=*,A!UV)WUXEVCR
Y"(()!(2 E#"%<)>";#.+"'J"+,)-#N)Z"&I4"+>#(.Q[7(Q

57JJ"(+R) U&') ,"+I") %&'7+<) ,-%%) "%) "6+"+)\+$"(%&'6",
.6>$);G6%&'"+),"()B#NN7(,"(#+.<)%"6+")L(7H"I$5-($+"()-#N
,6") X7$G"+,6.I"6$) ,"() ["(N-%%#+.%$("#") '6+;#G"6%"+<
#+,) ,"() H"$;$) ,#(&') U'() Y-#%) -+."N7(,"($"+) V(I4M(#+.<
]"(5N46&'$"+,);#).-(-+$6"("+<),-%%)>"6)L-($+"(+)"6+")["(Q
N-%%#+.%$("#")>"%$"'$<)%7G"6$)J-+)%"4>%$)6+),"()W-.")6%$<
,6"%)+-&';#G"6%"+2)!-%)L(7>4"J)%6+,)+-$O(46&'),6")B#%Q
NO'(#+.%>"%$6JJ#+."+<) ,6") %7) %&'G-JJ6.) %6+,<) ,-%%
I"6+) ^(M."() "(+%$'-N$) .-(-+$6"("+) I-++<) 7>) "() ,-%) ."Q
J-&'$)'-$<)G-%) U'+"+) ("&'$) 6%$)7,"()-#&')+6&'$2)!-%) 6%$
,"()"6+")L#+I$2

TG"6$"+%2)V6+.-+.%)U'("()_",")'->"+):6"),-(-#N)'6+Q
."G6"%"+<),-%%)"%)%&'7+)%"6$)P-'("+),"+)Y6+G"6%)-+),6"
L(7H"I$5-($+"().6>$<),-%%)%6")6'(")["(N-%%#+.%$("#").-(-+Q
$6"("+)%744"+2)B>"()>6%'"()G-()"%)"6+)Y6+G"6%2)!-%)`-+;"
G#(,")+6&'$);#()["(5N46&'$#+.<);#()*",6+.#+.<);#()#+>"Q
,6+.$"+) X7$G"+,6.I"6$) NO() ,"+) V('-4$) "6+"() =F(,"(#+.
."J-&'$2) :6+,) :6") >"("6$<) -+;#"(I"++"+<) ,-%%) "%) "6+"+
a#-46$-$6]"+) \+$"(%&'6",) ;G6%&'"+) "6+"J) Y6+G"6%<
"$G-%);#)$#+<)#+,),"J)TG-+.).6>$<)"$G-%);#).-(-+$6"("+<
G7NO()J-+)6J)TG"6N"4)+6&'$)"6+%$"'"+)I-++K)EF++"+):6"
%6&') ]7(%$"44"+<) ,-%%) "%) >"6) L(7H"I$$(M."(+) ,#(&'-#%
Z6%%$(-#"+).">"+)I-++K

A*"6N-44) >"6) ,"() WUXEVX<) ,"() :L!) #+,) ,"J
*bX!XU:)89c!UV)`_bXVX)/)T#(#N)]7+),"(
D!\cD:\R) !-%) %744) -#&') a#-46$-$6]) #+$"(Q
%&'6",46&')%"6+d)/)T#(#N)]7+),"()=!LR)V()'-$)"%
"(I-++$d)`"+-#),"%'-4>)J-&'"+)G6(),-%dC

1&2 3$&4.**, 5/$(6, L-(42) :$--$%%"I("$M() >"6) ,"(
*#+,"%J6+6%$"(6+)NO()=-J646"<):"+67("+<)=(-#"+)#+,)P#Q
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$"(6#E<) %&'(6">) 6+) "6+"E) *(6"G) -+) -44") Q6+6%$"(6"+) -E
h2 QI(; ?99h) /) :6") KF++"+) "%) ."(+") +-&'4"%"+) /<) ,-%%
,6") E6%%>(I#&'46&'") D+-+%5(#&'+-'E") L7+) =F(,"(5(7J

.(-EE"+) ,#(&') P(.-+6%-$67+"+)E6$) ("&'$%J<) 46+K%J) #+,
-#%4I+,"("^$("E6%$6%&'"E) "6+%&'46"d46&') 6%4-E6%$6%&'"E
]6+$"(.(#+,)-#G)`","+)=-44);#)L"('6+,"(+)%"62)Q6&')H>"(J
(-%&'$)%&'7+),"()>("6$")A+%-$;)6E)S-E5G)."."+),"+)T^J
$("E6%E#%<) ,"+) "%) '"#$") 4"6,"() +6&'$)E"'() 6+) ,"() :Y!
.6>$2)]"(()!6N"44)>6"$"$)%7.-()-+<),-%%)>"6),"()U>"(5(HG#+.
,"() Q-d+-'E"+) ."(+") ,-%) *#+,"%-E$) GH() a"(G-%%#+.%J
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!-(-#G'6+) 5(HG$") ,-%) =-E646"+E6+6%$"(6#E<)N6")E-+

E6$),"E)!6N"44JT(4-%%)#E."'"+)%744$"2)T%)%&'(6">)/);#(
(7$J.(H+"+)X".6"(#+.%;"6$)/)-+)-44")O(I."()L7+)Q-d+-'J
E"+)."."+)T^$("E6%E#%)=74."+,"%[

=H(),6")*#+,"%(".6"(#+.)6%$)K4-([)Y"(%7+"+)7,"()P(J
.-+6%-$67+"+<),6")+6&'$),6")W"NI'()GH()"6+"),"+)f6"J
4"+) ,"%) W(#+,."%"$;"%) GF(,"(46&'") A(>"6$) >6"$"+<
,H(G"+)N","(),6("K$)+7&')6+,6("K$),#(&')*#+,"%>"J
'F(,"+)."GF(,"($)N"(,"+2
@*"6G-44)>"6)=!Y)#+,)C!ZVC:Z)/)f#(#G)L7+)

,"()=!Y[)]F($\)]F($\B
AE)T+,"),6"%"%)*(6"G"%)'6"d)"%[

!"()O(I."(),"()."GF(,"($"+)Q-d+-'E")'-$)6E)X-'J
E"+) %"6+"()QF.46&'K"6$"+) @R6$"(-$#(<) S7+$-K$") ;#
-+,"("+)O(I."(+)iB) ,6")Z+>","+K46&'K"6$) ,"() -4%
Y-($+"() -#%."NI'4$"+) P(.-+6%-$67+"+<) X"G"("+$"+
"$&2)i);#)5(HG"+2

!6"%"():-$;)K7EE$)D'+"+)>"K-++$)L7(<)N"64)"%)."+-#
,"().4"6&'"):-$;) 6%$<),"()`"$;$) 6+),"()-+.">46&')%7)+"#"+
T^$("E6%E#%K4-#%"4)L7+)=(-#):&'(F,"()%$"'$2

@*"6G-44)>"6),"()=!Y)#+,),"()C!ZVC:ZB

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
S744".")*"(+%&'+"6,"(<)."%$-$$"+):6")"6+")fN6%&'"+J

G(-."),"()S744".6+)S74>"e

123&".*,4$&*(56*$")$&,@=!YB[
M"6+2)/)D+),"()-K$#"44"+)'"K$6%&'"+)!">-$$")N6(,)-#&'

H>"()W#$-&'$"+)."%5(7&'"+2)36()KF++"+)."(+) G-&'5746J
$6%&'),-(H>"(),6%K#$6"("+<)7>)N6(),6"%"+):-$;)+-&'%&'4"6J
G"+) %744"+<) ,-E6$) "() GH() ,6") O(I."() L7() P($) ,"#$46&'"(
N6(,2

@:$"GG"+)*7&K'-'+)b!DT)RDMSTc[)!-%)'->"+)
:6"),7&')->."4"'+$\B

!-(#E)."'$)"%)D'+"+)'"#$")->"()+6&'$2):6")N744"+)%7G7($
->%$6EE"+2) :6") N744"+) 6+) ,"+) A#%%&'H%%"+) +6&'$) -#G
G-&'46&'"()T>"+"),-(H>"()%5("&'"+2

@Q7+6K-)R-;-()b*UM!MD:)89V!DT)WXUJ
MTMc[)36(),6%K#$6"("+)%"6$)Q7+-$"+\B

!-%);"6.$<)N7(#E)"%)."'$[)T%)."'$)D'+"+)>"6),6"%"E
O'"E-<),-%):6");#)D'("()X".6"(#+.%;"6$)+6&'$)-+,"(%)."J
%"'"+)'->"+<)#E)3-'4K-E5G2)!-E6$)."N6++$)E-+)-44"%<
->"()K"6+")3-'4KIE5G")#+,)"(%$) ("&'$)+6&'$)#+%"(")f#J
%$6EE#+.2
a6"4"+)!-+K2
@*"6G-44) >"6) ,"() =!Y) #+,) ,"() C!ZVC:Z) /
:L"+JC'(6%$6-+) S6+,4"() b*UM!MD:) 89V!DT
WXUMTMc[)M#()Q6%%$(-#"+)."."+)#+%"(")f6J
L64."%"44%&'-G$\B
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!

@AB @CB

@%B@.B

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
D'-&8/&,-E',<8/(&,F&/(89/-+1(-08&-E966&28/-E96?&-01)

59,(4

1.*"$2.,3425$,@G&87<82B-@;H%BI
J8&6&/-%1/K=->,1'-H,L)80&/(8/4-3-M*+-NO*+(&-P&(<(-21,

/8*+()-N&+,-<'-0&N-)*+9/-+8/6L/268*+-?&K1//(&/-;K1/Q
016-)12&/=-01))-08&-.'/0&),&28&,'/2-0&/-M/8(81(8F&/=-08&
)8*+-N8(-166-8+,&,-R1*+(-ST,-%&N9K,1(8&-'/0-2&2&/-R&/Q
)*+&/S&8/068*+K&8(-&8/)&(<&/=-01)-R8))(,1'&/-1'))7,8*+(4
M*+-NO*+(&-F8&6N&+,-?&8-0&,- ,&*+(68*+&/-H9)8(89/8&,'/2
/1*++1K&/4

58,-)8/0-'/)-P1-8N-D8&6-&8/82-3-<'N8/0&)(-'/(&,)(&66&
8*+-01)-3=-01))-J&,S1))'/2)S&8/0&/-K&8/-)(11(68*+&)-U&60
<'S68&V(4- W/)&,&- H9)8(89/- 8)(=- 01))- )*+9/- P&(<(- 1'),&8Q
*+&/0- RO268*+K&8(&/- ?&)(&+&/=- &(X182&- U&60S6T))&- <'
'/(&,?8/0&/4-%1-08&)-?8)+&,-/8*+(-0&,->166-X1,=-)7,&*+&/
;8&-0&/-M/8(81(8F&/-9+/&-A/61))-M+,-R8))(,1'&/-1')4

Y&,,- .&,/)*+/&80&,=- ;8&- '/0- M+,&- H1,(&8- +16(&/- 08&
.T,2&,,&*+(&-'/0-)8*+&,68*+-1'*+-01)-U,'/02&)&(<-+9*+4

@.,8((1-Y1V&6N1//-Z.[\%\M;-:"]%M^-U_[Q
\^\`I- %1)- X1,- &8/N16a- 3- ;(&SS&/QC61'089
G&NN&-Z;H%`I-%1)-8)(-61/2&-F9,?&8aB

\&+N&/-;8&-<',-E&//(/8)=-01))- 8/-N&+,&,&/-U'(1*+(&/
.&0&/K&/- 2&L'V&,(- X&,0&/=- 9?- 08&)&- E61')&6- X8,K68*+
F&,S1))'/2),&*+(68*+-6&28(8N-8)(-'/0-&8/-6&28(8N&)-R8((&6
01,)(&66(=-08&)&)-D8&6-<'-&,,&8*+&/4-\&+N&/-;8&-0&)-5&8Q
(&,&/- <',-E&//(/8)=- 01))- )&6?)(- 08&- )*+X1,<Q2&6?&-G1/Q
0&),&28&,'/2- 8N- G1/0- ;1*+)&/- 08&- ?8)61/2- 2&761/(&
%&N9K,1(8&&,K6L,'/2- 90&,- ^b(,&N8)N')K61')&6- 1?2&Q
)*+XL*+(-+1(4-A')-N&8/&,-;8*+(-8)(-)8&-01N8(-<X1,-8NN&,
/9*+- /8*+(- 21/<- F&,S1))'/2)K9/S9,N4- A?&,- )&6?)(- 08&
)*+X1,<Q2&6?&- G1/0&),&28&,'/2- +1(- 2&)12(=- 08&- ^b(,&Q
N8)N')K61')&6=- X8&- ;8&- )8&- +8&,- S9,0&,/=- )&8- 8/- 08&)&,
5&8)&-/8*+(-6&28(8N4

@D','S-F9/-0&,-C%W]C;WI-DX&8-R8/'(&/a-
c&(<(-8)(-&)-2&/'2aB

R8*+-8/(&,&))8&,(=-X1)-08&->%H-01<'-)12(4

@.&8S166-?&8-0&,-;H%-)9X8&-?&8-A?2&9,0/&(&/
0&,-GM\E^\-'/0-0&)-.[\%\M;;^;-:"]%M^
U_[\^\B

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
.8((&-)&+,=-Y&,,-E966&2&4

624&".*,7$&*(89*$")$&,@>%HBI
>,1'-E966&28/=-8*+-+1?&-2&,10&-F&,)'*+(=-M+/&/-<'-&,Q

K6L,&/=- 01))- &)- U'(1*+(&/- 28?(=- 08&- ?&)12&/=- 01))- 08&
;L(<&-$-'/0-d-0',*+1')-K,8(8)*+-2&)&+&/-X&,0&/-KO//&/4
^)-28?(-1'*+-<1+6,&8*+&-U'(1*+(&/=-08&-?&)12&/=-&)-2&?&
T?&,+1'7(-K&8/-H,9?6&N4

@R9/8K1- G1<1,- Z.[\%\M;- :"]%M^- U_[Q
\^\`I-5&6*+&-)8/0-0&//-01)e-%1)-XL,&-8/(&Q
,&))1/(aB

WN- 1'*+- 01)- &8/N16- K61,<')(&66&/I- E&8/- U'(1*+(&/
?&<X&8S&6(=-01))-&)-,8*+(82-8)(=-)8*+-<',-S,&8+&8(68*+Q0&N9Q

K,1(8)*+&/-U,'/09,0/'/2- <'- ?&K&//&/4-%1)- ?&<X&8S&6(
/8*+(-&8/-U'(1*+(&,4

@.&8S166- ?&8- 0&,- >%H- '/0- 0&,- C%W]C;W- 3
;O/K&- _8b- Z;H%`I- %1)- ?&<X&8S&6/- X8,- 1'*+
/8*+(a-W/(&,)(&66&/-;8&-09*+-/8*+(=-01))-X8,-01)
?&<X&8S&6/-3-;(&SS&/-.9*K+1+/-Z%M^-GM\E^`I
\8&N1/0-?&<X&8S&6(-01)aB

\8*+(- &8/- U'(1*+(&/- ?&<X&8S&6(=- 01))- N1/- 01)- '/(&,Q
)*+,&8?&/-K1//4

M*+-?8((&-;8&=-<',-E&//(/8)-<'-/&+N&/=-01))-2&/1'-08&Q
)&,-;1(<=-0&,-8/-&8/82&/-U'(1*+(&/-K,8(8)*+-2&)&+&/-X8,0=
/8*+(-F9/-'/)-)(1NN(=-)9/0&,/-F9/-&8/&N-M+,&,-;(11())&Q
K,&(L,&-XL+,&/0-M+,&,-_&28&,'/2)<&8(4

@.&8S166- ?&8- 0&,- >%H- '/0- 0&,- C%W]C;W- 3
;O/K&-_8b-Z;H%`I-59-N'))(&-01)-0&//-?&8-'/)
'/(&,)*+,8&?&/- X&,0&/e- 3- ;(&SS&/- .9*K+1+/
Z%M^-GM\E^`I-59-?6&8?(-M+,&-A/(X9,(eB

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
>T,-08&->,1K(89/-.T/0/8) :"]%8&-U,T/&/-+1(-08&-E96Q

6&28/-G1<1,-01)-59,(4

:4*";.,<.#.&,@.[\%\M;-:"]%M^-U_[\^\BI
>,1'- H,L)80&/(8/a- G8&?&- E966&28//&/- '/0- E966&2&/a

%8&-%&?1((&-'N-08&-)92&/1//(&-^b(,&N8)N')K61')&6-+1(
8/- 0&/- 6&(<(&/- f12&/- '/0-59*+&/- ,8*+(82- >1+,(- 1'S2&Q
/9NN&/4- A66&,08/2)=- E966&2&- .&,/)*+/&80&,=- 08)K'(8&Q
,&/-X8,-T?&,-08&)&-E61')&6-)*+9/-)&8(-N&+,&,&/-R9/1(&/=
'/(&,-1/0&,&N-8N-A'))*+'))4-^)-28?(-)&+,-X9+6-F8&6-E,8Q
(8K4

@.&8S166- ?&8N- .[\%\M;- :"]%M^- U_[\^\
)9X8&-?&8-A?2&9,0/&(&/-0&,-;H%-'/0-0&,-GM\Q
E^\B

%1-;8&-0&/-+&'(&-F9/-'/)-F9,2&6&2(&/-A/(,L2&/-/8*+(
<')(8NN&/=-X&,0&-8*+-P&(<(-&(X1)-1')+96&/-'/0-M+/&/-&,Q
K6L,&/=- X&6*+&- A,2'N&/(&- &)- /9*+- F9/- 1/0&,&/- 28?(I
%1)-F9/-H,9S&))9,-.1((8)-1/2&S&,(82(&-U'(1*+(&/-?&)12(=
01))-X&0&,-0&N-U,'/0)1(<-0&,-J&,+L6(/8)NLV82K&8(-/9*+
0&N-.&)(8NN(+&8()2&?9(-_&*+/'/2-2&(,12&/-X8,04

@;O/K&-_8b-Z;H%`I-YO,(a-YO,(aB

%8&->,12&/=-X&6*+&-R8((&6-0&,-[?&,7,TS'/2-1/2&X1/0(
X&,0&/- )966&/=- X&6*+&,-J&,01*+()2,'/0- 08&-A?6&+/'/2
&8/&,- U,'77&- 90&,- H&,)9/- 16)- H1,(/&,- ,&*+(S&,(82(- '/0
X&6*+&-_&*+()S962&/-0,9+&/=-X&,0&/-/8*+(-?&1/(X9,(&(4
;8&-X&,0&/-1'*+- 8/-0&/-/1*+2&,&8*+(&/-Y8/X&8)&/-<',
g^,K6L,'/2-ST,-%&N9K,1(8&h=-08&-0&/-f,L2&,/-<',-J&,STQ
2'/2- 2&)(&66(-X',0&/=- /8*+(- ?&1/(X9,(&(4-%&,-f877- 0&,
R8/8)(&,8/=-08&-79(&/<8&66&/-H1,(/&,-&8/S1*+-<'-29926&/
3- 01)- +1(- )8&- 8N-A'))*+'))- 2&)12(- 3=- &N7S8/0&- 8*+- 16)
Y9+/4-^)-8)(-7&8/68*+-'/0-+O+/8)*+4

@.&8S166- ?&8N- .[\%\M;- :"]%M^- U_[\^\=
?&8- 0&,- ;H%- '/0- 0&,- GM\E^\- 3- ;F&/Q
C+,8)(81/- E8/06&,- Z.[\%\M;- :"]%M^- U_[Q
\^\`I-58,K68*+-7&8/68*+aB

M*+-+1((&-+&'(&-S,T+-N8(-&8/&,-AN&,8K1/&,8/-<'-('/=-08&
<'-N8,-2&)12(-+1(=-166-01)-&,8//&,&-)8&-1/-08&-R*C1,(+iQ
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!"#$%&'(&)&*

ABC ADC

A!CA*C

E(-2)!6"%")B#%%-.")%$-FF$)+6&'$)G7+)F6(<)%7+,"(+)G7+
"6+"()BF"(6H-+"(6+<),6")'6"()6+)!"#$%&'4-+,)4">$2

I+;J6%&'"+) 46".$) -#&') ,-%) K#$-&'$"+) ,"%) 36%%"+L
%&'-M$46&'"+) !6"+%$"%) ,"%) !"#$%&'"+) *#+,"%$-."%) G7(N
O744".")P'6"(%")'-$),-;#)%&'7+)"6+6.")B#%MQ'(#+."+)."L
F-&'$2)!-%)"6."+")*"H"++$+6%);#()M("6'"6$46&'L,"F7H(-L
$6%&'"+)K(#+,7(,+#+.)6%$)+6&'$),-%)R(7>4"FN),-%)'->"+
J6()'"#$")>"("6$%)M"%$."%$"44$2)!-%)R(7>4"F)6%$),6")K"%6+L
+#+.%%&'+QMM"4"6) >"6) 57$"+;6"44"+) R-($+"(+2) !6") P(S."(
MQ'4"+)%6&')6+)6'("()TU6%$"+;)>",(7'$N),"++)6F)=-44"),"(
M-4%&'"+) R-($+"(J-'4) H-++) "%) ;#() VQ&HM7(,"(#+.) G7+
=W(,"(F6$$"4+)H7FF"+2

AR-$(6&H)!W(6+.)X=!RYZ)[-\)I%$),7&').#$\C

:7) >4"6>$) ,6") 7'+"'6+) G7('-+,"+") ]+%6&'"('"6$) %"4>%$
+-&')"6+"F)57%6$6G"+)=W(,"(F6$$"4>"%&'"6,)"('-4$"+2

AR-$(6&H)!W(6+.)X=!RYZ)[-\)!-++)F#%%)F-+)
%6&')HQFF"(+\C

!"() R-(4-F"+$-(6%&'") :$--$%%"H("$S() *"(.+"() %5(-&'
G7+)"6+"()^'"64%-F"+)36(H#+._),"()T(H4S(#+.<),-),6")`#L
J"+,#+.%"F5MS+."();#F)a-&',"+H"+)-+."(".$)JQ(,"+2
T() >"FQ'$") %7.-() ,"+) b"(.4"6&') F6$) ,"() B+$6L!756+.L
T(H4S(#+.<) #F) ,6") TU$("F6%F#%H4-#%"4) -4%) 6F) `#J"+L
,#+.%("&'$) "$J-%) GW446.) a7(F-4"%) ,-(;#%$"44"+2) I&'
M6+,"<),-%)J-()"6+")%"'()M-+$-%6"G744")*".(Q+,#+.2

A:G"+LD'(6%$6-+)O6+,4"()X*ca!aI:)89d!IT)
KVcaTaYZ)T%)J6(,)6FF"()4S&'"(46&'"(\C

!6");6G64."%"44%&'-M$46&'"+)I+6$6-$6G"+)J"'("+)%6&');#
V"&'$)."."+)"6+)O46F-),"%)e6%%$(-#"+%2)IF)V-'F"+),"%
BH$67+%$-."%)^TU$("F")`"6$"+_)-F)02 =">(#-( ?900).->
"%) %"'() G6"4") R(7$"%$%&'("6>"+<) ,6") ,-%)e6+6%$"(6#F) "(L
("6&'$) '->"+2) K(#55"+>";7."+") e"+%&'"+M"6+,46&'H"6$
/),-%)J#(,")'"#$")%&'7+)."%-.$)/)6%$)+6&'$)"6+)R(7>4"F
G"(F"6+$46&')"U$("F"()VS+,"(<)%7+,"(+)"6+)R(7>4"F),"(
e6$$"2)!-F6$)'-$),6"%")T(H4S(#+.)4"6,"().-()+6&'$%);#)$#+2

A*"6M-44)>"6F)*ca!aI:)89d!IT)KVcaTa<)
>"6),"():R!)#+,),"()fIaOTaC

T%).6>$)J"6$"(")5(7F6+"+$")f"#$"<),6")%6&')H(6$6%&')."L
S#g"($)'->"+)/)6&')J"6g)+6&'$<)J"()%6&')57%6$6G)."S#g"($
'-$N)h"(()O#"%<)G6"44"6&'$)HW++"+):6")#+%),6"%")I+M7(F-L
$67+)+7&');#()b"(MQ.#+.)%$"44"+)/Z)B+"$$-)O-'-+"<)f"6$"L
(6+) ,"() BF-,"#LB+$7+67L:$6M$#+.<) !K*LD'"M) e6&'-"4
:7FF"()%7J6")K"%6+"):&'J-+<),6")6F)V-'F"+),"()b"(L
4"6'#+.),"%):S&'%6%&'"+)!"F7H(-$6"5("6%"%) 6+)!("%,"+
%"'()H(6$6%&'")37($")."M#+,"+)'-$2):7.-(),6")*#+,"%-(L
>"6$%."F"6+%&'-M$) ^O6(&'") MQ() !"F7H(-$6") /) ."."+
V"&'$%"U$("F6%F#%_)/) 46">")O744".6++"+)#+,)O744"."+
G7+),"()]+67+<)'W("+):6") i"$;$);#)/)J"+,"$) %6&')."."+
,-%) !(#&HF6$$"4) ,"() "6+."M7(,"($"+) ]+$"(%&'(6M$%"(H4SL
(#+.2

B#&')6+),"+)fS+,"(+)6%$)"6+6."%)6+)*"J".#+.)."(-$"+2
!6") :S&'%6%&'") :$--$%(".6"(#+.) "(H4S($") -#M) a-&'M(-."
F"6+"%)f-+,$-.%H744"."+)e6(7)["++"(i-'+<),-%%)"%)#+$"(
,"+) ;J6%&'"+) ?99j) #+,) ?909) 6F) f-+,"%5(7.(-FF
^3"4$7MM"+"%):-&'%"+)MQ()!"F7H(-$6")#+,)P74"(-+;_)."L
MW(,"($"+) R(7i"H$"+) H"6+") .6>$<) ,6") #+$"() TU$("F6%F#%L
G"(,-&'$) %$"'"+2) !-F6$) FQ%%$") ,6") B+$6LTU$("F6%F#%L
T(H4S(#+.)MQ(),-%)f-+,):-&'%"+),7&')"6."+$46&')'6+MS446.

%"6+2) :$-$$,"%%"+) '-$) I++"+F6+6%$"() ]4>6.) ,6") O4-#%"4
J"6$"() G"(%&'S(M$2) ["$;$)FQ%%"+) -#&') ,6")O775"(-$67+%L
5-($+"()+7&')#+$"(%&'("6>"+2

!6") G"(%&'6","+"+) *#+,"%4S+,"(<) ,6") R(7$"%$) "6+."L
4".$)'->"+<)J#(,"+)%&'7+)."+-++$Z)*"(46+<):-&'%"+LB+L
'-4$<) *(-+,"+>#(.) #+,) P'Q(6+."+2) !6") ."F"6+%-F"
R("%%"H7+M"("+;)G7F)`"+$(-4(-$),"()[#,"+)#+,)`"+$(-4(-$
,"()e#%46F"<),6")."%$"(+)%$-$$."M#+,"+)'-$<)%744$")I'+"+
-#&');#),"+H"+).">"+2)B#&')%6")'->"+)%6&')"U546;6$)#+,
F6$)%"'()%&'-(M"+)37($"+),-."."+)."J-+,$2

A*"6M-44) >"6F) *ca!aI:) 89d!IT) KVcaTa<
>"6) ,"() :R!) #+,) ,"() fIaOTa) /) :G"+L
D'(6%$6-+) O6+,4"() X*ca!aI:) 89d!IT) KVcL
aTaYZ)K"+-#\)!-%)%744$")I'+"+);#),"+H"+)."L
>"+\C

`#F):&'4#%%)FW&'$") 6&')+7&')"6+)37($) -+),6")=!R
(6&'$"+Z)!"()O744".")V#55"($)'-$)%6&')">"+M-44%)H(6$6%&'
."S#g"($2) T() J6(,) +-&''"() +7&') (","+2) I&') '7MM"<) :6"
HW++"+)-#M)I'(")O7-46$67+),-'6+)."'"+,)"6+J6(H"+<),-%%
%6") ,6") T(H4S(#+.) G6"44"6&'$) ,7&') +7&') ;#(Q&H+6FF$
>;J2)%6");#F6+,"%$)%7)."%$-4$"$<),-%%)%6"),"()b"(M-%%#+.
"+$%5(6&'$2

K-+;);#F):&'4#%%)F"6+)3#+%&'Z)!"F7H(-$6++"+)#+,
!"F7H(-$"+) %744$"+) G"($(-#"+%G744) ;#%-FF"+-(>"6$"+
#+,) %6&') +6&'$) ."."+%"6$6.) ,"%) TU$("F6%F#%) G"(,S&'$6L
."+2

A*"6M-44)>"6F)*ca!aI:)89d!IT)KVcaTa<)
>"6),"():R!)#+,),"()fIaOTaC

]+%)46"."+)'"#$"),6")"+$%5("&'"+,"+)B+$(S.")G7(2)36(
'->"+) 6+) ,"+) 4"$;$"+)37&'"+) %"'() G6"4) ,6%H#$6"($2)!"%L
'-4>)F"6+")*6$$"Z):$6FF"+):6"),6"%"+)B+$(S."+);#)#+,
+"'F"+):6"),6"%")#+%S.46&'")TU$("F6%F#%H4-#%"4)'"#$"
"+,.Q4$6.);#(Q&H\

!-+H"2

A*"6M-44)>"6F)*ca!aI:)89d!IT)KVcaTa<)
>"6),"():R!)#+,),"()fIaOTaC

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
!"()O744".")K"6%)'-$)MQ(),6")]+67+%M(-H$67+),-%)37($2

A*"6M-44)>"6)B>."7(,+"$"+),"()D!]dD:])#+,)
,"()=!RC

12&3$&+,4$"(,AD!]dD:]CZ
b"("'($")=(-#)f-;-(<)"%)."'$)+6&'$),-(#F<),-%%)J6()#+%

."."+%"6$6.) ,"%) TU$("F6%F#%) G"(,S&'$6."+<) %7+,"(+) "%

."'$) ,-(#F<) ,-%%)J6() ,"+):$--$) G7()TU$("F6%$"+) %&'Q$L
;"+2)!-(#F)."'$)"%)-#&')6+),"()*"%$S$6.#+.<),6");#)#+L
$"(%&'("6>"+)6%$2)I&')J"6g)+6&'$<)J-%),-(-+)%7)M-$-4)6%$2

A*"6M-44)>"6)B>."7(,+"$"+),"()D!]dD:]C

b"("'($"() h"(() P'6"(%"<) 6&') %$6FF")F6$) I'+"+) ,-(6+
Q>"("6+<),-%%),"():$--$)J"'('-M$)%"6+)F#%%2)!-%)R(6+;65
,"() 3"'('-M$6.H"6$) ,"() !"F7H(-$6") %$"'$) +">"+) ,"F
R(6+;65) ,"() :7;6-4%$--$46&'H"6$<) +">"+) ,"F) R(6+;65) ,"(
!"F7H(-$6"%$--$46&'H"6$) #+,) +">"+) ,"F) R(6+;65<) ,-%%
#+%"(")K(#+,("&'$") i#%$6;6->"4) %6+,2)!6")J"'('-M$")!"L
F7H(-$6") 6%$) "6+"%) ,"()K(#+,5(6+;656"+) #+%"("()b"(M-%L



!"!#$ %&'()*+&,-.'/0&)(12-3-!#4-51+67&,890&-3-:"4-;8(<'/24-.&,68/=-%9//&,)(12=-0&/-!"4->&?,'1,-@"!!

!"#$%#&'(%)*

ABC ADC

A%CA.C

)'/24-58,-+1?&/- 8EE&,-01,8/-F?&,&8/2&)(8EE(4-;8&-+1G
?&/- 01)- H9,+8/- 1'*+- )&6?&,- &,I6J,(4-%8&-5&+,+1K(82I&8(
)(&+(- 01?&8- /&?&/- 0&,- L&*+())(11(68*+I&8(=- 0&,- KM0&,1(8G
H&/-N,'/09,0/'/2-'/0-0&,-)9<816&/-O,0/'/24-%8&)&-.&G
2,8KK&- E1,I8&,&/- P&Q&86)- &8/&- ?&)9/0&,&- B')2&)(16('/2
'/)&,&,-R&,K1))'/24

%1)- S,8/<87- 0&,-Q&+,+1K(&/-%&E9I,1(8&- 8)(- &8/-R&,G
K1))'/2)7,8/<87=- 01)- &82&/)(J/082&- .&0&'('/2- 2&Q9/G
/&/-+1(4-%8&-T0&&-0&,-Q&+,+1K(&/-%&E9I,1(8&-I1E-8/-'/G
)&,&- R&,K1))'/2=- Q&86- 08&- UF((&,- '/0- RJ(&,- 0&)
N,'/02&)&(<&)-8/-0&,-5&8E1,&,-V&8(-)*+6&*+(&-W,K1+,'/G
2&/-2&E1*+(-+1?&/4-T/-0&,-5&8E1,&,-V&8(-216(-01)-S,8/G
<87-0&,-X96&,1/<=-Q1)-1/-)8*+-&8/-2'(&)-S,8/<87-8)(4-B?&,
01E16)-Q1,-&)-X96&,1/<-8E-;8//&-H9/-5&,(&,&61(8H8)E')4
51)-Q8,- 1/- 08&)&,-R&,K1))'/2-+&'(&- 16)-U1/2&6- )&+&/=
Q1,-01E16)-&8/&-X'2&/0=-/JE68*+-01))-E1/-166&-EM268G
*+&/-7968(8)*+&/-T0&&/=-N&)(16('/2&/-'/0-Y?&,6&2'/2&/
<'2&61))&/-+1(=-9+/&-)8&-?&IJE7K&/-<'-IM//&/4-%&)+16?
Q1,-08&-%&E9I,1(8&-0&,-5&8E1,&,-L&7'?68I-8/-)8*+-?,FG
*+824-;8&-8)(-0&)Q&2&/-<'2,'/0&-2&21/2&/4-;8&-Q1,-/8*+(
8/- 0&,- Z12&=- )8*+- 2&2&/- 8//&,&- '/0- J'[&,&- >&8/0&- <'
Q&+,&/4- %&)Q&2&/- +1?&/- Q8,- +&'(&- 01)- S,8/<87- 0&,
Q&+,+1K(&/-%&E9I,1(8&4

A.&8K166- ?&8- B?2&9,0/&(&/- 0&,- D%\]D;\- 3
V','K&-0&,-B?24-;M/I&-L8^- _;S%`-'/0-;H&/G
D+,8)(81/- a8/06&,- _.Yb%bT;- :"]%TW- NLYG
bWb`C

3- T*+- I9EE&- <'E- X+&E14- U8(- 08&)&,- R9,?&E&,I'/2
Q966(&-8*+-01)-1'K/&+E&/=-Q1)-T+,-a966&2&-X+8&,)&-H9,G
+8/-2&)12(-+1(=-/JE68*+-01))-Q8,-&8/&-Q&+,+1K(&-%&E9G
I,1(8&-?,1'*+&/4

\/)&,- R&,K1))'/2)2&,8*+(- +1(- 01)- S,8/<87- 0&,- Q&+,G
+1K(&/-%&E9I,1(8&- 8/-)&8/&/-W/()*+&80'/2&/-1')2&)(16G
(&(4

A;H&/GD+,8)(81/-a8/06&,-_.Yb%bT;-:"]%TW-
NLYbWb`c-.8((&-E16-<',-;1*+&dC

%&/I&/-Q8,-1/-08&-?&,F+E(&-W/()*+&80'/2-<'E-R&,?9(
0&,-aS%=-0&/I&/-Q8,-1?&,-1'*+-01,1/=-01))-08&-.&EFG
+'/2&/-'E-01)-R&,?9(-0&,-bS%-?8)61/2-/8*+(-<'E-W,K962
2&KF+,(-+1?&/=-Q1)-8*+-?&01'&,&4

A;(&KK&/- .9*I+1+/- _%TW- ZTbaW`c- B?&,- Q1G
,'Ee- 3- ;H&/GD+,8)(81/- a8/06&,- _.Yb%G
bT; :"]%TW-NLYbWb`c-5&2&/-R&,K1))'/2)G
)*+'(<-'/0-RGZ&'(&/dC

3->,12&/-;8&-?8((&-01)-R&,K1))'/2)2&,8*+(d

AU9/8I1- Z1<1,- _.Yb%bT;- :"]%TW- NLYG
bWb`c- %1)- Q1,&/- 08&- RGZ&'(&d- 3- ;H&/G
D+,8)(81/- a8/06&,- _.Yb%bT;- :"]%TW- NLYG
bWb`c-R&,K1))'/2))*+'(<-'/0-RGZ&'(&-Q1,&/
01)-S,9?6&EdC

3-%1)- 8)(-/8*+(-E&8/-S,9?6&E4-R8&66&8*+(-Q1,&/-08&-01G
E16)- &8/2&,&8*+(&/- a612&/- 1'*+- /8*+(- )9- ?&)*+1KK&/=
01))-E1/-01,1'K-&8/-R&,?9(-Q8,I68*+-+J((&- )(F(<&/-IM/G
/&/4

U8(-0&/-?&80&/-S,92,1EE&/=-0&E-S,92,1EE-fX96&G
,1/<- KM,0&,/- 3-a9E7&(&/<- )(J,I&/g- 2&2&/- 0&/-L&*+()G
&^(,&E8)E')-'/0-0&,-T/8(81(8H&-f%&E9I,1(8&-)(J,I&/g-2&G

2&/- 0&/- Z8/I)&^(,&E8)E')- '/0- 0&/- 8)61E8)(8)*+&/
W^(,&E8)E')=- I9EE(-01)-U8/8)(&,8'E- KF,->1E868&=-;&G
/89,&/=- >,1'&/- '/0- h'2&/0- 08&)&,- R&,7K68*+('/2- <',
Q&+,+1K(&/- %&E9I,1(8&- /1*+4- %8&)&- S,92,1EE&- )&+&/
/8*+(-08,&I(-)(11(68*+&)-i1/0&6/-H9,=-)9/0&,/-,8*+(&/-)8*+
1/-.F,2&,8/8(81(8H&/-'/0-1/-O,21/8)1(89/&/=-08&-1')-0&,
N&)&66)*+1K(- I9EE&/=- 16)9- ?F,2&,)*+1K(68*+&-O,21/8)1G
(89/&/-)8/04-b8*+(-.&1E(&-)8/0-09,(-(J(82=

A;H&/GD+,8)(81/- a8/06&,- _.Yb%bT;- :"]%TW
NLYbWb`c- %1)- Q8))&/- Q8,=- i&,,- N&8)d-58,
,&0&/-1'*+-E8(-O,21/8)1(89/&/dC

)9/0&,/-.F,2&,- 1')-0&,-N&)&66)*+1K(-IM//&/-08&- T/8(81G
(8H&-&,2,&8K&/4-T*+-+16(&-01)-KF,-,8*+(82-'/0-KF,-2'(4

A;(&KK&/-.9*I+1+/-_%TW-ZTbaW`c-h1=-Q8,-
1'*+dC

%1)-+1(-H8&66&8*+(-)921,-/9*+-&8/&-2,M[&,&-58,I'/2=

A;(&KK&/-.9*I+1+/-_%TW-ZTbaW`c-h1d-3-;H&/G
D+,8)(81/- a8/06&,- _.Yb%bT;- :"]%TW- NLYG
bWb`c-i1(- &)- 1'*+=- 1?&,- 08&-a61')&6- H&,+8/G
0&,(-W/212&E&/(dC

16)-Q&//-Q8,-&)-F?&,-.&1E(&=-16)9-1'K-)(11(68*+&E-5&2&=
E1*+&/-QF,0&/4

AV','Kc-b'/-<',-W,I6J,'/2dC

5&//-01)-)9-8)(=-01//-I1//-&)-09*+-/8*+(-K16)*+-)&8/
3-8E-Y?,82&/-)12(-1'*+-.1((8)-/8*+(=-01))-01)-K16)*+-8)(-3=
01))-Q8,-01)-H9/-0&/&/-H&,61/2&/=-08&-)8*+-01,'E-?&EFG
+&/=- 01))- 08&- %&E9I,1(8&- 8/- '/)&,&E- R96I- H&,Q',<&6(
?6&8?(=- 01))-08&-0&E9I,1(8)*+&/-N,'/0)J(<&-?&8-'/)- 8/)
.&Q'))()&8/-F?&,2&+&/=-'/0-<Q1,-P&0&/-X124-U8(-L&*+(
)12(-i&,,-X+8&,)&=-01))-08&-%&E9I,1(8&-H9/-V')(8EE'/2
6&?(4

A;H&/GD+,8)(81/- a8/06&,- _.Yb%bT;- :"]%TW
NLYbWb`c-58,-)966(&/-01/I?1,-)&8/-'/0-/8*+(
E8))(,1'&/dC

58,- ?,1'*+&/- 08&- N&E&8/)1EI&8(- 0&,- %&E9I,1(&/4
%8&)&- T/)(8('(89/&/- '/0- O,21/8)1(89/&/- IM//&/- 01?&8
E8(+&6K&/4

AU9/8I1-Z1<1,-_.Yb%bT;-:"]%TW-NLYbWb`c-
h1=-&?&/d-%1)-E1*+&/-08&-)&8(-h1+,&/dC

B?&,-&)-I1//-09*+-/8*+(-H&,I&+,(-)&8/=-01))-Q8,-H9/-08&G
)&/-O,21/8)1(89/&/-&8/&-.&)(J(82'/2-H&,61/2&/=-01))-)8&
)8*+- (1()J*+68*+- KF,- 08&- 0&E9I,1(8)*+&- N,'/09,0/'/2
&8/)&(<&/4

A;(&KK&/-.9*I+1+/-_%TW-ZTbaW`c-%9*+d-;8&-
E8))(,1'&/-8+/&/dC

51,'E-)966-0&//-01)-'/EM268*+-)&8/e

A.&8K166-?&8-0&,-D%\]D;\-)9Q8&-?&8-B?2&9,0G
/&(&/- 0&,- >%S- 3- ;(&KK&/- .9*I+1+/- _%TW
ZTbaW`c-;8&-E8))(,1'&/-8+/&/dC

3 %1)-8)(-09*+-I&8/-U8))(,1'&/4-58,-H&,61/2&/-/',-08&)&
.&)(J(82'/24

AV','K-0&)-B?24-;(&KK&/-.9*I+1+/-_%TW-
ZTbaW`C



!"#$%&'"()*#+,"%$-.)/)012)3-'45"(67,")/)892):6$;#+.2)*"(46+<)!7++"(%$-.<),"+)092)=">(#-()?900 0901@

!"#$%#&'(%)*

ABC ADC

A!CA*C

/ :6")EF++"+)+7&')%7)4-#$)%&'("6"+2)G%)6%$)+6&'$%)-+,"("%
-4%)"6+)E4-("%)*"E"++$+6%);#(),"H7E(-$6%&'"+)I(#+,7(,J
+#+.2

A:$"KK"+)*7&E'-'+)L!MG)NMOPGQR)3-%)S-(),"++)6+)
,"+)4"$;$"+)T-'("+)%&'6"K."4-#K"+UC

:6") ."'"+) ,-V7+) -#%<) ,-%%) ,"H7E(-$6%&'"%) I(#+,V"(J
%$W+,+6%)X>"(-44)V7('-+,"+)6%$2)3"++),-%),"()=-44)SW("<
>(-#&'$"+)S6()%74&'")Y(.-+6%-$67+"+)+6&'$<),-++)>(-#&'J
$"+)S6()%74&'")M+6$6-$6V"+)+6&'$2

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
Z"(()P744".")I"6%<)HF&'$"+):6")+7&')"6+")=(-.")>"J

-+$S7($"+)E#(;)V7()B>4-#K)M'("()[",";"6$U

12&3$&+,4$"()AD!\]D:\CR
M&') >"-+$S7($") +-&''"() ,6") =(-."<) ->"() 6&') HF&'$"

"(%$)H"6+"+)I",-+E"+);#)G+,")KX'("+2

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
:6")'->"+)4"6,"()+#()+7&')^_):"E#+,"+2

12&3$&+,4$"(,AD!\]D:\CR
O-).#$<),-++)S"(,")6&'),6")=(-.")`"$;$);#4-%%"+2

AZ"6$"(E"6$)>"6),"()D!\]D:\)#+,),"()=!aC

!"#$%&'(")$*+"*,-$+&.,-./0
Z"(()[6b2

56*7$,8"9,A:a!CR
Z"(()I"6%<)6&')S644)H-4)+6&'$)%7)%"6+)#+,)M'+"+)+7&'

"6+)>6%);S"6)c6+#$"+);#%W$;46&'")[",";"6$).">"+2

PF++"+):6")H6()"(E4W("+<)S-%)%6&')6+),"+)T-'("+<)%"6$J
,"H),6")a(7.(-HH")-#K."4".$)S#(,"+<)>6%);#),"H)d"6$J
5#+E$<) S7) ,6") Gb$("H6%H#%E4-#%"4) "6+."KX'($) S#(,"<
V"(W+,"($)'-$U)PF++"+):6")H6()-4%7)"(E4W("+<)S-%)=(-#
V7+),"()N"e"+) K-4%&')."H-&'$) #+,)=(-#):&'(F,"() `"$;$
S7'4)(6&'$6.)H-&'$U

*6$$")"(E4W("+):6")H6()-#&')+7&')"6+)dS"6$"%R)3-(#H
HX%%"+)Y(.-+6%-$67+"+<),6")%6&')KX()!"H7E(-$6")#+,)f7J
4"(-+;) "6+%"$;"+<) ,6"%") G(E4W(#+.) #+$"(%&'("6>"+<) SW'J
("+,) -+,"(") Y(.-+6%-$67+"+<) ,6") %$--$46&'") c6$$"4) -#%
,"H)T#."+,"$-$),"%)c6+6%$"(6#H%)7,"()-+,"(%S7'"()"(J
'-4$"+<) %74&'") P4-#%"4+) +6&'$) ;#) #+$"(%&'("6>"+) >(-#J
&'"+U)37)46".$),-),"()\+$"(%&'6",U)!6"%")>"6,"+)=(-."+
'W$$")6&')."(+")+7&')>"-+$S7($"$2

A*"6K-44)>"6),"():a!)%7S6")>"6)B>."7(,+"$"+
,"()NMOPGO)#+,),"%)*gO!OM::G:)89]!MG
I[gOGOC

12&3$&+,4$"(,AD!\]D:\CR
3"++)Y(.-+6%-$67+"+),-;#),-)%6+,<),6")V"(K-%%#+.%J

("&'$46&'")I(#+,7(,+#+.)6+%)h74E)'"("6+;#$(-."+<),-++
'->"+)%6")+-&'),"H<)S-%)`"$;$)V7(46".$)#+,);#()!">-$$"
%$"'$<)."+-#),-%)I4"6&'");#)#+$"(%&'("6>"+)S6")`"+")Y(J
.-+6%-$67+"+<) ,6") 6&') ">"+) ."+-++$) '->"2) 36() EF++"+
+6&'$)V7+)V7(+'"("6+),-V7+)-#%."'"+<),-%%)6+)-44),6"%"+
Y(.-+6%-$67+"+),"H7E(-$6%&'")I(#+,%W$;")VF446.).4"6&'J

HWi6.)V"(S#(;"4$)%6+,2)36()S744"+),#(&'),6"%")*"%$W$6J
.#+.)">"+)"(("6&'"+<

A:V"+JD'(6%$6-+) P6+,4"() L*gO!OM:) 89]!MG
I[gOGOQR) G%) .6>$) ,6"%") a(7.(-HH") %&'7+
`-'("4-+.j)G%).->)+6")a(7>4"H"jC

,-%%)%6")#+%"(")!"H7E(-$6")-+"(E"++"+)#+,)%6&')-#K)6'("
I(#+,%W$;")V"(5K46&'$"+2)MH)g>(6."+)%-.$)*-$$6%<),"+):6"
-4%)I#$-&'$"()-#%."SW'4$)'->"+

A:V"+JD'(6%$6-+) P6+,4"() L*gO!OM:) 89]!MG
I[gOGOQR) !-%) S-("+) ,6") M+6$6-$6V"+<) Z"((
I"6%jC

#+,),"+) 6&') 6H)g>(6."+)-#&')%&'W$;"<) 6+),"H)V7+) 6'H
"(%$"44$"+) I#$-&'$"+) ."+-#) ,-%)I4"6&'"2) G() %-.$<) "%) 6%$
HF.46&'<),-%%)V7+),6"%"+)Y(.-+6%-$67+"+),6"%")*"%$W$6J
.#+.)V"(4-+.$)S6(,2

T"$;$)E7HH$),"();S"6$")a#+E$R)!6"%")Y(.-+6%-$67+"+
HX%%"+) "6+") "+$%5("&'"+,") *"%$W$6.#+.) +-$X(46&') -#&'
V7+),"+"+)V"(4-+."+<),6")%6")-4%)c6$'"4K"(<)-4%)\+$"(%$X$J
;"()6'("()*"HX'#+."+)'"(-+;6"'"+2

Ac7+6E-) N-;-() L*gO!OM:) 89]!MG) I[gJ
OGOQR)[",";"6$j)/):F+E")[6b)L:a!QR):&'+""J
>-44%e%$"HjC

3"++)%6")%"4>%$),6"%")*"%$W$6.#+.)->.">"+)HX%%"+<),-++
6%$)"%),7&')47.6%&')#+,)(6&'$6.<),-%%)-#&'),6")a-($+"(<),6"
6'+"+)>"6),"()G(KX44#+.)6'("()B#K.->"+)H6$'"4K"+<)">"+J
K-44%),6"%")*"%$W$6.#+.)->.">"+2

A:V"+JD'(6%$6-+) P6+,4"() L*gO!OM:) 89]!MG
I[gOGOQR)!-%)%-.$)*-$$6%)->"()+6&'$j)*-$$6%
%-.$<),-%)%"6)V"(K-%%#+.%S6,(6.jC

/) !-) #+$"(%&'"6,") 6&') H6&') V7+) *-$$6%2) /) M&') >6+) ,"(
c"6+#+.<),-%%),6"%"%)+6&'$)H"'()-4%)("&'$)#+,)>6446.)6%$2
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 Kleine Anfrage
 der Abgeordneten Ulla Jelpke, Diana Golze, Jan Korte, Matthias W. Birkwald,
 Steffen Bockhahn, Klaus Ernst, Katja Kipping, Kornelia Möller, Petra Pau,
 Jens  Petermann,  Ingrid  Remmers,  Raju  Sharma,  Frank  Tempel,  Halina  Wawzyniak,
 Jörn Wunderlich, Sabine Zimmermann und der Fraktion DIE LINKE.

 Umsetzung des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“

 Das  Bundesprogramm  „Zusammenhalt  durch  Teilhabe“  wird  vom  Bundes-
 ministerium  des  Innern  (BMI)  umgesetzt  und  fördert  Projekte  in  Ostdeutsch-
 land,  die  sich  „ für  demokratische  Teilhabe  und  gegen  Extremismus  (Homepage
 BMI)  einsetzen.  Das Programm umfasst  drei  Schwerpunkte:  Förderschwerpunkt
 1:  Stärkung  demokratischer  Praxis  in  Vereinen,  Verbänden  und  Kommunen;
 Förderschwerpunkt  2:  Förderung  von  Bürgerbündnissen  für  demokratische Teil-
 habe;  Förderschwerpunkt  3:  Modellvorhaben  zur  Stärkung  von  Teilhabe  und
 Engagement.  Im  Rahmen  dieses  Bundesprogramms  wird  zwischen  März  und
 April  2011  eine  zweite  Förderrunde  ausgeschrieben,  wohingegen  über  die  erste
 Runde der Förderungen bereits entschieden wurde.

 Wir fragen die Bundesregierung:
 1.  Wie viele Anträge auf  Förderung  sind  für  das Bundesprogramm „Zusammen-

 halt  durch  Teilhabe“  bisher  aufgeschlüsselt  nach  den  einzelnen  Programm-
 bereichen  eingegangen,  welche  Anträge  wurden  bewilligt,  und  welche  wur-
 den abgelehnt (bitte nach Bundesländern und Kommunen aufschlüsseln)?

 2.  Wie  hoch  ist  die  Fördersumme  für  die  bewilligten  Projekte  in  den  einzelnen
 Förderschwerpunkten,  und  welche Kofinanzierungen  gibt  es  für  die  Projekte
 (bitte nach Bundesländern und Kommunen aufschlüsseln)?

 3.  Welche  thematischen  Schwerpunkte  werden  von  den  einzelnen  Projekten  im
 Rahmen  des  Bundesprogramms „Zusammenhalt  durch  Teilhabe“  bearbeitet?

 4.  Nach  welchen  Kriterien  erfolgte  eine  Auswahl  der  zu  bewilligenden  Pro-
 jekte,  und  wer  ist  an  dieser  Auswahl  beteiligt,  und  wer  trifft  die  letztendliche
 Entscheidung?

 5.  Welche  kommunalen  Anbindungen  sind  für  die  Projekte  im  Rahmen  des
 Bundesprogramms erforderlich,  und  welche Anbindungen  gibt  es für  die bis-
 her bewilligten Projekte?

 6.  Von  wie vielen  Projekten  im  Rahmen  des Bundesprogramms „Zusammenhalt
 durch  Teilhabe“  liegen  für  die  erste  Förderrunde  Unterschriften  unter  der
 „Demokratieerklärung“  vor,  und  wie  viele  Projekte  haben  Bedenken  gegen
 diese  Erklärung  geäußert,  und  von  wie  vielen  Projekten  fehlt  die  Unter-
 schrift?



Drucksache 17/5071 – 2 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333

7.  Wird  es  eine  Evaluation  des  Bundesprogramms  „Zusammenhalt  durch  Teil-
 habe“  geben,  und  wer  wird  diese  Evaluation  durchführen,  und  wann  sollen
 gegebenenfalls Zwischenergebnisse veröffentlicht werden?

 Berlin, den 16. März 2011

 Dr. Gregor Gysi und Fraktion
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 Kleine Anfrage
 der Abgeordneten Ulla Jelpke, Diane Golze, Jan Korte, Matthias W. Birkwald,
 Steffen Bockhahn, Klaus Ernst, Katja Kipping, Kornelia Möller, Petra Pau,
 Jens  Petermann,  Ingrid  Remmers,  Raju  Sharma,  Frank  Tempel,  Halina  Wawzyniak,
 Jörn Wunderlich, Sabine Zimmermann und der Fraktion DIE LINKE.

 Umsetzung des Bundesprogramms
 TOLERANZ FÖRDERN –  KOMPETENZ STÄRKEN

 Mit  Jahresbeginn  2011  wird  das  Bundesprogramm  TOLERANZ  FÖRDERN  –
 KOMPETENZ  STÄRKEN  zur  Auseinandersetzung  mit  Rechtsextremismus
 und  zur  Stärkung  von  Demokratie  umgesetzt.  Das  Programm  umfasst  drei  Pro-
 grammteile:  Die  Förderung  von  Beratungsnetzwerken  in  den  Bundesländern,
 die Förderung  von  Lokalen  Aktionsplänen  in  den  Kommunen  und  die Förderung
 von  Modellprojekten.  Nachdem  es  in  der  Vorbereitung  des  neuen  Bundespro-
 gramms  zahlreiche  kontroverse  Diskussionen  um  das  Programm  und  vor  allem
 um  die  den  Trägern  der  Maßnahmen  abverlangte  so  genannte  Demokratieerklä-
 rung  gegeben  hat,  stellt  sich  aktuell  die Frage nach  der  konkreten  Umsetzung  des
 Programms.

 Wir fragen die Bundesregierung:
 1.  Wie  viele  Anträge  auf  Förderung  sind  für  den  Programmbereich  „Entwick-

 lung,  Implementierung  und  Umsetzung  integrierter  lokaler  Strategien  (Lo-
 kale Aktionspläne)“  eingegangen?

 2.  Wie  sieht  die  regionale  Verteilung  der  Anträge  aus  (bitte  nach  Kommunen,
 Regionen, Bundesländern aufschlüsseln)?

 3.  Welche  Anträge  auf  Durchführung  eines  Lokalen  Aktionsplans  wurden  be-
 willigt,  und  welche  Anträge  wurden  abgelehnt  (bitte  nach  Bundesländern
 aufschlüsseln)?

 4.  Welche  bereits  bestehenden  Lokalen  Aktionspläne  werden  über  das  neue
 Bundesprogramm  fortgeführt,  und  welche wurden  mit  Ablauf  des alten  Bun-
 desprogramms beendet (bitte nach Ländern aufschlüsseln)?

 5.  Nach  welchen  Kriterien  erfolgte eine Auswahl  der  zu  bewilligenden  Lokalen
 Aktionspläne,  und  wer  ist  an  dieser  Auswahl  beteiligt,  und  wer  trifft  die letzt-
 endliche Entscheidung?

 6.  Welche  thematischen  Schwerpunkte  werden  von  den  einzelnen  Lokalen
 Aktionsplänen angegeben und umgesetzt?

 7.  In  welchem  Umfang  beteiligen  sich  die  ausgewählten  Kommunen  an  der
 Finanzierung der Lokalen Aktionspläne?

 8.  Welche  Institutionen,  Behörden,  Verwaltungsstellen  etc.  koordinieren  die
 Aktionspläne vor Ort?
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9.  Sind  Personalstellen  mit  den  Lokalen  Aktionsplänen  verbunden,  und  wenn
 ja, in welchem Umfang, und mit welcher Aufgabenstellung?

 10.  Von  wie vielen  Lokalen  Aktionsplänen  bzw.  Kommunen  liegen  Unterschrif-
 ten  unter  der  „Demokratieerklärung“  vor,  und  wie viele Lokale Aktionspläne
 bzw.  Kommunen  haben  Bedenken  gegen  diese Erklärung  geäußert,  und  von
 wie vielen Lokalen Aktionsplänen bzw. Kommunen fehlt die Unterschrift?

 11.  Welche  Modellprojekte  wurden  im  Programmbereich  „Modellprojekte:
 Jugend,  Bildung  und  Prävention“  bewilligt,  und  welche Anträge auf  Durch-
 führung  eines  Modellprojekts  wurden  abgelehnt,  und  mit  wie  viel  Geld
 werden  die  einzelnen  Modellprojekte  gefördert  (bitte  nach  Trägern  und
 Bundesländern aufschlüsseln)?

 12.  Wie  hoch  ist  die  Kofinanzierung  der  einzelnen  Modellprojekte,  und  wie
 setzt sie sich für die einzelnen Projekte zusammen?

 13.  Welche  thematischen  Schwerpunkte  werden  von  den  einzelnen  Modellpro-
 jekten gesetzt?

 14.  Nach  welchen  Kriterien  erfolgte die Auswahl  der  zu  bewilligenden  Modell-
 projekte,  und  wer  war  an  dieser  Auswahl  beteiligt,  und  wer  traf  die letztend-
 liche Entscheidung der Auswahl?

 15.  Von  wie vielen  Trägern  von  Modellprojekten  liegen  Unterschriften  unter  der
 „Demokratieerklärung“  vor,  und  wie  viele  Träger  von  Modellprojekten
 haben Bedenken gegen diese Erklärung geäußert,  und  von  wie vielen  Trägern
 von Modellprojekten fehlt die Unterschrift?

 16.  Welche  Beratungsnetzwerke  werden  im  Rahmen  des  Programmbereichs
 „Förderung  und  Unterstützung  qualitätsorientierter  Beratungsleistungen  in
 den landesweiten Beratungsnetzwerken“  mit welcher Summe gefördert?

 17.  Wie  setzen  sich  die  bewilligten  Beratungsnetzwerke  in  den  einzelnen  Bun-
 desländern zusammen?

 18.  Wie  hoch  ist  die  Kofinanzierung  für  die  Beratungsnetzwerke  in  den  einzel-
 nen Bundesländern?

 19.  An  welche Landesstellen  sind  die Beratungsnetzwerke jeweils angebunden?
 20.  Von  wie  vielen  Trägern  bzw.  Beteiligten  an  Beratungsnetzwerken  liegen

 Unterschriften  unter  der  „Demokratieerklärung“  vor,  und  wie  viele  Träger
 bzw.  Beteiligte  an  Beratungsnetzwerken  haben  Bedenken  gegen  diese  Er-
 klärung  geäußert,  und  von  wie vielen  Trägern  bzw.  Beteiligten  an  Beratungs-
 netzwerken fehlt die Unterschrift?

 21.  Ist eine Evaluation des gesamten neuen Bundesprogramms geplant?
 Wenn  ja,  wer  übernimmt  diese  Evaluation  für  die  einzelnen  Programmbe-
 reiche, und wann sollen erste Zwischenergebnisse vorgelegt werden?

 22.  Gibt  es einen  Beirat  zum  Bundesprogramm,  und  wenn  ja,  wie setzt  sich  die-
 ser Beirat zusammen?

 Berlin, den 16. März 2011

 Dr. Gregor Gysi und Fraktion



Deutscher Bundestag  Drucksache  17/5073
 17. Wahlperiode  16. 03. 2011

 Kleine Anfrage
 der Abgeordneten Ulla Jelpke, Diana Golze, Jan Korte, Matthias W. Birkwald,
 Steffen Bockhahn, Klaus Ernst, Katja Kipping, Kornelia Möller, Petra Pau,
 Jens  Petermann,  Ingrid  Remmers,  Raju  Sharma,  Frank  Tempel,  Halina  Wawzyniak,
 Jörn Wunderlich, Sabine Zimmermann und der Fraktion DIE LINKE.

 Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie stärken“

 Mit  dem  Bundesprogramm  „Demokratie  stärken“  sollen  nach  dem  Willen  der
 Bundesregierung  Projekte  gefördert  werden,  die  sich  mit  den  Themen  Links-
 extremismus  und  Islamismus  befassen.  Im  Jahr  2010  wurden  kurzfristig  2  Mio.
 Euro  für  den  Start  dieses  Programms  zur  Verfügung  gestellt,  mit  denen  eine  erste
 Auswahl  von  Projekten  gefördert  wurde,  wobei  die  großzügige  Vergabe  von
 Geldern  an  die  JUNGE  UNION  Deutschlands  bzw.  die  Konrad-Adenauer-
 Stiftung  e.  V.  für  einige  Verwunderung  sorgte  (vgl.  Antwort  der  Bundesregie-
 rung  auf  die  Kleine  Anfrage  der  Fraktion  DIE  LINKE.  auf  Bundestagsdruck-
 sache  17/4334  bzw.  Süddeutsche  Zeitung  vom  11.  Februar  2011).  Für  das  Jahr
 2011  sollen  für  dieses  Bundesprogramm  insgesamt  5  Mio.  Euro  zur  Verfügung
 stehen.

 Wir fragen die Bundesregierung:

 1.  Wann  und  wo  erfolgte  die  Ausschreibung  für  das  Programm  „Demokratie
 stärken“  für  die  Förderrunde  ab  2011,  und  wie  sehen  die  Förderbedingungen
 aus, und bis wann mussten bzw. müssen Interessenbekundungen eingehen?

 2.  Wie  viele  Anträge  wurden  für  das  Jahr  2011  in  den  einzelnen  Themenclustern
 des  Bundesprogramms  gestellt,  und  welche  Anträge  wurden  in  welcher  Höhe
 bewilligt,  und  wie  lauten  die  thematischen  Schwerpunkte  der  bewilligten  und
 der  nicht  bewilligten  Projekte  (bitte  nach  Themenclustern  und  Bundeslän-
 dern aufschlüsseln)?

 3.  Müssen  die  bewilligten  Projekte  im  Rahmen  des  Bundesprogramms  „Demo-
 kratie  stärken“  eine  Kofinanzierung  einbringen,  und  wenn  ja,  wie  stellt  sich
 diese Kofinanzierung für die bewilligten Projekte dar?

 4.  Nach  welchen  inhaltlichen  Kriterien  wurde  die  Auswahl  für  den  Förderzeit-
 raum ab 2011 vom wem getroffen?

 5.  Welche  kommunalen  Anbindungen  sind  für  die  Projekte  im  Rahmen  des
 Bundesprogramms  erforderlich,  und  welche  Anbindungen  gibt  es  für  die  bis-
 her bewilligten Projekte?

 6.  Von  wie  vielen  Projekten  im  Rahmen  des  Bundesprogramms  „Demokratie
 stärken“  liegen  für  die  erste  Förderrunde  2011  Unterschriften  unter  der  „De-
 mokratieerklärung“  vor,  und  wie  viele  Projekte  haben  Bedenken  gegen  diese
 Erklärung geäußert, und von wie vielen Projekten fehlt die Unterschrift?
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7.  Wird  es  eine  Evaluation  des  Bundesprogramms  „Demokratie  stärken“  ge-
 ben?
 Wer  wird  diese  Evaluation  durchführen,  und  wann  sollen  gegebenenfalls
 Zwischenergebnisse veröffentlicht werden?

 8.  Gibt  es  einen  Beirat  oder  ein  anderes  Expertengremium,  das  die  Umsetzung
 des  Programms  „Demokratie  stärken“  begleitet,  und  wer  ist  gegebenenfalls
 an diesem Gremium beteiligt?

 Berlin, den 16. März 2011

 Dr. Gregor Gysi und Fraktion
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Frau
Monika Lazar,MdB
Platz der Republik I
11011Ber l i n

Dr. Hermann Kues
Parlamentarischer Staatssekretär
Mitglied des Deutschen Bundestages

HAUSANSCHRIFT Glinkastraße 24, l0l l7 Berlin
PosTANSCHRTFT 1 1018 Berlin

rEL +49 (0)30 20655-1 100
FAx +49 (0)30 20655-4110

E-MAIL Hermann.Kues@bmfsf.bund.de
TNTERNET www.bmfsfi.de

oRr, DAruM Berlin, den 2 3. lläfZ 20ll

Schriftliche Frage an die Bundesregierung
hier: Arbeitsnummer 31152

Sehr geehrte Frau Kollegin,

Ihre Frage beantworte ich wie folgt:

Frage Nr. 3/152:

Mit welcher rechtlichen Argumentation begrändet die Bundesregierung die Verfassungsmä-
ßigkeit der,,Extremismusklausel", gegen die sowohl Prof. Ulrich Battis in seinem Rechtsgut-
achten (siehe hier: http ://www.netzwerk-
courage.deldownloads/gutachtenl Extremismusklausel.pdf) als auch der Wissenschaftliche
Dienst des deutschen Bundestages (Ausführungen hierzu siehe Plenarprotokoll Nr. 17190,
Tagesordnungspunkt 10) grundlegendejuristische Bedenken vorgebracht haben?

Antwort:

Die gegen die Dernokratieerklärung geltend gemachten Bedenken greifen im Ergebnis nicht

durch.

Insbesondere ist die Demokratieerklärung mit dem Gleichheitsgrundsatz, Artikel 3 Absatz 1

GG, vereinbar. Bei einer Vergabe von Zuwendungen müssen alle Empfünger nach denselben

Kriterien behandelt werden und dieselben, in den Förderrichtlinien vorgegebenen Vorausset-

zungen erfüllen.



4ß I ä1t' .Hill$5:i1'0"Tn,,',u,n
I undJuOend

sEtrE2 Da die Demokratieerklärung ausnahmslos allen Organisationen abverlangt wird, die Zuwen-

dungen aus dem Förderprogramm erhalten wollen, ist eine Ungleichbehandlung nicht erkenn-

bar.

Ebenso wenig verletztdas Verlangen nach der Demokratieerklärung das Grundrecht der Mei-

nungs&eiheit, A$ik€l 5 dbsatz I GG. Es steht allen Antragstellern frei, ein Bekenntnis zur-

freiheitlichen demokratischen Grundordnung abzulegen oder auch zu unterlassen. Ebenso

steht es allen Organisationen frei, wie sie sich äußern wollen.

Die in der Demokratieerklärung verwendeten Begriffe und Formulierungen, wiez. B. ,,Part-

ner",,,Ziele des Grundgesetzes", sind angesichts der Erläuterungen in den Hinweisen zur Er-

klärung für Demokratie, die die Bundesregierung als Auslegungshilfe für die gefürderten Trä-

ger erstellt hat, hinreichend bestimmbar.

Es liegt auch kein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vor. Die Demokra-

tieerklärung soll verhindern, dass Fördermittel, die der Staat aus Steuermitteln zur Förderung

von Demokratie, Grundrechtsbewusstsein und Toleranz bereitstellt, Organisationen oder Per-

sonen zufließen, die ihrerseits nicht bereit sind, für Demokratie, Grundrechtsbewusstsein und

Toleranz einzutreten. Hierfür ist sie geeignet, erforderlich und angemessen. Die frühere Pra-

xis, lediglich in einer Anlage zmZu'wendungsbescheid entsprechende Hinweise zu geben,

hatte für die Zuwendungsempftinger eine wesentlich geringere Appellfunktion. Der Sache

nach bedeutet die neue Praxis gegenüber der früheren keine Vermehrung oder Verstäirkung

der von jeher gegebenen Pflichten.

Mit freundlichen Grtißen

Ot ,t[,' 
\{( Q A^^ UJJrv, 

'JL("'uL ,
Dr. Hermann Kues
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 30. März 2011
übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Diana Golze, Jan Korte,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/5071 –

Umsetzung des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“

Vor bemer k ung der  Fr agest el l er
Das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ wird vom Bundes-
ministerium des Innern (BMI) umgesetzt und fördert Projekte in Ostdeutsch-
land, die sich „ für demokratische Teilhabe und gegen Extremismus (Home-
page BMI) einsetzen. Das Programm umfasst drei Schwerpunkte: Förder-
schwerpunkt 1: Stärkung demokratischer Praxis in Vereinen, Verbänden und
Kommunen; Förderschwerpunkt 2: Förderung von Bürgerbündnissen für de-
mokratische Teilhabe; Förderschwerpunkt 3: Modellvorhaben zur Stärkung
von Teilhabe und Engagement. Im Rahmen dieses Bundesprogramms wird
zwischen März und April 2011 eine zweite Förderrunde ausgeschrieben, wo-
hingegen über die erste Runde der Förderungen bereits entschieden wurde.

1. Wie viele Anträge auf Förderung sind für das Bundesprogramm „Zusam-
menhalt durch Teilhabe“ bisher aufgeschlüsselt nach den einzelnen Pro-
grammbereichen eingegangen, welcheAnträgewurden bewilligt, und wel-
che wurden abgelehnt (bitte nach Bundesländern und Kommunen auf-
schlüsseln)?

2. Wie hoch ist die Fördersumme für die bewilligten Projekte in den einzel-
nen Förderschwerpunkten, und welche Kofinanzierungen gibt es für die
Projekte (bitte nach Bundesländern und Kommunen aufschlüsseln)?

3. Welche thematischen Schwerpunkte werden von den einzelnen Projekten
im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ bear-
beitet?

Zu den Fragen 1 bis 3.
DasBundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ fördert Projekte in Ost-
deutschland in den folgenden thematischen Schwerpunkten:

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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Förderschwerpunkt 1: Stärkung demokratischer Praxis in Vereinen, Verbänden
und Kommunen.
Förderschwerpunkt 1 A: Aufbau und Umsetzung von gesellschaftspolitischen
Handlungskompetenzen im Bereich der Vereins- und Verbandsarbeit.
Schwerpunkt der Arbeit in diesem Förderschwerpunkt ist, die Mitarbeiter und
ehrenamtlich Engagierten in den Projekt dabei zu unterstützen, ihr Verbandsge-
schehen demokratisch zu gestalten und extremistischen Einflussnahmen entge-
genzuwirken.
Förderschwerpunkt 1 B: Entwicklung, Erprobung und Umsetzung von Model-
len für die Vernetzung von Verwaltungs- und Bürgerkompetenzen
Schwerpunkt der Arbeit in diesem Förderschwerpunkt ist es, Akteure aus Ver-
waltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft bei der Auseinandersetzung mit Pro-
blemstellungen in ihrer Region bei der Entwicklung gemeinsamer Lösungsan-
sätze zu unterstützen.
Ihr gemeinsames Handeln soll den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken
und vorhandene Kompetenzen aller Beteiligten nutzen.
Förderschwerpunkt 2: Förderung von Bürgerbündnissen für demokratische
Teilhabe
Schwerpunkt der Arbeit in diesem Förderschwerpunkt ist die inhaltliche und
methodischeUnterstützung bei der Gründung, Professionalisierung und Verste-
tigung bestehender Bürgerbündnisse und -initiativen sowie der Auf- und Aus-
bau der Vernetzung verschiedener Akteursgruppen im Gemeinwesen.
Förderschwerpunkt 3: Modellvorhaben zur Stärkung von Teilhabeund Engage-
ment
Schwerpunkt der Arbeit in diesem Förderschwerpunkt ist die Entwicklung und
Erprobung von Konzepten, die innovative inhaltlicheund methodischeAnsätze
im Themenbereich Teilhabe und Engagement ermöglichen. In der aktuellen
Antragsrunde (28. Februar bis 3. April 2011) werden erstmals die folgenden
zwei Themen ausgeschrieben:
! Gestaltung demokratischer Teilhabe durch intergeneratives Miteinander im

Gemeinwesen;
! Entwicklung von Medienkonzepten unter aktiver Beteiligung der Zivil-

gesellschaft.
In Förderschwerpunkt 1 sind in der ersten Antragsphase 164 Interessenbekun-
dungen eingegangen, von denen 24 Projekte zur Antragstellung aufgefordert
wurden. Die Gemeinde Süderholz hat ihren Projektantrag zurückgezogen, so
dass für aktuell 23 Projekte in Förderschwerpunkt 1 eine Förderung bewilligt
wurde. Zusätzlich wird ein Projekt desTrägers „Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e. V.“  als begleitende Maßnahme gefördert.
In Förderschwerpunkt 2 gingen in der ersten Antragsrunde 73 Anträge ein, von
denen sechs zur Förderung ausgewählt wurden. In Förderschwerpunkt 3 war in
der ersten Antragsphase keine Antragstellung möglich.
In Förderschwerpunkt 1 und 3 müssen die Projektträger einen Kofinanzie-
rungsanteil von 10 Prozent einbringen. In Förderschwerpunkt 2 ist die Einbrin-
gung von Eigenmitteln erwünscht aber nicht zwingend vorgeschrieben.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Projekte:
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Zur Förderung ausgewählte Projekte FS 1

Träger Sitz des
Trägers Projekttitel

Thema-
tischer

Schwer-
punkt

Bewilligungs-
summe 2011

in EURO

Brandenburg
Brandenburgische Sportjugend
im LSB e. V.

Potsdam Tore für Demokratie – Entwick-
lung demokratischer Strukturen
mit Straßenfußball

1 A 186 000,00

LAG Streetwork e. V. Potsdam „Mobile Netzwerker“ 1 A 118 076,02
Arbeitslosenverband
Brandenburg e. V.

Brandenburg DEM-TRA-BE – Demokratie ver-
stehen,Transparenz zeigen, Betei-
ligung eröffnen

1 A 126 800,00

Stadt Königs Wusterhausen Königs
Wusterhausen

KomPakT Entwicklung neuer
Kooperationsformen zwischen
Kommune, Polizei und Zivil-
gesellschaft

1B 122 144,40

Kreis-KinderundJugendringMOL e. V. Seelow HIER sind WIR 1 A 141 090,90
Landesfeuerwehrverband
Brandenburg e. V.

Borkheide „Wo der Stiefel drückt“  – Demo-
kraten in der Feuerwehr

1 A 173 434,00

Gemeinde Rüdersdorf Rüdersdorf Wir in Rüdersdorf 1B 72 613,54
Mecklenburg-Vorpommern
RAA Mecklenburg-Vorpommern e. V. Waren Handeln gegen polenfeindliche

Ressentiments
1 A 120 350,00

Landessportbund M-V e. V. Schwerin Mobile Beratung im Sport
(MoBiS)

1 A 91 800,00

Sachsen
Aktion Zivilcourage Pirna e. V. Pirna Gemeinsam stark für Demokratie 1 A 113 315,49
Landesfeuerwehrverband (LFV)
Sachsen e. V.

Zeithain Handeln bevor es brennt
– Jugendfeuerwehr Sachsen für
Demokratie

1 A 108 000,00

VCP – Land Sachsen Dresden Pfadfinden – für Vielfalt in
Jugendkultur

1 A 74 250,00

Landessportbund Sachsen e. V. Leipzig Im Sport – verein(t) für Demo-
kratie

1 A 110 000,00

DRK – Landesverband Sachsen Dresden Gemeinsam stark für Demokratie 1 A 57 958,29
Sachsen-Anhalt
Landessportbund Sachsen-Anhalt Halle MuT Menschlichkeit und Tole-

ranz im Sport
1 A 180 000,00

LandesheimatbundSachsen-Anhalte. V. Halle Engagiert für Heimat und Demo-
kratie

1 A 144 350,00

DLRG Landesverband Sachsen-Anhalt Halle Stärkung des ehrenamtlichen En-
gagements bei jungen Menschen

1 A 40 860,00

Jugendfeuerwehr ST im LFV ST e. V. Heyroths-
berge

Teil werden – Teil haben –
Teil sein (TTT)

1 A 167 150,00

AWO Landesverband Sachsen-Anhalt Magdeburg AKTIVIEREN. MOTIVIEREN.
BESTÄRKEN. Demokratie ist,
was du draus machst!

1 A 114 543,45
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Thüringen
Naturfreunde Thüringen e. V. Erfurt KOMPASS – Naturfreunde ent-

decken neue Wege
1 A 108 794,22

Thüringer Feuerwehr-Verband e. V. Erfurt Einmischen, Mitmachen, Verant-
wortung übernehmen – demo-
kratiestarke Feuerwehren in
Thüringen

1 A 110 082,00

Bildungswerk Blitz e. V. Stadtroda Teilhabe macht BLITZgescheit –
ein Projekt zur Partizipation im
ländlichen Raum

1 A 109 200,00

Landessportbund Thüringen e. V. Erfurt Sport zeigt Gesicht! 1 A 127 468,00
Begleitende Maßnahme
GegenVergessen–Für Demokratiee. V. Berlin Guter Rat ist online! 187 090,20

Abgelehnte Interessenbekundungen FS 1
Träger Sitz des

Trägers
Projekttitel

Brandenburg
Kreisverwaltung Landkreis
Potsdam-Mittelmark

Bad Belzig Dialog PM 2020

Institut zur Entwicklung des
ländlichen KulturRaum

Baruth Heimat Baruth

Forum zur Förderung kommu-
naler Interaktion e. V.

Cottbus Wer, wenn nicht WIR?!

Verein zur Förderung des
Cottbuser Kindermusicals e. V.

Cottbus Gelebte Integration durch Musical

Stadt Eberswalde Eberswalde Geschichte erlebbar machen – die lokale Demokratie stärken.
Stiftung Sozialpädagogisches
Institut Berlin „Walter May“ ,
Niederlassung Brandenburg*

Frankfurt/Oder „Weiche-Projekt“  – Entwicklung von Kooperationsformen mit der
Polizei in den Schutzbereichen Dahme-Spreewald und Teltow-
Fläming in der Arbeit mit jungen Menschen in rechtsextremen
Milieus und deren Eltern

TREFF 92 Fürstenberg e. V. Fürstenberg/
Havel

Drehscheibe Jugend – ist – Zukunft

Jugendhilfe und Sozialarbeit e. V. Fürstenwalde Aktionsbündnis Bürgerengagement Fürstenwalde
Stadtjugendring Königs
Wusterhausen

Königs
Wusterhausen

Kompetentes Netzwerk Demokratie Landkreis Dahme-Spreewald

KooperationsAnstiftung e. V. Lauchhammer IlVA – Lauchhammer in VereinsAktion
Förderverein Lenzener
Elbtalaue e. V.

Lenzen Hand in Hand – Koordination der Gemeinwesenkultur und Förde-
rung des Ehrenamts

Stadtverwaltung Luckau Luckau Mu Th-Probe Demokratie (mit Musik und Theater Demokratie
proben)

* Interessenbekundung zurückgezogen

Zur Förderung ausgewählte Projekte FS 1

Träger Sitz des
Trägers Projekttitel

Thema-
tischer

Schwer-
punkt

Bewilligungs-
summe 2011

in EURO
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noch Brandenburg
Der Paritätische, Landesverband
Brandenburg e. V.

Potsdam Brandenburg beteiligt sich!

Allgemeiner Behindertenverband
Land Brandenburg

Potsdam Weniger Behinderung durch mehr Teilhabe

Landesjugendring Brandenburg Potsdam Partiz reloaded – Stärken stärken
Berlin-Brandenburgische Aus-
landsgesellschaft e. V.

Potsdam MiKoM – Kompetenz für MigrantInnen

Arbeitsförderungsgesellschaft
Premnitz mbH

Premnitz mobiler Jugendclub im ländlichen Raum

Pritzwalk Bulls e. V. Pritzwalk kompakt! – kompetent & aktiv im Ehrenamt
Stadt Rathenow Rathenow Stadtforum Rathenow
Harlekids e. V. Senftenberg Aktivierung durch Gemeinschaft
Mecklenburg-Vorpommern
FilmFabrik Anklam e. V. Anklam FilmFabrik Anklam
Landkreis Bad Doberan Bad Doberan Regionalen Zusammenhalt fördern – Potenziale nutzen
Landbau Gemeinschaft Parchim/
Putlitz e.V

Drenkow Demokratie Wahrnehmen

Jugend- und Sozialwerk Region
Rostock gGmbH

Graal-Müritz Strukturen Erinnern und Anwenden – Kultur von Verantwortung und
Kompetenz

Pfadfinderbund M-V e. V. Greifswald Netzwerk Kommunaler Jugendring
VFBJ Tressow e. V. Groß Stieten Jugendparlament
BilSE – Institut für Bildung und
Forschung GmbH

Güstrow Quer – demokratisch engagiert. Qualifikationsnetzwerk gegen
Extremismus

Zentrum für Praxis und Theorie
der Jugendhilfe e.V

Güstrow Bildungslandschaften als Partizipationsräume gestalten

GemeindeGroßLaasch über Amt
Ludwigslust-Land

Ludwigslust Kreativdorf Groß Laasch

Bürgerinitiative „Leben am Reit-
bahnweg“  e. V.

Neubranden-
burg

Verantwortung tragen – Sozial engagieren – unser Leben in Demo-
kratie

Jugendhaus Storchennest e. V. Niepars corporate volunteering im Paretoprinzip
Integra e. V. Parchim Demokratie im Training
Amt Plau am See Plau am See PLAU 2020  praktisch, lebendig, aktiv und …
Stadt Ribnitz-Damgarten Ribnitz-

Damgarten
Koordinierungsstelle für Demokratieentwicklung in Ribnitz-
Damgarten

Bund Deutscher PfadfinderInnen
– Landesverband MV

Rostock Lokales Engagement – vernetzt, qualifiziert, selbstbewußt!

Rostocker Stadtjugendring e. V. Rostock „Politische Mitbestimmung junger Menschen in Rostock“
FABRO e. V. Rostock Partizipation von MigrantInnen in Mecklenburg-Vorpommern
Arbeiter-Samariter-Bund Kreis-
verband SN-PCH e. V.

Schwerin Ehrenamtskoordinator/in

Abgelehnte Interessenbekundungen FS 1
Träger Sitz des

Trägers
Projekttitel
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Arbeiter-Samariter-Bund Kreis-
verband SN-PCH e. V.

Schwerin Koordinator/in einer Seniorenbegegnungsstätte

Verbund für Soziale Projekte
gGmbH

Schwerin Coaching für regionale Teilhabekompetenzen

LAG Jungen-Männer-Väter in
MV e. V.

Schwerin Geschlechtergerechtigkeit in der Kinder- und Jugendarbeit in M-V

Landesjugendring Mecklenburg-
Vorpommern e. V.

Schwerin Agenda Jugendarbeit 2012– nachhaltig handeln in MV!

Ev. Jugend Schwerin Schwerin Die Volx Zeitung – interaktive Zeitung für den Landkreis Ludwigs-
lust

AG TEO – Tage Ethischer Orien-
tierung

Schwerin Das ABC des demokratischen Gemeinwesens

Schule der Künste e. V. Schwerin Die Welt hört nicht am Stadtrand auf
Gemeinde Süderholz* Süderholz Demokratie beginnt im Kopf! Lasst Taten folgen …
Europäische Akademie Mecklen-
burg-Vorpommern

Waren/
Müritz

Erkennen, Urteilen, Handeln – Gemeinsam einfach mehr erreichen

SHIA e. V. Wolgast Wolgast „Schwungrad – Bewegen Sie etwas – für sich und für andere“
Sachsen
Steinhaus e. V. Bautzen EINMISCHEN: POSSIBLE! (AT)
Netzwerk für Kinder- und
Jugendarbeit e. V.

Bischofswerda RATiO. – Demokratie- u. Beteiligungswerkstatt f. Kinder u. Jugend-
liche

Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland e. V.

Chemnitz Abbau von Vorurteilen durch Begegnung und Wissensvermittlung

AGJF Sachsen e. V. Chemnitz MITdenken – MITreden – MITbestimmen
solaris Förderzentrum für Jugend
und Umwelt gGmbH

Chemnitz Kompetenznetz Ehrenamt

JuCo Soziale Arbeit gGmbH Coswig Kompetenzen vermitteln lernen, Vereins- und Verbandsdemokratie
stärken und leben

Kinder und Jugendhilfswerk Huf-
lattich e.V

Drebach Netzwerkszeitung und Aktionsplattform „Unsere Toleranz im Erz-
gebirgskreis“

RdP AG Sachsen e. V. Dresden Aktiv dabei! – auf dem Pfadfinderplatz in Lohmen und in der Säch-
sischen Schweiz

Kinder- und Jugendring
Sachsen e. V.

Dresden DemokratiExtra – Demokratie als Lebensform in der Jugendarbeit

Sächsische Jugendstiftung Dresden Historyliner – „Unser Aufbruch 89/90“
Evangelische Erwachsenenbil-
dung Sachsen

Dresden Nächstenliebe – Polizei – Zivilcourage – Vernetzen für die Demo-
kratie (Fachtag)

Gerede– homo, bi und transe. V. Dresden Respekt-Mobil
Jugendverein „Roter Baum“ e. V. Dresden Aufbau eines demokratischen Jugendkulturzentrums in der Ge-

meinde Oybin
Stadtjugendring Dresden e. V. Dresden Ist doch Ehrensache!

* Interessenbekundung zurückgezogen

Abgelehnte Interessenbekundungen FS 1
Träger Sitz des

Trägers
Projekttitel
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Herbert-Wehner-
Bildungswerk e. V.

Dresden Demokratie-Netzwerk Sachsen

Büro für freie Kultur- und
Jugendarbeit e. V.

Dresden DOMINO – Jugend gestaltet Sachsen

CVJM-Landesverband
Sachsen e. V.

Dresden CVJM-ERZnet – Netzwerk für junge Menschen im Erzgebirgskreis

AWO Landesverband
Sachsen e. V.

Dresden Über ehrenamtliches Engagement die soziale Gemeinschaft stärken

LV Sächsischer Jugendbildungs-
werke e. V.

Dresden Wissenschaft und Technik verbindet

Sächsische Landjugend e. V. Dresden commitatus – regionale Initiativen begleiten
Pi-Haus e. V. Freiberg Aufbau des Pi-Punkt als regionaler Partner für Vereine und Initia-

tiven
CJD Chemnitz/Außenstelle
Freiberg

Freiberg Kaleidoskop – Vielfalt, Farbe, Dynamik ergibt ein facettenreiches
Ganzes

Das Zusammenleben e. V. Freital  Gemeinsam integrieren – Netzwerke erweitern
FV Kulturstadt Görlitz-
Zgorzelec e. V.

Görlitz Kultur.Bildung.Teilhabe. – Handlungskompetenzen für gesellschaft-
liche Akteure

CVJM Schlesische
Oberlausitz e. V.

Görlitz Pimp your idea

Stadtverwaltung Görlitz/ Amt 66 Görlitz Umbau der BMX- und Skateanlage in Görlitz-Königshufen
Oberlausitzer Kreissportbunde. V. Görlitz Bewegung und Bildung – für deine Zukunft!
Diakonie Riesa-Großenhain e. V. Großenhain Kriseninterventionsteam Meißen
Roter Stern Leipzig ’99 e.V Leipzig IVF – Initiative für mehr gesellschaftliche Verantwortung im Brei-

tensport-Fußball
Deutsch-Russisches Zentrum
Sachsen e. V.

Leipzig Integration durch Identifikation

SJD – DieFalken, Landesverband
Sachsen

Leipzig Demokratische und selbstbestimmte Gruppenarbeit in Sachsen

Mehr Demokratie Sachsen Leipzig Gemeinsam planen! Gemeinsam entscheiden! Miteinander leben!
Mehr Demokratie Sachsen Leipzig Bürgerhaushalte im strukturschwachen Raum Sachsens
LMDRe. V.OGLeipzig(über LV) Leipzig Spätaussiedler – Motor des friedlichen Miteinanders mit Leipzigern

und Migranten
Soziale und Politische Bildungs-
vereinigung e. V.

Limbach Stay Rebel

Kulturbahnhof e. V. Markleeberg Deine Stadt, dein Projekt
ASB Ortsverband Neustadt i. Sa.
e. V.

Neustadt Kompetenz von Anfang an – Bildungsmanagement des ASB OV
Neustadt e. V.

Internationales Begegnungs-
zentrum St. Marienthal

Ostritz Vox populi. Für eine lebendige und demokratische Gemeinwesen-
kultur

Unikat e. V. Werkstätten in den
Weberhäusern

Plauen Kinderkunstzentrum „Werkstätten in den Weberhäusern“

Evangelische Jugend Plauen Plauen Vision united

Abgelehnte Interessenbekundungen FS 1
Träger Sitz des

Trägers
Projekttitel
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Verein Familie Aktiv e. V. Rathmannsdorf Vielfalt nutzen – Gemeinsam stark
Sprungbrett e. V. Riesa InitiativeVBM Vereine stärken – Beteiligung fördern – Mitbestim-

mung ermöglichen
Alte Schule e. V. Schönteichen Förderstammtisch für Vereine
Windmühle Seifhennersdorf e. V. Seifenhenners-

dorf
Wir Oberlausitzer – Zukunft vor Ort!

Windmühle Seifhennersdorf e. V. Seifenhenners-
dorf

Oberlausitzer Kulturpfad

Große Kreisstadt Weißwasser Weißwasser WSW – WIR SIND WEISSWASSER
Jugendring Oberlausitz e. V. Weißwasser Gemeinwesenstärkung durch Vereinsstärkung
Alraune e. V. Zittau Jugendkulturzentrum Emil Zittau
Initiative Augen auf – Zivil-
courage zeigen

Zittau Initiative „Augen auf“  Zusammenhalt fördern – Demokratie stärken

Alter Gasometer e. V. Zwickau Aufbauphase des Bündnisses für Demokratie und Toleranz der
Zwickauer Region

Jugendverein „Roter Baum“ e. V.
Ortsgruppe Zwickau

Zwickau Aufbau eines Alternativen Jugendkulturzentrums in der Stadt
Zwickau

Sachsen-Anhalt
Übergänge e. V., c/o Rene Gerth Bad Schmiede-

berg
Professionalisierung von Mitstreitern der Initiative der Rallye Bad
Schmiedeberg

DPSG-Diözesenverband Magde-
burg

Badersleben Aufbau von Pfadfinderarbeit in der Region Halle/Leipzig

Jugendclub 83 e. V. Bitterfeld-
Wolfen

„Wir stehen für ABI“  – Aktivieren, Beteiligen, Integrieren

Freiwilligenagentur Jerichower
Land e. V.

Burg Vielfalt leben durch transkulturelles Engagement

Hansestadt Gardelegen Gardelegen Lebenswerte Hansestadt Gardelegen
Landkreis Harz Halberstadt Gelebte Demokratie
DRK Landesverband Sachsen-
Anhalt e. V.

Halle Ehrenamtliches Engagement – Der Weg zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt

GZP Gesellschaft für Zentrie-
rungspädagogik e. V.

Kelba KOP Körperorientiertes Programm

AWO Kreisverband Köthen e. V. Köthen Jugend- und Kulturbüro
DAA Deutsche Angestellten-
Akademie GmbH

Köthen Die Servicestelle: Erste Hilfe bei schweren Vernetzungen

Auslandsgesellschaft Sachsen-
Anhalt e. V.

Magdeburg Demokratie leben – Vielfalt engagagiert gestalten

LändlicheErwachsenenbildungin
Sachsen-Anhalt e.V.

Magdeburg Engagement und Teilhabe im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt

Kinder- und Jugendring Sachsen-
Anhalt e. V.

Magdeburg Nur mit uns! – Jugendliche gestalten (Politik) mit.

Landratsamt Burgenlandkreis Naumburg Gemeinsam für die Region!

Abgelehnte Interessenbekundungen FS 1
Träger Sitz des

Trägers
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Dachverein Reichenstraße e. V. Quedlinburg Sensibilisieren. Potentiale Schaffen. Aktivieren (SePA)
MitBürger e. V. Sangerhausen Gemeinsam Handeln
Tangermünder Elbdeich-
marathon e. V.

Tangermünde 4./5. Tangermünder Elbdeichmarathon (2011/2012)

Thüringen
Verein education4kenya Altenburg Durch Teilhabe an entwicklungspolitischen Themenstellungen und

Projektentwicklungen wird Sozial- und Fachkompetenzen in unserer
Region gefördert

Kreisjugendring Altenburger
Land e. V.

Altenburg Kompetenzzentrum für Demokratische Teilhabe (Arbeitstitel)

BdP LV Thüringen e. V. Bad Blanken-
burg

Blau-Gelb statt Braun – Wenn JugendlichedieWahl haben, kommen
sie zu uns

Autonomes Jugendzentrum
Erfurt e. V.

Erfurt Bananengelb statt Braun

Erfurter Judo-Club e. V. Erfurt Teilhabeam demokratischen Leben gegen Extremismusund Auslän-
derfeindlichkeit

Flüchtlingsrat Thüringen e. V. Erfurt Lokal engagiert für Flüchtlinge
Deutscher Kinderschutzbund LV
Thüringen

Erfurt Kinder mitEntscheidung

Deutsche Soccer Liga e. V. Erfurt SHAKEHANDS: Fairplay für gewaltfreien und weltoffenen Sport
Caritasverband für Ost-
thüringen e. V.

Gera Was ist das „Fremde“?

Thüringer Volkshochschulver-
band e. V.

Jena Meine Volkshochschule

Landratsamt Unstrut-Hainich-
Kreis

Mühlhausen Demokratie lebt! – Aktivierende Beteiligung im Gemeinwesen

Diakonisches Werk Eichsfeld –
Mühlhausen e. V.

Mühlhausen STADTTEILPROJEKT „gemeinsam statt einsam“

Stadt Pößneck Pößneck Gemeinsame Sache für die Region!
Netzwerk für Demokratiee. V. Sonneberg Bürgerschaftliches Engagement für die Stärkung der freiheitlichen

Demokratie
Filmkommunikation
Thüringen e. V.

Weimar Mediation im Quartier

Maria Pawlowna
Gesellschaft e. V.

Weimar Aufeinander zugehen – gemeinsam Brücken bauen

Sonstige Bundesländer
Arbeitsgem. der Ev. Jugend in
Deutschland (aej)

Hannover DEMO-Jugendarbeit: Entwicklungskonzepte für Demokratie im
demografischen Wandel

Arbeitsgem. der Ev. Jugend in
Deutschland (aej)

Hannover konfi pro – Demokratisches Peer-Training für Konfirmanden

NABU e. V. Berlin Förderung des Bürgerengagements für wertvolle Naturgebiete
Pfadfinderinnenwerk
St. Georg e. V.

Leverkusen Förderung des Bürgerengagements für wertvolle Naturgebiete

Abgelehnte Interessenbekundungen FS 1
Träger Sitz des
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AHB Berlin Süd gGmbH Berlin Aufbau eines Stadtteilbüros im Nachbarschaftszentrums Finchleys-

straße
AHB Berlin Süd gGmbH Berlin Integration von rechtsextremen Jugendlichen in eine Jugendfreizeit-

einrichtung
Gegen Vergessen – Für Demokra-
tie e. V.

Berlin Guter Rat ist online! Neue Kommunikationsstrategien und zielgrup-
penspezifische Beratungsangebote in den neuen Bundesländern.

VCP – Berlin/Brandenburg Berlin MitMischen – Aktiv für und in unserer Gesellschaft!
Glashaus e. V. Berlin Gründung einer KulturGenossenschaft für Weißensee

Zur Förderung ausgewählte Projekte FS 2
Träger Sitz des

Trägers
Projekttitel Bewilligungs-

summe 2011
in EURO

Brandenburg
Neues Volkstheater
Fläming e. V.

Niemegk Gründung einer Jugendvertretung 12 240,00

ESTAruppin Alt Ruppin Zukunft Südstadt 13 900,00
Sachsen
Bürgerstiftung Dresden Dresden Aufbau der Bürgerstiftung zur Förderung von

Soziokultur
14 350,00

Fanprojekt Plauen-Vogtland e. V. Plauen eduKICKtion: Bilden und Gewinnen – Eine
Bildungsveranstaltung für Ehrenamtliche

15 000,00

Kulturkreis Neukirchen e. V. Schneeberg H.E.L.P. – Helfen-Engagieren-Lernen-Profi-
tieren

13 750,00

Sachsen-Anhalt
LEB AG Anhalt-Wittenberg e. V. Gräfen-

hainichen
Engagement-Lotsen 13 500,00

Abgelehnte Anträge FS 2
Träger Sitz des

Trägers
Projekttitel

Berlin

Zukunftswerkstatt Heinersdorf Berlin Nachbarschaftshaus Alte Apotheke
Brandenburg

Regionalpark Barnimer
Feldmark e. V.

Ahrensfelde/ Identität und Beteiligung – Zukunftsregion Barnimer Feldmark

Netzwerk RaumUmordnung Arensdorf CCCC = Counter Culture Country Club

Abgelehnte Interessenbekundungen FS 1
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Projekttitel



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

Ko
rre
ktu
r

Korrektur
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 11 – Drucksache 17/5327

Se
ite

 11
, A

pr
il 

13
, 2

01
1,

 /d
at

a/
bt

_v
or

ab
/1

70
53

27
.fm

, F
ra

m
e

noch Brandenburg
Begegnungsstätte Schloss
Gollwitz

Brandenburg WinG – Wir in Gollwitz

Horizont – Sozialwerk für
Integration

Finsterwalde Bürgerbündnisse für Integration und Toleranz in Südbrandenburg
(BITS)

Förderverein Waldschule
Zootzen e. V.

Fürstenberg Gesellschaft gestalten – Chance Ehrenamt.

Neues Volkstheater Fläming e. V. Niemegk Gründung einer Seniorenvertretung
Stiftung SPI, NL Brandenburg Senftenberg Stark gegen Rechts! im Netzwerk Demokratische Kultur
Zuhause in Brandenburg e. V. Templin Angekommen in der Uckermark
Evang. Kirchengemeinde Velten Velten Anne Frank Ausstellung
Stadt Velten Velten Nicht nur der Ton macht die Musik!
umLand e. V. Zempow Zempow Dorfgenossenschaft Zempow
Mecklenburg-Vorpommern
SJD – Die Falken LV M-V Bad Doberan spider#net – spinn’ mit! Jugend fördern – Beteiligung im ländlichen

Raum stärken
cultura mobile e. V./Familien-
zentrum

Gnoien Wir ziehen an einem Strang, damit die Stadt eine Zukunft hat.

Pfadfinderbund M-V e. V.
(PBMV)

Greifswald Erlebnis Jugendverband

Pfadfinderbund M-V e. V.
(PBMV)

Greifswald Wir mischen uns ein – Partizipation von Kindern und Jugendlichen
in Stralsund

Alzheimer Gesellschaft Ostvor-
pommern e. V.

Greifswald Demenzfreundliches Ostvorpommern

Pagus e. V. Neu Poserin Familienstammtisch
Soziale Bildung e. V. Rostock Rostock unter’m Hakenkreuz
LV der Schullandheime Schwerin Entwicklung von Mueßzu einem soziokulturellen und lebenswerten

Wohnort
Verbund für Soziale Projekte –
VSP gGmbH

Schwerin Wellenreiter – Teilhabe arbeitsloser Jugendlicher im Anschluss an
Jugendfirma

Förderverein der Adolph-Diester-
weg Schule e. V.

Stralsund Freiheit ist …

Jurte der Kulturen e. V. Stralsund Förderung der Teilhabe von Migranten an der Zivilgesellschaft
Kreisdiakonisches Werk
Stralsund e. V.

Stralsund Jungen Menschen eine Stimme geben

Ev. Kirchengemeinde/Mehr-
generationenhaus

Süderholz Demokratie wirkt!

Humanitas-Müritz e. V. Waren Mehrgenerationshaus
Sachsen
Große Kreisstadt Annaberg-
Buchholz

Annaberg-
Buchholz

Aktionsbündnis für Demokratie und Toleranz im Erzgebirgskreis

Fv Jugend-, Kultur- und Sozial-
zentrum Aue e. V.

Aue Netzwerk für Demokratie und Toleranz Aue – Schwarzenberg

Abgelehnte Anträge FS 2
Träger Sitz des
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Schutzengel für Kinder e. V. Aue starke Eltern für starke Kinder
Stadtverwaltung Borna Borna Zusammenführung der 5 Ortsteil-Jugendfeuerwehren zu einer Stadt-

jugendfeuerwehr
Schalom e. V. Chemnitz STANDpunkte BEWEGEN
Bürgerstiftung für Chemnitz Chemnitz Fundraising-Führerschein
Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe e. V.

Chemnitz Einmischen und Teilhaben

rotschwarzer Punkt e. V. Chemnitz .com-5.3. : Chemnitz Ohne Menschenfeindlichkeit
Pro Jugend e. V. Dippoldis-

walde
Jugendliche begleiten Jugendliche – Die Anne Frank Ausstellung

Sächsische Umweltakademie der
URANIA e. V.

Dresden Leben und Leben lassen?! Democracy and encourage involvement

Stadtverwaltung Ebersbach/Sa. Eberbach/Sa. Gemeinsam Zeichen setzen
Stadt Geithain Geithain Marktplatz Demokratie – Jugendkultur trifft Stadtgesellschaft
Zukunftstreff e. V. Glauchau Glauchau GelungeneIntegration – Förderung von Bürgerbündnissen für demo-

kratische Teilhabe
BDZ e. V. (Bündins für Demokra-
tie und Zivilcourage)

Gröditz Bürgerliches Engagement und Zivilcourage für Miteinander anstatt
Gegeneinander

Kulturfabrik Hoyerswerda e. V. Hoyerswerda Willkommen in Hoyerswerda – einer Stadt mit Zivilcourage
Kunstinitiative Kirschau e. V./
obART

Kirschau Bürger transformieren ihreHeimat durch aktiveskulturellesEngage-
ment

Deutsch – AsiatischeGesellschaft
Leipzig e. V.

Leipzig Haus ASIA – Sachsen in Leipzig

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Sachsen

Leipzig Ausbildung für Ausbilder – ehrenamtliche Multiplikatoren stärken

Erich-Zeigner-Haus e. V. Leipzig Soziale Agentur gelebter Zivilcourage
Mehr Demokratie Sachsen Leipzig Markt für Demokratie
Buntes Bürgerforum Limbach-

Oberfrohna
Bürgerbündnis für Toleranz und Demokratie in Limbach-Oberfrohna

„Oberlausitz – neue heimat e. V.“ Löbau Aktivierung der Spätaussiedler für politisches Engagement
Ev.-Luth. Kirchenbezirk Löbau Kinder- und Jugendtelefon (KJT) Löbau
Jugendverein Hügel e. V. Neugersdorf „Zukunft durch Engagement“
Förderverein Soroptimist
Pirna e. V.

Pirna Gründung eines Theaterpädagogischen Zentrums für Pirna

Jugendring Plauen e. V. Plauen Politik Battle
Sprungbrett e. V. Riesa Demokratie heißt Hinsehen und Gesicht zeigen
Martinshof Rothenburg Diakonie-
werk (Jugendhilfe)

Rothenburg Jugend 2012

Jugendring Oberlausitz e. V. Weißwasser Dokumentation 20 Jahre Jugendring Oberlausitz e. V.
Stadtverein Weißwasser e. V. Weißwasser Teilhabe durch Bürgerhaushalt im Landkreis Görlitz
Jugendring Oberlausitz e. V. Weißwasser KulturLOS!

Abgelehnte Anträge FS 2
Träger Sitz des

Trägers
Projekttitel
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4. Nach welchen Kriterien erfolgte eine Auswahl der zu bewilligenden Pro-
jekte, und wer ist an dieser Auswahl beteiligt, und wer trifft die letztend-
liche Entscheidung?

Die eingereichten Interessenbekundungen und Anträge wurden durch Experten
bewertet und im Anschlussdaran den beteiligten Bundesländern vorgelegt. Den
Letztentscheid hat das Bundesministerium des Innern.
Kriterien Förderschwerpunkt 1
! Modellhaftigkeit und Übertragbarkeit,
! Kooperationen und Vernetzungen im konkreten Projektverlauf,
! Partizipation der Zielgruppen im Projekt,
! Lokaler Ansatz des Projektvorhabens,
! Entsprechung der regionalen Bedarfslage,
! Klarheit der Zielorientierung,
! Strategie zur Sicherung der Nachhaltigkeit,
! Allgemeine Qualität des Antrags,
! Grad der Beteiligung von Ehrenamtlichen am Projekt.

Kriterien Förderschwerpunkt 2
! Kooperationen und Vernetzungen,
! Partizipation der Zielgruppen im Projekt,
! Lokaler Ansatz des Projektvorhabens,

noch Sachsen
Jugendring Oberlausitz e. V. Weißwasser Kompass!
Sachsen-Anhalt
KanTe e. V. Magdeburg Jugend Scout Netzwerk
SPI GmbH Halle Neustadt Blogger
Das Nest e. V. Wettin Gebietsreform und Bürger(un)wille – Ein Dokumentarfilm
Thüringen
KulturvereinStadtmauerturme. V. Bad Langen-

salza
AKTIV gegen braunen MIEF in Bad Langensalza

Stadt Gera Gera Gemeinsam leben in unserem Ortsteil
Bündnis gegen Rechts im Kyff-
häuserkreis

Sondershausen Bündnis für Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit

Netzwerk für Demokratie e. V. Sonneberg Vergangenheit in Gegenwart – von der Diktaturerfahrung zur demo-
krat. Teilhabe

Stadt Suhl, Jugend- und Schul-
verwaltungsamt

Suhl Entwicklung langfristigen bürgerschaftlichen Handelns in der Stadt
Suhl

Verein zur Förderung der Demo-
kratie und Toleranz

Weimar Netzwerk für Toleranz im Weimarer Land

Abgelehnte Anträge FS 2
Träger Sitz des

Trägers
Projekttitel
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! Klarheit der Zielorientierung,
! Strategie zur Sicherung der Nachhaltigkeit,
! Allgemeine Qualität des Antrags,
! Entsprechung lokaler Bedarfslage,
! Stärkung der Praxis demokratischer Teilhabe.

Kriterien Förderschwerpunkt 3
Im Förderschwerpunkt 3 sind folgende Bewertungskriterien vorgesehen und
werden noch im Einzelnen mit dem beteiligten Expertenkreis abgestimmt:
! Fachliche Qualität der Antragsteller,
! Kooperationen und fachliche Qualität der Kooperationspartner,
! Schilderung der Problemlage und des Handlungsansatzes,
! Projektziele, Hauptinhalte, methodische Ansätze,
! Partizipation der Zielgruppe,
! Modellhaftigkeit und Erprobungscharakter des Projektvorhabens,
! Bezug zur Leitlinie des Programms,
! Qualitätssicherung im Projektverlauf,
! Wirksamkeit und Übertragbarkeit,
! Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes.

5. Welche kommunalen Anbindungen sind für die Projekte im Rahmen des
Bundesprogramms erforderlich, und welche Anbindungen gibt es für die
bisher bewilligten Projekte?

Eine kommunale Anbindung ist im Bundesprogramm regelmäßig in Förder-
schwerpunkt 1B vorgesehen. Durch zielgerichtete Qualifikationsangebote für
Mitarbeiter kommunaler Verwaltungen an wichtigen Schnittstellen zur Zivilge-
sellschaft und zur Wirtschaft sowie durch prozessbegleitende Förderung von
Anwendungsprojekten soll die Kooperation dieser drei Ebenen zur Stärkung
des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Gemeinwesen gestärkt werden.
Auch in den anderen Förderschwerpunkten werden kommunale Anbindungen
und Vernetzungen gefördert, wenn dies in den Projekten vorgesehen ist.
Vor Erteilung von Zuwendungsbescheiden informiert die Regiestelle in den
Förderschwerpunkten 1 und 2 generell die zuständigen Institutionen auf Lan-
desebene bzw. kommunaler Ebene.

6. Von wie vielen Projekten im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammen-
halt durch Teilhabe“ liegen für die erste Förderrunde Unterschriften unter
der „Demokratieerklärung“ vor, und wie viele Projekte haben Bedenken
gegen diese Erklärung geäußert, und von wie vielen Projekten fehlt die
Unterschrift?

Mit Datum vom 24. März 2011 liegen von 21 Projekten dieErklärungen zur Si-
cherung demokratischer Praxis bei der Projektdurchführung vor. Die Frist zur
Einreichung der noch fehlenden Erklärungen ist noch nicht abgelaufen.
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Essteht im Übrigen jedem Träger frei, seineMeinung zur Demokratieerklärung
zu äußern. Diese Meinungsäußerungen haben keinen Einfluss auf die Förder-
entscheidung und werden nicht dokumentiert.

7. Wird es eine Evaluation des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch
Teilhabe“ geben, und wer wird diese Evaluation durchführen, und wann
sollen gegebenenfalls Zwischenergebnisse veröffentlicht werden?

Eine Evaluation zum Bundesprogramm ist vorgesehen. Eine Einrichtung zur
Durchführung der Evaluation wird zurzeit im Rahmen einer Ausschreibung des
Bundesbeschaffungsamtes ermittelt. Erste Zwischenergebnisse der Evaluation
werden voraussichtlich im ersten Quartal 2012 vorliegen.
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend vom 30. März 2011 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Diana Golze, Jan Korte,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/5073 –

Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie stärken“

Vor bemer k ung der  Fr agest el l er
Mit dem Bundesprogramm „Demokratie stärken“ sollen nach dem Willen der
Bundesregierung Projekte gefördert werden, die sich mit den Themen Links-
extremismus und Islamismus befassen. Im Jahr 2010 wurden kurzfristig 2 Mio.
Euro für den Start dieses Programms zur Verfügung gestellt, mit denen eine
erste Auswahl von Projekten gefördert wurde, wobei die großzügige Vergabe
von Geldern an die JUNGE UNION Deutschlands bzw. die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung e.V. für einigeVerwunderung sorgte(vgl. Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestags-
drucksache 17/4334 bzw. Süddeutsche Zeitung vom 11. Februar 2011). Für
das Jahr 2011 sollen für dieses Bundesprogramm insgesamt 5 Mio. Euro zur
Verfügung stehen.

1. Wann und wo erfolgte die Ausschreibung für das Programm „Demokratie
stärken“ für die Förderrunde ab 2011, und wie sehen die Förderbedingun-
gen aus, und bis wann mussten bzw. müssen Interessenbekundungen ein-
gehen?

4. Nach welchen inhaltlichen Kriterien wurde die Auswahl für den Förder-
zeitraum ab 2011 vom wem getroffen?

Die Fragen 1 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Im Rahmen des Bundesprogramms „Initiative Demokratie stärken“ gab es
keine Ausschreibung. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) hat im Juni 2010 Vertreter der Wissenschaft, der Länder,
der kommunalen Spitzenverbände und Träger zu Hearings eingeladen und
dieseaufgefordert, geeigneteProjekte in den Ländern und Kommunen zu iden-
tifizieren bzw. geeignete Projektvorschläge einzureichen. Darüber hinaus wur-
den u. a. gezielt Träger mit Migrationshintergrund angesprochen. Daraufhin

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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wurden und werden noch kontinuierlich Projektanträge eingereicht, unter de-
nen bisher die jetzt geförderten ausgewählt wurden.
Die Auswahl der Projekte erfolgt aufgrund eines Konzeptes, das auf der Basis
der Hearingszusammen mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) erstellt wurde.
Das Konzept und die finanztechnischen Förderbedingungen sind in den Leit-
linien der „ Initiative Demokratie stärken“  zusammengefasst.
Im Übrigen wird auf die Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE
LINKE. (Bundestagsdrucksache 17/4334) verwiesen.

2. WievieleAnträgewurden für dasJahr 2011 in den einzelnen Themenclus-
tern des Bundesprogramms gestellt, und welche Anträge wurden in wel-
cher Höhe bewilligt, und wie lauten die thematischen Schwerpunkte der
bewilligten und der nicht bewilligten Projekte (bitte nach Themenclustern
und Bundesländern aufschlüsseln)?

Im Rahmen desBundesprogrammswerden Projekte in den nachfolgenden The-
menclustern gefördert:
– Themencluster I: „Bildungsprojekte mit jungen Menschen“ ,
– Themencluster II: „Sozialräumliche Ansätze“ ,
– Themencluster III: „Arbeit mit sozialisationsrelevanten Akteuren“ .
Zur näheren Erläuterung der Themencluster wird auf die Antwort auf die
Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE (Bundestagsdrucksache 17/4334)
verwiesen.
In der nachfolgenden Tabelle sind die in 2011 geförderten Projekte aufgeführt
und den jeweiligen Themencluster zugeordnet. Eine Aufschlüsselung nach
Bundesländern wurde nicht vorgenommen, da die Projekte überwiegend über-
regionale Ansätze haben.

Träger Projekt Cluster Bewilligungs-
summe 2011

in EUR
Alevitische Gemeinde in
Deutschland e. V. in Koopera-
tion mit Türkischer Gemeinde
in NRW e. V.

„Zeichen setzen! – Für gemeinsame demokratische Werte
und Toleranz bei Zuwanderinnen und Zuwanderer“

II 185 632,00

ZDK Gesellschaft Demokra-
tische Kultur gGmbH

„Demokratiestärken – Auseinandersetzung mit Islamismus
und Ultranationalismus“

II 161 877,00

Arbeitsgemeinschaft der evan-
gelischen Jugend in Deutsch-
land e. V., Hannover

„Dialog und Kooperation – mit Kindern und Jugendlichen
aus islamischen Glaubensgemeinschaften“

II 99 682,00

RAA in Partnerschaft mit der
Senatsverwaltung für Inneres
und Sport, Berlin

„Dialogreihe mit muslimischen Jugendlichen“ I 197.000,00

Bundeskoordination „Schule
ohne Rassismus – Schule mit
Courage“

„ Islam und Ich – Jungsein im Land der Vielfalt“ III 111 357,00

Violence Prevention Network 1. Modellprojekt zur Prävention von islamischem Extre-
mismus am Beispiel Berlin-Wedding

II 227 110,00

2. Modellprojekt zur Prävention von Linksextremismusam
Beispiel der Städte Berlin und Hamburg

I 75 276,00

Anne Frank Zentrum „zuerst einmal bin ich Mensch“  – Deutsch-türkische Bio-
graphien aus dem Zweiten Weltkrieg

I 152 598,00
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Es liegen gegenwärtig noch sechs weitere Projektanträge für 2011 vor, die sich
noch in der Prüfung befinden.
Folgende Projekte haben im Bereich der „ Initiative Demokratie stärken“ einen
Antrag eingereicht und haben vom BMFSFJ keine Förderzusage bekommen:

Hochschule für Angewandte
Wissenschaften,Hamburgund
ufug

„Kompetenz gegen Integrationsbarrieren“ III 105 627,00

Kreuzberger Initiative gegen
Antisemitismus KIgA e. V.,
Berlin

„Projektpräventive Bildungsprozesse zum Islamismus im
Rahmen der Ganztagsschule“

III 35 930,00
(Bewilligung

bis März 2011)
Aktion Gemeinwesen und Be-
ratung, Düsseldorf

„ Ibrahim trifft Abraham in Düsseldorf – Dialog- und Bil-
dungsarbeit mit Jungen“

I 64 629,00

Türkische Gemeinde in
Deutschland (TGD)

„Pro QUO“ II 153 824,00

Zeitbild-Stiftung „Demokratie schützen – Linksextremismus vorbeugen“ I 25 500,00
Archiv der Jugend-
kulturen e. V.

„Die Autonomen“ I 88 290,00

Gesicht Zeigen! Für ein welt-
offenes Deutschland e. V.,
Berlin

„Meine Freiheit ist auch Deine Freiheit“ I 155 300,00

Stiftung Europäische Jugend-
bildungs- und Begegnungs-
stätte (EJBW), Weimar

„Rahmenkonzeption zur Auseinandersetzung mit antidemo-
kratischen gewaltorientierten Ideologien und Strömungen“

I 247 303,00

Internationaler Jugendhof
Scheersberg

„Jugend für Demokratie und gegen Extremismus“ I 217 671,00

Evangelische Hochschule für
Soziale Arbeit und Diakonie,
Hamburg

„Zugängeder Jugendhilfezu linksautonomen Jugendszenen
in Hamburg – eine Bestandsaufnahme“

I 43 400,00

Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS)

1. „Linksextremismus in Deutschland: Erscheinungsbild
und Wirkung auf Jugendliche“

III 94 104,00

 2. „ IslamismusundislamischeJugendszeneinDeutschland“ III 40 500,00
Amadeu-Antonio-Stiftung
(AAS)

„Thematisierung israelbezogenen Antisemitismus und den
damit verbundenen Gefahren für demokratische Kultur“  –
Aktionswochen gegen Antisemitismus 2011

I 52 747,00

Kreisjugendring
Rems-Murr e. V. (Ba-Wü)

 „Sichtbar“  – Jugendbildungsarbeit und Öffentlichkeits-
arbeit in Moscheevereinen im Rems-Murr-Kreis

II 120 000,00

Träger Projekt
Karl-Arnold-Stiftung „Sag JA zur Demokratie:

Politischen Extremismusverhindern – demokratischeHand-
lungskompetenzen fördern“

Frischluft e. V. „Kampf gegen Linksextremismus“

Träger Projekt Cluster Bewilligungs-
summe 2011

in EUR
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3. Müssen die bewilligten Projekte im Rahmen des Bundesprogramms „De-
mokratie stärken“ eine Kofinanzierung einbringen, und wenn ja, wie stellt
sich diese Kofinanzierung für die bewilligten Projekte dar?

Zur Finanzierung der Modellprojekte sind ab 2011 mindestens 10 Prozent der
Projektausgaben durch Eigenmittel der Träger, Mittel der Kommunen und der
Länder, anderer Bundesressorts oder weiterer Drittmittel zu erbringen.

5. Welche kommunalen Anbindungen sind für die Projekte im Rahmen des
Bundesprogramms erforderlich, und welche Anbindungen gibt es für die
bisher bewilligten Projekte?

Bei den Projekten, die innerhalb des Programms „Initiative Demokratie stär-
ken“ gefördert werden, steht nicht diekommunaleAnbindung, sondern dieMo-
dellhaftigkeit im Vordergrund. Allerdings werden innerhalb des Programms
Projekte in bestimmten Förderbereichen (sog. Themencluster) gefördert. Eines
der möglichen Themencluster sind sozialräumlichebzw. quartiersbezogeneAn-
sätze. Hierbei sollten u. a. die Vernetzung und Zusammenführung regionaler
Akteure und Kompetenzen Bestandteil des Projekts sein.

6. Von wie vielen Projekten im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie
stärken“ liegen für die erste Förderrunde 2011 Unterschriften unter der
„Demokratieerklärung“ vor, und wievieleProjektehaben Bedenken gegen
diese Erklärung geäußert, und von wie vielen Projekten fehlt die Unter-
schrift?

Die Abgabe der Demokratieerklärung ist eine Voraussetzung für die Förderung
und Bestandteil des Bewilligungsbescheides. Daher haben sämtliche Träger im
Rahmen des Bundesprogramms „Initiative Demokratie stärken“ die Demokra-
tieerklärung unterzeichnet. Es steht im Übrigen jedem Träger frei, seine Mei-
nung zur Demokratieerklärung zu äußern. Diese Meinungsäußerungen haben
keinen Einflussauf dieFörderentscheidung und werden daher auch nicht doku-
mentiert. Von keinem Projekt fehlt die Unterschrift.

7. Wird es eine Evaluation des Bundesprogramms „Demokratie stärken“ ge-
ben?
Wer wird diese Evaluation durchführen, und wann sollen gegebenenfalls
Zwischenergebnisse veröffentlicht werden?

Das Bundesprogramm „Initiative Demokratie stärken“ wird vom DJI wissen-
schaftlich begleitet, das kontinuierlich Zwischenberichte zur Weiterentwick-
lung des Programms erstellt. Diese werden jeweils in geeigneter Weise veröf-
fentlicht.
Im Übrigen wird auf die Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE
LINKE. (Bundestagsdrucksache 17/4334) verwiesen.

8. Gibt es einen Beirat oder ein anderes Expertengremium, das die Umset-
zung des Programms „Demokratie stärken“ begleitet, und wer ist gegebe-
nenfalls an diesem Gremium beteiligt?

Nein, ein Beirat zum Bundesprogramm ist nicht vorgesehen.
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend vom 30. März 2011 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Diane Golze, Jan Korte,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/5072 –

Umsetzung des Bundesprogramms
TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN

Vor bemer k ung der  Fr agest el l er
Mit Jahresbeginn 2011 wird dasBundesprogramm TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus
und zur Stärkung von Demokratie umgesetzt. Das Programm umfasst drei
Programmteile: Die Förderung von Beratungsnetzwerken in den Bundeslän-
dern, die Förderung von Lokalen Aktionsplänen in den Kommunen und die
Förderung von Modellprojekten. Nachdem es in der Vorbereitung des neuen
Bundesprogramms zahlreiche kontroverse Diskussionen um das Programm
und vor allem um die den Trägern der Maßnahmen abverlangte so genannte
Demokratieerklärung gegeben hat, stellt sich aktuell die Frage nach der kon-
kreten Umsetzung des Programms.

1. WievieleAnträgeauf Förderung sind für den Programmbereich „Entwick-
lung, Implementierung und Umsetzung integrierter lokaler Strategien
(Lokale Aktionspläne)“  eingegangen?

2. Wiesieht die regionaleVerteilung der Anträgeaus (bittenach Kommunen,
Regionen, Bundesländern aufschlüsseln)?

3. WelcheAnträgeauf Durchführung einesLokalen Aktionsplanswurden be-
willigt, und welche Anträge wurden abgelehnt (bitte nach Bundesländern
aufschlüsseln)?

Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
99 Kommunen und Landkreise haben eine Interessenbekundung im bundes-
weiten Interessenbekundungsverfahren zur Entwicklung und Implementierung
eines Lokalen Aktionsplans eingereicht. Davon wurden 67 Kommunen und
Landkreise zur Förderung ausgewählt, die aktuell zur Antragstellung aufgefor-
dert werden.

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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Im Rahmen eines Vorverfahrens wurden im Frühjahr 2010 23 Kommunen und
Landkreiseausgewählt, diebereits im Jahr 2010 mit der Entwicklung einesLo-
kalen Aktionsplans starten konnten. Dabei handelt es sich um die folgenden 23
Kommunen und Landkreise:

Bei den 67 ausgewählten Kommunen und Landkreise, die im Rahmen desbun-
desweiten Interessenbekundungsverfahrens ausgewählt und zur Antragstellung
aufgefordert wurden, handelt es sich um die folgenden 67 Kommunen und
Landkreise:
Baden-Württemberg

Nr. Lokaler Aktionsplan Bundesland
1 Stadt Mannheim Baden-Württemberg
2 Stadtkreis Freiburg Baden-Württemberg
3 Stadt Fürth und Teile des LK Fürth Bayern
4 Stadt Augsburg Bayern
5 Hohenschönhausen (Stadteile 2 bis 5) Berlin
6 Marzahn-Hellersdorf, Region Hellersdorf Nord Berlin
7 Landkreis Oberhavel Brandenburg
8 Stadtgemeinde Bremerhaven Bremen
9 Stadtteile St. Georg und Borgfelde Hamburg
10 Schwalm-Eder-Kreis Hessen
11 Kreis Offenbach, Stadt Dietzenbach Hessen
12 Landkreis Mecklenburg-Strelitz Mecklenburg-Vorpommern
13 Stadt Celle Niedersachsen
14 Stadt Witten Nordrhein-Westfalen
15 Stadt Duisburg Nordrhein-Westfalen
16 Landkreis Altenkirchen Rheinland-Pfalz
17 Stadtbezirk Pirmasens Rheinland-Pfalz
18 Landkreis Saarlouis Saarland
19 Landkreis Nordsachsen Sachsen
20 Landkreis Mittelsachsen Sachsen
21 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt
22 Kreis Herzogtum Lauenburg Schleswig-Holstein
23 Stadt Gera Thüringen

Stadtverwaltung Herrenberg
Stadt Ravensburg
Stadtverwaltung Winnenden
Stadt Ostfildern
Stadt Geislingen an der Steige
Stadtverwaltung Weil der Stadt
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Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg
Keine Bewerbungen im Interessenbekundungsverfahren.
Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Stadt Nürnberg
Stadt Bayreuth
Stadt Weiden in der Oberpfalz
Stadt Würzburg
Stadt Deggendorf
Landkreis Ebersberg (VG Aßling)
Stadt Straubing

Bezirksamt Mitte von Berlin (Wedding Zentrum)
Bezirksamt Pankow von Berlin (Pankow-Weißensee)
Jugendamt Treptow-Köpenick (Berlin-Schöneweide)
Bezirksamt Neukölln von Berlin (Neukölln-Nord)

Stadtverwaltung Cottbus
Landkreis Spree-Neiße
Stadtverwaltung Wittenberge
Landkreis Teltow-Fläming
Stadtverwaltung Rathenow

Amt Sozialzentrum Nord (Stadtteile Blumenthal, Vegesack, Burglesum)

Gemeinde Echzell
Stadt Wetzlar
Magistrat der Stadt Lollar
Magistrat der Stadt Alsfeld
Magistrat der Stadt Weilburg

Landkreis Müritz
Stadt Usedom
Hansestadt Anklam
Stadt Boizenburg/Elbe
Amt Krakow am See
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Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Stadt Peine
Landkreis Northeim
Stadt Northeim
Samtgemeinde Amelinghausen
Stadt Laatzen
Stadt Cuxhaven

Stadt Aachen
Stadt Dinslaken
Stadt Minden
Stadt Siegen
Stadt Dortmund
Stadt Hamm
Stadt Geilenkirchen

Landkreis Südwestpfalz
Stadt Remagen
Kreisverwaltung Kusel
Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen

Landkreis Neunkirchen (Ottweiler)
Landeshauptstadt Saarbrücken

Stadt Chemnitz
Landeshauptstadt Dresden
Stadtverwaltung Olbernhau
Landratsamt Görlitz

Kreisverwaltung Saalekreis
Landkreis Jerichower Land
Landkreis Wittenberg
Landkreis Börde
Stadt Genthin
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Schleswig-Holstein

Thüringen

Insgesamt sind somit bis zu 90 Kommunen und Landkreise für eine Förderung
vorgesehen. Dies entspricht den Förderzahlen aus dem Vorgängerprogramm
„VIELFALT TUT GUT: Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ , in dem
ebenfalls 90 Lokale Aktionspläne gefördert wurden.
Zu den 32 nicht ausgewählten Kommunen und Landkreisen gehören die fol-
genden Gebietskörperschaften:

Landeshauptstadt Kiel

Landeshauptstadt Erfurt
Stadtverwaltung Jena
Landratsamt Sonneberg
Landratsamt Schmalkalden-Meiningen
Landkreis Eichsfeld

Nr. Kommune/Landkreis Bundesland
1 Landratsamt Altötting Bayern
2 Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Berlin
3 Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg Berlin
4 Stadt Teltow Brandenburg
5 Stadt Brandenburg an der Havel Brandenburg
6 Landkreis Havelland Brandenburg
7 Hansestadt Rostock Mecklenburg-Vorpommern
8 Hansestadt Rostock Mecklenburg-Vorpommern
9 Stadt Banzkow Mecklenburg-Vorpommern
10 Landeshauptstadt Schwerin Mecklenburg-Vorpommern
11 Stadt Ludwigslust Mecklenburg-Vorpommern
12 Hansestadt Wismar Mecklenburg-Vorpommern
13 Landkreis Rügen Mecklenburg-Vorpommern
14 Stadt Quakenbrück Niedersachsen
15 Stadt Osterholz-Scharmbeck Niedersachsen
16 Stadt Delmenhorst Niedersachsen
17 Stadt Bad Gandersheim Niedersachsen
18 Stadt Salzgitter Niedersachsen
19 Stadt Castrop-Rauxel Nordrhein-Westfalen
20 Kreisstadt Saarlouis Saarland
21 Landkreis Bautzen Sachsen
22 Landkreis Vogtlandkreis Sachsen
23 Landkreis Leipzig Sachsen
24 Stadt Zwickau Sachsen



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

Ko
rre
ktu
r

Korrektur
Drucksache 17/5330 – 6 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

Se
ite

 6
, A

pr
il 

14
, 2

01
1,

 /d
ata

/b
t_

vo
ra

b/
17

05
33

0.
fm

, F
ra

m
e

4. Welche bereits bestehenden Lokalen Aktionspläne werden über das neue
Bundesprogramm fortgeführt, und welche wurden mit Ablauf des alten
Bundesprogramms beendet (bitte nach Ländern aufschlüsseln)?

84 der geförderten 90 Lokalen Aktionspläne aus dem Bundesprogramm
VIELFALT TUT GUT haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht und
Fördermittel im Bundesprogramm KOMPETENZ FÖRDERN – TOLERANZ
STÄRKEN beantragt. Alle 84 Anträge wurden bewilligt.
Dabei handelt es sich um die folgenden 84 Kommunen/Landkreise:
Baden Württemberg

Bayern

Berlin

25 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen
26 Landkreis Meißen Sachsen
27 Stadt Saalfeld Thüringen
28 Landkreis Saale-Orla-Kreis Thüringen
29 Stadt Apolda Thüringen
30 Stadt Bad Salzungen Thüringen
31 Stadt Gotha Thüringen
32 Landkreis Greiz Thüringen

Rems-Murr-Kreis
Landeshauptstadt Stuttgart
Stadt Böblingen
Stadt Göppingen

Landkreis Forchheim
Stadt Kaufbeuren
Stadt Regensburg

Friedrichshain-Kreuzberg
Lichtenberg-Mitte
Region Marzahn-Mitte
Berlin-Moabit
Planungsgebiet Osloer Straße
Berlin-Neukölln
Berlin-Pankow
Bezirk Reinickendorf
Bezirk Tempelhof-Schöneberg
Stadtbezirk Treptow-Köpenick

Nr. Kommune/Landkreis Bundesland
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Brandenburg

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Hoher Fläming
Landkreis Barnim
Landkreis Dahme-Spreewald
Landkreis Elbe-Elster
Landkreis Märkisch-Oderland
Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Landkreis Uckermark
Stadt Frankfurt (Oder)
Stadt Fürstenwalde/Spree

Bezirksamt Altona (Bahrenfeld, Osdorf, Lurup, Altona Alstadt)

Vogelsbergkreis
Landeshauptstadt Wiesbaden (Stadtteil Biebrich)
Landkreis Limburg-Weilburg
Stadt Darmstadt

Stargarder Land
Landkreis Bad Doberan
Landkreis Demmin
Landkreis Güstrow
Landkreis Ludwigslust
Landkreis Nordvorpommern
Landkreis Nordwestmecklenburg
Landkreis Uecker-Randow
Stadt Sassnitz
Stadt Wolgast

Landkreis Goslar
Landkreis Osterode am Harz
Stadt Braunschweig
Stadt Lüneburg
Landkreis Verden und Landkreis Nienburg
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Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Stadt Hagen
Stadt Wuppertal

Landkreis Bad-Dürkheim
Landkreis Trier-Saarburg
Stadt und Landkreis Bad Kreuznach

Regionalverband Saarbrücken

Coswig – Moritzburg – Radeburg
Landkreis Sächsische Schweiz
Landkreis Bautzen
Ehemaliger Muldentalkreis
Landkreis Görlitz
Stadt Leipzig
Stadt Plauen und Vogtlandkreis
Alt-Landkreis Riesa-Großenhain
Stadt Aue (mit Lößnitz, Schneeberg, Bad Schlema)

Burgenlandkreis
Landeshauptstadt Magdeburg
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel
Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Landkreis Harz
Landkreis Mansfeld-Südharz
Ehemaliger Landkreis Schönebeck (Elbe)
Stadt Dessau-Rosslau
Stadt Halle/Saale
Stadt Burg

Stadt Lauenburg
Stadt Neustadt in Holstein
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Thüringen

Die folgenden sechs Lokalen Aktionspläne haben keinen Antrag eingereicht:

5. Nach welchen Kriterien erfolgteeineAuswahl der zu bewilligenden Loka-
len Aktionspläne, und wer ist an dieser Auswahl beteiligt, und wer trifft die
letztendliche Entscheidung?

Die wesentlichen Bewertungskriterien wurden im Aufruf zum bundesweiten
Interessenbekundungsverfahren veröffentlicht.
Hierbei handelt es sich um:
! Schlüssigkeit der Darstellung der Problemlage und des Handlungsbedarfs

im Aktionsraum,
! Zielorientierung des Vorhabens sowie Übereinstimmung mit dem Problem-

aufriss und dem Handlungsbedarf,
! Einbindung der relevanten Ämter,
! Einbindung der zivilgesellschaftlichen Akteure,
! Darstellung beteiligungswirksamer Maßnahmen zur Zielerreichung.
Die eingereichten Interessenbekundungen wurden durch Expertinnen und
Experten geprüft und dem jeweils zuständigen Bundesland vorgelegt, das zu-
sammen mit den kommunalen Spitzenverbänden des Landes ein Votum erstellt
hat. Der Letztentscheid liegt beim Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Ilm-Kreis
Kyffhäuserkreis
Saale-Holzland-Kreis
Landkreis Unstrut-Hainich
Stadt Nordhausen
Kreisfreie Stadt Suhl
Stadt Eisenach und Gemeinde Wutha-Farnroda
Erfüllende Gemeinde Ohrdruf
Stadt Pößneck
Stadt Weimar/Kreis Weimar

Nr. Lokaler Aktionsplan Land
1 Stadt Bremen Bremen
2 Stadt Köln Nordrhein-Westfalen
3 Stadt Münster Nordrhein-Westfalen
4 Landkreis Merzig-Wadern Saarland
5 Landkreis Cham Bayern
6 Stadt Thalheim – Zusammenschluss mit Neukirchen, Jahnsdorf,

Burkhardtsdorf
Sachsen
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6. Welche thematischen Schwerpunkte werden von den einzelnen Lokalen
Aktionsplänen angegeben und umgesetzt?

Die Schwerpunkte für die Maßnahmen der Lokalen Aktionspläne sind:
! die Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft,
! die Demokratie- und Toleranzerziehung,
! die soziale Integration,
! das interkulturelle und interreligiöse Lernen/antirassistische Bildungsarbeit,
! die kulturelle und geschichtliche Identität,
! die Bekämpfung rechtsextremistischer Bestrebungen bei jungen Menschen.

7. In welchem Umfang beteiligen sich die ausgewählten Kommunen an der
Finanzierung der Lokalen Aktionspläne?

8. Welche Institutionen, Behörden, Verwaltungsstellen etc. koordinieren die
Aktionspläne vor Ort?

9. Sind Personalstellen mit den Lokalen Aktionsplänen verbunden, und wenn
ja, in welchem Umfang, und mit welcher Aufgabenstellung?

Die Fragen 7 bis 9 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Die Kommune trägt die Verantwortung für den Lokalen Aktionsplan. Hierzu
bildet sie ein Ämternetzwerk. Das Ämternetzwerk bestimmt eine lokale Koor-
dinierungsstelle.
Die Aufgaben der Lokalen Koordinierungsstelle sind:
! dieSteuerung der Erstellung und Fortschreibung desLokalen Aktionsplans,
! die Koordinierung der Projekte zur Umsetzung des Lokalen Aktionsplans,
! die Beratung der Projektträger,
! die Begleitung der Arbeit des lokalen Begleitausschusses,
! die Abrechnung und Verwaltung der Mittel,
! die Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung des Programms und des Lo-

kalen Aktionsplans,
! die Gewährleistung der Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Beglei-

tung des Programms sowie
! die datenmäßige Erfassung der Projektdaten und -ergebnisse.
Das Ämternetzwerk siedelt die lokale Koordinierungsstelle im federführenden
Amt der Kommune an. Die Einrichtung und Ausführung der lokalen Ko-
ordinierungsstelle ist im Rahmen des kommunalen Eigenanteils zu erbringen.
Zur Unterstützung der lokalen Koordinierungsstelle in der Kommunekann eine
externe Koordinierungsstelle bei einem Träger eingerichtet werden.
Der einzurichtende lokale Begleitausschuss entscheidet über die zu fördernden
Einzelprojekte, die zur Umsetzung der Zielstellungen des Lokalen Aktions-
plans durchgeführt werden sollen und begleitet diese. Er unterstützt die Umset-
zung und Fortschreibung des Lokalen Aktionsplans sowie dessen nachhaltige
Verankerung und organisiert die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und zi-
vilgesellschaftlichen Akteuren. Der Begleitausschuss nimmt diese Aufgaben
alsstrategisch handelndesGremium zur Entwicklung, Umsetzung und nachhal-
tigen Verankerung des Lokalen Aktionsplans wahr. Die lokalen zivilgesell-
schaftlichen Akteure und Einrichtungen werden an der Entwicklung und Fort-
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schreibung des Lokalen Aktionsplans aktiv beteiligt, sind in dem lokalen Be-
gleitausschuss vertreten und sind Träger von Einzelprojekten und Maßnahmen.
Voraussetzung für eine Förderung ist die Erbringung von Eigenanteilen durch
die Kommunen. Eigenanteile sind die Bereitstellung von kommunalem Perso-
nal sowie von Sachmitteln in der Kommunalverwaltung zur Durchführung und
Abrechnung des Lokalen Aktionsplans. Es wird empfohlen mindestens 0,5
VbE zur Verfügung zu stellen. Eine Kofinanzierung des Lokalen Aktionsplans
und der EinzelprojekteausMitteln der Kommunen, Länder, anderer Bundesres-
sorts oder der EU/des ESF ist ausdrücklich erwünscht.

10. Von wie vielen Lokalen Aktionsplänen bzw. Kommunen liegen Unter-
schriften unter der „Demokratieerklärung“ vor, und wie viele Lokale Ak-
tionspläne bzw. Kommunen haben Bedenken gegen diese Erklärung ge-
äußert, und von wievielen Lokalen Aktionsplänen bzw. Kommunen fehlt
die Unterschrift?

Die Demokratieerklärung ist von den Zuwendungsempfängern und den geför-
derten Einzelprojekten zu zeichnen, nicht aber von den Kommunen und Land-
kreisen. Trotzdem haben bisher 48 Kommunen und Landkreise die Demokra-
tieerklärung unterzeichnet.
Aus einem Lokalen Aktionsplan liegt eine formale Anfrage zur Umsetzung der
Demokratieerklärung vor. Im Übrigen steht es jedoch jeder Kommune und je-
dem Landkreis frei, eine Meinung zur Demokratieerklärung zu äußern. Diese
Meinungsäußerungen haben keinen Einfluss auf die Förderentscheidung und
werden daher auch nicht dokumentiert.

11. Welche Modellprojekte wurden im Programmbereich „Modellprojekte:
Jugend, Bildung und Prävention“ bewilligt, und welche Anträge auf
Durchführung eines Modellprojekts wurden abgelehnt, und mit wie viel
Geld werden die einzelnen Modellprojekte gefördert (bitte nach Trägern
und Bundesländern aufschlüsseln)?

181 Modellprojekte haben eine Interessenbekundung im bundesweiten Interes-
senbekundungsverfahren eingereicht. Davon wurden 52 Modellprojekte zur
Förderung ausgewählt, die zur Antragstellung aufgefordert werden. Mit Stand
15. März 2011 haben 19 Modellprojekte einen Antrag für das Jahr 2011 einge-
reicht und einen Zuwendungsbescheid erhalten. Ausgewählte Modellprojekte
und ihre Zuwendungshöhen (sofern Antrag eingereicht und Zuwendungsbe-
scheid erteilt werden konnte):

Träger Themencluster Bundesland/
Sitz des Trägers

Haushaltsmittel
in 2011 sofern
bereits beantragt
und bewilligt

Heinrich-Böll-Stiftung
Brandenburg e.V.

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Brandenburg

Anne Frank Zentrum Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Berlin 168 000 Euro

Miphgasch/Begegnung
e.V.

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Berlin 28 817 Euro
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Stiftung zur Förderung
der Jugend in Baden-Württem-
berg – Jugendstiftung Baden-
Württemberg

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Baden-Württem-
berg

Kreuzberger Initiative gegen
Antisemitismus (KIgA e.V.)

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Berlin 99 162 Euro

Multikulturelles Zentrum
Dessau e.V.

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Sachsen-Anhalt 46 182 Euro

Archiv der Jugendkulturen e.V. Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Berlin

Freie Universität Berlin,
Center für Digitale Systeme

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Berlin

Gesicht Zeigen! Für ein welt-
offenes Deutschland e.V.

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Berlin 76 300 Euro

RAA Berlin Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Berlin

Multikulturelles Forum e.V. Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Nordrhein-
Westfalen

Zentralwohlfahrtsstelle
der Juden in Deutschland e.V.
(ZWST)

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Hessen 100 000 Euro

Hallisches Institut für Medien
(HIM) an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Sachsen-Anhalt

ver.di Jugendbildungsstätte
Konradshöhe e.V.

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Berlin

Dissens e.V. Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Berlin

Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Rheinland-Pfalz

Cultures Interactive e.V. Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Berlin 91 398 Euro

Träger Themencluster Bundesland/
Sitz des Trägers

Haushaltsmittel
in 2011 sofern
bereits beantragt
und bewilligt
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Amadeu Antonio Stiftung Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Berlin 75 000 Euro

multilateral academy ggmbh Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Nordrhein-
Westfalen

Bildungsvereinigung ARBEIT
UND LEBEN Niedersachsen
Ost gGmbH/ARUG Braun-
schweig

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Niedersachsen 79 166 Euro

Förderverein JVA Holzstraße
e.V.

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Hessen 83 333 Euro

Gegen Vergessen –
Für Demokratie e.V.

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Berlin 58 607 Euro

Drudel 11 e.V. Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Thüringen

Miteinander – Netzwerk
für Demokratie und Weltoffen-
heit in Sachsen-Anhalt e.V.

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Sachsen-Anhalt 56 850 Euro

Arbeitsgemeinschaft
Jugendfreizeitstätten (AGJF)
Sachsen e.V.

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Sachsen

Sportjugend Hessen Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Hessen

LidiceHaus Jugendbildungs-
stätte Bremen

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Bremen

CJD Waren (Müritz) Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Mecklenburg-
Vorpommern

85 662 Euro

IB Verbund Hessen Bildungs-
zentrum Darmstadt

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Hessen

Forum der Kulturen Stuttgart
e.V.

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Baden-
Württemberg

90 000 Euro

AWO Arbeit & Qualifizierung
UG

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Nordrhein-
Westfalen

Zukunftsbau GmbH Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Berlin

Archiv der Jugendkulturen e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Berlin

Träger Themencluster Bundesland/
Sitz des Trägers

Haushaltsmittel
in 2011 sofern
bereits beantragt
und bewilligt
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Alte Feuerwache e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Berlin

Rhein-Ruhr-Institut
für Sozialforschung und Politik-
beratung e.V. an der Universität
Duisburg-Essen

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Nordrhein-
Westfalen

Treibhaus e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Sachsen 68 963 Euro

SJD-Die Falken, OV Merkstein Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Nordrhein-
Westfalen

Verein für Jugendhilfe im Land-
kreis Böblingen e.V. (VfJ)

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Baden-
Württemberg

DETO e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Niedersachsen

JFF – Institut für Medien-
pädagogik des JFF e.V.

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Bayern

Türkische Gemeinde in
Deutschland (TGD)

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin 79 267 Euro

Jugend Museum Schöneberg Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin 63 500 Euro

gabb Gemeinnützige Gesell-
schaft für Arbeitslosenberatung
und Beschäftigung Burbach
mbH

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Saarland

FiPP e.V. – Fortbildungs-
institut für die pädagogische
Praxis

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Arbeiterwohlfahrt Bezirks-
verband Ostwestfalen-Lippe
e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Nordrhein-
Westfalen

Jugendhilfe Göttingen e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Niedersachsen

JugendSozialwerk Nordhausen
e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Thüringen

Jugendbildungsstätte
Kurt Löwenstein e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Brandenburg

Eigenbetrieb Kindertages-
stätten Offenbach (EKO)

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Hessen

Träger Themencluster Bundesland/
Sitz des Trägers

Haushaltsmittel
in 2011 sofern
bereits beantragt
und bewilligt
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Die folgenden Modellprojekte/Träger wurden als mögliche Nachrücker identi-
fiziert:

Bildungsvereinigung (BV) Ar-
beit und Leben Sachsen- Anhalt
e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Sachsen-Anhalt

Stiftung Sozialpädagogisches
Institut >Walter May< (SPI)

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin 46 264 Euro

Freiwilligen-Agentur
Halle-Saalkreis e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Sachsen-Anhalt 57 632 Euro

Träger Themencluster Bundesland/Sitz des Trägers
Stuttgarter Jugendhaus gGmbH Auseinandersetzung mit

historischem und aktuellem
Antisemitismus

Baden-Württemberg

Aktion Sühnezeichen Friedensdienstee.V. Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

bundesweit

Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

länderübergreifend

AGJF Baden-Württemberg (Arbeits-
gemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-
Württemberg e.V.)

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Baden-Württemberg

ALBATROS Gesellschaft für soziale und
gesundheitliche Dienstleitungen mbh

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Berlin

EN PAZ – die junge Community
der Stiftung Friedensbewegung

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

länderübergreifend

Aktionsgemeinschaft bewegungs-
orientierte Sozialarbeit e.V. (AGBS)

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Hessen

BruderhausDiakonie Jugendhilfen
Deggingen, Future Jugendberufshilfe

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Baden-Württemberg

Kreisjugendring Rems-Murr e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Baden-Württemberg

AWO Arbeit & Qualifizierung UG Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Nordrhein-Westfalen

Amadeu Antonio Stiftung Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Mecklenburg-Vorpommern

Verein für Kinder- und Jugendkultur-
sozialarbeit Zirkus Internationale e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Träger Themencluster Bundesland/
Sitz des Trägers

Haushaltsmittel
in 2011 sofern
bereits beantragt
und bewilligt
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Käpt’n Browser gGmbH Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Sachsen

Netzwerk für Demokratie und Courage
(NDC)

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Mecklenburg-Vorpommern

casablanca gGmbH Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt
e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

bundesweit

INA gGmbH/ Institut für den Situations-
ansatz/Kinderwelten

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

bundesweit

vogelsang ip gemeinnützige GmbH Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Nordrhein-Westfalen

Deutsch-NiederländischeHeimvolkshoch-
schule e.V. Europahaus Aurich

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Niedersachsen

Lichtstube e.V. Hechingen/Trägerverein
Freies Kinderhaus e.V. Nürtingen/IRIS
e.V. Tübingen

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Baden-Württemberg

KatholischeErwachsenenbildung imLand
Sachsen-Anhalt e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Sachsen-Anhalt

Jugendhilfe und Schule e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Nordrhein-Westfalen

Evangelische Akademie Mecklenburg-
Vorpommern (EAMV)

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Mecklenburg-Vorpommern

JuCo Soziale Arbeit gGmbH Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Sachsen

Fränkisches Bildungswerk für Friedens-
arbeit e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Bayern

Neuss-Kultur e.V. – Geschäftsstelle Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Nordrhein-Westfalen

Träger Themencluster Bundesland/Sitz des Trägers
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Die folgenden Modellprojekte/Träger wurden nicht zur Antragstellung aufge-
fordert:

Träger Themencluster Bundesland/Sitz des Trägers
Landesvereinigung kulturelleKinder- und
Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. – .lkj)

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Sachsen-Anhalt

cultures interactive e.V. Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Thüringen

HATiKVA e.V. Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Sachsen

Kulturschmiede Bremen e.V.
Schnürschuh Theater

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Bremen

VIA Bayern Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Bayern

StreetGriot Medienpädagogik e.V. Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Berlin

Förderverein Dr. Margarete Blank e.V. Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Sachsen

American Jewish Committee Berlin Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Berlin

Jugendring Hagen e.V. Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Nordrhein-Westfalen

Land und Leute e.V. Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Mecklenburg-Vorpommern

Wuppertaler Initiative
für Demokratie und Toleranz e.V.

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Nordrhein-Westfalen

Adolf-Bender-Zentrum Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Saarland

Landesverband der Volkshochschulen
Sachsen-Anhalt

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Sachsen-Anhalt

Evangelische Landeskirche in Baden –
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Baden – Arbeitsstelle Frieden –

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Baden-Württemberg

Aktion 3.Welt Saar e.V. Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Saarland
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Landesjugendring
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Mecklenburg-Vorpommern

Wilhelm-Leuschner-Stiftung Auseinandersetzung mit
historischem und aktuellem
Antisemitismus

Bayern

Diakonisches Werk im Landkreis
Jerichower Land e.V.

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Sachsen-Anhalt

Europazentrum Brandenburg-Berlin
(EZBB) des europäischen Regionalen
Fördervereins e.V.

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Brandenburg

MANNE e.V. Potsdam Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Brandenburg

JiM – Die Jugendinitiative e.V. Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Thüringen

Power for Peace (PfP) e.V. Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Bayern

Soziale Bildung e.V. Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Mecklenburg-Vorpommern

Verbund Sozialpädagogischer Projekte
e.V.

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Sachsen

Triade GbR Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Sachsen

Arbeitsgemeinschaft
Tage Ethischer Orientierung

Auseinandersetzung mit
rechtsextrem orientierten
Jugendlichen

Mecklenburg-Vorpommern

Turmvilla e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Sachsen

Amaro Drom e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Berlin

Haus Neuland e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Nordrhein-Westfalen

Verband binationaler Familien
und Partnerschaften, iaf e.V.

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Sachsen

jfc Medienzentrum (Jugendfilmclub Köln
e.V. – Medieninformationszentrum)

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Nordrhein-Westfalen

SOS Kinderdorf e.V., SOS- Kinder- und
Jugendhilfen Göppingen

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Baden-Württemberg

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband
Bremen e. V

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Bremen

Träger Themencluster Bundesland/Sitz des Trägers
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DeutschLateinamerikanischeGesellschaft
Saar e.V.

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Saarland

Verein zur Förderung ganzheitlicher
Bildung e.V.

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Niedersachsen

kargah.e.V. – Verein für interkuturelle
Kommunikation, Migrations- und Flücht-
lingsarbeit

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Niedersachsen

Stiftung Begegnungsstätte Gollwitz Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Brandenburg

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft“

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Berlin

Interkultureller Rat in Deutschland e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Hessen

Hillersche Villa e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Sachsen

RAA Berlin Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Berlin

CJD (Christliches Jugenddorfwerk
Deutschlands e.V.) Nienburg

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Niedersachsen

Chinelo-Theaterhaus e. V Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Bremen

Stiftung Sozialpädagogisches Institut
>Walter May< (SPI)

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Berlin

Schulverein DIALOG-Institut
Dr. Kilian

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Hessen

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Nordrhein-Westfalen

Kolping-Bildungswerk Württemberg e.V.
(KBW)

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Baden-Württemberg

GWA St. Pauli e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Hamburg

Internationaler Bund, Freier Träger der
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Hessen

DGB-Jugend Baden-Württemberg Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Baden-Württemberg

Show Racism theRed Card – Deutschland
e.V.

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Bayern

Ensible e.V. Schmallenberg Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Nordrhein-Westfalen

Eigenbetrieb Bildung und Kultur Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Hessen

St. Josefspflege Mulfingen gGmbH Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Baden-Württemberg

Hausder Jugend – Göppinger Jugendheim
e.V.

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Baden-Württemberg

Träger Themencluster Bundesland/Sitz des Trägers
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basa e.V. – Bildungsstätte Alte Schule
Anspach

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Hessen

PfalzAkademie Lambrecht Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Rheinland-Pfalz

Nds. Staatstheater Hannover GmbH –
Schauspiel Hannover/Junges Schauspiel
Hannover

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Niedersachsen

CJD Bildungszentrum Kaiserslautern Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Rheinland-Pfalz

Diakonie Mark Ruhr e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Nordrhein-Westfalen

blu:boks Berlin/Blaues Kreuz in Deutsch-
land e.V.

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Berlin

„Speicher“  e.V. Ueckermünde Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Mecklenburg-Vorpommern

Verein zur Förderung von Kunst
und Kultur Blackbox-Production e.V.

Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Brandenburg

Mergener Hof e.V. Zusammenleben
in der Integrationsgesellschaft

Rheinland-Pfalz

Metaversa e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Kulturzentrum Schlachthof e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Hessen

Aktionsgemeinschaft Friedenswoche e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Nordrhein-Westfalen

Naturfreundejugend Niedersachsen Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Niedersachsen

Zusammenschluß bayrischer Bildungs-
initiativen e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Bayern

Kulturbewegt e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Verein Niedersächsischer Bildungs-
initiativen e.V. (VNB) – Geschäftsstelle
NordWest

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Niedersachsen

American Jewish Committee Berlin Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Verein für ganzheitliches Lernen in der
Weiterbildung e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Nordrhein-Westfalen

Träger Themencluster Bundesland/Sitz des Trägers
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Grenzkultur gGmbH in Kooperation
mit Jugendwohnen im Kiez – Jugendhilfe
gGmbH

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Kreisvolkshochschule Norden gGmbH Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Niedersachsen

Friedenskreis Halle e .V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Sachsen-Anhalt

JUKO Marburg e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Hessen

Bürgerstiftung Barnim Uckermark Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Brandenburg

Landesfilmdienst Sachsen für Jugend-
und Erwachsenenbildung e. V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Sachsen

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
gemeinnützige GmbH

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Sachsen

Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH –
Treffpunkt Freizeit

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Brandenburg

Caritasverband Oberberg Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Nordrhein-Westfalen

Verein Mahn- und Gedenkstätten im
Landkreis Ludwigslust e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Mecklenburg-Vorpommern

Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhl-
heide – Landesmusikakademie – gBmbH
(FEZ-Berlin)

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Zentrum für Lebensenergie Berlin e.V.;
Löwenherz – Initiative für Kinder
und Jugendliche

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Demokratie und Integration Brandenburg
e.V./Geschäftsbereich RAA Brandenburg

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Brandenburg

Balance of Power e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Mecklenburg-Vorpommern

Arbeit und Leben Thüringen Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Thüringen

Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft
e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Thüringen

Träger Themencluster Bundesland/Sitz des Trägers
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12. Wie hoch ist die Kofinanzierung der einzelnen Modellprojekte, und wie
setzt sie sich für die einzelnen Projekte zusammen?

Zur Finanzierung der Modellprojekte werden maximal 50 Prozent der Projekt-
ausgaben durch Zuwendungen des BMFSFJ getragen. Die restlichen mind.
50 Prozent der Gesamtausgaben sind zu kofinanzieren. Dazu können Eigen-
mittel der Träger, Mittel der Kommunen und der Länder, sowieanderer Bundes-
ressorts, weitere Drittmittel (z. B. von Stiftungen), EU-Mittel oder Einnahmen
aus dem Projekt herangezogen werden. Degressive Förderanteile der Zuwen-
dung aus diesem Bundesprogramm sind gewünscht, aber nicht zwingend.

Jugend-Sprach- und Begegnungszentrum
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (JSB)

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Mecklenburg-Vorpommern

Netzwerk Politische Bildung Bayern am
Lehrstuhl für Pädagogik der Universität
Augsburg

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Bayern

Balu und Du e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Niedersachsen

Deutsche Gesellschaft für Demokratie-
pädagogik e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Institut Neue Impulse e.V.
c/o FH Potsdam

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Brandenburg

Kinder KINDER e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Niedersachsen

Interessengemeinschaft
Frauen und Familie Prenzlau e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Brandenburg

Gesellschaft für solidarische Entwick-
lungszusammenarbeit Mecklenburg-
Vorpommern (GSE) e.V.

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Mecklenburg-Vorpommern

Projektschmiede gemeinnützige GmbH Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Sachsen

LKJ Thüringen e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Thüringen

Chance – Bildung, Jugend und Sport BJS
gGmbH

Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Berlin

Förderverein pro knicklicht e.V. Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Sachsen

Schabnam Askriy und Betel Habtom Umgang mit Vielfalt
und Differenz im Elementar-
und Primarbereich

Hessen

Träger Themencluster Bundesland/Sitz des Trägers
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13. Welche thematischen Schwerpunkte werden von den einzelnen Modell-
projekten gesetzt?

Im Rahmen des Bundesprogramms werden Modellprojekte in den nachfolgen-
den Themenclustern gefördert.
Themencluster 1
Auseinandersetzung mit historischem und aktuellem Antisemitismus
Unterthemen
! Zeitgemäße Konzepte für die Bildungsarbeit zum Holocaust (erweitert um

historisch politisches Lernen in der Integrationsgesellschaft),
! Aktueller Antisemitismus in der Integrationsgesellschaft.
Themencluster 2
Auseinandersetzung mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen
Unterthemen
! Geschlechterreflektierende Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugend-

lichen,
! Zeitgemäße Konzepte für die Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugend-

lichen,
! Qualifizierte Elternarbeit.
Themencluster 3
Zusammenleben in der Integrationsgesellschaft
Unterthema
! Ethnisierte Konflikte in der Integrationsgesellschaft.
Themencluster 4
Umgang mit Vielfalt und Differenz im Elementar- und Primarbereich
Unterthemen
! Historisches Lernen mit Grundschulkindern,
! Umgang mit Vielfalt und Differenz im Elementar- und Primarbereich.

14. Nach welchen Kriterien erfolgte die Auswahl der zu bewilligenden Mo-
dellprojekte, und wer war an dieser Auswahl beteiligt, und wer traf die
letztendliche Entscheidung der Auswahl?

Die wesentlichen Bewertungskriterien wurden im Aufruf zum bundesweiten
Interessenbekundungsverfahren veröffentlicht.
Hierbei handelt es sich um:
! Passfähigkeit zum Themencluster und Unterthema,
! Schlüssigkeit der Problemlage mit dem Handlungsbedarf im Aktionsraum,
! Zielorientierung sowie deren Übereinstimmung zum Problemaufriss und

Handlungsbedarf,
! Zielgruppenrelevanz und deren Beteiligung,
! Strategische und operative Einbindung von Kooperations- und Netzwerk-

partnern,
! Modellhaftigkeit und Innovationsgehalt,
! Weiterführungsperspektiven nach der Bundesförderung,
! Transferstrategien zur Übertragbarkeit,
! Beitrag zur Kofinanzierung,
! Aussagefähigkeit des fachlichen Votums.
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Die eingereichten Interessenbekundungen wurden durch Expertinnen und Ex-
perten bewertet und im Anschluss daran den beteiligten Bundesländern vorge-
legt. Den Letztentscheid hat das BMFSFJ.

15. Von wie vielen Trägern von Modellprojekten liegen Unterschriften unter
der „Demokratieerklärung“ vor, und wie viele Träger von Modellprojek-
ten haben Bedenken gegen diese Erklärung geäußert, und von wie vielen
Trägern von Modellprojekten fehlt die Unterschrift?

Die Modellprojekte unterzeichnen bereits im Rahmen der Antragstellung die
Demokratieerklärung, d. h. diese ist Bestandteil desAntragsvordrucks. Diebis-
her bewilligten 19 Modellprojekte sowie weitere elf Modellprojekte, die sich
aktuell in der Antragsprüfung befinden, haben die Demokratieerklärung ge-
zeichnet. Uns ist bisher nicht bekannt, dass einer der Träger von Modellprojek-
ten die Demokratieerklärung nicht zeichnen will.

16. Welche Beratungsnetzwerke werden im Rahmen des Programmbereichs
„Förderung und Unterstützung qualitätsorientierter Beratungsleistungen in
den landesweiten Beratungsnetzwerken“ mit welcher Summe gefördert?

Alle 16 Länder und damit alle 16 landesweiten Beratungsnetzwerke haben
2011 einen Antrag für den Bewilligungszeitraum 1. Januar 2011 bis 31. De-
zember 2013 zur Förderung und Unterstützung qualitätsorientierter Beratungs-
leistungen gestellt.
Die Zuwendungshöhen gestalten sich antragsgemäß wie folgt:

* Die Zuwendungsbescheide für die Länder Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern sind nicht rechtskräftig, da die Zuwendungsempfänger Wider-
spruch eingelegt haben.

Land Zuwendungshöhen im Jahr 2011
Baden-Württemberg 250 000,00 Euro
Bayern 250 000,00 Euro
Berlin* 250 000,00 Euro
Brandenburg 250 000,00 Euro
Bremen 141 720,00 Euro
Hamburg 200 000,00 Euro
Hessen 250 000,00 Euro
Mecklenburg-Vorpommern* 250 000,00 Euro
Niedersachsen 250 000,00 Euro
Nordrhein-Westfalen 250 000,00 Euro
Rheinland Pfalz 208 000,00 Euro
Saarland 250 000,00 Euro
Sachsen 250 000,00 Euro
Sachsen-Anhalt 250 000,00 Euro
Schleswig-Holstein 250 000,00 Euro
Thüringen 250 000,00 Euro
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17. Wie setzen sich die bewilligten Beratungsnetzwerke in den einzelnen
Bundesländern zusammen?

19. An welche Landesstellen sind die Beratungsnetzwerke jeweils angebun-
den?

Die Fragen 17 und 19 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Die Landeskoordinierungsstelle bestimmt die Zusammensetzung des landes-
weiten Beratungsnetzwerkes. In den landesweiten Beratungsnetzwerken wer-
den die staatlichen und nichtstaatlichen Ressourcen und Kompetenzen eines
Landes gebündelt, damit ein professionelles Angebot zur Verfügung gestellt
werden kann.
Hierzu gehören u. a Expertinnen und Experten aus:
! Ministerien, Ämtern, Räten, Dezernaten, Ausschüssen, Arbeitsstellen,

Landeszentralen,
! Stiftungen, Netzwerken,
! Beratungsprojekten nichtstaatlicher Organisationen (z. B. Mobile Bera-

tungsteams und Opferberatungsstellen),
! (Jugend-)Sozialarbeit, den Jugendverbänden, der Justiz, der Polizei, der

Medizin und der Psychologie, Mediation,
! Wissenschaft und Forschung,
! zivilgesellschaftlichen Initiativen u. v. a. m.
Die jeweiligen Zusammensetzungen der 16 landesweiten Beratungsnetzwerke
sowie die Anbindung der 16 Landeskoordinierungsstellen orientieren sich an
den Erfahrungen aus dem Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie“ und
sind unter www.kompetent-fuer-demokratie.de/beratung_vor_ort_4.html veröf-
fentlicht.

18. Wie hoch ist die Kofinanzierung für die Beratungsnetzwerke in den ein-
zelnen Bundesländern?

Die Länder bringen mindestens 20 Prozent der dem Land zur Verfügung ge-
stellten Bundesmittel als Kofinanzierung ein. Die Länder stellen zudem sicher,
dass der Qualifizierungsprozessdurchgeführt wird und darüber hinaus notwen-
dige Finanzmittel zur Sicherung der Arbeit im Beratungsnetzwerk zur Ver-
fügung stehen.
Damit der Einsatz der Mobilen Beratungsteamsvor Ort über den gesamten Pro-
grammverlauf gewährleistet werden kann, bestehen die folgenden Finanzie-
rungsmöglichkeiten: anteilige Finanzierung von Personal- und Sachkosten der
im Beratungsnetzwerk befindlichen Träger/anteilige Finanzierung von kon-
kreten Aufwendungen für die Einsätze der Mobilen Beratungsteams.
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20. Von wie vielen Trägern bzw. Beteiligten an Beratungsnetzwerken liegen
Unterschriften unter der „Demokratieerklärung“ vor, und wie viele Trä-
ger bzw. Beteiligtean Beratungsnetzwerken haben Bedenken gegen diese
Erklärung geäußert, und von wievielen Trägern bzw. Beteiligten an Bera-
tungs-netzwerken fehlt die Unterschrift?

Die Landeskoordinierungsstellen sind verantwortlich für die Umsetzung des
Bundesprogramms in ihrem Land und damit auch für die Unterzeichnung der
Demokratieerklärung durch geförderte Träger im Beratungsnetzwerk. Wie in
der Antwort zu Frage 16 ausgeführt, haben zwei Länder Widerspruch gegen
den Zuwendungsbescheid eingelegt.

21. Ist eine Evaluation des gesamten neuen Bundesprogramms geplant?
Wenn ja, wer übernimmt diese Evaluation für die einzelnen Programm-
bereiche, und wann sollen erste Zwischenergebnisse vorgelegt werden?

Die Programmevaluation wird – analog wie in den Vorgängerprogrammen
VIELFALT TUT GUT und kompetent. für Demokratie – durch das Deutsche
Jugendinstitut (DJI), Außenstelle Halle, übernommen. Die Wissenschaftlichen
Begleitungen zu den Lokalen Aktionsplänen und Modellprojekten werden
aktuell ermittelt. Erste Ergebnisse sind Mitte 2012 zu erwarten. Diese werden
auf der Programmhomepage www.toleranz-foedern-kompetenz-staerken.de
veröffentlicht.

22. Gibt es einen Beirat zum Bundesprogramm, und wenn ja, wie setzt sich
dieser Beirat zusammen?

Ein Beirat zum Bundesprogramm ist nicht geplant.



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

Ko
rre
ktu
r

Korrektur

Se
ite

 2
7,

 A
pr

il 
14

, 2
01

1,
 /d

at
a/

bt
_v

or
ab

/1
70

53
30

.fm



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

Ko
rre
ktu
r

Korrektur

Se
ite

 2
8,

 A
pr

il 
14

, 2
01

1,
 /d

at
a/

bt
_v

or
ab

/1
70

53
30

.fm
, F

ra
m

e

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

!"#$%&'"()*#+,"%$-.) !(#&/%-&'")!"#0120)
345)6-'78"(9:,") $%&$'&($!!)

*"%&'7#%%";8<"'7#+.)#+,)*"(9&'$)
,"%)=#%%&'#%%"%)<>()?-;979"@)A"+9:("+@)?(-#"+)#+,)B#."+,)C325)=#%%&'#%%D))

-D) E#),";)=+$(-.),"()=F.":(,+"$"+)!:(:$'"")*G(@)H-(/#%)I(>F"7@)J&/'-(,)
K:7%@)L"9$"("()=F.":(,+"$"()#+,),"()?(-/$9:+),"()M!NOMAN)%:L9"),"())
=F.":(,+"$"+)H9(9-;)I(#P@)?7:(9-+)*"(+%&'+"9,"(@)!(5)A$"<-+)Q#88"($@)
L"9$"("()=F.":(,+"$"()#+,),"()?(-/$9:+),"()?!K)
R)!(#&/%-&'")34O112S)R)

K(:.(-;;")E#()*"/G;8<#+.)T:+)8:79$9%&'";)JU$(";9%;#%))
L"9$"("+$L9&/"7+)#+,)%$G(/"+)

FD) E#),";)=+$(-.),"()=F.":(,+"$"+)AV+/")Q9U@)!-+9"7-)W:7F")CX"98E9.D@))
K"$(-)M(:+"@)L"9$"("()=F.":(,+"$"()#+,),"()?(-/$9:+),"()AK!)
R)!(#&/%-&'")34O2YZ4)R)

!";:/(-$9":<<"+%9T")."."+)H"+%&'"+<"9+,79&'/"9$)R)[9T97."%"77%&'-<$79&'")
=(F"9$)."."+)Q"&'$%"U$(";9%;#%)+-&''-7$9.)#+$"(%$>$E"+)

&D) E#),";)=+$(-.)=F.":(,+"$"+)N77-)B"78/"@)B-+)W:($"@)H-$$'9-%)65)
*9(/L-7,@)L"9$"("()=F.":(,+"$"()#+,),"()?(-/$9:+)!\J)X\]WJ5)
R)!(#&/%-&'")34O2^10)R)

=#%"9+-+,"(%"$E#+.);9$)Q"&'$%"U$(";9%;#%)T"(%$G(/"+)R))
*#+,"%8(:.(-;;")."."+)Q"&'$%"U$(";9%;#%)-#%F-#"+)#+,)T"(%$"$9."+)

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

! "#"!

!"# $%#!&'#()*+,-#!&+#(.-&/+!)&*&)#011,#2&134&5#2,)#6/+*&5#78,),#9/1$&5##
:&8*&+&+#(.-&/+!)&*&+#%)!#!&+#;+,4*8/)#7<=#><?6=@#
A#7+%B4C,BD&#EFGHIIH#A#

(+.&8*#JK+#7&'/4+,*8&#%)!#L&)CBD&)+&BD*&#.+,%BD*#M&+*+,%&)#A##
6&8)&#M&+!,BD*C4%1*%+#8)#!8&#N+/O&4*&#-&-&)#P&BD*C&Q*+&'8C'%C#*+,-&)#

&"# $%#!&'#()*+,-#!&+#(.-&/+!)&*&)#L/)84,#>,$,+5#RS&)TUD+8C*8,)#68)!1&+5#
V/'#6/&)8-C5#:&8*&+&+#(.-&/+!)&*&+##
%)!#!&+#;+,4*8/)#WX?7?<R#YZG7<=#9PX?=?@#
A#7+%B4C,BD&#EFG[H\[#A#

7,%&+,%J-,.&#7&'/4+,*8&C*]+4%)-#A#78&#(%C&8),)!&+C&*$%)-#'8*##
+,CC8C*8CBD&)5#,)*8C&'8*8CBD&)#%)!#'&)CBD&)J&8)!18BD&)#^,1*%)-&)##
-&C,'*-&C&11CBD,J*18BD#,)-&D&)#%)!#!8&#;_+!&+3+/-+,''&#!&C#W%)!&C#
!,),BD#,%C+8BD*&)#

#



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

! "#"!

!"#$%&'()*#

$%&!'()*+,&!-&%.&(!/01!2%&!34(!5&67).&8)*&9%.90.:!;%(<.&8)*&9%.90.:!*&=%,%>"
.&9!?8)*&9%.90.:!'()%.&9%)%.90.!0(2!%(.,&./9)!34(!,*0@@&(A&B4,&(&*!C&("
.67&(1&%(2=%67<&%)! /0.,&7&(2&(! D&1/7*&(! 1E*! &%(&! 1*&%7&%)=%67&! 0(2! )4=&*/()&!
D&.&==.67/1)! 7%(! 0(2! .&)B&(! .%67!9%)! 2&(! 2/,&,&(! %(%)%%&*)&(! F*4,*/99&(! 2&*!
G0(2&.*&,%&*0(,! /0.&%(/(2&*:! %(.A&.4(2&*&! 9%)! 2&(! A%.7&*%,&(! F*4,*/99&(!
HIJ?;K';L! LML!DMLN! O0,&(2! 1E*! I%&=1/=):! L4=&*/(B! 0(2! $&94<*/)%&P! 0(2!
H<49@&)&()N! 1E*!$&94<*/)%&! Q!G&*/)0(,.(&)B-&*<&!,&,&(!5&67).&8)*&9%.90.P!
.4-%&! 9%)! 2&(! 349! GCKRKO! (&0! <4(B%@%&*)&(! F*4,*/99&(! HLS;?5'TU!
KV5$?5T!Q!WSCF?L?TU!RLX5W?TP!0(2!HJ(%)%/)%3&!$&94<*/)%&!.)+*<&(NP!
$/A&%!A&,*EY)!2&*!'()*/,!2&*!W4/=%)%4(.1*/<)%4(&(!2&(!'(./)B!2&*!G0(2&.*&,%&"
*0(,:!(%67)!(0*!2&(!W/9@1!,&,&(!5&67).&8)*&9%.90.:!K*&92&(1&%(2=%67<&%)!0(2!
2/9%)!%(!I&*A%(20(,!.)&7&(2&!F7+(49&(&!14*)B0.&)B&(:!.4(2&*(!/067!R)*/)&,%&(!
0(2!F*4,*/99&!B0*!G&<+9@10(,!34(!;%(<.&8)*&9%.90.!0(2!*&=%,%>.&9!?8)*&"
9%.90.! B0! &()-%6<&=(N! $%&! '()*+,&! 2&*! S@@4.%)%4(.1*/<)%4(&(! .&7&(! 2&9,&"
,&(EA&*!%(!2&*!I&*9%.670(,!A&.)&7&(2&*!F*4,*/99&!,&,&(!5&67).&8)*&9%.90.!
9%)! /(2&*&(! F*4,*/99&(! B0*! ?8)*&9%.90.A&<+9@10(,! 2%&! D&1/7*! &%(&*! I&*"
7/*9=4.0(,! 34(! 5&67).&8)*&9%.90.:! 5/..%.90.! 0(2! ,*0@@&(A&B4,&(&*! C&("
.67&(1&%(2=%67<&%)N! U02&9! 3&*=/(,)&(! 2%&! M()&*.67%&2&! %(! '0.9/Y:! G&2*4"
70(,.@4)&()%/=! 0(2!?*.67&%(0(,.14*9&(! 2%11&*&(B%&*)&! R)*/)&,%&(! 2&*!G&<+9@"
10(,N!$%&.&!'()*+,&!14*2&*(!&%(&!K4<0..%&*0(,!/01!2%&!G&<+9@10(,!2&.!5&67)."
&8)*&9%.90.N! $&*! '()*/,! /01! $*06<./67&! Z[\]^^]! -&(2&)! .%67! B02&9! /067!
,&,&(!2%&!2&(!F*4_&<))*+,&*(!%9!5/79&(!2&.!G0(2&.@*4,*/99.!HLS;?5'TU!
KV5$?5T! Q! WSCF?L?TU! RLX5W?TP! /A3&*=/(,)&! ?*<=+*0(,! B0*! I&*1/."
.0(,.)*&0&N!

+"#,-./01#

U0!G067.)/A&!/!

!""#$%&'(&)'!"*+#,)'#-.'/+-01)#0$&'2345567'%8*'(&"'9*8%%&"'(&+':+#1;
*8<"&"' (&+' =/>4=9>' -"(' :/?' ,&,&"' (8&' 9*8%%&"' (&+' :+#1*8<"&"' 9?/@'
/AB'CADEBF'-"('GHD/DA9'IJ4/AB'KLHDBDF'

U0!G067.)/A&!A!

!MN&$"-",' (&)' !"*+#,)' #-.' /+-01)#0$&' 2346OP3' %8*' (&"' 9*8%%&"' (&+'
:+#1*8<"&"' (&+' =/>4=9>' -"(' :/?' ,&,&"' (8&' 9*8%%&"' (&+' :+#1*8<"&"'
9?/@'/AB'CADEBF'-"('GHD/DA9'IJ4/AB'KLHDBDF'

U0!G067.)/A&!6!

!MN&$"-",' (&)' !"*+#,)' #-.' /+-01)#0$&' 2346J5Q' %8*' (&"' 9*8%%&"' (&+'
:+#1*8<"&"' (&+' =/>4=9>' -"(' :/?' ,&,&"' (8&' 9*8%%&"' (&+' :+#1*8<"&"'
9?/@'/AB'CADEBF'-"('GHD/DA9'IJ4/AB'KLHDBDF'

U0!G067.)/A&!2!

!MN&$"-",' (&)' !"*+#,)' #-.' /+-01)#0$&' 2345PP5' %8*' (&"' 9*8%%&"' (&+'
:+#1*8<"&"' (&+' =/>4=9>' -"(' :/?' ,&,&"' (8&' 9*8%%&"' (&+' :+#1*8<"&"'
9?/@'/AB'CADEBF'-"('GHD/DA9'IJ4/AB'KLHDBDF'

U0!G067.)/A&!&!

!MN&$"-",' (&)' !"*+#,)' #-.' /+-01)#0$&' 23475O7' %8*' (&"' 9*8%%&"' (&+'
:+#1*8<"&"' (&+' =/>4=9>' -"(' :/?' ,&,&"' (8&' 9*8%%&"' (&+' :+#1*8<"&"'
9?/@'/AB'CADEBF'-"('GHD/DA9'IJ4/AB'KLHDBDF'



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

! "#"!

!"#$%&'()*&+,')#

$%&'()*)+!,'-!$)./0+-! 0*1!2/*34-03('! 567##89! -:;<'!$))0(='! ,'/!$)./>+'!
0*1!2/*34-03(')!5678?@6A!5678B#CA!567#@@#!*),!5679#?9D!

-"#./0&')#

E*/,')!)<3(.!'/F/.'/.D!



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

! "#"!

!"#$%&'##"()*"%&'+,-

$%&!'()*%+,-.!/011%!2%+3415%6%)7!

-8! *%)!9),&-.!-(:!$&(3;+-34%!<=>??@A!-)B()%4C%)7!

28! *%)!9),&-.!-(:!$&(3;+-34%!<=>@DE=!-2B(1%4)%)7!

38! *%)!9),&-.!-(:!$&(3;+-34%!<=>@F?#!-2B(1%4)%)7!

*8! *%)!9),&-.!-(:!$&(3;+-34%!<=>?EE?!-2B(1%4)%)G!

%8! *%)!9),&-.!-(:!$&(3;+-34%!<=>A?DA!-2B(1%4)%)7!

'%&15)7!*%)!EG!9H&51!AF<<!

!"#$%&''()&''$*+#$,-./0/"1$2"3/4#"31$,#-&"3$&35$6&7"35$

2/8900"$:-&#/'();$
I0&+5,B%)*%!

$
!

$
!

<(;)-#5$=40'$
'%&534,%&+,-,,%&!

2>3;"$?/@$
'%&534,%&+,-,,%&!

,04#/-3$A"#3'()3"/5"#$
'%&534,%&+,-,,%&!

!/-3-$B40C"$
'%&534,%&+,-,,%&5)!

D43/;-$:-C-#$
'%&534,%&+,-,,%&5)!

$
!



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

! "#"!

!"#$%&'()"#(*+,"-#)."'".(/%0&1#)(2-345(67.0"(8$95(:3-#$1.(!"#.4%&."$)"#5(;$1.1(
<-3="(>.)(?-.$01(@1=1#(

*A(*33,"B"$."#(C"$3(

DA( E+"#F"$4>.,(

$%&! '()&*+! *,-! $&,./0*.1%! 2345567! 8,&9%! :(! 9%&!
;3<!=:)>,(+!9%0!$%,)0.1%(!?,(9%0)*+%0!*@!73<!A*(,*&!
7B22! 9%@! ',00.1,00! -C&! D*@:E:%F! =%(:G&%(F! D&*,%(!
,(9! A,+%(9! >,&! -%9%&-C1&%(9%(!?%&*),(+! 0G8:%! 9%@!
H((%(*,00.1,00F! 9%@! I%.1)0*,00.1,00F! 9%@! J*,0"
1*E)0*,00.1,00! ,(9! 9%@! ',00.1,00! -C&! '&K%:)! ,(9!
=G>:*E%0!>,&!L:)K%&*),(+!CK%&8:%0%(<!

$%&! '()&*+! *,-! $&,./0*.1%! 2346;#3! 8,&9%! :(! 9%&!
;3<!=:)>,(+!9%0!$%,)0.1%(!?,(9%0)*+%0!*@!73<!A*(,*&!
7B22! 9%@! ',00.1,00! -C&! D*@:E:%F! =%(:G&%(F! D&*,%(!
,(9! A,+%(9! >,&! -%9%&-C1&%(9%(!?%&*),(+! 0G8:%! 9%@!
H((%(*,00.1,00F!9%@!=MG&)*,00.1,00F!9%@!J*,01*E)0"
*,00.1,00!,(9!9%@!',00.1,00!-C&!?:E9,(+F!DG&0.1,(+!
,(9! N%.1(:/-GE+%*K0.1O)>,(+! >,&! L:)K%&*),(+! CK%&"
8:%0%(<!

$%&! '()&*+! *,-! $&,./0*.1%! 2346B5P! 8,&9%! :(! 9%&!
#6<!=:)>,(+! 9%0!$%,)0.1%(!?,(9%0)*+%0! *@! 2<!Q/)G"
K%&!7B2B!9%@!',00.1,00!-C&!D*@:E:%F!=%(:G&%(F!D&*,"
%(! ,(9! A,+%(9! >,&! -%9%&-C1&%(9%(! ?%&*),(+! 0G8:%!
9%@!H((%(*,00.1,00!>,&!L:)K%&*),(+!CK%&8:%0%(<!

$%&! '()&*+! *,-! $&,./0*.1%! 2345##5! 8,&9%! :(! 9%&!
RB<!=:)>,(+! 9%0!$%,)0.1%(!?,(9%0)*+%0! *@! 2B<! D%K"
&,*&!7B22!9%@!',00.1,00!-C&!D*@:E:%F!=%(:G&%(F!D&*,"
%(! ,(9! A,+%(9! >,&! -%9%&-C1&%(9%(! ?%&*),(+! 0G8:%!
9%@!H((%(*,00.1,00!>,&!L:)K%&*),(+!CK%&8:%0%(<!

$%&! '()&*+! *,-! $&,./0*.1%! 23475;7! 8,&9%! :(! 9%&!
#6<!=:)>,(+! 9%0!$%,)0.1%(!?,(9%0)*+%0! *@! 2<!Q/)G"
K%&!7B2B!9%@!',00.1,00!-C&!D*@:E:%F!=%(:G&%(F!D&*,"
%(! ,(9! A,+%(9! >,&! -%9%&-C1&%(9%(! ?%&*),(+! 0G8:%!
9%@!H((%(*,00.1,00!,(9!9%@!J*,01*E)0*,00.1,00!>,&!
L:)K%&*),(+!CK%&8:%0%(<!

DDA( G"4".'3$%&"#(D.&13'()"#(H-#31,".(

!"#$%&'()#(*+#,'*-./(-01#!234456#

$%&! '()&*+! 9%&! D&*/):G(%(! 9%&! S$T4S=T! ,(9! D$U!
VG@!A*(,*&!7B22!%&/EO&)F!W:(/0"!,(9!I%.1)0%X)&%@:0"
@,0! 0G8:%! :0E*@:0):0.1%&! YX)&%@:0@,0! 0)C(9%(! :@!
/E*&%(! Z:9%&0M&,.1! >,&! -&%:1%:)E:.1! 9%@G/&*):0.1%(!
[&,(9G&9(,(+<! $:%! =)O&/,(+! VG(! NGE%&*(>! ,(9! $%"
@G/&*):%!0G8:%!9:%!Z*1&,(+!9%&![&,(9&%.1)%!,(9!9%0!

I%.1)00)**)%0!0%:%(!8%0%()E:.1%!',-+*K%(!VG(![%0%EE"
0.1*-)! ,(9! UGE:):/<! $:%! ?%/O@M-,(+! 9%0! MGE:):0.1%(!
YX)&%@:0@,0! -:(9%! 9,&.1! %:(%! :()%(0:V%! A,+%(9"! ,(9!
U&OV%():G(0*&K%:)F! 9:%! D\&9%&,(+! 9%0! +%0%EE0.1*-)E:"
.1%(!],0*@@%(1*E)0F!%:(%&!/G(0%^,%()%(!_%&-GE+,(+!
MGE:):0.1!@G):V:%&)%&!=)&*-)*)%(!0G8:%!*,-!?,(9%0%K%"
(%!9,&.1!U&G+&*@@%!,(9!H(:):*):V%(!9%&!?,(9%0@:(:"
0)%&:%(!,(9!9%&!?,(9%0>%()&*E%!-C&!MGE:):0.1%!?:E9,(+!
0)*))<!$%&!'()&*+!,()%&0)C)>)!9:%!J*E),(+!9%&!?,(9%0"
&%+:%&,(+F! &%.1)0%X)&%@:0):0.1%F! E:(/0%X)&%@:0):0.1%!
,(9! :0E*@:0):0.1%! ?%0)&%K,(+%(! +E%:.1%&@*`%(! >,!
K%/O@M-%(<!

',.1!:@!aG*E:):G(0V%&)&*+!0%:!9:%!=)O&/,(+!VG(!NGE%"
&*(>! ,(9! $%@G/&*):%! *E0! >%()&*E%0! ]:%E! 9%&! a:(9%&"!
,(9!A,+%(9MGE:):/!V%&%:(K*&)<!$:%!:@!A*1&!7B2B!*,0+%"
E*,-%(%(!U&G+&*@@%!9%0!?LD=DA!b_HYWD'WN!NTN!
[TNc!,(9!b/G@M%)%()<!-C&!$%@G/&*):%c!0%:%(!K%&%:)0!
0%1&! %&-GE+&%:.1! +%8%0%(<! 'K! 7B22! 8C&9%(! K%:9%!
U&G+&*@@%! (,(@%1&! ,()%&! 9%@!$*.1! bNQWYI'd]!
DeI$YId!f!aQLUYNYd]!=NgIaYdc!-G&)+%-C1&)!
,(9!@:)! 75!L:EE:G(%(!Y,&G!+%-\&9%&)<!$:%!K:01%&:+%(!
'/):V:)O)%(! >,&! YX)&%@:0@,0M&OV%():G(! 8C&9%(! >,"
+E%:.1! *,-! 9:%! ?%&%:.1%! W:(/0%X)&%@:0@,0! ,(9! :0E*"
@:0):0.1%&! YX)&%@:0@,0! *,0+%8%:)%)! ,(9! :(! 9%@!@:)!
8%:)%&%(!P<!L:G<!Y,&G!+%-\&9%&)%(!U&G+&*@@!bH(:):*"
):V%! $%@G/&*):%! 0)O&/%(c! +%KC(9%E)<! aG@ME%@%()O&!
9*>,! 8:&/%! *,.1! 9:%! ?,(9%0>%()&*E%! -C&! MGE:):0.1%!
?:E9,(+!9,&.1! >*1E&%:.1%!L*`(*1@%(!,(9!'(+%KG)%!
9*,%&1*-)!9%@G/&*):%0)O&/%(9<!

ZO1&%(99%00%(! +%K%! 9%&!'(0):%+! 9%&! MGE:):0.1!@G):"
V:%&)%(! =)&*-)*)%(! @:)! %X)&%@:0):0.1%@! J:()%&+&,(9!
'(E*00! >,&! =G&+%<! ]8*&! 1O))%(! :@@%&! (G.1! 9:%!@%:"
0)%(! N*)%(! :1&%(! J:()%&+&,(9! :@! b&%.1)%(c! L:E:%,F!
h%9G.1! V%&>%:.1(%! @*(! :@! E:(/0%X)&%@:0):0.1%(! ?%"
&%:.1! %:(%! _%&9GMME,(+! 9%&! =)&*-"! ,(9! [%8*E))*)%(F!
>,9%@!K%E*,-%!0:.1!9*0!U%&0G(%(MG)%():*E! :(! E:(/0%X"
)&%@%(!Q&+*(:0*):G(%(! E*,)!_%&-*00,(+00.1,)>K%&:.1"
)%(! *,-! +%0.1O)>)%! 62<#BB! U%&0G(%(! +%+%(CK%&! .*<!
7#<#BB!&%.1)0%X)&%@:0):0.1%(!,(9!.*<!6#<73B!U%&0G(%(!
:@!:0E*@:0):0.1%(!?%&%:.1<!

$%&!'()&*+!V%&8%:0)! 0G9*((! *,-! */),%EE%!U&G+&*@@%!
+%+%(!YX)&%@:0@,0!9%&!*(9%&%(!I%00G&)0F!:(0K%0G(9%"
&%! 9*0! U&Gh%/)! b],0*@@%(1*E)! 9,&.1! N%:E1*K%c! 9%0!
?,(9%0@:(:0)%&:,@0! 9%0! H((%&(F! 9*0! 0:.1! 0M%>:%EE! :(!
Q0)9%,)0.1E*(9!-C&!9:%!D\&9%&,(+!9%&!9%@G/&*):0.1%(!
N%:E1*K%! ,(9! +%+%(!YX)&%@:0@,0! %:(0%)>%! 0G8:%! 9*0!
',00)%:+%&M&G+&*@@! bJ%&*,0! *,0! N%&&G&:0@,0! ,(9!
:0E*@:0):0.1%@! D*(*):0@,0! iJ'NHDjc! >,&! ?%/O@M"
-,(+!9%0!:0E*@:0):0.1%(!YX)&%@:0@,0<!$:%!Y:(-C1&,(+!



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

! "#"!

$%&$'!()&*%+)$&!,-''.$%/$0102/0344'!%4!5$0$%+)!6$'!
7%&8'$9.0$4%'4-'! '$%! :-! ;<$0*$/$&=! >30;<$0! )%&3-'!
'$%$&!3-+)!63'!?02/0344!6$'!5-&6$'4%&%'.$0%-4'!@;0!
,0<$%.!-&6!A2:%3*$'!BCDEFA!G!H&.$/03.%2&!-&6!I%$*"
@3*.J! '2K%$! 63'! CDEFA"A2&6$0102/0344! B,-''.%$/!
:-4!D%&'.%$/J!4%.! %)0$&! 3-@! 6$&!,0<$%.'4308.! <$:2"
/$&$&! L3M&3)4$&! :-0! 5$8(41@-&/! 6$'! 12*%.%'+)$&!
D9.0$4%'4-'! :-! <$/0;M$&=! ,-+)! %&! N-8-&@.! K;06$&!
6%$! ?02/0344$! :-0! 5$03.-&/! -&6! ?0(O$&.%2&! 6-0+)!
L3M&3)4$&!:-0!P&.$0'.;.:-&/!O2&!F1@$0&!$9.0$4%'"
.%'+)$0!Q$K3*.!$0/(&:.=!

H4! 7%+).$! 6$0! /$&3&&.$&! D&.K%+8*-&/$&! @206$0.! 6$0!
,&.03/! %&! $%&$4! 6$.3%**%$0.$&! R3.3*2/! 6%$! 5-&6$'0$"
/%$0-&/! -&.$0! 3&6$0$4! 63:-! 3-@S! 63'! D&/3/$4$&.!
/$/$&! T$+).'$9.0$4%'4-'S! U0$46$&@$%&6*%+)8$%.! -&6!
634%.! %&!I$0<%&6-&/! '.$)$&6$!?)(&24$&$! @20.:-@;)"
0$&! -&6! 6%$! $&.'10$+)$&6$&! ?02/0344$! 82&'$V-$&.!
K$%.$0:-$&.K%+8$*&=!,-M$06$4!'2**$!'%+)!6%$!5-&6$'"
0$/%$0-&/! O$0'.(08.! @;0! 6%$! D&.K%+8*-&/! /$$%/&$.$0!
A.03.$/%$&! :-0! 5$8(41@-&/! O2&! 7%&8'$9.0$4%'4-'!
-&6! %'*34%'.%'+)$4!D9.0$4%'4-'! $%&'$.:$&=!>$0! U20"
6$0-&/'83.3*2/! -4@3''.! 3-+)! U20'+)-&/'O20)3<$&!
-&6! L3M&3)4$&! :-! $%&$0! <$''$0$&! I$0&$.:-&/! 6$0!
,8.$-0$!3-@!5-&6$'$<$&$=!>%$!5-&6$'0$/%$0-&/!'2**$!
'+)*%$M*%+)! 63@;0! A20/$! .03/$&S! 63''! '%+)! 6%$! W0(/$0!
O2&! L3M&3)4$&! -&6! ?02/0344$&! :-0! D9.0$"
4%'4-'10(O$&.%2&! -&6! 6$0$&! ?30.&$0! :-0! @0$%)$%.*%+)!
6$42803.%'+)$&! Q0-&6206&-&/! 6$0! 5-&6$'0$1-<*%8!
>$-.'+)*3&6!<$8$&&$&=!

!"#$%&'()#(*+#,'*-./(-01#2345673#

>$0! ,&.03/! 6$0! A?>"U038.%2&! O24! E2O$4<$0! XYZY!
)$<.! :-&(+)'.! 6%$! D0@2*/$! 6$0! O2&! 6$0! 02."/0;&$&!
5-&6$'0$/%$0-&/! %&%.%%$0.$&!5-&6$'102/0344$! /$/$&!
T$+).'$9.0$4%'4-'! -&6! @;0! 6%$! A.(08-&/! 6$0! >$42"
803.%$! )$0O20=! [HIHW,AS! $&.%42&! -&6! BIHD7U,7W!
WPW!QPWJ!)(..$&!%&&2O3.%O$!L26$**102\$8.$!)$0O20"
/$<03+).]! BIHD7U,7W! WPW! QPWJ! )3<$! :-6$4!
6$-.'+)*3&6K$%.!^Y!*283*$!,8.2&'1*(&$!/$@_06$0.=!>%$!
6-0+)! 63'! ?02/0344! B8241$.$&.=! @;0! >$42803.%$J!
/$@_06$0.$&!F1@$0<$03.-&/$&!-&6!L2<%*$&!5$03.-&/'"
.$34'!*$%'.$.$&!$%&$!-&'+)(.:<30!K%+).%/$!,0<$%.=!

H&6$'! *%..$&!O%$*$!W0(/$0!-&.$0!6$0!R-0:@0%'.%/8$%.!6$0!
U%&3&:%$0-&/=! ,&/$'%+).'! 6$0! 3&)3*.$&6$&! ?02<*$4$!
4%.! 20/3&%'%$0.$4!T$+).'$9.0$4%'4-'! <$'.$)$! \$62+)!
8$%&!,&*3''!:-0!D&.K30&-&/S!K%$!&3)$:-!XY=YYY!12*%"
.%'+)! 0$+).'!42.%O%$0.$! A.03@.3.$&! %4! `3)0! XYY^! :$%/"
.$&=! a%&:-! 8244$S! 63''! 0$+).'$9.0$4$! D%&'.$**-&/'"
4-'.$0! -&6! 3**/$4$%&$! ?2*%.%8O$0602''$&)$%.! %&! 6$0!
/$'34.$&!5$O_*8$0-&/!/*$%+)<*$%<$&6!)2+)!O$0<0$%.$.!
'$%$&S!K3'!$%&!$0)$<*%+)$'!T%'%82!@;0!6%$!>$42803.%$!
-&6! 63'! @0%$6*%+)$! N-'344$&*$<$&! %&! >$-.'+)*3&6!
630'.$**$=!

T$+).'$9.0$4%'.%'+)$'! Q$63&8$&/-.! '$%! %&'<$'2&6$0$!
620.! '.308S!K2!6%$!N%O%*/$'$**'+)3@.! '+)K3+)! '$%=!Q$"
036$!)%$0!K(0$!$%&$!@20.K()0$&6$!U_06$0-&/!-&6!'2*%"
6$! U%&3&:%$0-&/! 6$0! ?02/0344$! /$/$&! T$+).'$9.0$"
4%'4-'!<$'2&6$0'!K%+).%/S!'$%!62+)!6%$!A.(08-&/!O2&!
>$42803.%&&$&! -&6! >$42803.$&! 6$0! <$'.$! I$0@3'"
'-&/''+)-.:=! T$+).'$9.0$4%'4-'! '$%! $%&! 82&80$.$'!
12*%.%'+)"K$*.3&'+)3-*%+)$'! ?02<*$4S! 63'! $%&$0! H6$2"
*2/%$! 6$0! P&/*$%+)K$0.%/8$%.! -&6! /0-11$&<$:2/$&$0!
L$&'+)$&@$%&6*%+)8$%.! $&.'10%&/$=! T$+).'$9.0$4$!
'10(+)$&! %)0$&! F1@$0&! 6%$! L$&'+)$&0$+).$! 3<=! D%&$!
I$04%'+)-&/! 26$0! Q*$%+)'$.:-&/! 4%.! 6$4! 7%&8'$9"
.0$4%'4-'! 26$0! H'*34%'4-'! O$0)304*2'$! 6$&!T$+).'"
$9.0$4%'4-'S!O$0'+)*$%$0$!'$%&$!,&3*b'$!-&6!<$)%&6$"
0$!'$%&$!5$8(41@-&/=!

H&! 6%$'$4!A%&&$! @206$0.! 6$0!,&.03/!6%$!5-&6$'0$/%$"
0-&/! -&.$0! 3&6$0$4! 63:-! 3-@S! 63-$0)3@.$! A.0-8.-0$&!
:-0! 5$8(41@-&/! 6$'! T$+).'$9.0$4%'4-'! '2K%$! :-0!
I$04%..*-&/! 6$42803.%'+)$0!c$0.$! :-! '+)3@@$&=!D%&$!
%&'.%.-.%2&$**$!U_06$0-&/!6$0!,0<$%.!4;''$!$04_/*%+).!
K$06$&=!a%$0:-!'2**$!$%&!A.%@.-&/'426$**!:-0!5$8(41"
@-&/!O2&!T$+).'$9.0$4%'4-'!3-@!5-&6$'$<$&$!$%&/$"
0%+).$.! K$06$&=! >%$! @;0! 63'! a3-')3*.'\3)0! XYZZ! /$"
1*3&.$!I$04%'+)-&/!6$0!?02/0344$!/$/$&!T$+).'$9"
.0$4%'4-'! 4%.! 3&6$0$&! ?02/0344$&! :-0!
D9.0$4%'4-'<$8(41@-&/! -&6! 6%$! $&.'10$+)$&6$! N-"
'344$&*$/-&/!O2&!a3-')3*.'.%.$*&!'$%! 0;+8/(&/%/!:-!
43+)$&=!A.3..!6$''$&!'2**$!6%$!U_06$0-&/!6$0!5-&6$'"
102/0344$! /$/$&! T$+).'$9.0$4%'4-'! 3-@! $%&! '2/$"
&3&&.$'! >0$%"W_1@$"L26$**! -4/$'.$**.! K$06$&S! -4!
;<$0!$%&$&!H&&2O3.%2&'.21@!%&&2O3.%O$!L26$**102\$8.$!
-&6!;<$0!$%&$&!A.0-8.-0.21@!*3&/@0%'.%/$!-&6!$.3<*%$0.$!
?02\$8.$!:-!@_06$0&!'2K%$!4%..$*'!$%&$'!H&%.%3.%O.21@$'!
6%$! 8-0:@0%'.%/$! -&6! -&<;02803.%'+)$! 5$3&.03/-&/!
8*$%&$0$0! A-44$&! :-! $04_/*%+)$&=! >%$! L%..$*! @;0!
L2<%*$! 5$03.-&/'.$34'! -&6! F1@$0<$03.-&/''.$**$&!
'2**.$&! -4! d! L%2=! D-02! $0)_).! K$06$&=! N%O%*/$'$**"
'+)3@.*%+)$! ,8.$-0$! 4;''.$&! L%..$*! -&3<)(&/%/! O2&!
6$0! N-'.%44-&/! 6$0! 8244-&3*$&!I$0K3*.-&/! <$3&"
.03/$&!8_&&$&=!>$0!,&.03/!@206$0.!630;<$0!)%&3-'!-=!3=!
6%$! c$%.$0$&.K%+8*-&/! 6$'! E3.%2&3*$&! ,8.%2&'1*3&'!
/$/$&! T3''%'4-'S! 6%$! 82&.%&-%$0*%+)$! DO3*-3.%2&! 6$0!
H&%.%3.%O$&! /$/$&! T$+).'$9.0$4%'4-'! '2K%$! $%&$&!
<-&6$'K$%.$&!W03&'@$0!6$0!<%')$0!$&.K%+8$*.$&!e-3*%"
.(.''.3&6306'! 6$0! ,-'$%&3&6$0'$.:-&/! 4%.! T$+).'$9"
.0$4%'4-'!-&6!Q$K3*.=!,-+)!6%$!L%..$*! @;0!6%$!5-&"
6$':$&.03*$! @;0! 12*%.%'+)$! 5%*6-&/! 6;0@.$&! &%+).! /$"
8;0:.S!'2&6$0&!4;''.$&!$0)_).!K$06$&=!!

5"#$%&'()#(*+#,'*-./(-01#234589:#

>$0!,&.03/!6$0!U038.%2&!>HD!7HERD=!O24!A$1.$4<$0!
XYZY!$08*(0.!:-&(+)'.S!:$)&!`3)0$!&3+)!%)0$4!5$/%&&!
)(..$&! 6%$! 5-&6$'102/0344$! /$/$&! T$+).'$9.0$4%'"
4-'!-&6!:-0!A.(08-&/!6$0!>$42803.%$!&%+).'!O2&!%)0$0!



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

! "#"!

$%&%'(')*! %+)*%,-.(/! 0+%! 12((%)! +)! +13%3!4%567(1%+(!
8+%9!:)%3;%))')*!*%<')&%)!')&!5%+%)!6'=1!&'3=1!&+%!
>+55%)5=16<(9+=1%! $%*9%+(<?35=1')*! 695! >+=1(+*%! ')&!
3+=1(+*%!:)56(@A');(%!@'3!:'5%+)6)&%35%(@')*!7+(!&%3!
%B(3%7%)! C%=1(%)! ,%>%3(%(! >?3&%)/! D+%! ,+51%3+*%)!
E3<613')*%)! @%+*(%)F! &655! %+)%! 96)*<3+5(+*%F! 6'<! &+%!
0(23;')*!%)*6*+%3(%3!:;(%'3%!8?3!G3(!5%(@%)&%!:3,%+(!
&+%!,%5(%!0(36(%*+%! <-3!&+%!E+)&277')*!')&!H'3-=;"
&32)*')*! 9?;69%3! 0(3';('3%)! &%3! %B(3%7%)! C%=1(%)!
5%+/!

I)&%5! 5%+%)! &+%! ,+51%3+*%)! E3<?9*%! ;%+)%5<6995! *%5+"
=1%3(/!J6=1!>+%!8?3!>+%5%)!6'(?3+(23%!')&!*%*%)!,%"
5(+77(%! $%8K9;%3')*5*3'AA%)! *%3+=1(%(%! E+)5(%99')"
*%)!%+)%!3%96(+8!*3?.%!L%3,3%+(')*!6'<F!&+%!%+)%)!C%"
5?)6)@,?&%)! <-3! C%=1(5%B(3%7+5(%)! ,+%(%)! ;K))%/!
M+%3!7-55%!%)(5=19?55%)!*%*%)*%5(%'%3(!>%3&%)F!>?"
@'! &%3! 5?! *%)6))(%! EB(3%7+57'56)56(@! N%&?=1! %+)!
')(6'*9+=1%5!I)5(3'7%)(!&635(%99%F!>%+9!6'5!+17!>%&%3!
O?)@%A(%!A328%)(+8%3!:3,%+(!6,@'9%+(%)!5%+%)!)?=1!&+%!
&63+)! %)(169(%)%! 49%+=15%(@')*! ')(%35=1+%&9+=1%3! 5?!
*%)6))(%3! EB(3%7+57%)! &%)! 3%69%)! P3?,9%7%)! %)("
5A3%=1%/!0(6((&%55%)!5%(@(!&%3!:)(36*!6'<!%+)%!Q%+(%3"
<-13')*! &%3! $')&%5A3?*3677%! *%*%)! C%=1(5"
%B(3%7+57'5! ')(%3! E31K1')*! &%3! <+)6)@+%99%)! RK3&%"
3')*! ')&! 5A3+=1(! 5+=1! *%*%)! &%3%)! :'5>%+(')*! 6'<!
6)&%3%!EB(3%7+57'5,%3%+=1%!6'5/!

I)5,%5?)&%3%! <?3&%3(! &%3! :)(36*F! &%)! <+)6)@+%99%)!
C617%)! &%5! P3?*36775! SLIETR:TU! UVU! 4VU/!
W'*%)&! <-3! L+%9<69(F! U?9%36)@! ')&! D%7?;36(+%X! 8?)!
YZ!6'<![#!\+99+?)%)!E'3?!@'!%31K1%)!')&!&+%!T?;69%)!
:;(+?)5A92)%! ?1)%! >%+(%3%! <+)6)@+%99%! $%965(')*! &%3!
O?77')%)! 6'5@',6'%)!')&! 6)16)&! +)169(9+=1%3!O3+"
(%3+%)! 5(6((!&%5!,+51%3+*%)!G5("Q%5("0=1%765!@'!8%3"
(%+9%)/! D6,%+! 5?99%! &+%! :)(36*5(%99')*! )+=1(! 92)*%3!
6'55=19+%.9+=1! -,%3! &+%! O?77')%)! ')&! T6)&;3%+5%F!
5?)&%3)!6'=1!-,%3!@+8+9*%5%995=16<(9+=1%!U32*%3!%3<?9"
*%)! ;K))%)/! I7!C617%)! &%3! 02'9%! ]! &%5! ,+51%3+*%)!
L+%9<69(A3?*36775! 5?99%! %5! @'! ;%+)%3! L%37+)&%3')*!
&%3! ,+51%3! *%<K3&%3(%)!\?&%99A3?N%;(%! ;?77%)/! D+%!
-,%3!&65!$')&%5A3?*3677!S;?7A%(%)(/!<-3!D%7?;36"
(+%X! *%<K3&%3(%)!\?,+9%)!$%36(')*%)! ')&!GA<%3,%36"
(')*%)! 5?99(%)! 695! &6'%316<(%! :'<*6,%! &%5! $')&%5!
*%<K3&%3(! ')&! @'&%7! 6'<! &+%!>%5(&%'(5=1%)!$')&%5"
92)&%3! 6'5*%&%1)(! >%3&%)/! :'.%3&%7! 8%396)*(! &%3!
:)(36*! &+%! E+)3+=1(')*! %+)%3! H%)(3695(%99%! ,%+! &%3!
$')&%53%*+%3')*! @'3! O??3&+)6(+?)! &%3! ')(%35=1+%&9+"
=1%)! P3?*3677%! 5?>+%! @'3! E)(>+=;9')*! %+)%3! 4%"
567(5(36(%*+%! &%3! 5(66(9+=1%)!:'5%+)6)&%35%(@')*!7+(!
&%3! %B(3%7%)! C%=1(%)/! H'52(@9+=1! 5?99%! %+)%! SV)6,"
12)*+*%!$%?,6=1(')*55(%99%!C%=1(5%B(3%7+57'5F!C65"
5+57'5! ')&! :)(+5%7+(+57'5X! %+)*%3+=1(%(! >%3&%)/! I)!
N%&%7!R699! 5?99%!&+%!0=1>%3A');(5%(@')*!&%3!,+51%3+"
*%)!P3?*3677%!%+)&%'(+*!6'<!&%3!:'5%+)6)&%35%(@')*!
7+(!&%7!C%=1(5%B(3%7+57'5!,9%+,%)!')&!%+)%!L%37+"

5=1')*! &%3! P3?*3677%! 7+(! 6)&%3%)! SEB(3%7+57'5"
,%3%+=1%)X!')(%3,9%+,%)/!

!"#$%&'()#(*+#,'*-./(-01#234!55!#

D%3! :)(36*! &%3! R36;(+?)! DIE! TIJOE/! 8?7! R%,3'63!
]^YY!5(%99(!%+)*6)*5!<%5(F!&+%!-,%3!$')&%5A3?*3677%!
<+)6)@+%3(%)!P3?N%;(%!*%*%)!C%=1(5%B(3%7+57'5!12((%)!
+)!&%)!9%(@(%)!@%1)!W613%)!%+)%!')8%3@+=1(,63%F!&%7?"
;36(+%5(23;%)&%! :3,%+(! *%9%+5(%(! ')&! 5?7+(! 6;(+8! @'!
%+)%3!:'5>%+(')*!&%7?;36(+5=1%3!0(3';('3%)!')&! @'3!
H'3-=;&32)*')*!&%5!C%=1(5%B(3%7+57'5!,%+*%(36*%)/!

I)5?<%3)! 5%+! %5! ')8%35(2)&9+=1F!>63'7!&+%!$')&%53%"
*+%3')*!8?)!&%)!P3?N%;(%)!N%(@(!%+)%!V)(%35=13+<(!')(%3!
%+)%!E3;923')*!8%396)*%F!7+(!&%3!&+%5%!)+=1(!)'3! +13%!
%+*%)%!L%3<655')*5(3%'%!8%35+=1%3)!5?)&%3)!6'=1!+13%!
P63()%3! &636'<1+)! -,%3A3-<%)! 5?99(%)F! ?,! 5+%! )+=1(!
S%B(3%7+5(+5=1%)!0(3';('3%)X!@'@'3%=1)%)!5%+%)/!D+%"
5%! L?3*%1%)5>%+5%! 5%+! @'! C%=1(! 6'<! @6193%+=1%! E+)"
>2)&%! ')&! O3+(+;! *%5(?.%)F! )+=1(! @'9%(@(! 169(%! %+)%!
\%131%+(! &%5!$%+36(5! &%5!$-)&)+55%5! <-3!D%7?;36(+%!
')&! U?9%36)@! _$<DU`! &+%! 8?3*%9%*(%! E3;923')*! <-3!
)+=1(!A36;(+;6,%9F!3%=1(9+=1!,%&%);9+=1!')&!)+=1(!@+%9"
<K3&%3)&/!:'=1!&65!8?)!P3?</!D3/!V93+=1!$6((+5!%35(%99"
(%! C%=1(5*'(6=1(%)! <?37'9+%3%! ;963%! N'3+5(+5=1%! E+)"
>2)&%/!

D%3! EB(3%7+57'56)56(@! &%3! $')&%53%*+%3')*! 5(%99%!
7+(1+)! %+)! ')(6'*9+=1%5! I)5(3'7%)(! @'3! :,>%13! &%"
7?;36(+%*%<213&%)&%3!E)(>+=;9')*%)!&63!')&!<K3&%3%!
5(6((&%55%)! %+)%! 0(+*76(+5+%3')*! ')&! %+)%)! L%3&6=1(!
*%*%)!I)+(+6(+8%)!')&!43'AA%)F!&+%!5%+(!8+%9%)!W613%)!
8%392559+=1%! ')&! %)*6*+%3(%! P63()%3! +)! &%3!:'5%+)6)"
&%35%(@')*! 7+(! &%7! C%=1(5%B(3%7+57'5! 5%+%)/! :'5!
&+%5%7!43')&! <?3&%3(! &%3!:)(36*! 8?)! &%3!$')&%53%"
*+%3')*F!+7!C617%)!&%5!$')&%5A3?*36775!SU?9%36)@!
<K3&%3)!a!O?7A%(%)@!5(23;%)X!6'<!&+%!8?)!&%)!P3?N%;"
(%)!8%396)*(%!$%5(2(+*')*5%3;923')*! %356(@9?5! @'!8%3"
@+=1(%)!')&!5+%!)+=1(!@'!%+)%3!L?36'55%(@')*!&%3!RK3"
&%3')*!@'!76=1%)/!!

6"#$%&'()#(*+#,'*-./(-01#2347!87#

D%3! :)(36*! &%3! R36;(+?)! $bJDJI0! Z^cDIE! 4Cb"
JEJ!8?7! W'9+! ]^Y^!>%+5(! 6'<!C655+57'5F!:)(+5%7+"
(+57'5! ')&! *3'AA%),%@?*%)%! \%)5=1%)<%+)&9+=1;%+(!
695!P3?,9%7%!7+(! *3?.%3!$3+56)@! +)!D%'(5=196)&!1+)/!
0+%!<2)&%)!5+=1!)+=1(!)'3!67!C6)&F!5?)&%3)!?<(7695!+)!
&%3!\+((%! &%3!4%5%995=16<(F!>+%! 6'=1! &%3!$%3+=1(! &%5!
VJ"0?)&%3,%3+=1(%35(6((%35! 4+(1'! \'+*6+! %3*%,%)!
16,%/!b,%3&+%5!5%+%)!&%7?;36(+%<%+)&9+=1%!E+)5(%99')"
*%)! >+%! M?7?A1?,+%! ?&%3! I5967<%+)&9+=1;%+(! %,%)"
<6995! >%+(! 8%3,3%+(%(/! I)! %+)+*%)! 4%,+%(%)! 8%35'=1(%)!
J%?)6@+5! *6)@! *%@+%9(F! %+)%! +&%?9?*+5=1";'9('3%99%!
L?31%335=16<(! @'! %33%+=1%)F! >65! +1)%)! +)! (%+9>%+5%!
6'=1! *%9+)*%/! D+%5! @%+*%! 5+=1! )+=1(! @'9%(@(! +)! &%)!



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

! "#"!

$%&'()*+',(-! .+-! /01! 2-3! )(4&567+72'865864&(-!
9)2778()2-,(-!:8(!;0)+!<='->?!

@(3()! A+)B! .+-! C(-64&(-*(8-3'84&D(85! 2-3! 83(+'+"
,864&! B+58.8()5()! 9(:%'5! BE66(! (-564&8(3(-! (-5,("
,(-,(5)(5(-!:()3(-F!6('G65.()65H-3'84&!%24&!3%--F!68(!
%26! 3(B! '8-D(-! I7(D5)2B! D+BB(! +3()! 86'%B865864&!
B+58.8()5! 6(8?! 1()! J-5)%,! ()D'H)5! (6! &8-,(,(-! *E)!
*%'64&F! 38(! ()&(G'84&(-!K-5()64&8(3(! 8-!J26B%LF!M("
3)+&2-,67+5(-58%'!2-3!N)64&(8-2-,6*+)B(-!2-5()!3(-!
.()64&8(3(-(-! A+)B(-! .+-! NO5)(B86B26! 32)4&!
9'(84&6(5P2-,(-! P2! .():864&(-?! 18(6! .()&%)B'+6(!
%2L()3(B!38(! G(6+-3()(!M(3)+&2-,!32)4&!Q(4&56(O"
5)(B865(-F! 3()(-! RG(),)8**(-! 2-3! J-64&'H,(-! 6(85!
S##T!B8-3(65(-6! SU#!C(-64&(-! P2B!V7*()! ,(*%''(-!
6(8(-?! J24&! 38(! 18**%B8()2-,! .+-! 0)+W(D5(-! ,(,(-!
Q%6686B26F! J-586(B8586B26! 2-3! C(-64&(-*(8-3'84&"
D(85!%'6!;'8-D6(O5)(B>!6(8!-84&5!P8('*E&)(-3?!

1()!J-5)%,!*+)3()5!38(!M2-3(6)(,8()2-,!%2*F!38(!J26"
(8-%-3()6(5P2-,! B85! Q%6686B26F! J-586(B8586B26! 2-3!
,)277(-G(P+,(-()!C(-64&(-*(8-3'84&D(85!%'6!,(6%B5"
,(6(''64&%*5'84&(!1%2()%2*,%G(!D'%)!P2!G(-(--(-!2-3!
B85! M'84D! %2*! 38(!J26)84&52-,! 3()! A=)3()7)+,)%BB(!
%24&! %-P2()D(--(-F! 3%66! (6! 684&! &8()! -84&5! 2B! 0)+"
G'(B(! '(38,'84&! ;%B! )(4&5(-! Q%-3>! &%-3('(! 6+-3()-!
2B!0&H-+B(-(F!38(!:(85!G86!8-!38(!;C855(>!3()!9(6(''"
64&%*5! .()G)(85(5! 6(8(-?! 18(! 7+'85864&(! M8'32-,! P2)!
X()B855'2-,!3(B+D)%5864&()!<2'52)F!Y8.8'4+2)%,(!2-3!
0%)58P87%58+-! 6(8! %26P2G%2(-F!:+G(8! 8-6G(6+-3()(!38(!
G(:H&)5(-! 0)+W(D5(! ,(,(-! Q(4&56(O5)(B86B26! 32)4&!
(8-(!'%-,*)8658,(!2-3!.()'H66'84&(!M2-3(6*=)3()2-,!P2!
.()65(58,(-!6(8(-!2-3!38(!A=)3()7)+,)%BB(!67(P8*864&!
%2*!3(-!<%B7*!,(,(-!Q(4&56(O5)(B86B26!%26,()84&5(5!
:()3(-! BE665(-?! N8-(! X()5(8'2-,! 3()! .()*E,G%)(-!
C855('! %2*! 3(-! <%B7*! ,(,(-! %-3()(! NO5)(B86B26"
*+)B(-! 6+''(! 2-5()G'(8G(-?!Z8()P2! 6+''5(-!38(!A=)3()"
7)+,)%BB(! ;X[N\AJ\]! ]K]! 9K]>! 2-3! ;D+B7("
5(-5?! AE)!1(B+D)%58(>!7)%O86+)8(-58()5()!,(65%'5(5!2-3!
3%6! '(5P5,(-%--5(! 0)+,)%BB! %24&! *8-%-P8(''! G(66()!
%26,(65%55(5!:()3(-F!3%B85!3()!62DP(668.(!J26G%2!.+-!
M()%52-,6-(5P:()D(-! 8-! $(653(2564&'%-3! -84&5! P2!
\%65(-!3()!.+)&%-3(-(-!I5)2D52)(-!8B!V65(-!()*+',(?!
N),H-P(-3! 3%P2! 6(8! (8-! -(2(6! A=)3()7)+,)%BB! P2)!
I5H)D2-,! 3()! Y8.8',(6(''64&%*5! %2*P2'(,(-! 2-3! B85!
WH&)'84&!S#!C8+?!N2)+!%26P265%55(-F!3%6!'+D%'(-![-858%"
58.(-! (8-! 38)(D5(6! J-5)%,6)(4&5! G(8B! M2-3! ,(:H&)(!
2-3! 6+!0)+W(D5(! %24&! 3+)5! ()B=,'84&(F!:+! 38(!<+B"
B2-%'.():%'52-,(-!684&!-84&5!B85!Q(4&56(O5)(B86B26!
%26(8-%-3()6(5P5(-! +3()! (8-! (-567)(4&(-3(6! N-,%,("
B(-5!6+,%)!%D58.!%G'(&-5(-?!1%6!8B!N5%5!3(6!M2-3(6"
8--(-B8-865()82B6! .()%-D()5(! 0)+,)%BB! ;A=)3()2-,!
.+-!0)+W(D5(-!,(,(-!NO5)(B86B26!8-!3(-!-(2(-!M2-"
3(6'H-3()->! 6+''(! %2*! 38(! %'5(-! M2-3(6'H-3()! %26,("
:(85(5F! B85! (-567)(4&(-3! B(&)! C855('-! %26,(65%55(5!
2-3! %2*! 38(! J26(8-%-3()6(5P2-,! B85! 3(B! Q(4&56(O"
5)(B86B26!D+-P(-5)8()5!:()3(-?!X+-!(8-()!Q(,('EG()"

7)E*2-,! (-,%,8()5()! [-858%58.(-! ,(,(-! Q(4&56(O5)("
B86B26! 32)4&! 3(-!X()*%662-,664&25P! 6(8! %GP26(&(-^!
.8('B(&)!BE66(! 8-!(8-()!:()564&H5P(-3(-!2-3!6+'83%"
)864&(-! Z%'52-,! B85! 8&-(-! P26%BB(-,(%)G(85(5! :()"
3(-?!

!!!"# $%&''()*)+,-&)#.&/#-0%1&/+%&).&)#2(34
35,633&#

!"#$%#&'(#)*+,-.#-%/#0,%123-14'#!567789##

1()! [--(-%2664&266F! 3()! Q(4&56%2664&266F! 3()!Z%26"
&%'56%2664&266! 6+:8(! 3()! J2664&266! *E)! J)G(85! 2-3!
I+P8%'(6! &%G(-! 8-! 8&)(-! W(:(8'8,(-! I85P2-,(-! %B!
S_?!CH)P! `TSS! B85! 3(-! I58BB(-! 3()! A)%D58+-(-! 3()!
a1KbaIK!2-3!A10!,(,(-!38(!I58BB(-!3()!A)%D58+"
-(-! I01F! 1[N! \[/<N?! 2-3! MR/1/[I! #Tb1[N!
9QR/N/!38(!J--%&B(!3(6!J-5)%,6!(B7*+&'(-?!

9"#$%#&'(#)*+,-.#-%/#0,%123-14'#!568:;5##

1()! [--(-%2664&266F! 3()! I7+)5%2664&266F! 3()! Z%26"
&%'56%2664&266!6+:8(!3()!J2664&266!*E)!M8'32-,F!A+)"
64&2-,! 2-3! ](4&-8D*+',(%G64&H5P2-,! &%G(-! 8-! 8&)(-!
W(:(8'8,(-! I85P2-,(-! %B! S_?! CH)P! `TSS! B85! 3(-!
I58BB(-! 3()! A)%D58+-(-! 3()! a1KbaIK! 2-3! A10!
,(,(-!38(!I58BB(-!3()!A)%D58+-(-!I01F!1[N!\[/<N?!
2-3!MR/1/[I!#Tb1[N!9QR/N/!38(!JG'(&-2-,!3(6!
J-5)%,6!(B7*+&'(-?!

8"#$%#&'(#)*+,-.#-%/#0,%123-14'#!568<7=##

1()! [--(-%2664&266! &%5! 8-! 6(8-()! cd?! I85P2-,! %B!
S_?!CH)P! `TSS! B85! 3(-! I58BB(-! 3()! A)%D58+-(-! 3()!
a1KbaIK!2-3!A10!,(,(-!38(!I58BB(-!3()!A)%D58+"
-(-!1[N! \[/<N?! 2-3!MR/1/[I! #Tb1[N!9QR/N/!
G(8!I58BB(-5&%'52-,!3()!A)%D58+-!3()!I01!38(!JG'(&"
-2-,!3(6!J-5)%,6!(B7*+&'(-?!

7"#$%#&'(#)*+,-.#-%/#0,%123-14'#!567;;7#

1()! [--(-%2664&266! &%5! 8-! 6(8-()! cd?! I85P2-,! %B!
S_?!CH)P! `TSS! B85! 3(-! I58BB(-! 3()! A)%D58+-(-! 3()!
a1KbaIK!2-3!A10!,(,(-!38(!I58BB(-!3()!A)%D58+"
-(-!1[N! \[/<N?! 2-3!MR/1/[I! #Tb1[N!9QR/N/!
G(8!I58BB(-5&%'52-,!3()!A)%D58+-!3()!I01!38(!JG'(&"
-2-,!3(6!J-5)%,6!(B7*+&'(-?!

="#$%#&'(#)*+,-.#-%/#0,%123-14'#!5697:9##

1()! [--(-%2664&266! 6+:8(! 3()! Z%26&%'56%2664&266!
&%G(-! 8-! 8&)(-! W(:(8'8,(-! I85P2-,(-! %B! S_?! CH)P!
`TSS!B85!3(-!I58BB(-!3()!A)%D58+-(-!3()!a1KbaIK!
2-3! A10! ,(,(-! 38(! I58BB(-! 3()! A)%D58+-(-! I01F!
1[N! \[/<N?! 2-3! MR/1/[I! #Tb1[N! 9QR/N/! 38(!
JG'(&-2-,!3(6!J-5)%,6!(B7*+&'(-?!
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! "#$"!

!"#$ %&'()*+,-.&'/(*0$*+1$%&'()*+,-&',&23
+4--&$45$0&1&'067'&+1&+$8*--97*--$

!"#$%&'())*+,&-.,-%+(&&-#

%&'! ()**+,)**! -.'! /01232&4! 5&627'&64! /'0)&6! )68!
9):&68!&1;-2&,3<!12<!8&6!5<211&6!8&'!/'0=<276&6!8&'!
>%?@>5?!)68!/%A!:&:&6!82&!5<211&6!8&'!/'0=<27"
6&6! 5A%4! %BC! DBEFCG! )68! HIE%EB5! J$@%BC!
KLIECE!82&!(660,1&!8&*!(6<'0:*!0)-!%')+=*0+,&!
#M@NNOPG!

C'! &1;-2&,3<! 12<! 8&6! 5<211&6! 8&'! /'0=<276&6! 8&'!
>%?@>5?!)68!/%A!:&:&6!82&!5<211&6!8&'!/'0=<27"
6&6! 5A%4! %BC! DBEFCG! )68! HIE%EB5! J$@%BC!
KLIECE!82&!(Q3&,6)6:!8&*!(6<'0:*!0)-!%')+=*0+,&!
#M@ORSMG!

C'! &1;-2&,3<! 12<! 8&6! 5<211&6! 8&'! /'0=<276&6! 8&'!
>%?@>5?!)68!/%A!:&:&6!82&!5<211&6!8&'!/'0=<27"
6&6! 5A%4! %BC! DBEFCG! )68! HIE%EB5! J$@%BC!
KLIECE!82&!(Q3&,6)6:!8&*!(6<'0:*!0)-!%')+=*0+,&!
#M@O$NTG!

C'! &1;-2&,3<! 12<! 8&6! 5<211&6! 8&'! /'0=<276&6! 8&'!
>%?@>5?!)68!/%A!:&:&6!82&!5<211&6!8&'!/'0=<27"
6&6! 5A%4! %BC! DBEFCG! )68! HIE%EB5! J$@%BC!
KLIECE!82&!(Q3&,6)6:!8&*!(6<'0:*!0)-!%')+=*0+,&!
#M@NSSNG!

C'! &1;-2&,3<! 12<! 8&6! 5<211&6! 8&'! /'0=<276&6! 8&'!
>%?@>5?!)68!/%A!:&:&6!82&!5<211&6!8&'!/'0=<27"
6&6! 5A%4! %BC! DBEFCG! )68! HIE%EB5! J$@%BC!
KLIECE!82&!(Q3&,6)6:!8&*!(6<'0:*!0)-!%')+=*0+,&!
#M@PNRPG!

/"#0+123'#4-.#$*&&51*&&%-.2'*+,#

%&'! ()**+,)**! -.'! /01232&4! 5&627'&64! /'0)&6! )68!
9):&68! ,0<! 82&! U7'30:&6! 26! *&26&'! ONG! 52<V)6:! 01!
#SG!WX'V!P$##!0Q*+,32&Y&68!Q&'0<&6G!

%0Q&2! -.,'<&! 82&! 6.27'(8+# 4-.# 9:;<9=;! 0)*4! 8&'!
(6<'0:! 8&'! F7032<276*-'0=<276&6! )1-0**&! 82&! C':&Q"
62**&! )68! C6<Z2+=3)6:*1[:32+,=&2<&6! 033&'! H)68&*"
;'7:'011&! 21! H&'&2+,! 8&'! C\<'&12*1)*;'X]&6<276G!
%2&! Q2*,&'2:&6!A'7:'011&! ^UBCD/(D_!_?_!K?_`!
)68! ^=71;&<&6<G! /.'!%&17='0<2&`! *&2&6! )6<&'! &26&1!
%0+,! V)! 8&1! :&1&26*01&6! H)68&*;'7:'011! ^_a"
DCL(Eb! /cL%CLE! d!FaWAC_CEb! 5_eLFCE`!
V)*011&6:&-0**<! Z7'8&6G! E&Q&6! 8&6! 9):&6832+,&6!
*&3Q*<! Z.'8&6! 8012<! 0)+,! C3<&'64! D&,'&'266&6! )68!
D&,'&'! *7Z2&! C'V2&,&'266&6! )68! C'V2&,&'! 06:&*;'7"
+,&6G!%0'.Q&'!,260)*!Z&'8&!8&1!f)6*+,!60+,!g)032"
-2=0<276! )68! f&2<&'&6<Z2+=3)6:! 8&'! 3068&*Z&2<&6!
H&'0<)6:*6&<VZ&'=&!8)'+,!C26-.,')6:!h)032<X<*7'2&6"
<2&'<&'!U&'-0,'&6!&6<*;'7+,&6G!%&'!(6<'0:!*&,&!26*Q&"
*768&'&! 0)+,! 82&! C6<Z2+=3)6:! :&&2:6&<&'! 5<'0<&:2&6!

V)'!H&=X1;-)6:!]76!D26=*&\<'&12*1)*!)68!2*3012*<2"
*+,&1! C\<'&12*1)*! 21! L0,1&6! 8&*! H)68&*;'7"
:'011*! ^B62<20<2]&! %&17='0<2&! *<X'=&6`! ]7'G! E&Q&6!
8&'!/['8&')6:!]76!W78&33;'7i&=<&6!*&2&6!&26&!C\;&'"
<2*&! V)1! 0=<)&33&6! /7'*+,)6:**<068! V)! 5<'[1)6:&6!
)68! C6<Z2+=3)6:&6! 8&*! D26=*&\<'&12*1)*! *7Z2&! &26!
/7'*+,)6:*;'7:'011! V)! 1)*3212*+,&6! 9):&6832+,&6!
)68!K&*+,3&+,<&'Q238&'6!0)-:&3&:<!Z7'8&6G!()Y&'8&1!
Z.'8&6! ]&'*+,2&8&6&! a6326&"A7'<03&! :&6)<V<G! %2&!
b)*011&60'Q&2<!12<!2*3012*+,&6!U&'QX68&6!)68!0)+,!
12<! 62+,<! 7':062*2&'<&6!W)*321&6! *733&!Z&2<&'! 0)*:&"
Q0)<!Z&'8&6G!

%2&!/7'8&')6:!8&'!(6<'X:&!8&'!a;;7*2<276*-'0=<276&6!
60+,! &26&'! 80)&',0-<&6! 26*<2<)<276&33&6! /['8&')6:!
Q&*<211<&'!_'X:&'!8)'+,!8&6!H)68! 3&,6&!106!0Q4!80!
8&'!H)68! 26! 8&6!_,&1&6-&38&'6!L&+,<*&\<'&12*1)*4!
(6<2*&12<2*1)*! )68! /'&18&6-&26832+,=&2<! :')68*X<V"
32+,! 6)'! 21! L0,1&6! &26&'! (6'&:)6:*-)6=<276! <X<2:!
*&26!8.'-&G!%&17='0<2&-['8&')6:!Q2*!0)-!82&!a'<*&Q&6&!
V)'!H)68&*0)-:0Q&! V)! &'=3X'&64! *&2!Z&8&'! VZ&+=1X"
Y2:! 67+,! V)3X**2:G! C26&6! (6<'0:! V)'! e68&')6:! 8&'!
:')68:&*&<V32+,&6!U7':0Q&6!,0Q&!268&*!0)+,!82&!a;"
;7*2<276! Q2*! 80<7! ]&'*X)1<G! B6*7-&'6! ]&'Q3&2Q&! 82&!
%&17='0<2&-['8&')6:! '2+,<2:&'Z&2*&! :')68*X<V32+,!
()-:0Q&!8&'!DX68&'!)68!F711)6&6G!!

%)'+,! 82&! ]76! 8&'! a;;7*2<276! ='2<2*2&'<&! C\<'&12*"
1)*=30)*&3!Z&'8&!*+,32&Y32+,!]76!_'X:&'6!)68!?6<&'"
<'X:&'6! 3&82:32+,! &26&! *+,'2-<32+,&!C'=3X')6:! V)'!U&'"
-0**)6:*<'&)&! ]&'306:<G! f&'! ('Q&2<! 0)-! 8&1! H78&6!
8&*! K')68:&*&<V&*! )68! 8&'! -'&2,&2<32+,! 8&17='0<2"
*+,&6!K')687'86)6:! 3&2*<&4!=[66&!&*!0)+,!*+,'2-<32+,!
Q&*<X<2:&6G!%2&*! *&2! 21!IQ'2:&6! ]&':3&2+,Q0'!12<! 8&'!
A-32+,<!&26&*!j068Z&'=&'*4!]7'![--&6<32+,&6!()-<'X:&6!
&26&! _0'2-<'&)&&'=3X')6:! 0QV):&Q&6G! C6<*;'&+,&68&*!
1.**&!0)+,!-.'!_'X:&'!:&3<&64!82&!*2+,!:&:&6!L&+,<*"
&\<'&12*1)*! &26*&<V<&64! 8&66! 8&'! 5<&)&'V0,3&'! ,0Q&!
&26!L&+,<!80'0)-4!80**!*&26!K&38! -.'!)68!62+,<!:&:&6!
2,6!]&'Z&68&<!Z&'8&G!

%2&!6.27'(8+# 4-.# =>:! &'Z28&'<&4! &*! :&Q&! ]2&33&2+,<!
,0)*,03<*'&+,<32+,4! 0Q&'! Z7,3! 62+,<! 21! L0,1&6! 8&*!
K')68:&*&<V&*! j.'8&6! -.'! &26&! %0)&'-2606V2&')6:!
8)'+,! 8&6!H)68G!%2&! ;732<2*+,&! /'0:&! *&2! i&87+,4! 7Q!
106! &*! Z.6*+,&4! *2+,! 80)&',0-<! -.'! %&17='0<2&*<X'"
=)6:! )68! :&:&6!L0**2*1)*! )68! C\<'&12*1)*! &26V)"
*&<V&6G!j2&'!ZX'&!&26!8&)<32+,&*!52:603!8&'!F7032<276*"
-'0=<276&6!&'-'&)32+,!:&Z&*&6!06*<0<<!&26&*!*+,32+,<&6!
U&'Z&2*&*! 0)-! '&+,<32+,&!j268&'62**&G!bZ0'!,0Q&!82&!
5A%"/'0=<276! 62&! 82&! C\2*<&6V! ]76! 2*3012*<2*+,&1!
C\<'&12*1)*!)68!D26=*&\<'&12*1)*!26!/'0:&!:&*<&33<4!
87+,!,068&3&!&*!*2+,!)1!21!U&':3&2+,!V)1!L&+,<*&\"
<'&12*1)*!][332:!068&'&!A'7Q3&130:&6G!D26=*&\<'&1&!
)68! L&+,<*&\<'&1&! =[66&! 106! 62+,<! 12<! :3&2+,&6!
W2<<&36!Q&=X1;-&64!82&!U&'12*+,)6:!8&'!A'7:'011&!
*&2!26*7-&'6!0Q*73)<!]&'=&,'<G!b)8&1!*&2!V)1268&*<!26!
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! "##"!

$%&'%(! )*+,'&-./! 01!2&%!3*04%56%! 2%*!78(2%9*%,&%*8(,!
:1%*.+8;6! ,%%&,(%6! 9%&%(/! &9'+<&96&9-.%<!8(2! '&(5%<!
=>6*%<&9<89!?&*59+<!%(6,%,%(@86*%6%(A!B8!1%,*:C%(!
9%&! +''%*2&(,9/! 2+99! %9! %(6,%,%(! 2%*! 8*9;*:(,'&-.%(!
7%):*-.68(,%(!28*-.!2%(!(%8%(!D(9+6@!@8*!7%5E<;"
)8(,! F0(! G&(59%>6*%<&9<89! 8(2! &9'+<&9-.%<! =>6*%"
<&9<89!1&9'+(,!(&-.6!@8!%&(%*!H:*@8(,!2%*!I&66%'!@8*!
7%5E<;)8(,! 2%9! J%-.69%>6*%<&9<89! ,%50<<%(! 9%&A!
K&%! @85:()6&,%! =(6?&-5'8(,! 1'%&1%! &(2%9! +8-.! &(90"
)%*(! +1@8?+*6%(A! L(9,%9+<6! 9%6@%! 9&-.! 2&%! M3K"
N*+56&0(! 2+):*! %&(/! 2%(! H+<;)! ,%,%(! J%-.69%>6*%"
<&9<89!+'9!K+8%*+8),+1%!@8!1%6*+-.6%(/!1%&!2%*!(&-.6!
4%2%9! O+.*!F0(!(%8%<!:1%*! 2&%!NP*2%*8(,!2&9586&%*%6!
?%*2%(!<:99%A!

K&%!(+-.!2%<!78(2%9;*0,*+<<!Q$RG=JDSB!NTJ"
K=JS! U! HRI3=$=SB! M$VJH=SW! F0*,%9%.%(%!
7%96E6&,8(,9%*5'E*8(,!+'9!X0*+899%6@8(,!):*!2&%!X%*"
,+1%!F0(!B8?%(28(,%(! '%.(6%!2&%!N*+56&0(!2%*!M3K!
+1A!Y&%*!,%.%!+8-.!2%*!X%*,'%&-.!@8*!$+*&)6*%8%%*5'E"
*8(,!)%.'/!2%((!2&%!=*5'E*8(,!?%*2%!,%*+2%!2&%4%(&,%(!
+1F%*'+(,6/! 2&%! +56&F! ):*! 2&%! K%<05*+6&%! %&(6*E6%(A!
B82%<!1%96%.%!%&(%!2%*+*6&,%!=*5'E*8(,9;)'&-.6!(&-.6!
&(! +(2%*%(! 7%*%&-.%(! ?&%! 2%*! M;0*6)P*2%*8(,! 8(2!
?%*2%! 1%&9;&%'9?%&9%! +8-.! (&-.6! 2%<!78(2! 2%*!X%*"
6*&%1%(%(!+1F%*'+(,6A!K&%9%!Z(,'%&-.1%.+(2'8(,!?%*"
2%!@8!J%-.6!+8-.!F0(!(+<.+)6%(!X%*)+998(,9*%-.6'%*(!
1%<E(,%'6A!L<![1*&,%(!9%&%(!2&%!$*E,%*!F0*!R*6!+8-.!
2+<&6! :1%*)0*2%*6/! 2&%! X%*)+998(,96*%8%! +''! 2%*%*! @8!
1%8*6%&'%(/!2&%!9&-.!+(!&.*%(!3*04%56%(!1%6%&'&,6%(A!K&%!
1%+19&-.6&,6%! 3)'&-.6! )P*2%*%! F&%'<%.*! %&(! H'&<+! 2%9!
I&996*+8%(9!8(2!2%*!\%9&((8(,99-.(:))%'%&A!!

K&%!!"#$%&'()*+")!,-!96%''6%!)%96/!(&%<+(2!1%@?%&)%"
'%/! 2+99! =>6*%<&9<891%5E<;)8(,! %&(%! 2+8%*.+)6%!
D8),+1%! 9%&A!K&%9! 1%2%86%! 4%20-.!(&-.6/! 2+99!<+(! &(!
%&(%! &(96&686&0(%''%! NP*2%*8(,! 28*-.! 2%(! 78(2! :1%*"
,%.%(!<:99%A!L(9,%9+<6!9%&!@8!1%60(%(/!2+99!%9!?%2%*!
=&(9;+*8(,%(! 1%&! 2%(! 3*0,*+<<%(! ,%,%(! J%-.69%>"
6*%<&9<89!(0-.!%&(%!X%*<&9-.8(,!2%*!F%*9-.&%2%(%(!
3*0,*+<<%! ,%1%A! K&%! 1&9.%*&,%(! 1%&2%(! ME8'%(! 2%*!
J%-.69%>6*%<&9<891%5E<;)8(,! 9%&%(! (8(<%.*! @8!
2%<! 3*0,*+<<! Q$RG=JDSB! NTJK=JS! U! HRI"
3=$=SB!M$VJH=SW!@89+<<%(,%)+996/!(&-.6!4%20-.!
<&6! 2%(!I+C(+.<%(! @8*! 7%5E<;)8(,! F0(! G&(59%>"
6*%<&9<89! 8(2! L9'+<&9<89A! S+-.! ?&%! F0*! 96:(2%(!
]^!I&''&0(%(! =8*0! ):*! 3*0,*+<<%! ,%,%(! J%-.69%>"
6*%<&9<89!@8*!X%*):,8(,!8(2!@89E6@'&-.%! ):()!I&''&"
0(%(! =8*0! ):*! 3*0,*+<<%! ,%,%(! G&(59%>6*%<&9<89!
8(2!*%'&,&P9%(!=>6*%<&9<89A!K+*+89!?%*2%!+8-.!2%86"
'&-./! 2+99! .&%*! 5%&(%!8(F%*.E'6(&9<EC&,%!\%?&-.68(,!
96+66)&(2%A! =9! ?E*%! 4%20-.! 8(F%*96E(2'&-./! 1%&9;&%'9"
?%&9%!,%,%(!2&%!X%*6%&'8(,!F0(!*%-.69%>6*%<&96&9-.%(!
_K9!+8)!M-.8'.P)%(!F0*@8,%.%(/!F0*!2%<!X%*1*%&6%(!
F0(!*+2&5+'%(!\'+81%(99E6@%(!+8)!`08681%!4%20-.!2&%!
D8,%(!@8!F%*9-.'&%C%(A!!

I&6!7'&-5!+8)!2&%!=>6*%<&9<895'+89%'!F%*6*+6!+8-.!2&%!
NK3! 2&%! D(9&-.6/! 2+99! %9! (&-.6! @8! F&%'! F%*'+(,6! 9%&/!
9&-.!@8*!)*%&.%&6'&-.!2%<05*+6&9-.%(!\*8(20*2(8(,!@8!
1%5%((%(A! L<![1*&,%(!1+9&%*%!2&%!H'+89%'! +8)!%&(%<!
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(D)(B)

(C)(A) M öglichkeit Gebrauch gemacht, die entsprechenden
Regelungen für al lgemeinverbindlich zu erk lären.

M eine Damen und Herren, eine ak tuelle Studie des
Insti tuts für  Arbei tsmark t- und Berufsforschung
kommt zu dem Ergebnis, dass der Eintritt der vollen
Arbeitnehmerfreizügigkeit für Deutschland deutl ich
mehr  Chancen als Risiken birgt. Das ist auch die Ein-
schätzung der Bundesregierung.

Dabei verkennen w ir die Probleme nicht, die es ge-
ben kann. Sollten überraschende Entw ick lungen in
Branchen eintreten, die bisher nicht absehbar sind,
w ird die Bundesregierung auch an diesen Stellen
entschlossen handeln. Für uns ist aber k lar erkenn-
bar: Die Chancen überw iegen die Risiken. Ich meine,
es wäre gut, wenn w ir den M enschen dies gemein-
sam sagten. – Herzlichen Dank.

!"#$%&'()%(*+,(('-."'*/",0)1*Vielen Dank!

Es l iegen keine weiteren Wortmeldungen vor. – Je
eine Erk lärung zu Protokol l *) haben Herr M inister
Sander  (N iedersachsen) und Herr M inister  Dr. Garg
(Schleswig-Holstein) abgegeben.

Zur Abstimmung l iegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. 

Ich bitte um das Handzeichen für die Ziffer 1. – Das
ist eine M inderheit.

Wer dafür ist, die Entschließung gemäß Ziffer 2 un-
verändert zu fassen, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Das ist eine M inderheit.

Damit hat der Bundesrat die Entschl ießung
n i c h t  gefasst.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 16:

Entschließung des Bundesrates „ Den demokra-
ti schen Dialog in den Bundesprogrammen
„ TOLERANZ FÖRDERN – KOM PETENZ
STÄRKEN“  und „ IN ITIATIVE DEM OKRATIE
STÄRKEN“  fördern; die Demokratieerk lärung
überarbei ten.“  – Antrag des Landes Berl in –
(Drucksache 270/11)

Es gibt eine Wortmeldung von Herrn Bürgermeister
Wolf (Berlin).

+,",-&*2.-0* (Berl in): Frau Präsidentin, meine Da-
men und Herren! Die Bundesprogramme „ TOLE-
RANZ FÖRDERN – KOM PETENZ STÄRKEN“  und
„ INITIATIVE DEM OKRATIE STÄRKEN“  unterstüt-
zen Projek te, die sich in unserem Land für Demokra-
tie starkmachen und sich gegen Rassismus, Antisemi-
tismus und jegliche Form der M enschenverachtung
einsetzen.

Heute gibt es in jedem Bundesland Beratungs-
struk turen, die Kommunen, Vereinen und Institutio-
nen, aber auch Opfern rechter Gewalt H ilfe anbieten.

Dazu kommen zahlreiche Projek te der Bildungsar-
beit, die z. B. im Rahmen lokaler Ak tionspläne die
örtl iche demokratische Kultur beleben.

Zahlreiche w issenschaftl iche Evaluationen dieser
Beratungs- und Projek tansätze haben ergeben, dass
die große M ehrzahl  dieser  Projek te und Ini tiati ven
hervor ragende und oftmals auch M ut erfordernde
Arbei t leistet. Häufig sind die Beratungsteams und
die lokalen Demokratieprojek te die Ersten, die vor
Ort zu demokratischen Dialogen anregen, in die Aus-
einandersetzung gehen und für Demokratie und
M enschenrechte einstehen. Deshalb ist es dringend
geboten, diese Projek te mater iel l  und ideel l  zu un-
terstützen und ihnen Rahmenbedingungen für eine
gute und erfolgreiche Arbeit zur Verfügung zu stel-
len.

Der demokratiefördernde Ansatz und der demokra-
tiefördernde Effek t der Beratungsprojek te stehen au-
ßer Zweifel. Dennoch verlangt die Bundesregierung
mit der Einführung einer  sogenannten Demokratie-
erk lärung in den beiden Bundesprogrammen eine
Art „ Gesinnungs-TÜV“ . A lle Projek tträger werden
verpfl ichtet, die Gesinnungstreue ihrer Partner zu
überprüfen und zu gewährleisten.

Ein M erkblatt des Bundesminister iums fordert
dazu auf, vor der Auswahl von Partnern Informatio-
nen bei Landes- und Bundesbehörden über diese
einzuholen und darüber hinaus eigene Recherchen
anzustellen und diese zu dokumentieren. Direk t ge-
sagt: Anstatt die Leistung dieser M enschen und ihren
Einsatz für Demokratie zu würdigen, werden die Pro-
jek te von der Bundesregierung zur Schnüffelei ver-
pfl ichtet. Die sogenannte Demokratieerk lärung, w ie
sie von der Bundesregierung verlangt w ird, setzt also
auf M isstrauen und Gesinnungsüberprüfung. Sie
setzt diejenigen, die sich ak tiv und mit großem Ein-
satz gegen Rechtsradikalismus, gegen Rassismus und
für Demokratie einsetzen, dem Generalverdacht aus,
nicht die richtige demokratische Gesinnung zu ha-
ben.

Wir wenden uns mit unserer Berl iner Initiative
nicht gegen das im ersten Satz der Demokratieerk lä-
rung abverlangte Bekenntnis zur Demokratie. Die in
den Sätzen 2 und 3 der Demokratieerk lärung enthal-
tene Verpfl i chtung der  Träger, dafür Sorge zu tra-
gen, dass sich Projek tpar tner  auch den Zielen des
Grundgesetzes verpfl i chten, setzt al lerdings M iss-
trauen an den Beginn der  Zusammenarbei t. Deshalb
haben in den zurück liegenden M onaten zahlreiche
Projek te und Verbände sowie Vertreterinnen und
Vertreter aus Politik  und Wissenschaft gegen diese
Auflage der Bundesregierung protestiert, darunter
die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege, die Zentralräte der  Juden und der M us-
l ime und der Deutsche Gewerkschaftsbund.

Die Berl iner Initiative schlägt vor, sich dieser Kritik
anzuschließen und die Bundesregierung zur Rück-
nahme der  Sätze 2 und 3 in der Demokratieerk lärung
aufzufordern. Ich bitte um Ihre Unterstützung unse-
rer Initiative und danke für Ihre Aufmerksamkeit.* ) Anlagen 3 und 4

Par l . Staatssekretär  Dr. Ral f Brauksiepe
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(D)(B)

(C)(A) !"#$%&'()%(* +,(('-."'* /",0)1* Vielen Dank, Herr
Bürgermeister Wolf!

Nächste Wortmeldung: Herr Parlamentarischer
Staatssekretär Dr. Kues (Bundesministerium für Fa-
mil ie, Senioren, Frauen und Jugend).

2"3* +'"4,((* /5'$6 Parl. Staatssekretär bei der
Bundesministerin für Famil ie, Senioren, Frauen und
Jugend: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Herr Bürgermeister Wolf, zunächst einmal begrüße
ich Ihre Aussage, dass diese Programme sich bewährt
haben. Das sehen w ir genauso; sie sind erfolgreich.

Sie haben von Programmen gegen Rechtsradikalis-
mus, gegen Rassismus gesprochen. Vergessen haben
Sie, dass sich diese Programme auch gegen Links-
extremismus, Islamismus richten. Das ist das Gesamt-
konzept. Wir sagen ausdrück lich: Wir wollen hier
präventi v tätig werden, dami t extremisti sche Strö-
mungen keine Chance bekommen.

( V o r s i t z :  Amtierender Präsident 
Winfried Kretschmann)

Ich halte es für selbstverständlich, dass der Staat
dann, wenn er solche Programme auflegt, darauf
achtet, dass er  nicht ausgerechnet diejenigen för -
der t, die vielleicht selbst in extremisti schen Katego-
r ien denken und handeln. Das ist der Ansatzpunk t
für die Erk lärung gewesen. Ich denke, das ist eine
Selbstverständlichkeit. Was die Gruppierungen leis-
ten müssen, ist, mit ihrer Unterschrift zu bestätigen,
dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.

Diese Überlegung ist nicht neu. Sie ist im Jahr 2004
im – damals sozialdemokratisch geführten – Bundes-
innenministerium entw ickelt worden. Ab 2005 muss-
ten die Antragsteller dies gegenzeichnen. Neu ist,
dass sie es – das ist eine halbe Seite, mehr nicht –
sehr  bewusst unterschreiben müssen. Denn w ir ha-
ben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass w ir
auch viele zivi lgesellschaftl iche Einrichtungen för-
dern, die unter einem sehr schönen Namen einen
Antrag stellen und bei denen w ir nicht im Einzelnen
beurteilen können, wer sich dahinter verbirgt. Dazu
hat es immer w ieder Anfragen und Kritik  gegeben.
Deshalb sagen w ir: Der jenige, der  das Geld in Emp-
fang nimmt, muss erk lären, dass er  mi t seinen Par t-
nern dafür steht, dass man gegen Extremismus jegl i -
cher  Ar t arbei tet. – Ich denke, das ist eigentl ich eine
Selbstverständlichkeit und nichts Ungewöhnliches.

Was die rechtl ichen Aspek te angeht, so orientieren
wir uns an der Stel lungnahme des Bundesinnenmi -
nister iums als Ver fassungsressor ts. Danach ist die
Rechtmäßigkei t ausdrück lich gegeben.

Im Übrigen w il l  ich erwähnen, dass es i n M eck len-
burg-Vorpommern sei t Jul i  2010 im Zusammenhang
mi t dem Betr ieb von Kinder tageseinr ichtungen einen
Er lass gibt, nach dem nur diejenigen Träger eine Be-
triebserlaubnis erhalten, die eine gesonderte Erk lä-
rung unterschreiben. Jeder Träger in M eck lenburg-
Vorpommern muss ausdrück lich versichern – ich finde
das völl ig in Ordnung –, dass er „ in keiner Weise Be-
strebungen unterstützt, deren Ziele gegen die frei-

heitl iche demokratische Grundordnung oder gegen
eines ihrer grundlegenden Prinzipien gerichtet sind“ .
Versichert er dies nicht, w ird die Betriebserlaubnis
nicht ertei l t.

In M eck lenburg-Vorpommern ist vorgesehen, das
Gleiche demnächst im Wei terbi ldungsförderungsge-
setz ausdrück lich festzulegen. Auch da werden Sie
nicht sagen, dass die Träger unter Generalverdacht
gestellt werden. Vielmehr hat man dafür offenkundig
gute Gründe. Dort geht es gegen Rechtsextremismus.
Uns geht es gegen Extremismus jeglicher Art. Einen
Teil haben Sie soeben vergessen; darauf w il l  ich aus-
drück lich hinweisen. 

Auch w ir wertschätzen die Arbeit der Gruppen.
Wer in dörfl ichen Gemeinschaften sein Wort erhebt,
wenn antisemitische Äußerungen getätigt werden,
wenn rassistische Äußerungen fallen, hat unsere Un-
terstützung verdient. Das ist durchaus mutig. Es ist
auch mutig, k lar zu sagen: Wir sind gegen Extremis-
mus jeglicher Art.

Insofern glaube ich, dass w ir hier eine rein politi-
sche Debatte führen, die keine echte Substanz hat.
Es hat Versuche gegeben, eine Onl ine-Peti tion auf
den Weg zu bringen. Sie sind geschei ter t. Ferner hat
es verschiedene Erk lärungen gegeben. 

Ich finde, dass man das Potenzial, das man für den
Protest gegen die Demokratieerk lärung aufwendet,
besser im Kampf für Demokratie, im Kampf gegen
extremistische Gruppen einsetzen sollte. Da könnten
wir uns dann treffen. M eines Erachtens handelt es
sich um eine vordergründige Debatte, die den ei-
gentl ichen Kern unserer gemeinsamen Aufgabe, den
Einsatz für Demokratie, nicht tri fft. – Herzlichen
Dank.

74)%'"'(&'"* !"#$%&'()* 8%(0"%'&* /"')$9:4,((1
Gibt es weitere Wortmeldungen? – Frau M inisterin
Schwesig (M eck lenburg-Vorpommern).

;,(5'-,* <9:='$%> (M eck lenburg-Vorpommern):
Sehr geehrter Herr Präsident! M eine sehr geehrten
Damen und Herren! Ich begrüße es ausdrück lich,
dass der Antrag von Berl in zur Beratung in die Aus-
schüsse überw iesen w ird.

Bei al lem Respek t, Herr Staatssekretär Dr. Kues:
Sie haben ein bisschen etwas vermischt. Es ist in
Ordnung, von Trägern, die öffentl iche M ittel bekom-
men – sei es im Bereich des Einsatzes für Demokratie
und Toleranz, sei es im Bereich von Kitas –, zu for-
dern, sich dazu zu bekennen, auf dem Boden des
Grundgesetzes zu stehen. Das ist sicherl ich im Bun-
desrat, im Bundestag, in der Bundesregierung und
hoffentl ich auch in überw iegenden Teilen unserer
Gesellschaft unstrittig.

Bei der Diskussion über die sogenannte Demokra-
tieerk lärung, die die Bundesministerin für Familie
nun von den Trägern fordert, geht es nicht um den
ersten Teil der Erk lärung, auf den Sie sich bezogen
haben – es wäre ja noch schöner, wenn man ein Pro-
blem damit hätte, eine Erk lärung zu unterschreiben,
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(D)(B)

(C)(A) dass man auf dem Boden des Grundgesetzes steht –,
sondern um den zwei ten Tei l  der  Erk lärung. Das
wissen Sie sehr genau. Die Träger sollen zusätzlich
versichern, dafür Sorge zu tragen, dass die Partner,
mit denen sie zusammenarbeiten, sich ebenfalls auf
dem Boden des Grundgesetzes bewegen.

Auf den ersten Blick  kann man zwar sagen: Die
Träger müssen sich schon angucken, mit wem sie zu-
sammenarbeiten. – Aber auf den zweiten Blick  emp-
finden es viele so, dass sie ihren Partnern nun nach-
schnüffeln müssen. Sie fragen sich: Wie sollen w ir
das sicherstellen? Das ist ein erheblicher Unterschied
zu den Demokratieerk lärungen, die die Länder for-
dern, z. B. M eck lenburg-Vorpommern im Bereich der
Kitas.

Deswegen finde ich es nicht geglück t, dass Sie das
vermischen, zumal Sie w issen, dass die große Koali-
tion in M eck lenburg-Vorpommern gegen die von Ih-
nen geforderte Demokratieerk lärung Widerspruch
eingelegt hat, und zwar wegen des zweiten Teils, den
ich soeben angesprochen habe. Denn auf Grund der
H istorie gerade unseres Landes empfinden viele
M enschen die Aufforderung, jetzt bei Partnern zu
kontroll ieren, als Aufforderung zu schnüffeln. Damit
tun sich viele, die seit 20 Jahren für Demokratie und
Toleranz vor Ort Flagge zeigen, zu Recht sehr
schwer, und sie empfinden es als große Belastung.

Ich hätte mir sehr gewünscht, dass w ir – noch bevor
Ihre sogenannte Demokratieerk lärung das Licht der
Öffentl ichkeit erblick te – ein Gespräch darüber ge-
führt hätten, w ie man so etwas ausgestalten kann.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesfamil ien-
ministerin M eck lenburg-Vorpommern besucht und
mit denjenigen gesprochen hätte, die im ländlichen
Raum Flagge zeigen und sich nicht von den Bedro-
hungen der neuen Nazis – diese sind bei uns sehr
stark  anzutreffen – abschrecken lassen. Diese M en-
schen empfinden es als Beleidigung, dass sie vor al-
lem auch den zweiten Teil der Erk lärung unterschrei-
ben müssen und dass man ihnen kein Vertrauen
entgegenbringt. 

Sie haben den Ki ta-Er lass von M eck lenburg-Vor -
pommern angesprochen. Wir gehen mit dem Erlass
anders vor als Sie: mi t Augenmaß. Wir fordern die
Erk lärung von allen mehr als 1 000 Kitas, die bisher
in diesem Bereich tätig sind, nicht rückwi rkend ein.
Vielmehr verlangen w ir von privaten Trägern, die
neu sind und deren Gemeinnützigkeit noch nicht an-
erkannt worden ist, von Elterninitiativen, die w ir
nicht kennen, eine Demokratieerk lärung in Form des
ersten Teils Ihrer Erk lärung. Warum verfahren w ir
so? Weil in M eck lenburg-Vorpommern bedauerl i-
cherweise der Fall eintrat, dass ein NPD-Funktionär
versucht hat, die Trägerschaft einer Kita zu überneh-
men. 

Wir finden es gut – darauf w il l  ich ausdrück lich
hinweisen –, die Träger von unterschiedlichen Ak tivi-
täten im Land, die öffentl iche Gelder erhalten, aufzu-
fordern, M aßnahmen zu ergreifen und sich k lar zum
Grundgesetz zu bekennen. Ich werbe allerdings sehr
dafür, dass dies mit Augenmaß geschieht.

Ich möchte nicht, dass die Initiativen von M eck len-
burg-Vorpommern mit der Initiative der Bundesre-
gierung an dieser Stelle gleichgesetzt werden. Denn
wir haben uns ausdrück lich gegen die Demokratieer-
k lärung unter Teil 2 gewandt. Ich hätte es mir sehr
gewünscht, dass die Bundesregierung Erfahrungen
aus Ländern und von Trägern, die diese im Zusam-
menhang mit der Bekämpfung von Extremismus ge-
macht haben, aufgenommen hätte, statt sie schlicht
vom Tisch zu w ischen. Deswegen freue ich mich auf
konstruk tive Beratungen in den Ausschüssen des
Bundesrates. 

!"#$%&%'(%&) *&+,$(%'#) -$'.&$%() /&%#,01"2''3
Weitere Wortmeldungen l iegen nicht vor. 

Dann weise ich die Vorlage dem Ausschuss für
Frauen und Jugend – federführend – sowie dem Aus-
schuss für  Innere Angelegenhei ten – mitberatend –
zu. 

Wir kommen zu Punkt 62 der Tagesordnung:

Entschließung des Bundesrates zur Änderung
des Euratom-Ver trages – europaweiten Atom-
ausstieg voranbringen – Antrag des Landes
Nordrhein-Westfalen gemäß § 36 Absatz 2 GO
BR – (Drucksache 276/11)

Dem Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen sind
die Länder Baden-Wür ttemberg, Ber l in, Bremen,
Hamburg und Rheinland-Pfalz beigetreten. 

Wortmeldung: Frau M inisterin Dr. Schwall-Düren
(Nordrhein-Westfalen).

4&5)!'6%7$02)8019277:4;&%')(Nordrhein-Westfalen):
Herr Präsident! M eine sehr geehrten Damen und
Herren! Die M itte des letzten Jahrhunderts war stark
geprägt vom Glauben an einen nahezu unbegrenzten
wissenschaftl ichen Fortschritt. Es war daher kein Zu-
fall, dass das Atomium zum Wahrzeichen der Welt-
ausstellung 1958 in Brüssel wurde. Das imposante
und beeindruckende Gebäude entsprach dem dama-
ligen Zeitgeist und wurde als Symbol des Atomzeit-
alters, der friedlichen Nutzung der A tomenergie, und
– so verstand man es – als Symbol des Fortschritts er-
richtet. 

In diese Zeit fiel auch die Gründung der Europäi-
schen Atomgemeinschaft. So verwundert es nicht,
dass der 1957 unterzeichnete Vertrag im Bewusstsein
und mit dem politischen Ziel geschlossen wurde – ich
zitiere aus der Präambel des Vertrages –, „ die Vo-
raussetzungen für die Entw ick lung einer mächtigen
Kernindustrie zu schaffen“ . 

Heute, meine Damen und Herren, w issen w ir, dass
auch der technische Fortschritt seine Grenzen hat.
Wir mussten erkennen, dass sich die Hoffnung auf
eine saubere und vor allem sichere Energieversor-
gung durch Atomenergie nicht erfül l t hat. Dies haben
die Unfälle von Harr isburg, Tschernobyl  oder zuletzt
Fukushima leidvoll gezeigt. Zudem sind w ichtige
Fragen w ie die der Endlagerung der atomaren Ab-
fälle heute noch ungek lärt. 

M anuela Schwesig (M eck lenburg-Vorpommern)
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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Ulla Jelpke, Diana Golze, Matthias W. Birkwald, Steffen
Bockhahn, Werner Dreibus, Klaus Ernst, Katja Kipping, Jutta Krellmann,
Kornelia Möller, Petra Pau, Jens Petermann, Yvonne Ploetz, Ingrid Remmers,
Frank Tempel, Halina Wawzyniak, Jörn Wunderlich, Sabine Zimmermann
und der Fraktion DIE LINKE.

Nachfragen zur Umsetzung der Bundesprogramme gegen so genannten
Extremismus

Die Umsetzung der Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus und gegen
andereFormendes„Extremismus“ wirft weiterhinFragenauf. DieExtremismus-
erklärung sorgt nach wie vor für eine starke Verunsicherung bei den Projekten.
EineganzeReihevonKommunen, TrägernundVereinenhabensichdeutlichge-
gen dieErklärung positioniert. ZahlreicheProjekteerhalten aufgrund ihrer Wei-
gerung dieKlausel zu unterschreibenkeineGelder mehr bzw. haben ihreweitere
Arbeit aufgrund des mit der Extremismuserklärung verbundenen Misstrauens
gegen dieProjekteeingestellt, so dasseszu Lücken in der bisherigen Arbeit ge-
gen die extreme Rechte in einzelnen Regionen des Landes kommt (vgl. Neues
Deutschland vom 25. Mai 2011).
Unverständlich bleibt auch dieUngleichbehandlung zwischen Modellprojekten
der unterschiedlichen Programme: Während die Modellprojekte im Bereich
Rechtsextremismus, Antisemitismus, NS-Vergangenheit 50Prozent anKofinan-
zierung erbringen müssen, wird von den Modellprojekten im neuen Bereich
„Linksextremismus“ /Islamismus nur eine Kofinanzierung von 10 Prozent er-
wartet.
Schließlich erfordert die äußerst großzügige Mittelvergabe an die Konrad-
Adenauer-Stiftung (KAS) für Projekteim Bereich „Linksextremismus“ /Islamis-
mus Nachfragen zur Verwendung dieser Mittel.

Wir fragen die Bundesregierung:
1. Wie viele „Demokratieerklärungen“ von im Rahmen der Lokalen Aktions-

plänegeförderten freien Trägern liegen dem Bundesministeriumvor, und wie
viele solcher Erklärungen stehen von den Antragstellern noch aus?

2. Gibt eseinen fixierten Termin biszu dem dieAntragsteller die„Demokratie-
erklärungen“ beim Bundesministerium vorlegen müssen, um eineFörderung
zu erhalten, und wann ist gegebenenfalls dieser Termin?

3. Sind der Bundesregierung dieBerichteausverschiedenen Bundesländern be-
kannt, nach denen verschiedene Träger aufgrund der Extremismusklausel/
„Demokratieerklärung“ ihr Arbeit im Rahmen Lokaler Aktionspläne nicht
fortsetzen wollen, und wie stellt sie sich zu diesen Meldungen?

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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4. Ist der Bundesregierung bekannt wievieleund welcheProjekte, Initiativen,
Träger vonLAP-geförderten (LAP: Lokaler Aktionsplan) Maßnahmenusw.
aufgrund der Extremismusklausel/„Demokratieerklärung“ auf Fördermittel
verzichten und ihre Arbeit einstellen (bitte nach Bundesländern auflisten)?

5. Wie vielen und welchen Projekten ist von Seiten des Bundesministeriums
dieBewilligungbzw. dieAuszahlungder Fördergelder aufgrundder fehlen-
den Unterschrift unter dieExtremismusklausel/„Demokratieerklärung“ bis-
her verweigert worden (bitte nach Projekten auflisten)?

6. Sieht dieBundesregierung Problemefür dieKontinuität der Arbeit vor Ort,
wenn Projekte, Initiativen, Träger von Maßnahmen usw. aufgrund der
Extremismusklausel/„Demokratieerklärung“ auf Fördermittel verzichten
und ihreArbeit einstellen, und welcheSchrittewerden gegangen, um diese
Lücken zu schließen?

7. Haben inzwischen alle 52 zur Förderung ausgewählten Modellprojekte
ihren Zuwendungsbescheid erhalten, und wiesieht dieListeder Modellpro-
jekte und der für 2011 bewilligten Haushaltsmittel aus?

8. Warum wurdedieFragenach Höheund Zusammensetzung der Kofinanzie-
rung für dieModellprojektein der Antwort zu der KleineAnfrageder Frak-
tion DIE LINKE. (Bundestagsdrucksache 17/5330) nicht beantwortet, und
wie stellt sich die Kofinanzierung nach den genannten Kriterien dar?

9. Mit welchem ErgebniswurdediePrüfung von sechsweiteren Projektanträ-
gen für das Bundesprogramm „Initiative Demokratie stärken“ abgeschlos-
sen, um welche Projekte handelt es sich, und in welcher Höhe werden sie
gegebenenfalls gefördert (vgl. Bundestagsdrucksache 17/5329, Frage 2)?

10. Wie begründet sich die unterschiedlich hohe Anforderung bezüglich der
Kofinanzierung an die Modellprojekte in den Programmen „Initiative
Demokratie stärken“ (10 Prozent Kofinanzierung erforderlich) und „Tole-
ranz fördern – Kompetenz stärken“ (50 Prozent Kofinanzierung erforder-
lich)?

11. Wie sah das Programm des Symposiums der KAS zum Thema „Linksex-
tremismus“ aus, für das die KAS im Haushaltsjahr 2010 92 500 Euro aus
der Initiative„Demokratiestärken“ bewilligt bekommen hat, und wiesetzen
sich die Kosten dieser Veranstaltung im Einzelnen zusammen?

12. Wurde das gesamte bewilligte Budget für dieses Projekt der KAS ausge-
schöpft, und wenn nein, was geschah mit den nicht verausgabten Mitteln?

13. Wiesah dasProgramm desSymposiumsder KASzum Thema„Islamismus
und islamische Jugendszene“ aus, für das die KAS im Haushaltsjahr 2010
90 000 Euro aus dem Programm „Initiative Demokratie stärken“ bewilligt
bekommen hat, und wiesetzen sich dieKosten dieser Veranstaltung im Ein-
zelnen zusammen?

14. Wurde das gesamte bewilligte Budget für dieses Projekt der KAS ausge-
schöpft, und wenn nein, was geschah mit den nicht verausgabten Mitteln?

15. Wie erklärt sich die große Differenz zwischen der für das Haushaltsjahr
2011 bewilligten Summe von 94 104 Euro für ein Projekt der KAS zum
Thema„Linksextremismusin Deutschland: Erscheinungsbild und Wirkung
auf Jugendliche“ und den bisher vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) auf eine Anfrage des Abgeordne-
ten Steffen Bockhahn bezifferten Kosten für einen Fachkongress von
35 200 Euro, und was geschieht mit der Restsumme dieses Postens bzw.
welche weiteren Projekte sind geplant?
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16. Wie erklärt sich die große Differenz zwischen der für das Haushaltsjahr
2011 bewilligten Summe von 40 500 Euro für ein Projekt der KAS zum
Thema „Islamismus und islamische Jugendszene in Deutschland“ und den
bisher vom BMFSFJauf eineAnfragedesAbgeordneten Steffen Bockhahn
bezifferten Kosten für einen Fachkongress von 28 000 Euro, und was ge-
schieht mit der Restsumme dieses Postens bzw. welche weiteren Projekte
sind geplant?

Berlin, den 14. Juni 2011

Dr. Gregor Gysi und Fraktion
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304 Bundesrat – 884. Sitzung – 17. Juni 2011

(D)(B)

(C)(A) Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 41:
Entschließung des Bundesrates „ Den demokra-
ti schen Dialog in den Bundesprogrammen
„ TOLERANZ FÖRDERN – KOM PETENZ
STÄRKEN“  und „ IN ITIATIVE DEM OKRATIE
STÄRKEN“  fördern; die Demokratieerk lärung
überarbei ten.“  – Antrag des Landes Berl in –
Geschäftsordnungsantrag des Landes Berl in –
(Drucksache 270/11)

Wortmeldungen l iegen nicht vor. 
Die Ausschussberatungen sind noch nicht abge-

schlossen. Berl in hat jedoch beantragt, bereits heute
in der Sache zu entscheiden. 

Wer ist für die sofortige Sachentscheidung? – Das
ist eine M inderheit.

Damit werden die Ausschussberatungen for tge-
setzt.

M eine Damen und Herren, w ir haben die Tages-
ordnung der heutigen Sitzung erfolgreich abgewi-
ckelt. 

Die nächste Si tzung des Bundesrates berufe ich ein
auf Freitag, den 8. Juli 2011, 9.30 Uhr.

Die Sitzung ist geschlossen. – Vielen Dank!

(Schluss: 13.29 Uhr)

Feststel lung gemäß § 34 GO BR
Einspruch gegen den Bericht über die 883. Sitzung
ist nicht eingelegt worden. Damit gi l t der Bericht ge-
mäß § 34 GO BR als genehmigt.

Präsidentin Hannelore Kraft
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend vom 29. Mai 2011 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Diana Golze,
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/6197 –

Nachfragen zur Umsetzung der Bundesprogramme gegen so genannten
Extremismus

Vor bemer k ung der  Fr agest el l er
Die Umsetzung der Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus und gegen
andere Formen des „Extremismus“ wirft weiterhin Fragen auf. Die Extremis-
muserklärung sorgt nach wie vor für eine starke Verunsicherung bei den Pro-
jekten. Eine ganze Reihe von Kommunen, Trägern und Vereinen haben sich
deutlich gegen die Erklärung positioniert. Zahlreiche Projekte erhalten auf-
grund ihrer Weigerung die Klausel zu unterschreiben keine Gelder mehr bzw.
haben ihreweitereArbeit aufgrund desmit der Extremismuserklärung verbun-
denen Misstrauens gegen die Projekte eingestellt, so dass es zu Lücken in der
bisherigen Arbeit gegen die extremen Rechte in einzelnen Regionen des Lan-
des kommt (vgl. Neues Deutschland vom 25. Mai 2011).
Unverständlichbleibt auchdieUngleichbehandlungzwischenModellprojekten
der unterschiedlichen Programme: Während die Modellprojekte im Bereich
Rechtsextremismus, Antisemitismus, NS-Vergangenheit 50 Prozent an Kofi-
nanzierungerbringenmüssen, wirdvondenModellprojekten imneuenBereich
„Linksextremismus“ /Islamismus nur eine Kofinanzierung von 10 Prozent er-
wartet.
Schließlich erfordert die äußerst großzügige Mittelvergabe an die Konrad-
Adenauer-Stiftung e.V. (KAS) für Projekte im Bereich „Linksextremismus“ /
Islamismus Nachfragen zur Verwendung dieser Mittel.

1. Wieviele „Demokratieerklärungen“ von im Rahmen der Lokalen Aktions-
pläne geförderten freien Trägern liegen dem Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vor, und wie viele solcher Er-
klärungen stehen von den Antragstellern noch aus?

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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2. Gibt es einen fixierten Termin bis zu dem die Antragsteller die „Demokra-
tieerklärungen“ beim BMFSFJvorlegen müssen, um eineFörderung zu er-
halten, und wann ist gegebenenfalls dieser Termin?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Die im Rahmen des Programms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“, Programmteil „Lokale Aktionspläne“ geförderten Einzelprojekt-
träger übergeben die unterzeichnete Demokratieerklärung dem zuständigen
federführenden Amt bzw. der lokalen Koordinierungsstelle in der Kommune/
dem Landkreis. Zeitpunkt für die Übergabe der unterzeichneten Demokratie-
erklärung ist die Einreichung des ersten Mittelabrufs für das Einzelprojekt bei
der Kommune/dem Landkreis. Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) führt dazu keine Listen. Hier agieren die Loka-
len Aktionspläne eigenverantwortlich.
Für den Bereich „Modellprojekte“ im Programm „TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ wird zur Frage des Zeitpunktes der Vorlage der
Demokratieerklärung auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage „Umsetzung des Bundesprogramms TOLERANZ FÖRDERN – KOM-
PETENZ STÄRKEN“ (Bundestagsdrucksache 17/ 5330), Frage 15 verwiesen.
Im Programmbereich „Beratungsnetzwerke“ des Programms „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ ist wie im Bundesprogramm „Initia-
tive Demokratie stärken“ die unterzeichnete Demokratieerklärung beim ersten
Mittelabruf vorzulegen.

3. Sind der Bundesregierung die Berichte aus verschiedenen Bundesländern
bekannt, nach denen verschiedene Träger aufgrund der Extremismusklau-
sel/„Demokratieerklärung“ ihre Arbeit im Rahmen Lokaler Aktionspläne
nicht fortsetzen wollen, und wie stellt sie sich zu diesen Meldungen?

4. Ist der Bundesregierung bekannt wie viele und welche Projekte, Initiati-
ven, Träger von LAP-geförderten (LAP: Lokaler Aktionsplan) Maßnah-
men usw. aufgrund der Extremismusklausel/„Demokratieerklärung“ auf
Fördermittel verzichten und ihre Arbeit einstellen (bitte nach Bundeslän-
dern auflisten)?

5. Wie vielen und welchen Projekten ist von Seiten des BMFSFJ die Bewilli-
gung bzw. dieAuszahlung der Fördergelder aufgrund der fehlenden Unter-
schrift unter die Extremismusklausel/„Demokratieerklärung“ bisher ver-
weigert worden (bitte nach Projekten auflisten)?

Die Fragen 3 bis 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Da die Lokalen Aktionspläne die Zeichnung der Demokratieerklärung durch
die Träger der Einzelprojekte auf der Basis der Leitlinien gemäß der Bewilli-
gung eigenverantwortlich regeln, ist nicht vorgesehen, dassdieKommunen und
Landkreise das BMFSFJ formal informieren, wenn Einzelprojektträger die
Demokratieerklärung nicht zeichnen wollen.
Damit liegen dem BMFSFJkeineListen vor, in denen Einzelprojektträger nach
Kommunen/Landkreisen/Bundesländern sortiert, aufgeführt werden, die die
Demokratieerklärung nicht unterzeichnet haben. DirekteRückfragen zur Zeich-
nung der Demokratieerklärung wurden in den vergangenen Wochen lediglich
durch die Lokalen Aktionspläne der Stadt Leipzig und der Stadt Hamburg ein-
gereicht.
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Ansonsten wird auf die Ausführungen zur Vorlage der Demokratieerklärung in
der Antwort zu den Fragen 1 und 2 verwiesen. Dementsprechend gibt es bisher
keineTräger von Modellprojekten der Programme„TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ oder „ Initiative Demokratie stärken“ sowie in den
Beratungsnetzwerken, die im Zuge des Antrags- und Bewilligungsverfahrens
die Zeichnung verweigert haben.

6. Sieht dieBundesregierung Problemefür dieKontinuität der Arbeit vor Ort,
wenn Projekte, Initiativen, Träger von Maßnahmen usw. aufgrund der
Extremismusklausel/„Demokratieerklärung“ auf Fördermittel verzichten
und ihreArbeit einstellen, und welcheSchrittewerden gegangen, um diese
Lücken zu schließen?

Die Bundesregierung sieht keine Probleme für die Kontinuität der Arbeit vor
Ort in ihren Programmen zur Extremismusprävention.
Von den ausgewählten 90 Lokalen Aktionspläne im Bundesprogramm „TOLE-
RANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ haben im Mai 2011 bis auf
drei LokaleAktionsplänealleihreArbeit aufgenommen. Aktuell werden inallen
171 Lokalen Aktionsplänen 332 Einzelprojekte unterstützt.
Im Bundesprogramm „Initiative Demokratie stärken“ befinden sich momentan
33 Projekte in der Förderung.

7. Haben inzwischen alle 52 zur Förderung ausgewählten Modellprojekte
ihren Zuwendungsbescheid erhalten, und wie sieht die Liste der Modell-
projekte und der für 2011 bewilligten Haushaltsmittel aus?

Von den ausgewählten 52 Modellprojekten haben 30 Modellprojekte einen Zu-
wendungsbescheid erhalten. Zum 1. Mai 2011 haben weitere fünf Modellpro-
jekte und zum 1. Juni 2011 weitere zwei Modellprojekte eine Genehmigung
zum förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginn erhalten. Die Zuwen-
dungsbescheide werden nach Antragsprüfung erteilt. Die noch nicht bewillig-
ten Modellprojekte haben einen späteren Startzeitpunkt geplant.
Übersicht über die bisher bewilligten Modellprojekte (inkl. der sieben Projekte
mit einem förderunschädlichen Maßnahmebeginn):

lfd.Nr. Zuwendungsempfänger Projektbezeichnung Bewilligung
2011

A Themencluster 1 – Auseinandersetzung mit aktuellem und historischem
Antisemitismus

1 Anne Frank Zentrum Ausstellungs- und Botschafterprojekt 168 000,00 Euro
2 Miphgasch/Begegnung e. V. Gemeinsam Geschichte schreiben. 28 817,73 Euro
3 Stiftung zur Förderung der Jugend in

Baden-Württemberg
Community 2.1 – Kein Platz für Vor-
urteile!

72 058,00 Euro

4 Kreuzberger Initiative gegen Anti-
semitismus (KIgA e. V.)

Anerkennen, Auseinandersetzen, Be-
gegnen

99 162,20 Euro

5 Multikulturelles Zentrum Dessau e. V. SEMInarEuroPro 46 182,62 Euro
6 Archiv der Jugendkulturen e. V. New Faces 75 000,00 Euro
7 Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes

Deutschland e. V.
Wir sind Ihr seid Uns werden Alle 76 300,00 Euro

8 Multikulturelles Forum e. V. „Hallo! Schalom! Selam! Privjet! –
Gemeinsam gegen Vorurteile“

vzM
01.05.2011

9 ZWST der Juden in Deutschland  e. V. „Perspektivwechsel“ 100 000,00 Euro
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10 Hallisches Institut für Medien (HIM) YOUR HISTORY – Mehr Wissen
über den Holocaust

74 600,00 Euro

11 ver.di Jugendbildungsstätte Konrads-
höhe e. V.

„ ...Film ab!“  Medienseminare gegen
Antisemitismus

34 764,35 Euro

Summe Themencluster 1 774 884,90 Euro
B Themencluster 2 – Auseinandersetzung mit rechtsextrem orientierten Ju-

gendlichen
12 Landesamt für Soziales, Jugend und

Versorgung
MAP’s – Mediale AktionsProjekte
gegen Rechtsextremismus

77 137,18 Euro

13 Cultures Interactive e. V. Handlungskonzept für die Arbeit mit
rechtsaffinen Jugendlichen

91 398,55 Euro

14 Amadeu Antonio Stiftung Netz 2.0 gegen Nazis 75 000,00 Euro
15 Bildungsvereinigung ARBEIT UND

LEBEN Niedersachsen Ost gGmbH/
ARUG Braunschweig

Demokratiepädagogik in Koopera-
tion von Staat und Zivilgesellschaft

79 166,00 Euro

16 Förderverein JVA Holzstraße e. V. Interventionsfabrik gegen Rechts-
extremismus

83 333,33 Euro

17 Gegen Vergessen – Für Demokratie
e. V.

Online-Beratung als Form der quali-
fizierten Elternarbeit

53 372,33 Euro

18 Miteinander – Netzwerk für Demokra-
tie

Rollenwechsel 56 850,00 Euro

19 Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeit-
stätten (AGJF) Sachsen e. V.

Mut vor Ort – Arbeit mit Rechten,
Jungen und Mädchen

vzM
01.05.2011

20 Sportjugend Hessen Erlebniswelt Sport – Wir bieten
Respekt und Anerkennung!

68 415,00 Euro

21 LidiceHaus Jugendbildungsstätte
Bremen

Rechts Jungs, rechte Mädchen –
ratlose Eltern-Beratung

vzM
01.05.2011

22 CJD Waren (Müritz) „A-Ja!“  Akzeptierende Jugendarbeit
im LK Güstrow

85 662,60 Euro

Summe Themencluster 2 670 334,99 Euro
C Themencluster 3 – Zusammenleben in der Integrationsgesellschaft
23 Internationaler Bund Verbund Hessen Integration durch Mentoring und

demokratische Beteiligung
vzM
01.06.2011

24 Forum der Kulturen Stuttgart e. V. gemeinsam engagiert und kreativ: 90 000,00 Euro
25 Archiv der Jugendkulturen e. V. Zeitmaschine bauen 75 000,00 Euro
26 Alte Feuerwache e. V. Mehrheit sucht Minderheit

sucht Mehrheit
34 487,78 Euro

27 Rhein-Ruhr-Institut für Sozial-
forschung

Ethnisierung von Religion und
Kultur

73 755,00 Euro

28 Treibhaus e. V. Encuentro – Stark in Gesellschaft 68 963,87 Euro
29 Verein für Jugendhilfe im Landkreis

Böblingen e. V. (VfJ)
respekt:leben – Respektvoll
Zusammenleben im Landkreis

vzM
01.05.2011

30 DETO e. V. cogOS 46 170,00 Euro
Summe Themencluster 3 388 376,65 Euro

D Themencluster 4 – Umgangmit Vielfalt und Differenz im Elementar- und
Primarbereich

31 Türkische Gemeinde in Deutschland
(TGD)

B.u.S Bildung und Spaß 79 267,29 Euro

32 Jugend Museum Schöneberg Projekt: Heimat Berlin – Migrations-
geschichte für Kinder

63 500,00 Euro



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

Ko
rre
ktu
r

Korrektur
Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 5 – Drucksache 17/6420

Se
ite

 5
, J

ul
i 1

4,
 2

01
1,

 /d
at

a/
bt

_v
or

ab
/1

70
64

20
.fm

, F
ra

m
e

8. Warum wurde die Frage nach Höhe und Zusammensetzung der Kofinan-
zierung für die Modellprojekte in der Antwort der Bundesregierung auf
die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. (Bundestagsdrucksache
17/5330) nicht beantwortet, und wie stellt sich die Kofinanzierung nach
den genannten Kriterien dar?

Die Frage nach der Höhe und Zusammensetzung der Kofinanzierung für die
Modellprojekte wurde in der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE
LINKE. (Bundestagsdrucksache17/5330, Frage12) beantwortet. Wieausgeführt
werden allen Modellprojekten maximal 50 Prozent der Projektausgaben durch
Zuwendungen finanziert. Die restlichen mindestens 50 Prozent der Gesamtaus-
gaben sind zu kofinanzieren.
Die Arten der möglichen Kofinanzierung wurden ebenfalls angegeben.
Die in der Antwort zu Frage 7 in der vorliegenden Kleinen Anfrage (Bundes-
tagsdrucksache 17/6197) aufgeführten bewilligten Modellprojekte erfüllen
dieseKriterien. Eserfolgt in diesen Modellprojekten wiebereits in der Antwort
auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. (Bundestagsdrucksache 17/
5330, Frage 12) ausgeführt eine Mitfinanzierung durch Eigenmittel der Träger,
Mittel der Kommunen und der Länder, sowie anderer Bundesressorts, weiterer
Drittmittel (z. B. von Stiftungen), EU-Mittel oder Einnahmen aus dem Projekt.

9. Mit welchem ErgebniswurdediePrüfung von sechsweiteren Projektanträ-
gen für das Bundesprogramm „Initiative Demokratie stärken“ abgeschlos-
sen, um welche Projekte handelt es sich, und in welcher Höhe werden sie
gegebenenfallsgefördert (vgl. Bundestagsdrucksache17/5329, Antwort zu
Frage 2)?

Mittlerweile wurden die sechs in der Antwort der Bundesregierung (Bundes-
tagsdrucksache 17/5329) erwähnten sowie zwei weitere Projekte bewilligt:

33 FiPPe. V. –Fortbildungsinstitut für die
pädagogische Praxis

Vielfalt – Schule – Lebenswelt:
Schulentwicklung

vzM
01.05.2011

34 Jugendhilfe Göttingen e. V. KiSS – Kinder in Schule & Sozial-
raum

78 788,93 Euro

35 Bildungsvereinigung (BV) Arbeit und
Leben Sachsen-Anhalt e. V.

INO und KIVI: In statt Out –
Kinder für Vielfalt!

vzM
01.06.2011

36 SPI SozialpädagogischesInstitut „Wal-
ter May“  (SPI)

VIELFALT GESTALTET GRUND-
SCHULE

46 264,59 Euro

37 Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis
e. V.

Vielfalt nutzen. Diversity Manage-
ment an Grundschulen.

57 632,00 Euro

Summe Themencluster 4 325 452,81 Euro
Gesamtsumme 2 159 049,35 Euro

lfd.Nr. Zuwendungsempfänger Projektbezeichnung Bewilligung
2011

1 DITIB Landesverband Hamburg e. V./
Schleswig-Holstein e. V.

„Mein Weg – Jugend für die
Zukunft“

150 000 Euro

2 Kulturwerkstatt e. V. Reutlingen „Brücken bauen – Gräben schließen“ 30 000 Euro
3 mla gGmbH „Muslim 3.0“ 122 000 Euro
4 Institut für Kulturanalyse e. V., Berlin „Konfliktkultur – Ein Programm zur

Bildung historischen Bewusstseins
für Eltern“

96 000 Euro
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10. Wie begründet sich die unterschiedlich hohe Anforderung bezüglich der
Kofinanzierung an die Modellprojekte in den Programmen „Initiative
Demokratie stärken“ (10 Prozent Kofinanzierung erforderlich) und „To-
leranz fördern – Kompetenz stärken“ (50 Prozent Kofinanzierung erfor-
derlich)?

Im Bereich der Präventionsprogramme gegen Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus unterstützt und fördert die Bundesregierung
im Rahmen ihrer Anregungsfunktion seit 2001 Modellprojekte. Hierbei hat sie
zu Beginn der Förderung geringe Kofinanzierungsquoten vorgegeben, im
Laufe der Jahre diese mit dem Ziel der Sicherung der Nachhaltigkeit kontinu-
ierlich erhöht. Bereits im Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT. Jugend für
Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ (Laufzeit 2007 bis 2010) wurde eine
50prozentige Kofinanzierung vorausgesetzt.
Dieser Kofinanzierungsquote, dieüber 90 Prozent der Modellprojekteerreichen
konnten, wurde im Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPE-
TENZ STÄRKEN „übernommen.
Für das neu eingerichtete Bundesprogramm „Initiative Demokratie stärken“
wurde ein analoges Verfahren eingeführt. Zu Beginn der Förderung in den Jah-
ren 2010 bis 2013 wurde daher zunächst eine geringe Kofinanzierungsquote in
Höhe von 10 Prozent festgelegt.

11. Wie sah das Programm des Symposiums der KAS zum Thema „Linksex-
tremismus“ aus, für dasdieKAS im Haushaltsjahr 2010 92 500 Euro aus
der Initiative „Demokratiestärken“ bewilligt bekommen hat, und wie set-
zen sich die Kosten dieser Veranstaltung im Einzelnen zusammen?

13. Wie sah das Programm des Symposiums der KAS zum Thema „Islamis-
mus und islamische Jugendszene“ aus, für das die KAS im Haushaltsjahr
2010 90 000 Euro aus dem Programm „Initiative Demokratie stärken“
bewilligt bekommen hat, und wiesetzen sich dieKosten dieser Veranstal-
tung im Einzelnen zusammen?

Die Fragen 11 und 13 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Die im Rahmen des Bundesprogramms „Initiative Demokratie stärken“ geför-
derten Projektesind in der Regel zur Durchführung auf mehrereJahreangelegt.
Die hinterfragten Projekte der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) wurden mit
einer Laufzeit von November 2010 bis Dezember 2011 beantragt. Die Zuwen-
dungsbescheide werden vom BMFSFJ auch bei mehrjährig konzipierten Pro-
jekten für die Dauer eines Haushaltsjahres erlassen.

5 BiP VHS Main Kinzig „Demokratisierung erfahren – Extre-
mismus entgegen treten“

72 000 Euro

6 jugendschutz.net „ Islamismus und Linksextremismus
im Internet“

69 000 Euro

7 Gegen Vergessen – Für Demokratie
e. V.

„Entwicklung systemisch-lösungs-
orientierter und Online-basierter
Ansätze im Themenfeld Linksextre-
mismus“

58 000 Euro

8 Deutsche Gesellschaft e. V. „Workshop zum Linksextremismus
für Schüler/-innen“

65 000 Euro

Gesamtsumme 662 000 Euro
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Die Symposien (Fachkongresse) sind in beiden Projekten Teil des Gesamtpro-
jekts und finden voraussichtlich im Herbst 2011 statt. Das jeweilige Programm
wird im Laufe der Projektarbeit entwickelt und einige Wochen vor der Veran-
staltung veröffentlicht.
Gegenstand der Projekte in 2010 war die Erstellung von Arbeitspapieren, Ex-
pertengespräche zur Frage der Wirkung des Linksextremismus respektive des
islamistischen Extremismus auf Jugendliche in Deutschland sowie empirische
Umfragen unter Jugendlichen zu den Themenbereichen. Die Ergebnisse wer-
den in die Fachkongresse einfließen.

12. Wurde das gesamte bewilligte Budget für dieses Projekt der KAS ausge-
schöpft, und wenn nein, wasgeschah mit den nicht verausgabten Mitteln?

14. Wurde das gesamte bewilligte Budget für dieses Projekt der KAS ausge-
schöpft, und wenn nein, wasgeschah mit den nicht verausgabten Mitteln?

Die Fragen 12 und 14 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Die im Haushaltsjahr 2010 von der KASnicht verausgabten Mittel in Höhevon
23 770,31 Euro (Linksextremismus) bzw. 5 306,37 Euro (islamistischer Extre-
mismus) wurden an das BMFSFJ zurückgezahlt.

15. Wie erklärt sich die große Differenz zwischen der für das Haushaltsjahr
2011 bewilligten Summe von 94 104 Euro für ein Projekt der KAS zum
Thema „Linksextremismus in Deutschland: Erscheinungsbild und Wir-
kung auf Jugendliche“ und den bisher vom BMFSFJauf eineAnfragedes
Abgeordneten Steffen Bockhahn bezifferten Kosten für einen Fachkon-
gressvon 35 200 Euro, und wasgeschieht mit der RestsummediesesPos-
tens bzw. welche weiteren Projekte sind geplant?

16. Wie erklärt sich die große Differenz zwischen der für das Haushaltsjahr
2011 bewilligten Summe von 40 500 Euro für ein Projekt der KAS zum
Thema „Islamismus und islamische Jugendszene in Deutschland“ und
den bisher vom BMFSFJ auf eine Anfrage des Abgeordneten Steffen
Bockhahn bezifferten Kosten für einen Fachkongress von 28 000 Euro,
und was geschieht mit der Restsumme dieses Postens bzw. welche weite-
ren Projekte sind geplant?

Die Fragen 15 und 16 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Nachfragegemäßwurden in der Antwort auf dieBerichtsbittedesAbgeordneten
Steffen Bockhahn die Ausgaben für die geplanten Fachkongresse der KAS im
Jahr 2011 dargestellt. Die darüber hinausgehenden Ausgaben sind geplant für
die Erstellung von Handreichungen mit den Ergebnissen der Fachkongresse
bzw. den Erkenntnissen aus der Projektarbeit im Vorjahr, für die Entwicklung
von Modellseminaren für Multiplikatorenschulungen und die Durchführung
dieser Schulungensowiefür dieErstellungeinesInternetportalsalsInformations-
plattform für Jugendliche, Fachkräfte und Multiplikatoren.
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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Daniela Kolbe (Leipzig), Sönke Rix, Petra Crone,
Petra Ernstberger, Martin Gerster, Iris Gleicke, Angelika Graf (Rosenheim),
Kerstin Griese, Wolfgang Gunkel, Michael Hartmann (Wackernheim),
Gabriele Hiller-Ohm, Frank Hofmann (Volkach), Christel Humme, Ute Kumpf,
Steffen-Claudio Lemme, Caren Marks, Franz Müntefering, Aydan Özogŭz,
Thomas Oppermann, Mechthild Rawert, Marlene Rupprecht (Tuchenbach),
Martin Schwanholz, Rolf Schwanitz, Stefan Schwartze, Dr. h. c. Wolfgang Thierse,
Dagmar Ziegler, Dr. Frank-Walter Steinmeier und der Fraktion der SPD

Schwächung der Arbeit für Demokratie durch Einführung einer
Extremismusklausel im Bundesprogramm
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“

Die Bundesregierung hat die erfolgreichen Programme gegen Rechtsextremis-
mus und für Demokratie „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demo-
kratie“ seit dem Haushaltsjahr 2011 zum Bundesprogramm „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ zusammengefasst. Eine Neuerung
des Programms besteht in der Forderung an die Zuwendungsempfänger, eine
„Demokratieerklärung“ zu unterzeichnen, die hier dem allgemeinen Sprach-
gebrauch folgend als Extremismusklausel bezeichnet wird.
Demnach müssen sich Demokratieinitiativen, Gewerkschaften, Kirchen oder
Bürgervereine nicht nur selbst schriftlich zur freiheitlich demokratischen
Grundordnung bekennen, sondern zugleich auch ihre Partner und Referentin-
nen und Referenten diesbezüglich verpflichten und die Umsetzung dieser Ver-
pflichtung überwachen. Auch der „Anschein“ einer Zusammenarbeit mit Extre-
misten sei zu vermeiden. Die Extremismusklausel und ihre Ausgestaltung sind
juristisch umstritten, wie die kritischen Gutachten von Prof. Dr. Ulrich Battis
und des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages belegen.
Auch der von der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) beauftragteSachverständigeProf. Dr. Fritz Ossenbühl hat in seinem
Gutachten Bedenken geäußert. Prof. Dr. Fritz Ossenbühl stellte fest, dass die
Formulierungen der Klausel „nicht ganz glücklich“ und „ interpretationsbedürf-
tig“  seien.
Jenseitsder juristischen Bewertung ist die tatsächlicheWirkung der Klausel für
die zivilgesellschaftlichen Projekte verheerend. Viele Initiativen stehen der
Forderung, dieGesinnung ihrer Partner überwachen zu müssen, kritisch bisab-
lehnend gegenüber und beklagen eine Kultur des Misstrauens, die der Arbeit
für Demokratieabträglich ist. Siewerden dabei von einem breiten Bündnisvon
Bildungsträgern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und religiösen
Organisationen unterstützt. Die Kritik an der Klausel äußert sich einerseits in
kritischen Begleitschreiben der Unterzeichner, andererseits in der Weigerung,

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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gemäßden Vorgaben der Klausel diePartner zu bespitzeln. DasBMFSFJbehält
sich vor, Projektanträge abzulehnen, wenn der Antragsteller die Klausel nicht
unterzeichnet, bzw. bereits bewilligte und zugewiesene Fördergelder zurückzu-
fordern, sofern esdieBestimmungen der Extremismusklausel alsdurch den Zu-
wendungsempfänger im Nachhinein als verletzt ansieht.
Diese Bewilligungspraxis des BMFSFJ führt dazu, dass zahlreiche Projekt-
träger keine Anträge mehr stellen oder aufgrund fehlender Unterzeichnung der
Klausel keine Förderung erhalten. Damit verhindert die Bundesregierung die
Durchführung dringend benötigter Projekte gegen Rechtsextremismus und
Menschenfeindlichkeit. Wie viele Projekte infolgedessen vor dem Aus stehen,
ist noch nicht in vollem Umfang ersichtlich. Essteht jedoch zu befürchten, dass
dieüber vieleJahregewachseneLandschaft an Initiativen und Projekten für die
Stärkung demokratischer Kultur spürbar und nachhaltig ausgedünnt wird.

Daher fragen wir die Bundesregierung:
1. In welchen Programmen verlangt die Bundesregierung als Zuwendungs-

voraussetzung die Unterzeichnung der Extremismusklausel?
2. Welche Gründe haben die Bundesregierung dazu bewogen, die Unterzeich-

nung der Extremismusklausel zu einer Zuwendungsvoraussetzung für eine
Förderung im Rahmen dieser Programme zu machen?
a) Welche konkreten Erkenntnisse hat die Bundesregierung darüber, dass es

in der Vergangenheit zur Förderung von extremistischen Strukturen
durch Gewährung materieller oder immaterieller Mittel durch Zuwen-
dungsempfänger der aktuellen Programme bzw. deren Vorläuferpro-
gramme gekommen ist?

b) Falls es in der Vergangenheit zur Förderung extremistischer Strukturen
durch Gewährung materieller oder immaterieller Mittel durch Zuwen-
dungsempfänger der aktuellen Programme bzw. deren Vorläuferpro-
gramme gekommen ist, welche Zuwendungsempfänger waren an einer
solchen Förderung extremistischer Strukturen beteiligt?

c) Welche konkreten Organisationen und Personen, die extremistischen
Strukturen zuzurechnen sind, haben von einer solchen Förderung – sollte
sie stattgefunden haben – profitiert?

d) Wann hat die Bundesregierung von einer solchen Förderung extremis-
tischer Strukturen – sollte sie stattgefunden haben – Kenntnis erlangt?

3. Welche Gründe haben die Bundesregierung dazu bewogen, diese Klausel
gerade in diesen Programmen zu verlangen und nicht in anderen?

4. Welche Argumente haben die Bundesregierung dazu bewogen, mögliche
mildere Instrumente zum Zweck der Sensibilisierung wie Hinweis- oder
Warnblätter als ungeeignet einzustufen?

5. In welchen Landesprogrammen zur Stärkung demokratischer Wertewird die
Extremismusklausel angewendet?
a) Welche der Landesprogramme übernehmen die aus Bundesprogramm

„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ bekannte For-
mulierung der Klausel?

b) WelcheLandesprogrammeverwenden eineandereFormulierung und wie
bewertet die Bundesregierung diese abweichenden Formulierungen?

6. Welche Landesprogramme zur Stärkung demokratischer Werte verzichten
auf eine Klausel?
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7. Welche Öffentlichkeitsarbeit betreibt die Bundesregierung, um die Extre-
mismusklausel zu diskutieren, zu erklären und zu erläutern?
a) Welche Veranstaltungen hat die Bundesregierung diesbezüglich durch-

geführt?
b) Wie viele dieser Veranstaltungen hat die Bundesregierung mit Vertrete-

rinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft durchgeführt?
c) An welchen dieser Veranstaltungen hat diezuständigeBundesministerin

oder in Vertretung der zuständige Staatssekretär oder Parlamentarische
Staatssekretär teilgenommen?

d) Welche Vorgaben macht die Bundesregierung den Bundesländern zur
eigenen Öffentlichkeitsarbeit im Bundesprogramm „TOLERANZ FÖR-
DERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ und anderen Programmen, in de-
nen die Extremismusklausel zur Anwendung kommt?

e) Inwiefern schreibt die Bundesregierung den Bundesländern vor, Presse-
mitteilungen, von durch das Bundesprogramm geförderten Beratungs-
netzwerken, vor Veröffentlichung zu prüfen?

f) Welche Bundesländer verlangen von durch das Bundesprogramm ge-
förderten Beratungsnetzwerken ihre Pressemitteilungen vor Veröffent-
lichung abzustimmen und welche nicht?

g) Inwiefern schreibt die Bundesregierung den Bundesländern vor, Bro-
schüren, Faltblätter und andere Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, von
durch das Bundesprogramm geförderten Beratungsnetzwerken vor Ver-
öffentlichung zu prüfen?

h) Welche Bundesländer verlangen von durch das Bundesprogramm ge-
förderten Beratungsnetzwerken ihre Broschüren, Faltblätter und andere
Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, vor Veröffentlichung abzustimmen und
welche nicht?

i) Welche Vorgaben macht die Bundeszentrale für politische Bildung im
Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“  den Projektträgern?

8. Wie gestaltet sich der Mittelabruf für das Bundesprogramm „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“?
a) Wie viele Projektanträge wurden im Rahmen des Bundesprogramms

„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ bisher bewil-
ligt?

b) Wie viele Mittel wurden für 2011 bisher bewilligt (bitte aufgeschlüsselt
nach Bundesländern)?

c) Auf welche Programmbestandteile entfallen die bisher bewilligten Mit-
tel (bitte aufgeschlüsselt nach Bundesländern)?

d) Wie viele Mittel wurden in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 für
die Vorgängerprogramme„VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für
Demokratie“  abgerufen (bitte aufgeschlüsselt nach Bundesländern)?

9. Wie viele Projektanträge wurden im Rahmen des Bundesprogramms
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ bisher abgelehnt
und aus welchen Gründen erfolgte die Ablehnung (bitte Anträge einzeln
und sortiert nach Bundesländern aufführen)?

10. Welche Projektanträge wurden in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010
für dieVorgängerprogramme„VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für
Demokratie“ abgelehnt und aus welchen Gründen erfolgte die Ablehnung
(bitte Anträge einzeln und sortiert nach Bundesländern aufführen)?
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11. Welcheantragstellenden Städte, Gemeinden, Stadtbezirkeetc. weigern sich
nach Einführung der Extremismusklausel, die bereits bewilligten Lokalen
Aktionspläne vor Ort umzusetzen oder verzichten mit dieser Begründung
auf den Mittelabruf?

12. Wie viele der abgelehnten Projekte im Rahmen des Bundesprogramms
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ wurden wegen
Nichtunterzeichnung der Extremismusklausel abgelehnt bzw. bei wie vie-
len wurde die Projektbewilligung aufgrund der Nichtunterzeichnung zu-
rückgezogen (bitte aufgeschlüsselt nach Bundesländern und nach den Pro-
grammbestandteilen Lokale Aktionspläne, Modellprojekte und Beratungs-
netzwerke)?

13. In wie vielen Fällen wurden bei bewilligten Projekte im Rahmen des Bun-
desprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“
durch die Antragsteller auf den Mittelabruf verzichtet, in wie vielen Fällen
wurdedabei explizit auf diezuunterzeichnendeExtremismusklausel verwie-
sen (bitte aufgeschlüsselt nach Bundesländern und nach den Programmbe-
standteilen LokaleAktionspläne, Modellprojekteund Beratungsnetzwerke)?

14. Bei wie vielen bewilligten Anträgen wurde der unterzeichneten Extremis-
musklausel ein kritisches Begleitschreiben angefügt (bitte aufgeschlüsselt
nach Bundesländern und nach den Programmbestandteilen LokaleAktions-
pläne, Modellprojekte und Beratungsnetzwerke)?

15. In wie vielen Fällen führte die Einreichung eines kritischen Begleitschrei-
bens zur Verweigerung der Förderung eines Projektantrags und warum?

16. Wie bewertet die Bundesregierung die Rechtsunsicherheit, die sich für die
Träger ausder unterschiedlichen Bewertung der Begleitschreiben durch die
Koordinierungsstellender LokalenAktionspläneergeben, undwelcheMaß-
nahmen plant dieBundesregierung, um dieRechtsunsicherheit zu beenden?

17. Wie bewertet die Bundesregierung die Wirkung der Extremismusklausel
hinsichtlich desZiels, dieFörderung extremistischer Strukturen zu vermei-
den auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen seit dem Beginn der
neuen Förderphase?

18. Wie beurteilt die Bundesregierung die Wirkung der Extremismusklausel
hinsichtlich der Zweckbestimmung des Programms „TOLERANZ FÖR-
DERN – KOMPETENZ STÄRKEN“, Vielfalt und Demokratie zu stärken
sowie demokratische Teilhabe erlebbar zu machen?

19. Wiebeurteilt dieBundesregierung dieExtremismusklausel alseineNeben-
bestimmung eines Verwaltungsaktes, die gemäß § 36 Absatz 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes den Zweck des ihr zugrunde liegenden Bewilli-
gungsbescheides nicht zuwiderlaufen darf, vor dem Hintergrund der Tat-
sache, dass durch die Verpflichtung zur Überprüfung potentieller Koopera-
tionspartner eine Kultur des Misstrauens und der gegenseitigen
Gesinnungsüberprüfung entsteht, in der sich das Erleben demokratischer
Teilhabe kaum verwirklichen lassen dürfte?

20. Wiebewertet dieBundesregierung den Verlust an zivilgesellschaftlichenPro-
jektengegenRechtsextremismusangesichtsder ZieledesBundesprogramms?

21. Wie bewertet die Bundesregierung die Auswirkungen der Schwächung
zivilgesellschaftlicher Projektegegen Rechtsextremismusauf diematerielle
Grundrechtverwirklichung von Opfergruppen rechter Gewalt?

Berlin, den 6. Juli 2011

Dr. Frank-Walter Steinmeier und Fraktion
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend vom 25. Juli 2011 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Daniela Kolbe (Leipzig), Sönke Rix,
Petra Crone, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD
– Drucksache 17/6554 –

Schwächung der Arbeit für Demokratie durch Einführung einer
Extremismusklausel im Bundesprogramm
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“

Vor bemer k ung der  Fr agest el l er
DieBundesregierung hat dieerfolgreichen Programmegegen Rechtsextremis-
musund für Demokratie „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent. für Demo-
kratie“ seit dem Haushaltsjahr 2011 zum Bundesprogramm „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ zusammengefasst. Eine Neuerung
des Programms besteht in der Forderung an die Zuwendungsempfänger, eine
„Demokratieerklärung“ zu unterzeichnen, die hier dem allgemeinen Sprach-
gebrauch folgend als Extremismusklausel bezeichnet wird.
Demnach müssen sich Demokratieinitiativen, Gewerkschaften, Kirchen oder
Bürgervereine nicht nur selbst schriftlich zur freiheitlich demokratischen
Grundordnung bekennen, sondern zugleich auch ihre Partner und Referentin-
nen und Referenten diesbezüglich verpflichten und die Umsetzung dieser
Verpflichtung überwachen. Auch der „Anschein“ einer Zusammenarbeit mit
Extremisten sei zu vermeiden. Die Extremismusklausel und ihre Ausge-
staltung sind juristisch umstritten, wie die kritischen Gutachten von
Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Battisund desWissenschaftlichen DienstesdesDeut-
schen Bundestages belegen. Auch der von der Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend beauftragte Sachverständige Prof. Dr. Fritz
Ossenbühl hat in seinem Gutachten Bedenken geäußert. Prof. Dr. Fritz
Ossenbühl stellte fest, dassdieFormulierungen der Klausel „nicht ganz glück-
lich“  und „ interpretationsbedürftig“  seien.
Jenseits der juristischen Bewertung ist die tatsächliche Wirkung der Klausel
für diezivilgesellschaftlichen Projekteverheerend. Viele Initiativen stehen der
Forderung, die Gesinnung ihrer Partner überwachen zu müssen, kritisch bis
ablehnend gegenüber und beklagen eine Kultur des Misstrauens, die der
Arbeit für Demokratie abträglich ist. Sie werden dabei von einem breiten
Bündnis von Bildungsträgern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
und religiösen Organisationen unterstützt. Die Kritik an der Klausel äußert
sich einerseits in kritischen Begleitschreiben der Unterzeichner/-innen, ande-
rerseits in der Weigerung, gemäßden Vorgaben der Klausel diePartner/-innen
zu bespitzeln. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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Jugend (BMFSFJ) behält sich vor, Projektanträge abzulehnen, wenn der
Antragsteller die Klausel nicht unterzeichnet, bzw. bereits bewilligte und zu-
gewiesene Fördergelder zurückzufordern, sofern es die Bestimmungen der
Extremismusklausel als durch den Zuwendungsempfänger im Nachhinein als
verletzt ansieht.
Diese Bewilligungspraxis des BMFSFJ führt dazu, dass zahlreiche Projekt-
träger keineAnträgemehr stellen oder aufgrund fehlender Unterzeichnung der
Klausel keine Förderung erhalten. Damit verhindert die Bundesregierung die
Durchführung dringend benötigter Projekte gegen Rechtsextremismus und
Menschenfeindlichkeit. WievieleProjekte infolgedessen vor dem Ausstehen,
ist noch nicht in vollem Umfang ersichtlich. Es steht jedoch zu befürchten,
dass die über viele Jahre gewachsene Landschaft an Initiativen und Projekten
für die Stärkung demokratischer Kultur spürbar und nachhaltig ausgedünnt
wird.

1. In welchen Programmen verlangt die Bundesregierung als Zuwendungs-
voraussetzung die Unterzeichnung der Extremismusklausel?

Neben dem Programm TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN
wird in dem Programm „Initiative Demokratie stärken“ des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Demokratieer-
klärung verlangt. Das Bundesministerium des Innern (BMI) verlangt in seinem
Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“  eine entsprechende Erklärung.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zur Kleinen Anfrage
„Antiextremismuserklärung desBundesprogrammsTOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ der Fraktion DIE LINKE. (Bundestagsdrucksache
17/4269) verwiesen.

2. WelcheGründehaben dieBundesregierung dazu bewogen, dieUnterzeich-
nung der Extremismusklausel zu einer Zuwendungsvoraussetzung für eine
Förderung im Rahmen dieser Programme zu machen?
a) Welche konkreten Erkenntnisse hat die Bundesregierung darüber, dass

es in der Vergangenheit zur Förderung von extremistischen Strukturen
durch Gewährung materieller oder immaterieller Mittel durch Zuwen-
dungsempfänger der aktuellen Programme bzw. deren Vorläuferpro-
gramme gekommen ist?

b) Falls es in der Vergangenheit zur Förderung extremistischer Strukturen
durch Gewährung materieller oder immaterieller Mittel durch Zuwen-
dungsempfänger der aktuellen Programme bzw. deren Vorläuferpro-
gramme gekommen ist, welche Zuwendungsempfänger waren an einer
solchen Förderung extremistischer Strukturen beteiligt?

c) Welche konkreten Organisationen und Personen, die extremistischen
Strukturenzuzurechnensind, habenvoneiner solchenFörderung–sollte
siestattgefundenhaben – profitiert?

d) Wann hat die Bundesregierung von einer solchen Förderung extremis-
tischer Strukturen – sollte sie stattgefunden haben – Kenntnis erlangt?

3. Welche Gründe haben die Bundesregierung dazu bewogen, diese Klausel
gerade in diesen Programmen zu verlangen und nicht in anderen?

4. Welche Argumente haben die Bundesregierung dazu bewogen, mögliche
mildere Instrumente zum Zweck der Sensibilisierung wie Hinweis- oder
Warnblätter als ungeeignet einzustufen?

Die Fragen 2 bis 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
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Bezüglich der Frage nach den Gründen für die Einführung der Demokratieer-
klärung wird auf die Antwort der Bundesregierung zur Kleinen Anfrage „Anti-
extremismuserklärung des Bundesprogramms TOLERANZ FÖRDERN –
KOMPETENZ STÄRKEN“ der Fraktion DIE LINKE. (Bundestagsdrucksache
17/4269) sowie auf die Antwort der Bundesregierung vom 23. März 2011 zur
Schriftlichen Frage der Abgeordneten Monika Lazar (Arbeitsnummer 3/152)
verwiesen.
Bezüglich der Fragen 2a bis 2c wird Folgendes ausgeführt: In der Vergangen-
heit gab es wiederholt Fälle, in denen Gruppierungen, bei denen Anhaltspunkte
auf verfassungsfeindlicheBestrebungen bestanden, versucht haben, alsProjekt-
partner an den Programmen zu partizipieren. Dies betraf insbesondere islamis-
tische Organisationen sowie ausländische nationalistische Gruppen wie die
Grauen Wölfe. In zwei Fällen kam dabei eine Zusammenarbeit aufgrund der
extremistischen Ausrichtung erst gar nicht zustande. In einem weiteren Fall
wurden die Mittel für das betreffende Mikroprojekt widerrufen.

5. In welchen Landesprogrammen zur Stärkung demokratischer Werte wird
die Extremismusklausel angewendet?
a) Welche der Landesprogramme übernehmen die aus Bundesprogramm

„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ bekannte
Formulierung der Klausel?

b) Welche Landesprogramme verwenden eine andere Formulierung und
wie bewertet die Bundesregierung diese abweichenden Formulierun-
gen?

6. Welche Landesprogramme zur Stärkung demokratischer Werte verzichten
auf eine Klausel?

Die Fragen 5 und 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Der Freistaat Sachsen verlangt in seinem Förderprogramm „Weltoffenes Sach-
sen“ ebenfalls eine Erklärung, die der des Bundes ähnlich ist. Das Verfahren
findet auch in dem „Aussteigerprogramm Sachsen“ (für Rechtsextremisten)
Anwendung und soll beispielsweise bei der Fußball-Fanprojekte-Förderrichtli-
nie umgesetzt werden.
Mecklenburg-Vorpommern hat für die Kindertagesstätten per Erlass geregelt,
dass diejenigen, die eine Betriebserlaubnis beantragen, sich schriftlich zur frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung bekennen sollen.
Auch von den Trägern der politischen Bildung in Mecklenburg-Vorpommern
wird dies gemäß dem im Mai dieses Jahres vom Landtag in Mecklenburg-Vor-
pommern verabschiedete Weiterbildungsförderungsgesetz verlangt.
Die Landesprogramme in Thüringen und Brandenburg verwenden nach Kennt-
nis des Bundes keine Demokratieerklärung oder eine ähnliche Erklärung. Wei-
tere Informationen liegen dem Bund nicht vor.

7. Welche Öffentlichkeitsarbeit betreibt die Bundesregierung, um die Extre-
mismusklausel zu diskutieren, zu erklären und zu erläutern?
a) Welche Veranstaltungen hat die Bundesregierung diesbezüglich durch-

geführt?
b) Wie viele dieser Veranstaltungen hat die Bundesregierung mit Vertrete-

rinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft durchgeführt?
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c) An welchen dieser Veranstaltungen hat die zuständige Bundesministe-
rin oder in Vertretung der zuständige Staatssekretär oder Parlamentari-
sche Staatssekretär teilgenommen?

Ziel der Maßnahmen in Programmen zur Extremismusprävention der Bundes-
regierung ist die Stärkung von Demokratie und Toleranz. Die gemeinsame
Grundposition aller Mitwirkenden an den Bundesprogrammen zur Stärkung
von Toleranz und Demokratie sowie gegen Extremismus muss daher sein, sich
zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland zu bekennen. Daher ist die Unterzeichnung einer Erklärung, mit
der sich das geförderte Projekt bzw. der handelnde Träger hierzu bekennt, eine
Auflage im Zuwendungsbescheid und in den Leitlinien als Fördervorausset-
zung festgelegt.
Dies ist sämtlichen Beteiligten in den Programmen zur Extremismusprävention
von Anfang an offen kommuniziert worden. Darüber hinaus wurden Erläute-
rungen zur Demokratieerklärung erstellt, die als Unterstützung für die unter-
zeichnenden Träger gedacht sind. Die Erläuterungen tragen dazu bei, Unklar-
heiten im Zusammenhang mit der Demokratieerklärung schon im Vorfeld zu
beseitigen und Missverständnissen vorzubeugen. Bei weiteren Fragen können
sich die Träger an die Regiestelle beim Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA), an das BMFSFJ sowie an das BMI wenden.
Einer darüberhinausgehenden Öffentlichkeitsarbeit bedarf es aus Sicht der
Bunderegierung nicht, da die überwiegende Anzahl der geförderten Träger und
Kommunen die Notwendigkeit erkennt, dass man in Bundesprogrammen zur
Extremismusprävention – und damit in einem besonders sensiblen Bereich –
das Augenmerk darauf richtet, wer aus öffentlichen Mitteln gefördert wird.

d) Welche Vorgaben macht die Bundesregierung den Bundesländern zur
eigenen Öffentlichkeitsarbeit im Bundesprogramm „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ und anderen Programmen,
in denen die Extremismusklausel zur Anwendung kommt?

e) Inwiefern schreibt dieBundesregierung den Bundesländern vor, Presse-
mitteilungen, von durch das Bundesprogramm geförderten Beratungs-
netzwerken, vor Veröffentlichung zu prüfen?

f) Welche Bundesländer verlangen von durch das Bundesprogramm ge-
förderten Beratungsnetzwerken ihre Pressemitteilungen vor Veröffent-
lichung abzustimmen, und welche nicht?

g) Inwiefern schreibt die Bundesregierung den Bundesländern vor, Bro-
schüren, Faltblätter und andere Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, von
durch dasBundesprogramm geförderten Beratungsnetzwerken vor Ver-
öffentlichung zu prüfen?

h) Welche Bundesländer verlangen von durch das Bundesprogramm ge-
förderten Beratungsnetzwerken ihre Broschüren, Faltblätter und andere
Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, vor Veröffentlichung abzustimmen,
und welche nicht?

Es wird diesbezüglich auf die Antwort der Bundesregierung zu den Schrift-
lichen Fragen 3/414 und 3/415 desAbgeordneten Rolf Schwanitz (Bundestags-
drucksache 17/5422) sowie auf die Antwort des Unterzeichners in der 101. Sit-
zung des Deutschen Bundestages auf die Mündliche Frage der Abgeorneten
Daniela Kolbe (Plenarprotokoll 17/101) verwiesen.
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i) Welche Vorgaben macht die Bundeszentrale für politische Bildung im
Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ den Projektträ-
gern?

Das BMI und die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) mit der Regie-
stelle des Programms verantworten die gesamte überregionale Öffentlichkeits-
arbeit zum Bundesprogramm und kommunizieren dessen Inhalte, Zielsetzun-
gen und Ergebnisse.
Sie ergänzen damit die regionale Öffentlichkeitsarbeit der Projektverantwortli-
chen über den aktuellen Stand der Förderprojekte.
Die Projektträger sind dazu angehalten, im Rahmen ihrer projektbezogenen
Pressearbeit auf die Förderung durch das Bundesprogramm hinzuweisen. Ent-
würfe von Druckerzeugnissen und sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsar-
beit, die im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm stehen, bedürfen vor
Veröffentlichung beziehungsweise Erteilung des Druckauftrages der Freigabe
der Regiestelle. Die Prüfung der Regiestelle bezieht sich dabei – wie bei den
Programmen des BMFSFJ zur Extremismusprävention – ausschließlich auf die
Verwendung der Logosund dieKommunikation desBundesprogramms; die re-
daktionelle Verantwortung der Veröffentlichungen verbleibt bei den Projektträ-
gern.

8. Wie gestaltet sich der Mittelabruf für das Bundesprogramm „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“?
a) Wie viele Projektanträge wurden im Rahmen des Bundesprogramms

„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ bisher bewil-
ligt?

Im Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“
wurden mit Stichtag 30. Juni 2011 insgesamt 223 Projektanträge bewilligt.
Die 223 Bewilligungen unterteilen sich wie folgt:
! Lokale Aktionspläne: 171 Bewilligungen,
! Modellprojekte: 33 Bewilligungen,
! Landesweite Beratungsnetzwerke: 16 Bewilligungen,
! Wissenschaftliche Begleitung der Lokalen Aktionspläne: 1 Bewilligung,
! Programmevaluation: 1 Bewilligung,
! Programmbegleitung, Programmberatung, Coaching: 1 Bewilligung.

b) WievieleMittel wurden für 2011 bisher bewilligt (bitteaufgeschlüsselt
nach Bundesländern)?

c) Auf welcheProgrammbestandteileentfallen diebisher bewilligten Mit-
tel (bitte aufgeschlüsselt nach Bundesländern)?

Mit Stichtag 30. Juni 2011 wurden Bundesmittel in Höhe von insgesamt
18 739 717,54 Euro bewilligt.
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Die Verteilung nach Programmbestandteilen und Ländern gestaltet sich wie
folgt:
Bundesland
Bundesmittel ges.

Lokale
Aktionspläne
(LAP)

Modellprojekte

(MP)

Beratungs-
netzwerke
(BNW)

Wiss  Begleitung/
Evaluation,
Coaching/QS

Baden-Württemberg
1 182 058,00 Euro

770 000,00 Euro 162 058,00 Euro 250 000,00 Euro

Bayern
1 055 844,51 Euro

785 000,00 Euro 20 844,51 Euro 250 000,00 Euro

Berlin
2 339 174,55 Euro

1 065 000,00 Euro 1 024 174,55 Euro 250 000,00 Euro

Brandenburg
1 265 000,00 Euro

1 015 000,00 Euro 250 000,00 Euro

Bremen
241 720,00 Euro

100 000,00 Euro 141 720,00 Euro

Hamburg
365 000,00 Euro

165 000,00 Euro 200 000,00 Euro

Hessen
1 261 748,33 Euro

760 000,00 Euro 251 748,33 Euro 250 000,00 Euro

Mecklenburg-
Vorpommern
1 356 662,60 Euro

1 021 000,00 Euro 85 662,60 Euro 250 000,00 Euro

Nordrhein-
Westfalen
679 422,44 Euro

330 000,00 Euro 99 422,44 Euro 250 000,00 Euro

Niedersachsen
1 239 124,93 Euro

785 000,00 Euro 204 124,93 Euro 250 000,00 Euro

Rheinland-Pfalz
920 137,18 Euro

635 000,00 Euro 77 137,18 Euro 208 000,00 Euro

Saarland
535 000,00 Euro

285 000,00 Euro 250 000,00 Euro

Sachsen
1 293 963,87 Euro

975 000,00 Euro 68 963,87 Euro 250 000,00 Euro

Sachsen-Anhalt
1 510 264,62 Euro

1 025 000,00 Euro 235 264,62 Euro 250 000,00 Euro

Schleswig-Holstein
540 000,00 Euro

290 000,00 Euro 250 000,00 Euro

Thüringen
1 600 000,00 Euro

1 350 000,00 Euro 250 000,00 Euro

Gesamt 11 356 000,00 Euro 2 229 401,03 Euro 3 799 720,00 Euro 1 354 596,51 Euro
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d) Wie viele Mittel wurden in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 für
die Vorgängerprogramme „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent.
für Demokratie“ abgerufen (bitteaufgeschlüsselt nach Bundesländern)?

Das Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT“ wurde am 1. Januar 2007 ge-
startet. DieBundesmittel, die im Bundesprogramm abgerufen wurden, verteilen
sich in den Haushaltsjahren 2007 bis 2010 wie folgt:

Das Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie“ wurde am 1. Juli 2007 ge-
startet. Die Bundesmittel, die im Bundesprogramm in den Haushaltsjahren
2007 bis 2010 abgerufen wurden, verteilen sich wie folgt:

Bundesland 2007 in TEuro 2008 in TEuro 2009 in TEuro 2010 in TEuro
Baden-Württemberg 613 1 108 858 733
Bayern 184 732 582 606
Berlin 1 133 2 573 1 974 1 909
Brandenburg 699 1 810 1 278 1 286
Bremen 140 272 169 135
Hamburg 83 138 99 140
Hessen 272 803 614 590
Mecklenburg-Vorpommern 660 1 583 1 151 1 242
Niedersachsen 438 880 698 720
Nordrhein-Westfalen 316 883 696 598
Rheinland-Pfalz 260 528 376 494
Saarland 22 399 324 375
Sachsen 816 1 741 1 336 1 376
Sachsen-Anhalt 741 1 665 1 207 1 321
Schleswig-Holstein 66 272 211 263
Thüringen 709 1 687 1 232 1 309
länderübergreifend
(Coaching, MP, Forschung, WB)

1 646 3 787 3 559 2 927

Insgesamt 8 798 20 861 16 364 16 024



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

Ko
rre
ktu
r

Korrektur
Drucksache 17/6677 – 8 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

Se
ite

 8
, J

ul
i 2

9,
 2

01
1,

 /d
ata

/b
t_

vo
ra

b/
17

06
67

7.
fm

, F
ra

m
e

9. Wie viele Projektanträge wurden im Rahmen des Bundesprogramms
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ bisher abge-
lehnt, und aus welchen Gründen erfolgte die Ablehnung (bitte Anträge
einzeln und sortiert nach Bundesländern aufführen)?

Die Auswahl der zur Förderung vorgesehenen Lokalen Aktionspläne und Mo-
dellprojekte erfolgt nach Durchführung bundesweiter Interessenbekundungs-
verfahren. Diese wurden im Zeitraum Oktober 2010 bis Januar 2011 getrennt
für die beiden Förderbereiche Lokale Aktionspläne und Modellprojekte durch-
geführt. Bezüglich der zur Förderung ausgewählten und nicht ausgewählten
Kommunen/Landkreise sowie Projekte wird auf die Antwort der Bundesregie-
rung zur Kleinen Anfrage „Umsetzung des Bundesprogramms TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ (Bundestagsdrucksache 17/5330)
verwiesen.

10. Welche Projektanträge wurden in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010
für die Vorgängerprogramme „VIELFALT TUT GUT“ und „kompetent.
für Demokratie“ abgelehnt, und auswelchen Gründen erfolgtedieAbleh-
nung (bitte Anträge einzeln und sortiert nach Bundesländern aufführen)?

Die Auswahl der zur Förderung vorgesehenen Lokalen Aktionspläne und Mo-
dellprojekte erfolgte auch im Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT“ nach
Durchführung bundesweiter Interessenbekundungsverfahren. Diese wurden im
Zeitraum Dezember 2006 bis Februar 2007 durchgeführt. Über die ausgewähl-
ten und nicht ausgewählten Interessenbekundungen wird auf dieAntworten der
Bundesregierung zur Kleinen Anfrage „Stand der Umsetzung des Bundespro-
gramms ‚Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextre-
mismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus‘ “ (Bundestagsdrucksache

Bundesland 2007 2008 2009 2010
abgerufene
Fördermittel in
Euro zweites
Halbjahr

abgerufene
Fördermittel
in Euro

abgerufene
Fördermittel
in Euro

abgerufene
Fördermittel
in Euro

Bayern 60 000,00 180 000,00 200 000,00 224 040,00
Berlin 250 000,00 400 000,00 300 000,00 250 000,00
Niedersachsen 80 400,00 180 000,00 200 000,00 250 000,00
Sachsen 250 000,00 407 000,00 312 000,00 250 000,00
Thüringen 198 291,16 386 666,89 298 700,00 248 913,00
Mecklenburg-
Vorpommern

250 000,00 393 018,56 295 546,64 249 699,40

Sachsen-Anhalt 250 000,00 401 000,00 308 147,32 250 480,75
Saarland 1 402,00 99 853,41 155 639,24 205 474,91
Brandenburg 184 991,53 398 268,21 345 618,43 247 032,00
Hessen 30 000,00 180 000,00 200 000,00 191 041,57
Rheinland-Pfalz 47 038,86 126 784,17 85 468,77 166 864,90
Bremen 0,00 88 500,00 176 145,00 94 378,00
Nordrhein-Westfalen 0,00 95 000,00 230 856,20 250 000,00
Hamburg 0,00 32 470,00 129 280,00 200 000,00
Baden-Württemberg 0,00 130 349,95 172 338,53 250 000,00
Schleswig-Holstein 0,00 0,00 91 305,55 176 186,60
Insgesamt 1 602 123,55 3 498 911,19 3 501 045,68 3 504 111,13
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16/5150) und zur Kleinen Anfrage„Umsetzung desBundesprogramms‚Jugend
für Vielfalt, Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus‘ “ (Bundestagsdrucksache 16/6135) verwie-
sen. Im Bundesprogramm „kompetent. für Demokratie“ wurden die Anträge
durch die 16 Länder eingereicht und alle 16 Anträge bewilligt.

11. Welche antragstellenden Städte, Gemeinden, Stadtbezirke etc. weigern
sich nach Einführung der Extremismusklausel, diebereitsbewilligten Lo-
kalen Aktionspläne vor Ort umzusetzen oder verzichten mit dieser Be-
gründung auf den Mittelabruf?

Von den ausgewählten 174 Kommunen und Landkreisen haben bisher 171 ei-
nen Antrag gestellt und eine Bewilligung erhalten. Zwei Kommunen befinden
sich noch in der Antragsentwicklungsphase. Lediglich eine Kommune hat bis-
her auf die in Aussicht gestellten Haushaltsmittel mit Verweis auf die Demo-
kratieerklärung verzichtet. Hierbei handelt es sich um die Stadt Jena.

12. Wie viele der abgelehnten Projekte im Rahmen des Bundesprogramms
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ wurden wegen
Nichtunterzeichnung der Extremismusklausel abgelehnt bzw. bei wievie-
len wurde die Projektbewilligung aufgrund der Nichtunterzeichnung zu-
rückgezogen (bitte aufgeschlüsselt nach Bundesländern und nach den
Programmbestandteilen Lokale Aktionspläne, Modellprojekte und Bera-
tungsnetzwerke)?

Die Bundesregierung hat von den Städten Fürth, Leipzig, Fürstenwalde/Spree,
Berlin – Marzahn-Hellersdorf und Hamburg-Mitte sowie dem Landkreis Mär-
kisch-Oderland die Information erhalten, dass in diesen Lokalen Aktionsplänen
Träger von Einzelprojekten Abstand von einer Förderung genommen hätten, da
sie nicht bereit gewesen seien, die Demokratieerklärung zu zeichnen.
Im Programmbereich „Modellprojekte“ befinden sich aktuell noch 19 der aus-
gewählten 52 Modellprojekte in der Antragsphase.
Mit der rechtsverbindlichen Unterschrift unter den Antrag auf Bundesförde-
rung zeichnen die Antrag stellenden Projektträger gleichzeitig auch die Demo-
kratieerklärung, da diese Bestandteil des Antrags ist. Der Bundesregierung lie-
gen keine Erkenntnisse vor, dass die 19 Projektträger auf eine Antragstellung
vor dem Hintergrund der Demokratieerklärung verzichten.
Im Programmbereich „Beratungsnetzwerke“ haben alle16 Beratungsnetzwerke
einen Zuwendungsbescheid erhalten. Analog wie bei den Lokalen Aktionsplä-
nen stellen die 16 Zuwendungsempfänger sicher, dass die aus Bundesmitteln
geförderten Träger im Beratungsnetzwerk die Demokratieerklärung zeichnen.
Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, dass aus Bundesmitteln
geförderte Träger diese Zeichnung bisher versagt hätten.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
„Nachfragen zur Umsetzung der Bundesprogrammegegen so genannten Extre-
mismus“  (Bundestagsdrucksache 17/6420) verwiesen.

13. In wie vielen Fällen wurden bei bewilligten Projekten im Rahmen des
Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄR-
KEN“ durch die Antragsteller auf den Mittelabruf verzichtet, in wie vie-
len Fällen wurde dabei explizit auf die zu unterzeichnende Extremismus-
klausel verwiesen (bitte aufgeschlüsselt nach Bundesländern und nach



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

Ko
rre
ktu
r

Korrektur
Drucksache 17/6677 – 10 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode

Se
ite

 1
0,

 Ju
li 

29
, 2

01
1,

 /d
ata

/b
t_

vo
ra

b/
17

06
67

7.
fm

, F
ra

m
e

den Programmbestandteilen Lokale Aktionspläne, Modellprojekte und
Beratungsnetzwerke)?

FÜR DIE FRAGE 13 WURDE KEINE ANTWORT GELIEFERT!
(Anmerkung der Setzerei)

14. Bei wievielen bewilligten Anträgen wurdeder unterzeichneten Extremis-
musklausel ein kritischesBegleitschreiben angefügt (bitteaufgeschlüsselt
nach Bundesländern und nach den Programmbestandteilen Lokale Ak-
tionspläne, Modellprojekteund Beratungsnetzwerke)?

15. In wievielen Fällen führtedieEinreichung eineskritischen Begleitschrei-
bens zur Verweigerung der Förderung eines Projektantrags, und warum?

Die Fragen 14 und 15 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Wie bereits in der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Um-
setzung des Bundesprogramms TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“ (Bundestagsdrucksache 17/5330) ausgeführt, regeln die Lokalen
Aktionspläne die Zeichnung der Demokratieerklärung durch die Träger der
Einzelprojekte eigenverantwortlich. Daher ist nicht vorgesehen, dass die Kom-
munen und Landkreisedas BMFSFJ informieren, wenn Einzelprojektträger die
Demokratieerklärung nicht zeichnen wollen bzw. kritische Begleitschreiben
übermitteln. Damit liegen dem BMFSFJ keine Listen vor, in denen Einzelpro-
jektträger nach Kommunen/Landkreisen/Ländern sortiert, aufgeführt werden.
Informiert wurde das BMFSFJ über 14 kritische Begleitschreiben aus Berlin,
Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Hierbei han-
delt es sich um Schreiben aus den Stadt- bzw. Landkreisverwaltungen sowie
um Meinungsäußerungen aus Begleitausschüssen bzw. von Einzelprojekten.
Im Programmbereich „Modellprojekte“ erfolgt die Zeichnung im Rahmen der
Antragstellung. Kritische Begleitschreiben sind nicht eingegangen.
Im Programmbereich „Beratungsnetzwerke“ wurden kritischeBegleitschreiben
aus den Ländern Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin eingereicht.
Im Bundesprogramm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ desBMI wurdevon drei
Projekten ausden Ländern Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern
ein kritisches Begleitschreiben angefügt.
In keinem Fall hat die Einreichung eines kritischen Begleitschreibens zur Ver-
weigerung der Förderung eines Projektantrags geführt.

16. Wie bewertet die Bundesregierung die Rechtsunsicherheit, die sich für
die Träger aus der unterschiedlichen Bewertung der Begleitschreiben
durch die Koordinierungsstellen der Lokalen Aktionspläne ergeben, und
welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die Rechtsunsicher-
heit zu beenden?

Es gibt keine Rechtsunsicherheit. Das Gutachten von Prof. Dr. Fritz Ossenbühl
hat die Rechtmäßigkeit der Demokratieerklärung bestätigt. Eine Förderung im
Rahmen der Bundesprogramme zur Extremismusprävention erfolgt nur, wenn
dieDemokratieerklärung in dem von der Bundesregierung vorgegebenen Wort-
laut unterzeichnet wird. Es ist Aufgabe der Koordinierungsstellen, die Träger
entsprechend zu beraten.
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17. Wie bewertet die Bundesregierung die Wirkung der Extremismusklausel
hinsichtlich des Ziels, die Förderung extremistischer Strukturen zu ver-
meiden auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen seit dem Beginn
der neuen Förderphase?

18. Wie beurteilt die Bundesregierung die Wirkung der Extremismusklausel
hinsichtlich der Zweckbestimmung des Programms „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“, Vielfalt und Demokratie zu
stärken sowie demokratische Teilhabe erlebbar zu machen?

19. Wie beurteilt die Bundesregierung die Extremismusklausel als eine
Nebenbestimmung eines Verwaltungsaktes, die gemäß § 36 Absatz 3 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes den Zweck des ihr zugrunde liegenden
Bewilligungsbescheides nicht zuwiderlaufen darf, vor dem Hintergrund
der Tatsache, dass durch die Verpflichtung zur Überprüfung potentieller
Kooperationspartner eine Kultur des Misstrauens und der gegenseitigen
Gesinnungsüberprüfung entsteht, in der sich das Erleben demokratischer
Teilhabe kaum verwirklichen lassen dürfte?

20. Wie bewertet die Bundesregierung den Verlust an zivilgesellschaftlichen
Projekten gegen Rechtsextremismusangesichts der Ziele des Bundespro-
gramms?

21. Wie bewertet die Bundesregierung die Auswirkungen der Schwächung
zivilgesellschaftlicher Projekte gegen Rechtsextremismus auf die mate-
rielle Grundrechtverwirklichung von Opfergruppen rechter Gewalt?

Die Fragen 17 bis 21 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Für die Bundesregierung ist es sehr wichtig, insbesondere junge Menschen für
Demokratieund ein tolerantesund vielfältigesMiteinander zu begeistern. Dazu
gehört, dassman lernt zu diskutieren, sich einzubringen und mit seinen Ansich-
ten gehört zu werden.
Dazu gehört aber auch, dass die kritische Auseinandersetzung mit extremis-
tischen Positionen jeglicher Ausrichtung – Rechtsextremismus, Linksextremis-
mus oder auch islamistischer Extremismus – öffentlich in aller Entschiedenheit
geführt wird.
Daher ist es aus Sicht der Bundesregierung eine Selbstverständlichkeit, dass
diejenigen, die mit öffentlichen Mitteln finanzierten werden, sich ganz klar zu
den Werten der Verfassung und somit zu der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen müssen und dies
auch von ihren Partnern verlangen.
Daher kann weder von dem Entstehen einer Kultur des Misstrauens noch von
einer Schwächung zivilgesellschaftlicher Projekte die Rede sein.
Im Übrigen sei darauf verwiesen, dass der Bund mit seinen Programmen zur
Extremismusprävention seiner Anregungsfunktion nachkommt. Die Finanzie-
rung lokaler Maßnahmen aus Bundesmitteln kann nur in einem modellhaften
Zusammenhang erfolgen. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.
Bereits in den vergangenen Jahren mussten dieausden Bundesprogrammen zur
Stärkung von Toleranz und Demokratie geförderten Träger dafür Sorge tragen,
dass die in das Projekt einbezogenen Partner sich zur freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung bekennen. Dies war in den Zuwendungsbescheiden gere-
gelt. Der einzige Unterschied zu der jetzt verlangten Demokratieerklärung ist
die Forderung, dass dies von den Trägern aktiv durch ihre Unterzeichnung be-
stätigt werden muss.
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Durch die Unterzeichnung der Demokratieerklärung wird auch keine Gesin-
nungsüberprüfung verlangt. Es geht bei der Demokratieerklärung vielmehr da-
rum, zu verhindern, dass extremistische Organisationen finanziell unterstützt
werden oder ihnen ungewollt eine Möglichkeit geboten wird, ihre extremisti-
schen Weltanschauungen mit staatlicher Hilfe zu verbreiten.
Die Demokratieerklärung fügt sich in das Ziel der verantwortungsvollen Aus-
einandersetzung mit extremistischen Gruppierungen oder Personen ein. Dafür
bedarf es einer hohen Sensibilität aller Mitwirkenden, die u. a. über die Unter-
zeichnung der Demokratieerklärung erreicht werden kann.


